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Niederschrift über den Scoping-Termin 

 

zur Einleitung und Vorbereitung des bergrechtliches Planfeststellungsverfah-
rens gemäß § 52 Abs. 2a i. V. m. Abs. 2c BBergG und des durchzugführen-
den Raumordnungsverfahrens gem. § 15 ROG i.V.m. § 15 SächsLPlG für 
das Vorhaben „Erweiterung des Gneistagebaus Pockau-Görsdorf“  
 
Ort:   Hotel Waldesruh  

Obervorwerk Nr. 1 

09514 Pockau-Lengefeld 
Datum:  4. April 2019 
Beginn:  10.00 Uhr, (Pause 12.00-12.45 Uhr) 

Ende:   14.15 Uhr 
Vorhabenträger: Mineral Baustoff GmbH 

   Chemnitzer Straße 26 
   09232 Hartmannsdorf 

Zu diesem Termin hat das Sächsische Oberbergamt gemeinsam mit der 
Oberen Raumordnungsbehörde (LDS Dienststelle Chemnitz) eingeladen, 
welche zuständig für die Durchführung des bergrechtlichen Planfeststel-
lungsverfahren (PFV) bzw. eines Raumordnungsverfahrens sind.  
 
Die Begrüßung und die Leitung des Termins erfolgt durch Herrn Dr. 
Ebersbach 

zur Einleitung des bergrechtlichen PFV für das Vorhaben „Erweiterung des 
Gneistagebaus Pockau-Görsdorf “ der Mineral Baustoff GmbH. 

 
Vorstellung OBA: Herr Dr. Ebersbach  Leiter Referat 12 Recht 
   Frau Bensch   Referentin Referat 12 
       Recht 
   Frau Rosenkranz  Bürosachbearbeiterin 
   Frau Sperlich   Sachbearbeiterin  
 
Ziel eines Scoping-Termins ist,  
- die Unterrichtung des Vorhabensträgers über Inhalt und Umfang der bei-

zubringenden Unterlagen für den UVP Bericht dem Antragsteller die 
Möglichkeit zu geben, sein Vorhaben bei den an der Entscheidung betei-
ligten Behörden und Kommunen vorzustellen, 

- die erforderlichen Unterlagen für den UVP-Bericht abzustimmen, 
- den Kreis möglicher Betroffener festzustellen und 
- ggf. Schwerpunkte und Konflikte bei der Erarbeitung der notwendigen 

Planunterlagen für den Obligatorischen Rahmenbetriebsplan (RBP) früh-
zeitig erkennen. 
 

Referat 
12 
 
Bearbeiter/in 
Ulrike Sperlich 

Durchwahl 
Telefon: +49 3731 372-1213 
Telefax: +49 3731 372-1009 
 
ulrike.sperlich@ 
oba.sachsen.de 
 
Fremd-Zeichen 
 
 
Fremd-Nachricht vom 
 
 
 
Geschäftszeichen 
(bitte bei Antwort angeben) 
12-0522/504/2-2019/12527 
 
Freiberg, 
19. August 2019 
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Dieser Termin dient der Abstimmung zu den durch den Antragsteller einzureichen-
den Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren und zum Treffen von 
Aussagen zu einem eventuell zu führenden ROV (siehe TO Punkt, Festlegung der 
Erforderlichkeit eines Raumordnungsverfahrens). 

 
Vorstellung: LD Sachsen, Dienststelle Chemnitz:  Herr Weiß 
- Einladung erfolgte zu diesem Termin gemeinsam. 
- Besprechung weiterer antragsrelevanter Sachverhalte 
- die erforderlichen Unterlagen für die Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVU) 

sollen abgestimmt werden 
 
Vorstellung Tagesordnung (TO) 
 
TOP 1 Rechtliche und verfahrensrechtliche Grundlagen 
TOP 2 Vorstellung des geplanten Vorhabens durch den Vorhabenträger und Vorstel
 lung der Mitarbeiter und der Fachplaner 
 TOP 3 Absprache und Festlegung der Erforderlichkeit eines Raumordnungsverfahrens 

und rechtliche und verfahrensrechtliche Grundlagen zum Raumordnungsverfah-
ren- Herr Weiß 

TOP 4 Vorschlag des Vorhabenträgers zum Gegenstand, zum Umfang und den Me-
thoden der Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVU) für das geplante Vorha-
ben und Vorschläge und Hinweise der Fachbehörden entsprechend jeweils 
schutzgutbezogen 

TOP 5 Besprechung des Vorschlages des Vorhabenträgers und Abstimmung der An-
forderungen an die UVU  

TOP 6 Sonstige antragsrelevante Belange, welche Antragsunterlagen sind erforderlich 
um alle notwendigen öffentlich-rechtlichen Entscheidungen mit treffen zu kön-
nen gebündelt im PV Verfahren 

TOP 7 Zusammenfassung und Ausblick zum Fortgang des Verfahrens 
 
Hinweis: Die Veranstaltung wird aufgezeichnet, daher ist bitte bei den Redebeiträgen 
den Namen und Institution zu nennen, die Tonaufzeichnung verbleibt in der Verwal-
tungsakte bis zur Bestandskraft der Entscheidung. 
 
Zum heutigen Termin wird durch das Sächsische Oberbergamt eine Ergebnisnieder-
schrift gefertigt und an die Beteiligten versandt. Im Rahmen des Unterrichtungsschrei-
bens an den Vorhabensträger (BU) wird dieses mit versendet. 
 
 
TOP 1: Rechtliche und verfahrensrechtliche Grundlagen zum bergrechtlichen 

PFV 
 
Herr Dr. Ebersbach erläutert, dass sich die Notwendigkeit eines Scoping-Termins aus 
dem BBergG ergibt, wenn für ein Vorhaben eine UVP erforderlich ist. Scoping Termin 
erfolgt auf der Grundlage des § 57a Abs. 3 BergG und nach §15 UVPG. 

Die UVP-Pflicht für bergbauliche Vorhaben ergibt sich im Wesentlichen aus dem Ge-
setz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) und der Verordnung über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben (UVP-V Bergbau). 
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Dem Vorhaben wird das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der aktuel-
len Fassung zugrunde gelegt (UVPG-2017), weil die Stichtagsregelung, welche sowohl 
im UVPG als auch im BBergG enthalten ist, hierfür nicht maßgebend ist.  

Bei dem beabsichtigten Vorhaben handelt es sich um eine Erweiterung eines beste-
henden Steinbruchs, welcher bisher auf Grundlage eines fak. RBP und untersetzender 
HBP, SBP betrieben wurde. Durch die Erweiterung des Steinbruches und den damit 
verbundenen Eingriff in das SPA-Gebiet „Flöhatal“ wird gem. § 1 Nr. 1 b) aa) UVP 
Bergbau eine UVP-Pflicht ausgelöst.  

Gem. § 52 Abs. 2a ist für diese Erweiterung ein obligatorischer Rahmenbetriebsplan 
aufzustellen und für dessen Zulassung ein bergrechtliches Planfeststellungsverfahren 
zu führen. 

Entsprechend dem UVPG als auch dem BBergG sollen dem Bergbauunternehmer in 
diesem Termin UVU-relevante Informationen durch die Behörden, Vereinigungen sowie 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange zur Verfügung gestellt werden. 
 

TOP 2: Vorstellung des geplanten Vorhabens durch den Vorhabenträger 
 
Vorstellung Unternehmer: Mineral Baustoff GmbH 

Johannes Winter, Prokurist der Firma Mineral Baustoff GmbH stellt die Firma vor 
(siehe Anlage 1 Präsentation BU). 
Die Mineral Baustoff GmbH gehört zum STRABAG Konzern. Sie ist eingeteilt in Direk-
tionen und Bereiche. Insgesamt gibt es 5 Bereiche, welche sich über Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen erstrecken. Insgesamt betreibt das Unternehmen 13 As-
phaltmischanlage und 7 Steinbrüche. Es hat eine mittelständische Struktur mit ca. 150 
Mitarbeiter und 60-70 Mio € Umsatz. In Sachsen werden die Steinbrüche Berbersdorf, 
Hartmannsdorf und Görsdorf und in Thüringen die Steinbrüche Grumbach, Gutendorf, 
Eigenrieden und Themar sowie das Kieswerk Hirschfeld (SKU) nördl. Leipzig betrieben. 
Die Asphaltmischwerke befinden sich in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen, Brandenburg und in Niedersachsen. 
 
Herr Winter stellt die Mitarbeiter vor: 
Herr Zipfel Betriebsleiter Mineral Baustoff GmbH,  
Herr Groß Bereichsleiter Lagerstätte, Genehmigungen Mineral Baustoff GmbH 
Herr Posdzich Leiter Bohr und Sprengabteilung Mineral Baustoff GmbH. 
 
Herr Groß stellt das Planungsbüro vor: 
 G.U.B. Ingenieure AG, Niederlassung Dresden: 
 Herr Dr. Meyer Projektleiter 
 Herr Hösel  Mitarbeiter 
 Ing. Büro Ulbricht, Frau Haubold (Lärm Staub Prognosen) 
 
Herr Groß stellt das Vorhaben vor: (Anlage 1, Präsentation BU) 
- derzeitige Planungs- und Genehmigungsstand reicht bis 2030, 450 m lange 

Bandanlage blockiert den weiteren Vorrat an Gestein, derzeit stehen noch ca. 1 Mio 
t Rohstoff zum Abbau zur Verfügung, bei der jährlichen Produktionsleistung von ca. 
250 000 t/a reicht der Vorrat ca. 4 Jahre 
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- für die Erweiterung am Standort spricht: eingerichtete Betriebsstätte ist bereits vor-
handen (Anlagenbestand, Infrastruktur, Kapazität für den Abraumablagerung für 
den Aufschluss) 

- 2016 Erkundung mit postitivem Resultat: ca. 10 Mio t Vorrat, die neu aufgeschlos-
sen werden können mit einer Inanspruchnahme von ca. 4 ha Fläche, Abbausystem 
soll weiterbetrieben werden, da es sehr sinnvoll angelegt ist 

- Absatzmarkt für den Rohstoff (Produktspektrum: Edelsplitte, Mineralgemische) im 
Erzgebirge ist für ca. 250 000 t/a vorhanden, es wird also kein Konkurrent „ver-
drängt“ 

- aufgrund unternehmenstrategischer Entscheidungen wurde erst seit 2016 massiv 
wieder die Planung für eine Erweiterung betrieben, 2016-2018 wurde der Flächen-
erwerb für die Planungsfläche vollzogen  

- raumordnerische Belange sollen in der Planfeststellung mit geklärt werden 
- Ausblicke: oberflächennahe Rohstoffnutzung vereinbart sich mit den anderen Zielen 

des RP: Beispiele Blickbeziehung Burg Rauenstein (in Bildern gezeigt), Kulturbe-
ziehung wird nicht gestört durch den weiteren Aufschluss 

- ca. 2,7 ha Waldfläche werden neu in Anspruch genommen, in der geplanten WNB 
entsprechende Aufforstung und Sukzession, 10 ha Tagebaurestsee, Flächen für 
gewerbliche Nutzung und ca. 15 ha Waldfläche  

- derzeit bestehen bereits Sukzessionswald und Gehölzflächen(siehe aktuelles Luft-
bild) 

- Hinsichtlich bestehender Konflikte mit Natur und Landschaft erfolgten Ende 2017 
Anfang 2018 bereits Abstimmungen mit Unteren Naturschutzbehörde (UNB) und es 
wurden bereits 2018 Kartierungen durchgeführt. Bei diesen wurden keine KO- Krite-
rien gefunden, die einer Planung für den erweiterten Abbaubereich entgegenstehen 

- derzeit sind im Steinbruch bereits Trittsteinbiotope für Flora, Fauna entstanden ne-
ben den Bereichen mit konzentriertem Abbau, dies wird weiterhin so betrieben 

- Bohren und Sprengen wird durch die Abteilung von Herr Poszdich in der Firma 
selbst durchgeführt, ca. 10 Sprengungen im Jahr von ca. 20.000-30.000 t je Ab-
schlag 

- der Transport des Gesteins erfolgt mit einem Bagger als Hauptladegerät, ein S-
LKW bringt das Gestein zum Vorbrecher (semimobil) und über ein Landband wird 
Material in die Aufbereitungsanlage transportiert die am Rand des Steinbruches 
steht 
 
Herr Groß erläutert und präzisiert den Antragsinhalt: 

- Tagebauerweiterung um ca. 3,2 ha mit entsprechenden Nebenflächen für effektive 
Struktur und Ausbeutung des Lagerstättenvorrats 

- kein neuer Haldenstandort, sondern weitere Nutzung der Innenhalde, in der auch 
Fremdmassen eingebaut werden können (Genehmigung liegt vor) 

- Fremdmassenannahme soll reduziert werden, wodurch Auffüllung durch den Ab-
raum aus der Erweiterungsfläche ermöglicht wird 

- keine Veränderung im Imissionsrechtlichen Genehmigungsstand, Weiterbetrieb 
wird beantragt (Vorbrecher, Landband) 

- keine Veränderung in der wasserrechtlichen Erlaubnis (WRE) zur Einleitung erfor-
derlich 

- Wasserhaltung erfolgt durch  flexible Pumpensümpfe  
- Standsicherheitsgutachten wurde 2015 von Dr. Müller zur Herstellung von Endbö-

schungssystemen (58° in der Generalneigung) überarbeitet, dieses System wird 
weiterbetrieben 
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- Bei jeder Sprengung werden die Sprengerschütterungen gemessen. Die größte 
Annäherung an die Ortslage erfolgte 2015. Diese Sprengungen wurden durch einen 
Gutachter begleitet, so dass entsprechende Erkenntnisse daraus gewonnen wer-
den konnten, die für eine Erweiterung genutzt werden können. Es liegen Messrei-
hen vieler Jahre vor, so dass der Nachweis der Einhaltung bzw. Unterschreitung 
der Grenzwerte vorliegt. 

- 1996 wurde eine geoelektrische Erkundung durchgeführt im NE durchgeführt. 2016 
erfolgten Nacherkundungen mit Sondierung und Kartierung, woraus sich die Pla-
nungsgrundlage ergibt. Ein Störungssystem im NE begrenzt die Lagerstätte. 
 

Herr Dr. Ebersbach stellt fest, dass zunächst eine genaue Beschreibung des Vorha-
bens wichtig ist damit die Wirkfaktoren des Vorhabens richtig ermittelt werden können. 
Diese sind die Grundlage für die Bewertung der Umweltauswirkungen und essentiell für 
einen sachgerechten UVP Bericht. Die Flächenerweiterung und die Vertiefung des 
Steinbruches sind wesentliche Vorhabensbestandteile. Wasserhaltung soll wei-
terführt werden, auch das ist ein Vorhabensbestandteil da diese nach 2030 weiter-
geführt wird im zu beantragenden Vorhaben, daher ist dies mit in den UVP Bericht ein-
zufügen. Das betrifft auch den Weiterbetrieb der Aufbereitungsanlage. Hier ist je-
doch zu trennen zwischen den außerbergrechtlichen Genehmigungserfordernissen 
(BImSch Genehmigung), und der Frage wie sich die Umweltauswirkungen von der Auf-
bereitungsanlage im UVP Bericht wiederfinden. Die Aufbereitungsanlage wird nach 
2030 für die Aufbereitung der Rohstoffe aus der Erweiterungsfläche und Vertiefung 
zum Einsatz kommen. Daher ist der zeitliche Weiterbetrieb der Anlage ein Vorha-
bensbestandteil. Dies beinhaltet auch den Betrieb der Bandanlage und sonstiger Ein-
richtungen, Fahrzeugverkehr etc., dies ist alles im UVP Bericht zu berücksichtigen. Das 
ist alles im Rahmen des verlängerten Antragszeitraumes zu betrachten und dies 
ist wichtig für die Vollständigkeit. In der UVP sind die Wirkungen des Vorhabens 
zu ermitteln. 
 
Herr Groß erläutert ergänzend zur Innenkippe und Wasserhaltung: 
- Die Innenkippe befindet sich vollständig in der bereits aufgeschlossenen Fläche 

und wird derzeit als Schutz für die Ortslage gekippt durch Erdstoffannahme ent-
sprechend vorliegender Zulassung. 

- die Kontur bleibt, es erfolgt eine Anpassung der Bilanz der Massen, bis 2030 soll 
dies abgeschlossen sein, es erfolgt im Rahmen der WNB eine entsprechende Be-
grünung und Kontur  

- aus den bestehen Pumpensümpfen im Steinbruch wird das Wasser über flexible 
Leitungen in die Aufbereitungsanlage gepumpt 

- von dort gelangt es über verlegte Rohsysteme und Sandfänge in den Görsdorfer 
Bach an 2 Einleitstellen 

- wenn sicher der Tagebau erweitert, werden die Pumpensümpfe in der Fläche wei-
tergezogen, das bestehende Prinzip ändert sich nicht 

- bei der Vertiefung werden ggf. höhere Mengen an zu laufenden Wasser erwartet, 
das kann über längeres Pumpen beherrscht werden es wird daher nicht mehr ein-
geleitet, es gibt keine Änderungen im Wasserkreislauf oder bei den Einlaufbauwer-
ken, die genehmigten Werte werden eingehalten. 

 
Herr Dr. Ebersbach führt aus, dass 2 weitere Aspekte auch noch Umweltauswirkungen 
verursachen: Waldumwandlung und die Wiedernutzbarmachung  
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Diese gehören auch zum Vorhaben. Auch die Herstellung des Restsees hat Wir-
kungen auf die Umwelt und ist im UVP Bericht mit aufzuführen und zu betrach-
ten. 
 
Herr Groß führt aus, dass bezüglich des Restsees in ersten Absprachen mit dem 
SOBA ausgeführt wurde, dass die PV nicht die Herstellung eines Gewässers umfasst. 
Das Thema muss noch besprochen werden. SOBA würde gern alle notwendigen öf-
fentlich-rechtlichen Entscheidungen mit einschließen. Die betrifft auch die wasserrecht-
liche Planfeststellung zur Herstellung des Restsees nach § 68 WHG. 
Es könnten die Antragsunterlagen so gestaltet werden. Im TOP 6 sollte besprochen 
werden, was dies erfordert. Wenn es möglich ist, sollte dies Antragsgegenstand sein 
und nicht ohne Not auf ein späteres Verfahren verschoben werden, um Aufwand zu 
vermeiden. Auf jeden Fall sind jedoch die Auswirkungen im UVP Bericht zu betrachten. 
 
Es gibt keine weiteren Fragen zu TOP 2. 
 
TOP 3 Absprache und Festlegung der Erforderlichkeit eines Raumordnungsver-

fahrens und rechtliche und verfahrensrechtliche Grundlagen zum Raum-
ordnungsverfahren 

 
Herr Weiß übernimmt die Ausführungen als zuständiger Bearbeiter für Bergbauvorha-
ben im Referat Raumordnung bei LDS DS Chemnitz. Er führt die Kernpunkte der Stel-
lungnahme der LDS und die rechtlichen Folgen für eventuell anschließende Verfahren 
aus und bittet Herrn Heß als kommunalen Partner der Raumordnung aus Sicht der 
Landesplanung weitere Ausführungen zu tätigen. 
 
Herr Weiß erläutert, dass der Regionale Planungsverband der Plangeber für den Regi-
onalplan (RP) ist. Bei dem Steinbruch Pockau-Görsdorf handelt sich um ein Bestands-
vorhaben, was erweitert werden soll. Im Landesentwicklungsplan (LEP) ist das Vorha-
ben in der Karte 10 mit einer Wertigkeit von 4 ausgewiesen. Auch im RP Region 
Chemnitz ist der Steinbruch in der Karte „Oberflächennahe Rohstoffe“ als Vorrangge-
biet 10-50 ha ausgewiesen; ebenfalls im Entwurf RP vom 15.12.2015 (Fortschreibung 
Regionalplan). Im RP ist als Grundsatz definiert, dass bei nachgewiesener Umwelt- 
und Raumverträglichkeit, Erweiterungen von bestehenden Vorhaben Vorrang vor Neu-
aufschlüssen zu geben ist. Das Ziel 2.4.1 im RP definiert in den festgelegten Vorrang-
gebieten für den Rohstoffabbau, dass auf eine umfassende Ausnutzung hinzuwirken ist 
und diesen Erweiterungen bestehender Vorhaben der Vorzug vor einem Neuaufschluss 
zu geben ist. 
Laut RP (2008) wird der Erweiterungsbereich fast zu 100% von einem Vorranggebiet 
(VRG) Natur- und Landschaft überlagert. Im vorliegenden Entwurf RP werden Teilbe-
reiche der Erweiterung zudem von einem VRG Waldmehrung und VRG Kulturland-
schaftsschutz überlagert. Der bestehende Zielkonflikt mit dem VRG Natur und Land-
schaft wird durch die weitere Ausweisung im Entwurf RP von 2015 (Beschluss ggf. 
2020-2021) verschärft. 
 
Herr Weiß führt aus, dass der Zielkonflikt durch ein Verfahren aufzulösen ist. Das Ver-
fahren ist i.d.R. ein Zielabweichungsverfahren, bei dem der BU von den Zielen der 
Raumordnung zu befreien ist. Eine einfachere Lösung bietet §16 Abs. 2 Raumord-
nungsgesetz (ROG). Von der Durchführung eines Raumordnungsverfahrens kann ab-
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gesehen werden, wenn die Raumverträglichkeit auf andere Weise geprüft werden 
kann. Dies könnte z.B. der Fall sein,  
- wenn der Plangeber (Regionaler Planungsverband) die Änderungen im Plan vor-

nimmt oder  
- mit einem Zielabweichungsverfahren die Raumverträglichkeit hergestellt werden 

kann. 

Inwiefern der Regionalplan noch einmal entsprechend der Erweiterung des Steinbru-
ches angepasst werden kann, kann derzeit nicht abgeschätzt werden (eher unwahr-
scheinlich). 
Mit einem ZAV könnte das bisher bestehende Ziel als nicht mehr beachtlich erklärt und 
die Abweichung von diesem Ziel zugelassen werden. Das ZAV wird im Vorfeld des 
bergrechtlichen Planfeststellungsverfahrens und unabhängig von diesem geführt. Erst 
wenn eine Abweichung zugelassen ist, d.h., kein Zielkonflikt mehr besteht, ist es sinn-
voll das eigentliche bergrechtliche Panfeststellungsverfahren zu führen. Im ZAV selbst 
geht es nicht um eine Umweltverträglichkeit, jedoch werden die Umweltbelange Natur 
und Landschaft geprüft (Zusammenhang SPA Gebiet etc.) um abwägen und differen-
zieren zu können. 
Ein ZAV dauert erfahrungsgemäß mind. 3 Monate. Weitere 3 Monate können verge-
hen, ehe die Entscheidung rechtssicher ist.  
 
Herr Heß vom Regionalen Planungsverband erklärt, dass der RP 2008 derzeit noch 
rechtskräftig ist. Der neue RP Entwurf 2015 (neue Region Chemnitz) wurde bereits 
durch die Verbandsversammlung beschlossen. Im RP Verfahren wurden 2 Runden 
durchgeführt mit Beteiligung der Öffentlichkeit. In STN wurden Kriterien aufgelistet, 
nach denen Bereiche festgelegt werden. Es überlagern sich somit mehrere Kriterien 
SPA, LSG und mehrere gesetzl. geschützte Biotope, somit bleibt weiterhin das Vor-
ranggebiet Arten- und Biotopschutz im RP Entwurf bestehen. Es kommen im Bereich 
der Erweiterungsfläche daher weitere Ziele der Raumordnung hinzu, die dem Ziel der 
Rohstoffgewinnung widersprechen (VG Waldmehrung und VG Kulturlandschafts-
schutz). Dies wird den bestehenden Konflikt verschärfen. Erst durch einen Ausschluss 
im Rahmen eines ZAV in dem dargelegt wird, dass eine Abweichung vom Ziel umsetz-
bar ist, kann von den festgelegten Vorranggebieten im RP abgewichen werden. 
 
Die LDS ist zuständig für die Führung eines ROV bzw. ZAV. Ziel der LDS ist es, ein 
ZAV zu führen und auf ein ROV zu verzichten. Zu diesem Zeitpunkt kann seitens der 
LDS jedoch noch keine abschließende Entscheidung getroffen werden. Die Stellung-
nahme dazu ist dem Protokoll beigefügt. 
 
Herr Weiß übergibt eine Checkliste (Anlage 2) für den zu stellenden Antrag auf Zielab-
weichung. Er weist auf die umweltrelevanten Themen hin, die im Antrag zu betrachten 
sind. Argumente sind wichtig, die die Befreiung von den Zielen der Raumordnung rea-
listisch bewertbar machen. Die Träger der öffentlichen Belange und auch die Natur-
schutzverbände werden im Verfahren beteiligt. Herr Weiß steht für weitere Fragen gern 
zur Verfügung.  
 
Herr Groß fragt ob im ZAV nur das Vorranggebiet Kultur und Landschaft betrachtet 
werden muss. Herr Heß bestätigt dies. Als Hilfestellung verweist er auf die abgegebene 
STN (siehe Kriterien). 
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Herr Dr. Ebersbach erkundigte sich nach der zu betrachtenden Rechtslage, wenn der 
Entwurf PR 2020/2021 beschlossen wird, bevor im bergrechtlichen Verfahren über das 
Erweiterungsvorhaben entschieden wird. Herr Heß führt aus, dass das OBA und der 
BU im weiteren Verfahren zur Fortschreibung des Regionalplans beteiligt werden und 
die Möglichkeit haben, eine entsprechende Stellungnahme mit Hinweis auf das laufen-
de Planfeststellungsverfahren abgeben zu können. 
 
Es gibt keine weiteren Fragen. 

 
TOP 4: Vorschlag des Vorhabenträgers zum Gegenstand, zum Umfang und den 

Methoden der Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVU) für das ge-
plante Vorhaben  

in Verbindung mit 

TOP 5: Besprechung des Vorschlages des Vorhabenträgers und Abstimmung der 
Anforderungen an die UVU und Diskussion 

 
Vorstellung der Tischvorlage durch Herrn Dr. Meyer vom Planungsbüro G.U.B. Ingeni-
eure A.G., der Vortrag entspricht der Tischvorlage und des angefügten Vortrages von 
Dr. Meyer (Anlage 3), welcher Bestandteil des Protokolls ist.  
 
Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit, (Folien. 11, 12 
Anlage 3 ff.) 
- Untersuchungsraum ca. 1 km um das Vorhaben herum, Vorabstimmung mit Natur-

schutzbehörde erfolgte dazu, gesamter Ort Görsdorf ist darin enthalten 
- Schall- und Staubemissionsprognose wird erarbeitet von Frau Haubold, Ing. Büro 

Ulbricht 
 
Hinweise vom LRA Erzgebirgskreis aus der vorliegenden STN:  
- Auswirkungen auf die nächste Wohnbebauung Lärm- und Staubprognose, Erschüt-

terungen und Verkehrsaufkommen sind mit zu berücksichtigen 
(Talsperre ist unter dem Punkt Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter mit 
zu behandeln) 
 
- Herr Stopp führt aus, dass dem Unternehmer bekannt ist, dass die Lärm- und 

Staubbelastung zu beachten ist, positiv ist die Erweiterung Richtung NW, weg von 
der Ortslage, . Er fragt in wie weit die Öffentlichkeit im Verfahren beteiligt wird. Es 
gab eine Bürgerinitiative, Erklärungen und Kommunikation wären daher wichtig, da 
der Steinbruch eher ein „Reizthema im Ort ist. 

- Herr Dr. Ebersbach führt aus, dass es die Regelungen im VwVfG für die frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung gibt, die in der Verantwortung des Vorhabenträgers liegt.  

- Das SOBA weist den BU schriftlich daraufhin eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteili-
gung durchzuführen.  

- Im PV findet eine Öffentlichkeitsbeteiligung mit dem förmlichen Verfahrensschritt, 
einer öffentlichen Auslegung in der Gemeinde statt zur Einsicht für jeden. Diese 
wird vorher ortsüblich bekanntgemacht je nach Satzung. Die Unterlagen sind in die-
sem Zeitraum auch auf der Homepage des OBA einsehbar bis zum Erörterungs-
termin.  



 

Seite 9 von 30 

- Es gibt die Möglichkeit der Beteiligung in der gesetzlich vorgeschriebenen Frist 
Einwendungen zu erheben. Die Einwender werden zum Erörterungstermin eingela-
den und deren Einwendungen werden dort erörtert.  

 
Es gibt dazu keine weiteren Fragen oder Hinweise. 
Definition Schutzbe-
lang 
 

 Schutz des Menschen vor Lärm und vor gesundheitsge-
fährdende und sonstige Immissionen 

 Schutz und Sicherung ausreichender Freiräume und un-
bebauter Bereiche für Erholungszwecke sowie Vermei-
dung der Beeinträchtigungen der Erholungseignung 

 Betrachtung der Wohn(umfeld)funktion und der Erho-
lungsfunktion 

 
Untersuchungsraum 
 

 

 
Festlegungen zum  
Untersuchungsraum 

wie vorgeschlagen mit Einbeziehung der Ortslage 
 

Voraussichtliche Aus-
wirkungen des Vorha-
bens auf das Schutz-
gut 
 

 vorübergehend (während des Abbaubetriebes) 
Flächeninanspruchnahme durch Abbau, Baustraßen, 
Kippenflächen, Barriere- und Trennwirkung durch Abbau, 
Fahrzeugtransport, Förderbandanlage 
Schallemissionen / Staubemissionen / Erschütterungen 
visuelle Veränderungen der Landschaft 
Licht- und optische Reize 

 dauerhaft (über die Phase des Abbaus hinaus) 
Flächeninanspruchnahme 
Barriere- und Trennwirkung verbleibendes Restloch (spä-
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ter Restgewässer) 
Neuanlage von Gewässer 
Visuelle Veränderungen / optische Umformung 

Vorhandene  
Datengrundlage 
 

 Schalltechnisches Gutachten über die Lärmimmissionen 
RBP Pockau-Görsdorf 1994, 2000  

 Emissions-/ Immissionsprognose für die Gewinnung und 
Aufbereitung von Gestein in Pockau-Görsdorf, 
17.12.1993 

 fak. RBPl zum Vorhaben: Gneistagebau Pockau-
Görsdorf, 1997, 2. Erg 1999 (Vergrößerung Lagerfläche), 
1. Änderung 2005, 2. Änderung 2006, 3. Änderung 2009 
(Umfirmierung) 

 Regionalplanung, Bauleitplanung 
 Luftbilder 
 Daten aus vorhandenen Betriebsplänen 
 weitere eigene Erhebungen, bestehende Messreihen 

Erforderliche vertie-
fende Untersuchungen 
 
 

 Überprüfung bzw. gutachterliche Aussage und ggf. An-
passung des vorhandenen schalltechnischen Gutachtens 
und der Emissions-/ Immissionsprognose von 1994, 
2000 für die Erweiterung des bestehenden Tagebaus 

 Erstellung eines schalltechnisches Gutachten und Emis-
sions-/ Immissionsprognose für den nördlichen Erweite-
rungsbereich und die Vertiefung  

 Erweiterung/Bewertung Sprenggutachten 
Festlegungen zum  
Untersuchungsumfang 
/ -methoden 

LRA Erzgebirgskreis, Ordnungsamt / Gesundheitsamt 
- Die Auswirkungen (insbesondere Einflüsse durch Staub, 

Lärm, Erschütterungen, Verkehrsaufkommen in Bezug 
auf die in der nächsten Wohnbebauung und auf die in 
der angrenzenden Ortschaft lebenden Menschen sind 
besonders zu beachten. 

- TWS Talsperre Saidenbach muss hinsichtlich Negativ-
beeinträchtigung des Wasserreservoirs betrachtet wer-
den, Grundlegend sind zur Vermeidung von Grundwas-
ser- und Bodenbeeinträchtigungen konkrete Schutzmaß-
nahmen festzulegen (siehe auch Schutzgut Wasser). 

 
Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt (Folien 14, 15 Anlage 3) 
 
Dr. Meyer führt aus: 
- Vorschlag zum Untersuchungsgebiet wurde im Januar 2018 mit UNB abgestimmt, 

ca. 1 km Radius, Ortslage Görsdorf wird ausgespart 
- FFH-, Vogelschutzgebiete sind zu beachten, LSG, Vorranggebiet Natur und Land-

schaft sind zu beachten 
- Bittoptypenbetrachtung ist im letzten Jahr bereits durchgeführt worden, es wurden 

dabei auch gesetzlich geschützte Biotope erfasst (offene Felsbildungen am Ost-
hang zur Flöha) 

- im offenen Steinbruch entstehen neue Felswände  
- Lebensräume ausgewählter Tierarten wurden erfasst 
- alle öffentlichen Datenquellen werden genutzt und eigene Erhebungen durchgeführt 
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- Natura 200 Gebiete, SPA Gebiet, Verträglichkeitsprüfung wird durchgeführt bzgl. 
FFH und SPA Gebiet 

- Waldgebiet ist reiner Kiefernforst, es gibt keine Vogelarten in diesem Waldstück, die 
für das SPA Gebiet eine Relevanz haben, das ist derzeit Kenntnisstand 

- Dr. Ebersbach hinterfragt, ob in der SPA VP und FFH Verträglichkeitsprüfung das 
gesamte Gebiet betrachtet wird und nicht abgeschnitten wird am Untersuchungs-
raum. Dr. Meyer führt aus, dass das SPA 5000 ha Größe hat und viele Arten vor-
kommen, die im Vorhabensgebiet nicht vorkommen können. Dies wird entspre-
chend dargelegt und beachtet.  

- Frau Köhler vom LRA Erzgebirgskreis SG Naturschutz verweist aus die STN und 
führt dazu noch aus, dass aufgrund des NE vom Erweiterungsgebiet befindlichen 
Vorkommens des Wachtelkönigs, neben der FFH-Verträglichkeitsstudie für das 
SPA Gebiet und für FFH-Gebiet Flöhatal (FFH-VP), eine spezielle artenschutzrecht-
liche Prüfung für den Wachtelkönig gefordert wird 

- da es eine artenschutzrechtlich streng geschützte Art ist, wird der Beitrag noch zu-
sätzlich gefordert obwohl der Wachtelkönig nicht in der Grundschutzverordnung für 
SPA Flöhatal steht 

- Dr. Meyer bestätigt die Erstellung eines Artenschutzfachbeitrages für verschiedene 
Vogelarten (Wachtelkönig, versch. Vogelarten, Eidechsen) in Abstimmung mit der 
UNB und Nutzung dort vorhandener Daten  

- Frau Seifert führt zum Thema Waldumwandlung aus, dass bezogen auf die UVP 
Prüfung die Waldumwandlung bezüglich der einzelnen Schutzgüter mit zu betrach-
ten ist, wie dies in den vorliegenden Unterlagen aufgeführt ist. (weitere Hinweise 
zum eigentlichen Verfahren siehe TOP 6 unter 7.  

- Aus der STN der NASA geht hervor, dass die Kompensationsmaßnahmen bei der 
Bewertung der Umweltauswirkungen zu berücksichtigen sind (welche erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen verbleiben ggf. noch unter Berücksichtigung der 
Maßnahmen) 

- die Planung der Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen ist auch zeitlich dar-
zustellen, da der Eingriff über mehrere Jahrzehnte vorliegt, in der Antragsunterlage 
muss herausgearbeitet werden, welche Kompensationsmaßnahmen schon wäh-
rend des Eingriffs realisiert werden 

- Herr Groß fragt nach welchem Modell die Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung durch-
geführt werden soll, verbal-argumentativ oder nach einem anderen Modell. 

- Herr Dr. Ebersbach führt dazu aus, dass darüber gesprochen werden muss, in 
wieweit das Gesamtvorhaben sich in der Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung wieder-
findet, da es ein bestehendes Vorhaben ist. Dieser Eingriff wurde bereits zugelas-
sen. Das geplante Vorhaben ist ein Erweiterungsvorhaben, das in das bestehende 
Vorhaben eingreift, insbesondere durch die Vertiefung des Steinbruches. Die WNB 
muss im Gesamtkonzept betrachtet werden, da ein Gewässer entsteht.  

- SOBA erachtet die Betrachtung als Gesamtvorhaben auf der Grundlage der Hand-
lungsempfehlungen des SMUL (Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzie-
rung von Eingriffen im Freistatt Sachsen) als notwendig. Abstimmungen mit der 
UNB sollen dazu erfolgen (Prüfung des vorliegenden fak. RBP 1994, wie dies dort 
durchgeführt wurde)  

- Dr. Meyer fügt erklärend hinzu, dass es 1994 die Handlungsempfehlung für Sach-
sen noch nicht gab. Damals hat jedes Ing. Büro anhand von Vorlagen aus den alten 
Bundesländern die Betrachtungen durchgeführt. Es liegt für das Vorhaben ein WNB 
Plan vor im fak. RBP.  
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- Dieser WNB-Plan wird als Ist-Zustand angenommen, auch wenn dieser noch nicht 
umgesetzt ist, dieser wird verglichen mit dem Endzustand von 2055 ergeben würde 

- SOAB stimmt dem zu, diese Vorgehensweise ist zunächst für den Eingriff des jetzi-
gen Änderungsvorhabens und dann für die daraus folgende Kompensation durch-
zuführen 

- eine Abstimmung mit der UNB dazu ist notwendig die mit der Lesefassung bzw. 
Konzept durchgeführt wird 

- das Gebiet Görsdorf wird im Untersuchungsraum ausgespart, da die Wohngebäu-
de, Gärten und andere Nutzflächen gemeinhin nicht als naturschutzfachlichen be-
sonders wertvoll gelten 
 

Definition Schutzbe-
lang 
 

 Erhalt und Entwicklung der biologischen Vielfalt und 
Schutz sowie Entwicklung der wild lebenden Tiere und 
Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften in ihrer natür-
lichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt 

 Schutz der Vorkommen von Tier- und Pflanzenarten, 
insbesondere seltene und bedrohte Arten 

 Schutz der Lebensräume von Tieren und Pflanzen in 
Biotopverbundsystemen und zusammenhängenden Le-
bensräumen 

Untersuchungsraum 
 

 

 
Mit der Kartierung der Biotoptypen und der Erfassung natur-
schutzfachlich relevanter Tier- und Pflanzenarten 
im Vorhabengebiet und dem näheren Umfeld bis ca. 1.000 m 
Entfernung zu den geplanten Abbaugrenzen wurde im Früh-
jahr 2018 bereits begonnen. Die zu erfassenden Artengrup-
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pen, die Methodik der Erfassungen sowie der Untersu-
chungsraum wurden zuvor mit der unteren Naturschutzbe-
hörde (UNB) abgestimmt.  

Festlegungen zum  
Untersuchungsraum 

LRA Erzgebirgskreis Untere Naturschutzbehörde  
Keine Einwände zum Untersuchungsgebiet  

Voraussichtliche Aus-
wirkungen des Vorha-
bens auf das Schutz-
gut 
 

 vorübergehend (während des Abbaubetriebes) 
Flächeninanspruchnahme durch Abbau, Baustraßen, 
Kippenflächen, Bodenabtrag / Bodenumlagerung 
Bodenverdichtung (mechanische Bodenbelastung) 
Grundwasserabsenkung und –wiederanstieg 
Barriere- und Trennwirkung durch Abbau, Fahrzeug-
transport, Förderbandanlage 
Schallemissionen / Staubemissionen 
visuelle Veränderungen der Landschaft 
Licht- und optische Reize 

 dauerhaft (über die Phase des Abbaus hinaus) 
Flächeninanspruchnahme Bodenabtrag 
Barriere- und Trennwirkung des verbleibenden Restlo-
ches (später Gewässer) spätere Neuanlage von Gewäs-
sern 
visuelle Veränderungen / optische Umformung 

Vorhandene  
Datengrundlage 
 

 Gutachten zu den Natura 2000-Schutzgebieten im Vor-
habengebiet 

 Daten des LfULG und der UNB 
 Gutachten und Managementpläne zu Natura 2000-

Schutzgebieten 
 Pflege- und Entwicklungspläne des Biosphärenreserva-

tes 
 CIR-Daten 
 SBK-Daten 

Erforderliche vertie-
fende Untersuchungen 
 
 

 spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) auch für 
Wachtelkönig 

 FFH Vorprüfung für das FFH Gebiet „Flöhatal“ 
 FFH Verträglichkeitsprüfung für das direkt betroffene 

SPA Gebiet „Flöhatal“ 
 Biotopkartierung zur Umweltverträglichkeitsprüfung  

 Erfassung naturschutzfachlich relevanter Tier- und Pflan-
zenarten (siehe Bericht Avifauna) 04.01.2019) 

 UVP Bericht 
 Verträglichkeitsvorprüfung für die Natura 2000-Gebiete 
 Artenschutzrechtliche Prüfung (Ablaufschema zur Prü-

fung des Artenschutzes“ des LfULG)  Fachbeitrag Ar-
tenschutz 

 Landschaftspflegerischer Begleitplan einschließlich Ein-
griff-/Ausgleichsbilanzierung 

 Planung der Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen 
mit zeitlicher Darstellung 

 Eigene Erfassungen  
 Prüfung des möglichen Eintretens der Verbotstatbestän-
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de des §44 BNatSchG 
Festlegungen zum  
Untersuchungsumfang 
/ -methoden 

LRA Erzgebirgskreis, Untere Naturschutzbehörde  
Wachtelkönig (angetroffen auf einer Wiesenfläche nördlich 
der Erweiterungsfläche) sollte Betroffenheit geprüft werden 
LRA Erzgebirge, Forst 
Gesetzl. Geschütztes Biotop im Erweiterungsgebiet „Felsen-
gruppe nahe der Flöha westlich von Görsdorf“ (Biotop Nr. 
5245-F00580) 
- Waldumwandlung als Wirkfaktor weiter ausführen 
- Erhebungen zum Waldzustand und sich daraus erge-

bende Folgerungen haben die Aspekte: 
- Kronenschluss- bzw. Bestockungsgrad 
- Vorhandene Waldfunktionen und Waldbiotope 
- Forstsanitäre Situation sowie Walderschließung zu be-

rücksichtigen 
- Ausgleich zeitnah erbringen (innerhalb von bis 3 Jahre) 
NASA 
- Kompensationsmaßnahmen und abbaubegleitende Ar-

tenschutzmaßnahmen darstellen mit Zeitschiene und 
Beurteilung, welche schon umgesetzt wurden,  

- Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung in Abstimmung mit der 
UNB 

- Inanspruchnahme des neuen Flächenabschnittes von 
der Durchführung der Rekultivierung des vorangegange-
nen Abschnittes abhängig machen  

- §12 (5) SächsNatSchG Kompensationsmaßnahmen in 
räumlichen und zeitlichen Abschnitten 

 
Schutzgut Fläche und Boden (Folien 16, 17 Anlage 3)  
 
- Umring von 100 m um die Vorhabensgrenze reicht aus, das die Auswirkungen auf 

den Boden wesentlich kleiner zu erwarten sind 
- untersucht werden:  
- Standartuntersuchung nach Bodenkunde (Bodentypen, Bodengesellschaften, Sel-

tenheit der Böden, Funktion im Naturhaushalt, Ertragsvermögen (hier: sehr ertrags-
arme Böden, flachgründig) 

- Informationen zu Altlastengefährdung, archäologische Grabungen, was sonst aus 
Sicht des Bodenschutzes Bedeutung hat 

- es ergeben sich Fragen aus der STN LRA bzgl. Altlastenverdachtsflächen, wird der 
Steinbruch im Altlastenkataster geführt?, wo befinden sich die aufgeführten beson-
ders verdichtungsempfindliche Bodenflächen, dies ist mit dem LRA noch bilateral 
zu klären (UNB)  

- der Wirtschaftsweg wird um verlegt, andere Bereiche werden außerhalb nicht be-
fahren. 

 
Es gibt dazu keine weiteren Fragen oder Hinweise. 
 
Definition Schutzbe-
lang 
 

 nachhaltige Begrenzung des Flächenverbrauchs / Redu-
zierung der Flächenneuinanspruchnahme für Siedlungs- 
und Verkehrsfläche 
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 Sicherung der Böden, ihrer Funktionen und ihrer Nutz-
barkeit durch eine sparsame, schonende und nachhaltige 
Bewirtschaftung der Bodenressourcen 

Untersuchungsraum 
 

 

 
Festlegungen zum  
Untersuchungsraum 

Keine Einwände zum vorgeschlagenen Untersuchungsgebiet 
 

Voraussichtliche Aus-
wirkungen des Vorha-
bens auf das Schutz-
gut 
 

 vorübergehend (während des Abbaubetriebes) 
Flächeninanspruchnahme durch Abbau, Baustraßen, 
Kippenflächen, Bodenabtrag / Bodenumlagerung 
Bodenverdichtung (mechanische Bodenbelastung) 
Grundwasserabsenkung und –wiederanstieg 
Staubemissionen 

 dauerhaft (über die Phase des Abbaus hinaus) 
Flächeninanspruchnahme 
Bodenabtrag 

Vorhandene  
Datengrundlage 
 

 Bodenkarte und Auswertekarten Bodenschutz des LfULG 
 Daten vorhandener Betriebspläne 
 Auswertung vorhandener Aufschlüsse (Bohrungen) des 

Vorhabenträgers 
 SAKLA-Daten, eigene Erhebungen 

Erforderliche vertie-
fende Untersuchungen 
 
 

 Bewertung der Bodentypen und Bodengesellschaften 
unter Berücksichtigung der Seltenheit und Schutzwürdig-
keit, Wiederherstellbarkeit oder Erfüllungsgrad bestimm-
ter Funktionen 

 Methodik des „Bodenbewertungsinstruments Sachsen“ 
Festlegungen zum  LRA Erzgebirgskreis, Untere Abfall- und Bodenschutzbehör-
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Untersuchungsumfang 
/ -methoden 

de 
- beachte SALKA Flächen 
- Besonders verdichtungsempfindliche Bodenflächen sind 

zu betrachten 
 
Schutzgut Wasser (Folien 18, 19 Anlage 3) 
 
- das UG ist nicht geometrisch abgegrenzt sondern entlang der Flöha und der Was-

serscheide zwischen Flöha und der Saidenbachtalsperre, OL Görsdorf ist mit ein-
geschlossen aufgrund von Hausbrunnen, Quellbereichen u.ä., auch der Görsdorfer 
Bach, die Seitenbäche zur Flöha und Vernässungsgebiete sind mit eingeschlossen 
bis zum Höhenrücken im NE  

Es werden folgende Sachverhalte erfasst und in einem Hydrogeologischen Gutachten 
zusammengefasst:  
- Oberflächengewässer, Flöha und Seitengewässer, für das nachgewiesen werden 

soll, dass dies weder von der Qualität noch von der Quantität beeinflusst wird oder 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind 

- Grundwasser, GWL oberhalb Festgestein, Festgestein, Flurabstände, Fließrichtung  
- Wasserhaushalt, Wasserschutzgebiete (gibt es im Erweiterungsgebiet nicht), Was-

sernutzung an der Flöha (Wasserkraftwerk) und weiter (Kläranlagen etc.) werden 
recherchiert 

- Dr. Meyer führt aus, dass die Wasserrechtliche Planfeststellung für das Restge-
wässer auch das Einleiten des Überschusswassers mit Einleitbauwerk in die Flöha 
beinhaltet  

- Er schätzt ein, dass dies für das Vorhaben in weiter Zukunft zutrifft und führt aus, 
dass dieses Bauwerk noch nicht im Detail planbar ist, auch Kubatur noch Umring 
des Gewässers sind noch unklar.  

- Das OBA wird sich dazu mit der LDS besprechen und eine Endabstimmung zur 
Führung der Wasserrechtlichen Planfeststellung führen. Was planerisch mög-
lich ist, sollte in den Unterlagen aufgenommen werden. 

- Der BU würde ein weiteres späteres Verfahren (wasserrechtliche PV) anstreben, da 
die Rahmenbedingungen für das Einleitbauwerk und Berechnung zum einstellen-
den Grundwasserspiegel ist noch unklar sind 

- Herr Dr. Ebersbach führt aus, dass die Antragsunterlage das OBA in die Lage ver-
setzt, die Machbarkeit dieses Gewässerausbaues beurteilen zu können, dazu muss 
mindestens eine planerische Prognose nach Stand der Technik beinhaltet sein 

- die späteren Umweltauswirkungen des Gewässers müssen im UVP Bericht darge-
stellt und betrachtet werden 

- im Fachbetrag zur Wasserrahmanrichtlinien, z.B. Einwirkungen auf die Bewirtschaf-
tungsziele WHG, Oberflächenwasserkörper und Grundwasserkörper.  

-  
Hinweise des LRA von Frau Noack, Sachgebiet Siedlungswasserwirtschaft: 
- Im Gebiet gibt es keinen zusammenhängenden GWL, aber das Vorhaben befindet 

sich in einem zusammenhängenden Grundwasserkörper 
- Die UWB benötigt die Aussage, dass das Verschlechterungsverbot für den be-

troffenen Grundwasserkörper eingehalten wird (nach Menge und Beschaffenheit).  
- Zur Festlegung des Untersuchungsgebietes anhand des oberirdischen Einzugsge-

bietes muss geprüft werden, ob sich mit der Wasserabsenkung das unterirdische 
Einzugsgebiet verändert, so dass sich ggf. das oberirdische Einzugsgebiet in Rich-
tung Talsperre verändert wird. Dafür muss ein Nachweis erbracht werden, dass das 
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oberirdische Gebiet bleibt und dass keine Beeinträchtigung des Schutzgebietes der 
Talsperre erfolgt.  

- Dr. Ebersbach weist darauf hin, dass Betrachtung Oberflächenwasserkörper und 
Grundwasserkörper in den Unterlagen enthalten sein müssen, die Zuflussgewässer 
zur Flöha, die kein eigener Oberflächenwasserkörper sind, mit betrachtet werden 
müssen hinsichtlich ihres Einflusses auf den nächsten Oberflächenwasserkörper 

- Es muss gutachterlich untersucht werden, wie sich die Vertiefung des Steinbruches 
auf den Kluftwasserkörper auswirkt. Wenn die Auswirkungen über den Umring hin-
ausgehen würden, ist dies sicher in den Betrachtungen einzufügen, da die Wirkfak-
toren in ihrer vollständigen Reichweite auf die Schutzgüter zu betrachten sind.  

- die STN des LfULG gibt detaillierte Hinweise zur Aufstellung eines Monitorings, das 
als Planung Bestandteil der Antragsunterlagen sein soll 

- Frau Schubert vom LfULG führt aus, dass es im direkten Umfeld des Steinbruches 
keinerlei Messstellen (Sächsische Aufschlussdatenbank. LfULG) gibt und schlägt 
daher vor, Messstellen zu errichten  

- Das GW-Monitoring sollte vor der Erweiterung beginnen, damit ein Ist-Stand doku-
mentiert wird. 

- STN der Reg. PV weist auch auf ein durchzuführendes Monitoring hin. 
 
Definition Schutzbe-
lang 
 

 Erreichung eines guten chemischen und eines quantitati-
ven Zustandes des Grundwassers (GW) sowie eines gu-
ten ökologischen Zustandes der Oberflächengewässer 
(OW) 

 Schutz und Entwicklung der Regenerationsfähigkeit und 
nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter  

 GW: Dargebot, Menge, Spiegel, Qualität, Geschütztheit 
 OW: Naturnähe, Struktur, ökologisches Potential, Hoch-

wasserschutz, Wasserrückhaltung, Trink- und Brauch-
wasserversorgung 
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Untersuchungsraum 
 

 

 
Festlegungen zum  
Untersuchungsraum 

Keine Einwände zum vorgeschlagenen Untersuchungsgebiet 
 

Voraussichtliche Aus-
wirkungen des Vorha-
bens auf das Schutz-
gut 
 

 vorübergehend (während des Abbaubetriebes) 
Flächeninanspruchnahme durch Abbau, Baustraßen, 
Kippenflächen, Bodenabtrag / Bodenumlagerung 
Bodenverdichtung (mechanische Bodenbelastung) 
Grundwasserabsenkung und –wiederanstieg 
Barriere- und Trennwirkung durch Abbau, Fahrzeug-
transport, Förderbandanlage 
Staubemissionen 

 dauerhaft (über die Phase des Abbaus hinaus) 
Flächeninanspruchnahme 
Bodenabtrag 
Offenlegung des Grundwassers 
spätere Neuanlage vom Gewässer 

Vorhandene  
Datengrundlage 
 

 Hydrogeologisches Gutachten Nr. 96020 Gneistagebau 
Pockau-Görsdorf, IGEWA GmbH 

 Montanhydrologisches Monitoring Gneistagebau Pockau-
Görsdorf – Jahresberichte. G.U.B. Ingenieure AG 

 hydrogeolog. Daten LfULG: GW-Gleichenplan und GW-
stände und Bewertungen des GWK nach WRRL 

 Aktuelle Daten des Deutschen Wetterdienstes zur Be-
rechnung wasserhaushaltlicher Kenngrößen 

 Gewässeruntersuchungen an Fließen und Teichen des 
Vorhabengebietes 
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 Wasserstände und Einleitraten  
 digitales Wasserbuch für Sachsen 

Erforderliche vertie-
fende Untersuchungen 
 
 

 Hydrologisches und hydrogeologisches Gutachten 
 Fachbeitrag zur Vereinbarkeit des Vorhabens mit den 

Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
 Gutachten zur Bewertung der Auswirkung des Vorha-

bens auf die Flöha und Zuflüsse 
 Modell 

Festlegungen zum  
Untersuchungsumfang 
/ -methoden 

LRA Erzgebirgskreis 
- Zuflussgewässer (5426871952) zur Flöha beurteilen 
- §27 WHG Wasserrahmenrichtlinienfachbeitrag 
- TWS Talsperre Saidenbach muss hinsichtlich Negativ-

beeinträchtigung des Wasserreservoirs betrachtet wer-
den, Grund-legend sind zur Vermeidung von Grundwas-
ser- und Boden-beeinträchtigungen konkrete Schutz-
maßnahmen festzulegen (siehe auch Schutzgut Wasser) 

LfULG 
- Erstellung Hydrogeologisches Gutachten mit hydrologi-

schen Untersuchungen 
- Hydrogeologisches Modell mit Auswirkungen der Tage-

bauerweiterung auf das hydrogeologische Wirkungsfeld 
(sumpfiges Quellgebiet, Bächlein, Flöha) 

- Überwachungskonzept (Wasserwegsamkeiten, Zufluss-
mengen, Abflüsse 

- GW Messstellen, Möglichkeit zur Errichtung prüfen 
LDS, Ref. 43 Grundwasser 
Absprache zur späteren Herstellung eines Gewässers 
Regionaler Planungsverband 
- Hydrogeologisches Gutachten wie in TV beschrieben 

 
Schutzgut Luft und Schutzgut Klima (Folien 20, 21 Anlage 3) 
 
- UG ist ähnlich abgegrenzt ist wie das Schutzgut Mensch, da Staub und andere 

Emissionen mit zu betrachten sind, die den Menschen, Tiere und Pflanzen betreffen 
können 

- es werden meteorologische Betrachtungen durchgeführt (Sonnenscheindauer, 
etc.), geographische Elemente berücksichtigt (Hangneigung, Luftabströmung, Luft-
hygiene etc.) 

- Herr Groß fragt, ob in der Prognose eine verbal-argumentative Betrachtung aus-
reicht, da die Rahmenbedingungen (Abbaurahmenbedingungen, Feuchthaltung, 
Fördersystem) gleich bleiben und der der Gewinnung ändert sich, der von der Orts-
lage wegrückt 

- die Überprüfung der vorliegenden Gutachten (Emissions- und Immissionsprogno-
se1993/94) ist durchzuführen 

- Schalltechnisches Gutachten (Lärm) von 2000 und eine (Emissions- und Immissi-
onsprognose1993/94) liegen vor  

- die für die Aufbereitungsanlage bestehende BImSch Genehmigung muss nicht an-
gepasst werden, da die Anlage sie genauso weiterbetrieben wird. Für den übrigen 
Steinbruch muss nachgewiesen werden, dass keine schädlichen Umwelteinwirkun-
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gen verursacht werden. Es ist eine Genehmigungsvoraussetzung für das Vorhaben 
nach § 22 BImSchG, dass müsste erfüllt sein.  

- der Nachweis erfolgt über eine gutachterliche Stellungnahme zur Einhaltung der 
Grenzwerte der TA Luft 

- Herr Groß fragt, ob dazu berechnet werden muss oder eine verbal-argumentative 
Beschreibung ausreicht. Bisher gab es noch keine Staubniederschlagsmessungen.  

- Frau Hauboldt vom Ing. Büro Ulbricht führt aus, dass nach TA Luft, wenn man sich 
im Bagatellmassenstrom befindet, berechnet werden muss 

- TA Luft unterscheidet nach Bagatellmassenströme für Entstaubungsanlagen (was 
sicher eingehalten wird)(, und es gibt Bagatellmassenströme für diffuse Vorgänge 

- der Wert liegt bei 0,1 kg/h,  
- bei einem Steinbruch betrachtet man alles (Sprengen, Abwürfe, Baggerverladung, 

LKW Verkehr, Bandanlage, Brecher etc.) Liegt man im Bagatellmassenstrom dar-
über, dann greift der Irrelevanzwert der TA Luft für die Ausbreitung, der unterschrit-
ten sein wird, dies muss berechnet werden  

- Immissionswert am nächsten genutzten Wohngebäude muss eingehalten werden, 
dies kann man nur über eine Berechnung feststellen. Alles andere wäre eine Ab-
schätzung, wenn man die Staubminderungsmaßnahmen betrachtet und abschätzt, 
wie diese wirken.  

- Dr. Meyer weist darauf hin, dass sich der Steinbruch von der Ortslage entfernt und 
sich in die Tiefe entwickelt, so dass alle Immissionsschutzmaßnahmen positiver 
wirken müssten, als jetzt, ausgenommen die Anlagentechnik. Diese ist derzeit nach 
BImSchG genehmigt, und bleibt im Bestand.  

- Dr. Ebersbach führt aus, dass eine verbal-argumentative Stellungnahme zunächst 
ausreicht.  
 

 
Definition Schutzbelang 
 

 Sicherung der klimatischen Schutz- und Regenerationsfunktion 
für die Luftreinhaltung und den Temperaturausgleich  

 Vermeidung von Beeinträchtigungen des Klimas und Schaffung 
und Sicherung einer dauerhafte guten Luftqualität 

 Schutz klimarelevanter Freiräume 
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Untersuchungsraum 
 

 

 
Festlegungen zum  
Untersuchungsraum 

Keine Einwände zum vorgeschlagenen Untersuchungsgebiet 
 

Voraussichtliche Auswir-
kungen des Vorhabens 
auf das Schutzgut 
 

 vorübergehend (während des Abbaubetriebes) 
Flächeninanspruchnahme durch Abbau, Baustraßen, Kippen-
flächen,  
Grundwasserabsenkung und –wiederanstieg 
Staubemissionen 

 dauerhaft (über die Phase des Abbaus hinaus) 
Flächeninanspruchnahme 
Offenlegung des Grundwassers 
spätere Neuanlage von Gewässern 
Änderung der klimatischen Austauschbeziehungen 

Vorhandene  
Datengrundlage 
 

 aktuelle Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes 
 Regionalplanung 
 Daten aus vorhandenen Betriebsplänen 
 Staubimmissionsprognose 
 ergänzende Recherchen  

Erforderliche vertiefende  
Untersuchungen 
 
 

 Erfassung lokalklimatisch wirkender Faktoren: topograph. Er-
scheinungen, Vegetationsflächen, Frischluftentstehungs- bzw. -
abflussgebiete, Emissionsquellen sowie besiedelter und sonsti-
ger großflächig versiegelter Gebiet 

 Bewertung anhand einer dreiteiligen Skala 
Festlegungen zum  
Untersuchungsumfang / -
methoden 
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Schutzgut Landschaft (Folien 22, 23 Anlage 3) 
 
- das UG wird inklusive der Ortslage Görsdorf abgegrenzt  
- Erfasst werden prägende Glieder der Landschaftselemente, kulturhistorische Be-

standteile, Burg Rauenstein, markante bauliches Objekte etc., Sichtbeziehung Burg 
Rauenstein, städtebauliche Strukturen, architektonische Einheiten, markante Ge-
bäude (siehe Vortrag). 

- Ausgewertet werden die Regionalplanung, Bauleitplanung, Entwicklungspläne, Da-
ten der Denkmalschutzbehörde zu besonderen kulturhistorischen Objekten und ei-
gene Erhebungen.  

- Es wird eine Fotomontage erfolgen zu den Sichtbeziehungen 
Aus den STN gehen keine weiteren Hinweise hervor, außer zur Sichtbeziehung zur 
Burg. Aus dem Auditorium gibt es keine weiteren Hinweise oder Fragen dazu. 
 
Definition Schutzbe-
lang 
 

 Schutz der Landschaft in ihrer Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit auch wegen ihrer Bedeutung als Erlebnis- und 
Erholungsraum des Menschen 

Untersuchungsraum 
 

 

 
Festlegungen zum  
Untersuchungsraum 

Untersuchungsraum analog zu kulturellem Erbe 

Voraussichtliche Aus-
wirkungen des Vorha-
bens auf das Schutz-
gut 
 

 vorübergehend (während des Abbaubetriebes) 
Flächeninanspruchnahme durch Abbau, Baustraßen, 
Kippenflächen 
Bodenabtrag / Bodenumlagerung 
Barriere- und Trennwirkung durch Abbau, Fahrzeug-
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transport, Förderbandanlage 
Schallemissionen / Staubemissionen 
visuelle Veränderungen der Landschaft 
Licht- und optische Reize 

 dauerhaft (über die Phase des Abbaus hinaus) 
Flächeninanspruchnahme 
Bodenabtrag 
Barriere- und Trennwirkung der verbleibendem späteren  
Restgewässer 
Ofenlegung des Grundwassers 
Neuanlage von Gewässern 
visuelle Veränderungen / optische Umformung 

Vorhandene  
Datengrundlage 
 

 Regionalplanung (Vorrang- / Vorbehaltsgebiete für Erho-
lung) 

 Kommunale Bauleitplanung, Pflege- und Entwicklungs-
pläne 

 Daten der Denkmalschutzbehörde 
 Daten der vorhandenen Betriebspläne 
 eigene Erhebungen städtebauliche Strukturen sowie 

prägender, gliedernder und belebender Landschaftsele-
mente 

Erforderliche vertie-
fende Untersuchungen 
 

 Bewertung der IST-Situation und seiner Empfindlichkeit 
gegenüber vorhabenbedingter Veränderungen sowie Art 
und Ausmaß der zu erwartenden Beeinträchtigungen 

Festlegungen zum  
Untersuchungsumfang 
/ -methoden 

Regionaler Planungsverband 
Berücksichtigung der Sichtbeziehung zur Burg 
Die Talsperre ist als sonstiges Sachgut mit zu behandeln 

 
Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter (Folien 24, 25 Anlage 3) 
 
Dr. Meyer führt aus, dass das UG wie auch bereits für andere Schutzgüter, inklusive 
der Ortslage Görsdorf festgelegt wurde (siehe Vortrag). Als wichtiges Sachgut gilt das 
Wasserkraftwerk an der Flöha. Die Flöha und die Eisenbahnlinie sind als Infrastruktur-
einrichtungen zu betrachten. Es werden erfasst: Zeugnisse historischer Landnutzungs-
formen bzgl. der Archäologie, Wanderwege, historische Wegeführung, Bau- und Bo-
dendenkmäler (gibt es in diesem Raum nicht), vorhandene Flächen, Verkehrswege, 
Energieerzeugung, sonstige Medien und Versorgungseinrichtungen. Weiterhin sind 
besondere Denkmalbereiche zu beachten. Als Datengrundlage dienen Denkmallisten 
des Landesamtes, Daten des LASUV zu Verkehrswegen, Daten der Deutsche Bahn, 
Abfragen bei Ver- und Entsorgungsunternehmer für den Leitungsbestand.  
 
- im Westbereich gibt es eine Energieleitung (Starkstromleitung), die verlegt werden 

müsste, es wird auf Wanderwege und den privaten Bahnübergang verwiesen, diese 
werden sicher beachtet 

- der Weg wird um den Tagebau herum verlegt und dieser dient gleichzeitig auch als 
Wanderweg 

 
Aus dem Auditorium gibt es keine weiteren Hinweise oder Fragen dazu. 
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Definition Schutzbelang 
 

 Schutz und Erhalt von Denkmälern und Sachgütern, Schutz 
historischer Kulturlandschaften besonderer Eigenart, Bewah-
rung des kulturellen Erbes  

Untersuchungsraum 
 

 

 
Festlegungen zum  
Untersuchungsraum 

Keine Einwände zum vorgeschlagenen Untersuchungsgebiet 
 

Voraussichtliche Auswir-
kungen des Vorhabens 
auf das Schutzgut 
 

 vorübergehend (während des Abbaubetriebes) 
Flächeninanspruchnahme durch Abbau, Baustraßen, Kippenflä-
chen, Hochwasserschutzdamm 
Bodenabtrag / Bodenumlagerung 
Grundwasserabsenkung und –wiederanstieg 
Barriere- und Trennwirkung durch Abbau, Fahrzeugtransport, För-
derbandanlage 
visuelle Veränderungen der Landschaft 
 dauerhaft (über die Phase des Abbaus hinaus) 
Flächeninanspruchnahme 
Bodenabtrag 
visuelle Veränderungen / optische Umformung 

Vorhandene  
Datengrundlage 
 

 historische TK (Zeugnisse historischer Landnutzungsformen) 
 Daten des Landesamtes für Archäologie 
 Denkmalliste des LRA (Bau- und Bodendenkmäler) 
 Daten des LASUV 
 Daten aus vorhandenen Betriebsplänen 
 Abfragen bei Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen 
 vorhandene / geplante Flächen gemäß Regional- und kommu-

naler Bauleitplanung 



 

Seite 25 von 30 

 ergänzende eigene Recherchen 
 

Erforderliche vertiefende  
Untersuchungen 
 

 Erfassung der Kultur- und sonstiger Sachgüter 
 Auswertung historischer Karten  
 Verbal-argumentative Bewertung der Bedeutung/Empfindlichkeit 

sowie die Beeinflussungsintensität  
Festlegungen zum  
Untersuchungsumfang / -
methoden 

Landesamt für Archäologie: 
Hinweis auf die Meldepflicht gemäß § 20 SächsDSchG, 
denkmalschutzrechtliche Genehmigung, falls notwendig, ist bei der 
Unteren Denkmalschutzbehörde einzuholen 
STN DB Netze 
Mögliche Auswirkungen aus Sprengarbeiten auf Standsicherheit der 
Bahnanlagen, sind zu bewerten. 

 
TOP 6: Sonstige antragsrelevante Belange 
 
1. Raumordnung, Landes- und Regionalplanung 

Dies wurde bereits vollumfänglich behandelt. 
 
2. Naturschutz / Artenschutz 

Es wurde vorgestellt, welche Fachgutachten in diesem Zusammenhang erstellt werden. 
Prüfung für die Natura 2000 Gebiete, Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Landschafts-
pflegerischer Begleitplan, Frage Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung sollte noch geklärt 
werden. Wachtelkönig wurde besprochen. 
 
Im Zuge der Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung gibt es noch einen Hinweis von der Na-
turschutzvereinigung Sachsen zum Thema Eingriffsminimierung wurde der bewaldete 
Hang im Flöhatal benannt. 
 
Bei der Landschaftspflegerischen Begleitplanung muss auch der zeitliche Aspekt für 
die Umsetzung der Maßnahmen dargestellt und benannt werden.  
 
3. Wasserhaushalt / Gewässerausbau 

Wasserrechtliche Erlaubnis (WRE): 
- die bestehenden Wasserrechtlichen Erlaubnisse werden voraussichtlich im Umfang 

nicht berührt 
- die WRE sind befristet bis 2030, ein Antrag zur Verlängerung wird im Verfahren mit 

gestellt 
- durch die weitere Vertiefung des Steinbruchs könnte der Anteil an Grundwasser 

ggf. höher werden jedoch können genaue Aussagen hierzu noch nicht getroffen 
werden 

- die Genehmigung (wasserrechtliche Erlaubnis) zur Förderung und Einleitung liegt 
vor und reicht für die Prozesse, die im Bereich der Anlage ablaufen weiterhin aus, 
auch alle weiteren Mechanismen der Tagebauentwässerung bleiben bestehen 
(wandernder Pumpensumpf, Ableitung etc.) 

- die vorliegende WRE erlaubt eine Entnahme aus dem Pumpensumpf von 30 m³/h 
und an Einleitstellen eine Einleitmenge in den Görsdorfer Bach von 123 l/s, (Regel-
fall 8,3 l/s), 40 l/s und 41 l/s 
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- Herr Groß führt aus, dass dies ausreicht, wenn der Wasserzudrang auch in der 
Zukunft nicht größer wird, was aufgrund der größeren Abschirmung durch das 
Festgestein in der Tiefe und den weniger geweiteten Klüfte durchaus der Fall sein 
kann. Hier besteht die einzige Unsicherheit in der Vorbetrachtung. 
 

Zusammenfassung: 
- die bestehende WRE im bestehenden Umfang wird zur Verlängerung beantragt bis 

zum Ende des Vorhabens 
- es wurde plausibel dargestellt, dass das Risiko, dass diese Menge nicht ausreicht, 

als gering einzuschätzen ist nach den derzeitigen Ausführungen des Antragstellers 
- die verschiedenen Tatbestände werden in einer WRE zusammengefasst 
- die Gesamtbetrachtung werden im Hydrogeologischen Gutachten vorgenommen 
- im Wasserrechtlichen Fachbeitrag die Auswirkungen der Benutzungstatbestände 

auf die Bewirtschaftungsziele mit bewertet werden  
 

4. Immissionsschutz  

Dr. Ebersbach führt aus das das Thema Staub bereits besprochen wurde und als gut-
achterliche Einschätzung verbal-argumentativ betrachtet und das Lärmgutachten ak-
tualisiert wird. 
 
- die BImSch Genehmigung gilt unverändert fort, sie gilt anlagenbezogen unbefristet, 

wenn die Anlage durchgehend betrieben wird 
- der semimobile Vorbrecher verbleibt für die nächsten 10-15 Jahre an dem Standort, 

er gilt generell als mobile Einrichtung, zeitweilig ist dieser derzeit festgesetzt an die 
Bandanlage. 

- Im Rahmen des BImSchV Verfahrens wir entweder über Anzeige oder Änderung, 
die Versetzung des Brechers bekanntgemacht, wenn er tiefer gesetzt wird. Dies ist 
rechtlich abgedeckt über die bestehende BImSch Genehmigung.  

- Hinsichtlich der Bahnanlagen der Deutschen Bahn AG muss durch entsprechende 
Gutachten nachgewiesen werden, dass diese durch die Sprengerschütterungen 
nicht beeinträchtigt werden. Herr Groß führt aus, dass für den bestehenden Stein-
bruchbetrieb bereits ein entsprechendes Gutachten vorliegt und auch regelmäßig 
Erschütterungsmessungen durchgeführt werden. Dieses wird als Grundlage für die 
Überprüfung genommen. 

- Dieses Thema ist für das Schutzgut Sachgüter relevant und dort aufzunehmen 
 
5. Bodenschutz und Altlasten  
 
Hierzu wurde bereits beim Tagesordnungspunkt Schutzgut Fläche und Boden alles 
besprochen. 
 
6. Verkehrsplanung / Infrastruktur 

In Zusammenhang mit der Steinbrucherweiterung stehen eine Verlegung eines Wald-
weges und die Verlegung einer Starkstromleitung im Nordwesten des Tagebaus.  
Eine Verlegung der Starkstromleitung im Westen erfolgte bereits schon einmal im Zu-
sammenhang mit dem bestehenden Betrieb. Dies erfolgte außerhalb des bergrechtli-
chen Verfahrens und wurde separat mit dem Versorger geregelt.  
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- die Umverlegung des Starkstromkabels erfolgt innerhalb der Rahmenbetriebsplan-
grenzen, daher ist dies im Verfahren einzuschließen 

- der BU stimmt sich mit dem Versorger ab (STN liegt mittlerweile vor) 
- das SOBA geht davon aus, dass dies im Verfahren eingeschlossen werden kann, 

vorbehaltlich eines eigenständig zu führenden PV, die Leitung befindet sich auf Ei-
gentumsfläche des BU, dieser Fakt zum Verfahren ist noch zu klären 

- aus der Stellungnahme der MITNETZ Strom mbH vom 3. April 2019 geht hervor, 
dass die Umverlegung im PVF eingeschlossen werden muss und es wird die Vor-
gehensweise der Umverlegung erläutert und Hinweise zur Durchführung gegeben 

 
7. Land- und Forstwirtschaft / Fischereiwirtschaft 

- Frau Seifert fragt wo die Leitung im Wald verlegt werden soll.  

- es wird vom Unternehmer eine Waldumwandlungsgenehmigung beantragt für die 
Erweiterungsfläche, auf dieser Fläche wird auch die Leitung verlegt. Die Notwen-
digkeit einer Genehmigungen für das Anlegen einer Leitungstrasse im Wald nach § 
8 Abs. 8 SächsWaldG besteht daher nicht. 

- Frau Seifert führt zum Thema Waldumwandlung aus, dass auf der Erweiterungsflä-
che zum größten Teil Wald im Sinne vom Waldgesetz besteht. Vorliegende Tisch-
vorlage sagt aus, dass eine dauerhafte Waldumwandlung von 2,7 ha notwendig ist. 
Als Ersatzmaßnahme dafür wäre eine Aufforstung im Innenkippenbereich vorgese-
hen. Diese Aufforstung wird scheinbar erst in ca. 10-15 Jahren für eine Aufforstung 
zur Verfügung. 

- Wenn eine dauerhafte Waldumwandlung vorliegt ist nach SächsWaldG eine zeitna-
he Ersatzaufforstung notwendig, innerhalb von 1-3 Jahren Die 1-3 Jahre orientieren 
sich an der Wiederaufforstungsfrist. Die untere Forstbehörde setzt eine Frist, in 
welchem Zeitraum diese Ersatzaufforstung zu erfolgen hat, dies muss zeitnah er-
folge, 5 Jahre wären ggf. noch tolerierbar. 

- Herrn Groß fragt, ob die bestehende Außenhalde, die bereits bewaldet ist, als Aus-
gleichsfläche mit aufführen kann. Frau Seifert führt aus, dass keine Anrechnung als 
Ausgleichsfläche mehr erfolgen kann, da diese durch Sukzession entstanden ist 
nicht aktiv als Ausgleichsfläche angelegt wurde. 

- Es muss also eine zusätzliche Ersatzfläche gefunden werden als Ausgleich für die 
Waldumwandlung. Es gibt den naturschutzfachlichen Ausgleich und den Ausgleich 
nach Waldgesetz. Dies kann manchmal identisch sein, muss aber nicht. Es wird ge-
fordert Wald mit Wald zu ersetzen und dies innerhalb von 3 Jahren.  

- die Forstbehörde verfügt über keine Flächen, die zur Aufforstung vorgesehen sind 

- der Antragsteller muss eine Fläche vorweisen und sich bei externen Stellen darum 
bemühen 

- Im Rahmen des Ökokontos könnte es Flächen geben. Herr Heß gibt den Hinweis, 
dass der Planungsverband (PV) laut LEP den Auftrag hat, in der Region den Wald 
auf 35 % zu mehren. Im Vorranggebiet Waldmehrung, was an die Erweiterungsflä-
che angrenzt, könnte geprüft werden, ob dort Flächen verfügbar sind. 

- Herr Groß fragt, in welchem örtlichen Bereich der Ausgleich stattfinden muss. Er 
hat im Bereich Mittelsachsen ein erhebliches Plus an Ausgleichsflächen. Wäre es 
machbar, die Aufforstung dorthin zu verlagern? Frau Seifert führt dazu aus, dass 
aufgrund örtlicher Gegebenheiten, wie sie auch hier im Erzgebirgskreis auftreten, 
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Schwierigkeiten bestehen, geeignete Ersatzflächen zu finden. Daher wurde auch in 
anderen Verfahren dem Vorhabensträger die Möglichkeit eröffnet, dass die Flächen 
in anderen Landkreisen sein können. Es kommt darauf an, wo die Flächen liegen. 
Voraussetzung ist, dass diese Aufforstungen, über das Ökokonto gesichert sind. 
Oder wenn eine Aufforstung nachträglich anerkannt werden soll, dann darf es noch 
kein Wald sein. Vorhabensträger lassen sich daher solche Flächen über das Öko-
konto sichern, damit sie dann darauf zugreifen können.  

- im Zuge der Ersatzaufforstung muss die betroffene Waldfläche, die umgewandelt 
werden soll, Waldfunktion erfüllen 

- das Ersatzverhältnis wird bemessen an den über das besondere Maß hinausge-
henden Schutz- und Erholungsfunktionen, hier sind es 2 Funktionen (Lage im SPA 
und LSG), daher wird das Ersatzverhältnis 1:1,4 bemessen. 

- Frau Seifert fragt nach der weiteren Aufforstung, die in den Unterlagen erwähnt wird 
im westlichen Randbereich auf dem Schutzwall, Herr Groß erläutert, dass der 
Schutzwall größer ist und man dort aktiv bepflanzen könnte, außerdem wäre eine 
zeitnahe Umsetzung möglich. Frau Seifert stimmt dem zu, dass dies eine entspre-
chend große Fläche wäre, auf der aktiv aufgepflanzt werden könnte und die mit an-
gerechnet werden könnte, wenn dort eine zeitnahe Aufforstung möglich wäre.  

- die geplante aktive Aufforstung, die im Innenkippenbereich (nach 10-15 Jahren) 
könnte nach bestimmten Regeln (vorherige Anmeldung etc.) und in Abstimmung mit 
der UNB auf einem Ökokonto gesichert werden, was ggf. dann für ein anderes Vor-
haben verwendet werden könnte  

 
8. Rohstoffgeologie  

Der Bereich Rohstoffgeologie des LfULG gibt den Hinweis zur Dokumentation und 
Nachvollziehbarkeit der Vorratsermittlung (siehe STN). Diese Darstellung ist auch für 
die bergrechtliche Zulassung wichtig. 

 
9. Sonstige Belange 

- das jetzige Vorhaben eine Befreiung vom LSG Saidenbachtalsperre  

- diese Befreiung wäre auch für die Erweiterungsfläche notwendig, da das Vorhaben 
mit der Vertiefung verbunden ist, ist ggf. die Befreiung noch einmal für das geänder-
te Gesamtvorhaben zu erteilen 

- die entsprechenden Unterlagen Plan WNB und LBP müssen dazu entsprechend im 
Antrag vorliegen 

- eine Absprach mit der unteren Naturschutzbehörde dazu muss stattfinden 

- es gibt im Erweiterungsbereich ein gesetzlich geschütztes Biotop (Biotop der offe-
nen Felsbildungen am Rand zu Flöha), geschützt gem. § 30 BNatSchG,  

- für das sich im Norden befindliche Feuchtgebiet ist zu klären inwieweit hier einge-
griffen wird und dies betroffen ist, dies wird untersucht 

- für die Biotope ist ein entsprechender Ausnahmeantrag nötig, der zu stellen ist und 
die entsprechenden konkreten Unterlagen enthält, die für die Zulassung eines Aus-
nahmeantrages erforderlich sind, insbesondere zur Ausgleichbarkeit 
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- BImSch Genehmigung wurde bereits besprochen. 

- für die Umverlegung der Waldwege bedarf es keiner Genehmigung, Frau Seifert 
führt aus, dass bei einem klassischen Waldweg im Sinne des Waldgesetzes (§ 21 
SächsWaldG), der für die Erschließung und Bewirtschaftung eines Waldes dient, 
als forstbetriebliche Einrichtung gesehen wird und keiner Genehmigung bedarf, er 
darf nicht gewidmet sein 

 
Es gibt keine weiteren Hinweise zu antragsrelevanten Belangen. 
 
TOP 7: Zusammenfassung und Ausblick 
 
Dr. Ebersbach fasst zusammen: 
- das Unterrichtungsschreiben an den Vorhabensträger wird im Ergebnis dieses 

Termins verfasst (Niederschrift zur heutigen Veranstaltung, Präsentation des Vor-
habenträgers)  

- Hinweise sind im Protokoll mit aufgenommen und werden an den Vorhabensträger 
weitergegeben, die Stellungnahmen wurden ihm bereits übermittelt. Der Vorha-
bensträger sollte die Hinweise bei der Erarbeitung der Antragsunterlagen berück-
sichtigen. 

- Das Unterrichtungsschreiben enthält die Hinweise die für die voraussichtlich beizu-
bringenden Unterlagen gegeben werden. Die anwesenden Behörden habe ihre Be-
reitschaft erklärt, den Vorhabensträger bei der Antragstellung auch weiterhin bilate-
ral zu unterstützen.  
 
Weitere Themen sind noch zu klären: 

- Thema Raumordnung (LDS Chemnitz),  
- Gewässerausbau (LDS Chemnitz),  
- Umverlegung der Starkstromleitung im Nordwesten (siehe STN MITNETZ) 
- Eingriff und Ausgleich (LRA, UNB) 
- es ergeben sich Fragen aus der STN LRA bzgl. Altlastenverdachtsflächen, klären 

(UNB), siehe TOP 5 Schutzgut Boden 
- Befreiung vom LSG Saidenbachtalsperre siehe TOP 6 9. (LRA, UNB) 
- gesetzlich geschütztes Biotop (LRA, UNB) 
- Ökokontomaßnahmen (LRA, UNB) 
 
 
 
        mit der Niederschrift   
        beauftragt 
 
 
Dr. Falk Ebersbach      Ulrike Sperlich 
Sächsisches Oberbergamt     Sächsisches Oberbergamt 
Referatsleiter Referat Recht     Sachbearbeiterin 
 
 
Anlagen 
Anlage 1 Präsentation Unternehmer zum Scoping Termin 
Anlage 2 Checkliste Unterlagen für ZAV 
Anlage 3 Präsentation des Planungsbüro Dr. Meyer, GUB vom 04.04.2019 
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Teilnehmerliste 
 
Dieses Schreiben ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift wirksam. 
 
weitere Anlagen – nur für den Unternehmer  
 
Stellungnahmen vorab per E-Mail  
- LD Sachsen, Dienststelle Chemnitz, Ref. Raumordnung (STN vom 26.03.2019) 
- Planungsverband Region Chemnitz   (STN vom 07.03.2019) 
- Landratsamt Erzgebirgskreis     (STN vom 19.03.2019) 
- Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (STN vom 

14.03.2019) 
- Landesamt für Archäologie    (STN vom 21.03.2019) 
- Erzgebirge Trinkwasser GmbH „ETW“    (STN vom 19.02.2019) 
- DB Netz AG      (STN vom 18.03.2019) 
- Abwasserzweckverband Olbernhau   (STN vom 02.03.2019) 
- Sächsisches Oberbergamt, Referat 22   (STN liegt noch nicht vor) 
- Naturschutzverband Sachsen e.V. (NASA)  (STN vom 06.03.2019) 
 
Stellungnahmen mit Niederschrift versandt 
- MITNETZ        (STN vom 03.04.2019) 
- Deutsche Telekom Technik GmbH   (STN vom 23. Mai 2019) 
- LD Sachsen, Dienststelle Chemnitz, Ref. Raumordnung (STN vom 16.05.2019) 
 
keine Stellungnahmen abgegeben: 
- Stadt Pockau-Görsdorf 
- Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband Sachsen 

e.V. 
- Landesjagdverband Sachsen e.V. 
- Landesverband Sächsischer Angler e.V. 
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Sachsen e.V. 
- Landesverein Sächsischer Heimatschutz e.V. 
- Grüne Liga Sachsen e.V. 
- Naturschutzbund Deutschland (NABU) 
 
Stellungnahmen im Nachgang des Scoping Termins abgegeben: 
- Deutsche Telekom Technik GmbH (23. Mai 2019) 
- LD Sachsen, Dienststelle Chemnitz, Ref. Raumordnung (STN vom 16.05.2019) 
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0 Aufgabenstellung 

Unweit der Stadt Pockau-Lengefeld im Erzgebirgskreis betreibt die Mineral Baustoff GmbH den 

Gneistagebau Pockau-Görsdorf. Genehmigungsgrundlage für den gegenwärtigen Gewinnungs- und 

Verarbeitungsbetrieb ist der am 04.06.1997 durch das Bergamt Chemnitz zugelassene fakultative 

Rahmenbetriebsplan [04] einschließlich seiner 1. und 2. Ergänzung [16], [17], sowie die mit Be-

scheid des Sächsischen Oberbergamtes vom 31.08.2006 zugelassene Änderung [18] des fakulta-

tiven Rahmenbetriebsplanes vom 01.10.2005 [05]. Die Zulassung ist bis zum 31.12.2030 befris-

tet. Der Tagebau wird auf der Grundlage bergrechtlich zugelassener Betriebspläne 

(Hauptbetriebsplan [02] und mehrerer Sonderbetriebspläne, siehe Erläuterungstext RBP) betrie-

ben. 

Innerhalb des bestehenden Bergrechts sind die Rohstoffvorräte in wenigen Jahren erschöpft. Neue 

Erkundungsergebnisse zeigen, dass sich die Lagerstätte in nördliche Richtung fortsetzt. Es wird 

daher eine Erweiterung der Abbaugrenzen hinaus nach Norden um ca. 4,46 ha durch das Unter-

nehmen angestrebt. Unter Einbeziehung dieser zusätzlichen Lagerstättenbereiche und der dann 

möglichen Vertiefung des Steinbruchs würde sich die Rohstoffreserve um ca. 10 Mio. t erhöhen. 

Dies entspräche einer zusätzlichen Laufzeit von rund 33 Jahren bei einer Jahresförderung von 

300.000 t.  

Aufgrund der Lage innerhalb eines Natura 2000-Gebietes bedarf das Vorhaben der bergrechtli-

chen Planfeststellung mit Umweltverträglichkeitsprüfung durch das Sächsische Oberbergamt 

(SOBA). Für das bergrechtliche Planfeststellungsverfahren ist die Erstellung eines obligatorischen 

Rahmenbetriebsplans einschließlich zugehöriger Fachgutachten erforderlich.  

Das Vorhaben stellt einen Eingriff in den natürlichen Wasserhaushalt am Standort und im weiteren 

Umfeld dar. Die sich daraus für die Umwelt ergebenden Konsequenzen sind zu klären und in einem 

hydrogeologischen Gutachten zu untersuchen. Dabei sind die geologischen und hydrogeologischen 

Verhältnisse am Standort des Gneistagebaus zu beschreiben. Die direkten und indirekten Auswir-

kungen bergbaulicher Eingriffe, z.B. auf Grund- und Oberflächenwasserstände, Grundwasserneu-

bildungsrate, bodeninterner Abfluss, Standsicherheits- und Tragfähigkeitsproblematik, Wasserbe-

schaffenheit etc. sind darzustellen. Weiterhin sind diese Auswirkungen hinsichtlich 

gemeinschädlicher Einwirkungen zu bewerten (Grundwasserabsenkung und -abriegelung, Grund-

wasserverhältnisse nach Beendigung der bergbaulichen Tätigkeiten, Vorschläge für die Grundwas-

serbeobachtung, Vorschläge für Messstellen).  
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1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

1.1 Lage und Morphologie 

Der Gneistagebau befindet sich im Erzgebirgskreis nordöstlich der Gemeinde Pockau-Lengefeld 

und zugleich im südlichen Teil des Landschaftsschutzgebietes Talsperre Saidenbach. Das Stau-

becken der Talsperre ist > 1 km nördlich des Tagebaus gelegen. 

Der Aufschluss im rechten Hangbereich des Flöhatales liegt unmittelbar westlich der Ortslage Görs-

dorf, einem Ortsteil der Stadt Pockau-Lengefeld. Pockau selbst ist etwa 500 m südwestlich des 

Steinbruchs gelegen. Durch die Stadt verläuft die Bundesstraße B 101, welche aus dem Hofbe-

reich des Tagebaus nach Südwesten heraus über eine ca. 150 m lange asphaltierte Werkstraße 

erreicht wird. Die nächstgrößeren Städte Freiberg/Sa. und Chemnitz sind jeweils 23 km nordöstlich 

bzw. 25 km nordwestlich entfernt.  

Das Vorhabengebiet befindet sich an der Nordabdachung des Erzgebirges. Naturräumlich wird es 

den Unteren Lagen des Mittelerzgebirges zugeordnet. Diese Naturraumeinheit gehört zur Groß-

landschaft der Deutschen Mittelgebirgsschwelle, welche als gehölz- bzw. waldreiche Kulturland-

schaft beschrieben werden kann. Östlich des Untersuchungsraums befinden sich ausgedehnte 

landwirtschaftlich genutzte Flächen, sowie flächige Feuchtstellen / Stauvernässungen. Auf der Er-

weiterungsfläche befindet sich derzeit ein aus älteren Fichten bestockter Waldbestand sowie Grün-

land. Die nächste Wohnbebauung der Ortslage Görsdorf grenzt in rd. 80 - 100 m Entfernung an die 

Ostböschung des Tagebaus.  

Die Erweiterungsfläche an sich befindet sich in einer nach Westen zur Flöha hin steil abfallenden 

Hanglage. An der nördlichen Feldesgrenze stößt der Tagebau mit der Stirnseite gegen ein steil von 

Ost nach West, in das Flöhatal abfallendes Gelände. In diesem Gelände fließt ein kleinerer Bach 

zur Flöha, welcher ganzjährig wasserführend ist und nur in langanhaltenden Trockenperioden tro-

cken fallen kann. Das Gewässer wird vom geplanten Vorhaben baulich nicht tangiert und es findet 

keine Überbauung statt. Westlich des Vorhabengebietes fließt die Flöha in einem engen Kerbtal in 

nordöstliche, später nordwestliche Richtung. Der Vorfluter Flöha passiert den Aufschluss in einer 

horizontalen Entfernung von > 50 m im Flusshöhenniveau von ca. +385…+390 m NHN. Rechts-

seitig und parallel zum Flusslauf der Flöha verläuft ein Betriebsgraben (Mühlgraben) auf einem 

Höhenniveau von ca. +388 m NHN, welcher ein örtliches Wasserkraftwerk mit Wasser versorgt. 

Der südöstlich der Innenverkippung verlaufende Görsdorfer Dorfbach fließt im ausgebauten Bett 

auf einem Sohlniveau zwischen ca. +430…460 m NHN. Görsdorf folgt einem von NE nach SW ab-

fallenden schmalem Taleinschnitt. Im Nordwesten des Tagebaus erhebt sich auf dem Steilhang 

zum Mühlgraben eine bis +458 m NHN aufragende Abraumhalde. 

Im Tagebau ist die Höhenlage von ca. +400…500 m NHN angeschnitten. Das unverfüllte Abbau-

tiefste des Bruchs liegt derzeit bei ca. +407 m NHN. Durch die geplante flächenhafte Aufweitung 

des Tagebaus wird schließlich der Raum für eine weitere Vertiefung des Bruchs um drei Sohlen auf 

dann +350 m NHN geschaffen. Das Höhenniveau der südlich des Gneisbruchs vorhandenen Be-

triebsflächen (Standort Betriebsanlagen/-einrichtungen) erreicht ca. +410…+412 m NHN. Die auf-

steigenden Bergzüge nordöstlich des Flöhatals reichen bis in Höhen von ca. +525…+580 m NHN.  

Nördlich der Betriebsflächen, im zentralen mittleren Teil des Steinbruchs befindet sich die beste-

hende Innenkippe.  
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1.2 Geologie 

Die Gneislagerstätte Görsdorf liegt im mittleren Erzgebirge innerhalb der regionalgeologischen Ein-

heit Fichtelgebirgisch-Erzgebirgische Antiklinalzone“ im unmittelbaren Bereich der Flöhatalsynkli-
nale. Dieses alte Lineament lebte im Laufe der Erdgeschichte als störanfällige Unstetigkeitszone 

immer wieder auf, wobei vermutlich saalisch angelegte NW-Störungen die markantesten tektoni-

schen Elemente sind. Östlich der Flöha fallen die Gneisserien und Störungen generell nach Süd-

westen und Westen ein.  

Die anstehenden, lagerstättenbildenden Graugneise (Marienberger Hauptgneis) des Oberen 

Riphäikum gehören stratigraphisch zur Rusová (Reichsdorfer)-Folge der Preßnitzer Serie. Die mo-

noton dunkelgrau, z.T. rötlichgrau gefärbte Gneisvarietät körnig-schuppiger bis körnig-flaseriger 

Graugneis wird vorrangig im Görsdorfer Bruch abgebaut. Injektions-(Flammen)-gneis und Granat-

glimmerfels stehen besonders im südlichen Steinbruchfeld an. Die Gesteinsgrenzen sind tekto-

nisch bedingt und streichen NW-SO bei einem Einfallen von 60 – 90° nach SW. Die in den Jahren 

1995 und 2016 durchgeführten geoelektrischen Erkundungen mit Sondierungen und Kartierun-

gen ergaben ein Störungssystem im NE, welches die Lagerstätte begrenzt [02], [20], [21]. Die Lage 

der Störungen ist in der Anlage G.3.2 dargestellt.  

Im frischen Zustand stellen alle Gneise einen hochwertigen Rohstoff zur Herstellung qualitätsge-

rechter Brechprodukte dar. Die Anforderungen an einen brechproduktfähigen Rohstoff werden ge-

mäß der petrophysikalischen und gesteinstechnischen Kennwerte universell erfüllt [02].  

Der nutzbare Festgesteinskörper steht überwiegend oberflächennah an. Abgesehen von lokalen 

Störungseinflüssen wird dieser im unverritzten Vorfeld durch eine ca. 0,3 m starke Kulturboden-

schicht, ca. 1,0 m Abraum und eine 0,2  - 0,8 m mächtige skelettreiche Übergangszone über der 

Festgesteinslinie verhüllt. Die Zersatzzone des Anstehenden ist i.d.R. rohstofflich verwertbar [02]. 

 

1.3 Technologie 

1.3.1 Betriebsabläufe im Tagebau, Bestandteile des Vorhabens 

Das geplante Vorhaben besteht in der Erweiterung des Steinbruchs um ca. 4,46 ha in nördliche 

und nordwestliche Richtung sowie der danach möglichen Vertiefung des Steinbruchs um weitere 

drei Sohlen von bisher genehmigten +390 m NHN auf dann +350 m NHN. Die am Standort Görs-

dorf produzierten unzertifizierten und zertifizierten Bauzuschlagskörnungen und -körnungsgemi-

sche stellen im Wesentlichen Wasserbausteine, Schotter, Splitte, Splittgemische, Edelsplitte, 

Brechsande und verschiedene Mineralgemische dar [03]. 

Für die Gewinnung des Rohstoffvorrats der Erweiterungsfläche sowie für die Vertiefung des Stein-

bruchs wird der Rohstoffkörper in der Regel in Einzelstrossen von bis zu 15 m unterteilt. Zwischen 

den einzelnen Abbauscheiben werden Sicherheitsbermen in ausreichender Breite angeordnet. Mit 

Auffahren der Endstellung werden die Bermen auf mind. 3 m Breite reduziert. Die Generalneigung 

des Gesamtböschungssystems wird in Anlehnung an die Richtlinie Geotechnik so eingestellt, dass 

ein Winkel von 60° nicht überschritten wird [22].  
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Die Lösung des benötigen Haufwerks aus dem festen Rohstoffkörper erfolgt durch sprengtechni-

sche und mechanische Verfahren (Reißen mittels Baggertechnik). Pro Jahr sind ca. 10 – 15 Spren-

gabschläge erforderlich. Das Haufwerk wird mittels Hydraulikbagger von der Wand gewonnen und 

dann per SLKW von der Gewinnungsstätte zum im Bruch festgesetzten Vorbrecher transportiert. 

Von dort erfolgt der Weitertransport zur Aufbereitungseinrichtung über eine Bandanlage.  

Im weiteren Verlauf der Rohstoffförderung muss der Vorbrecher der Gewinnung weichen und wird 

entsprechend im Bruch umstationiert und genauso betrieben wie bisher. Die vorhandene Bandan-

lage wird im Zuge der umstationierten Vorbrechereinheit ebenfalls umverlegt. 

Der über dem Festgestein der Erweiterungsfläche lagernde Abraum wird wie bisher in einen den 

Tagebaurand umgebenden Schutzwall sowie die bestehende Innenkippe eingebaut [03]. Neben 

bergbaueigenen Abfällen werden auf die Innenkippe auch unbelastete bergbaufremde minerali-

sche Abfälle verbracht (Z 0 bis Z 0*-Material in Abhängigkeit des perspektivischen Wasserspiegels; 

Z 0*-Material darf nur oberhalb des nach Flutung des Restloch zu erwartenden Kippenwasserspie-

gels eingebaut werden).  

 

1.3.2 Wasserwirtschaftliche Anlagen, Einrichtungen, Bestandseinrichtungen 

Die derzeit bereits genutzten, vorhandenen wasserwirtschaftlichen Anlagen und Einrichtungen gel-

ten als Bestand und werden, wie im Folgenden dargestellt, auch im Zuge der Tagebauerweiterung 

weiter zum Einsatz kommen. Sie obliegen jedoch nicht dem Planungsgegenstand.  

Der natürliche Abfluss aus dem Tagebau wurde durch die Errichtung eines Tagebaukessels mittels 

Pumpensumpf unterbrochen, in welchem die Zwischenspeicherung des gegenwärtigen Wasserzu-

laufes erfolgt. Durch das Rückhaltevermögen des Abbautiefsten ist auch nach Starkregenereignis-

sen nachweislich kein Abfluss aus dem Tagebau möglich. Sämtliche innerhalb des Tagebaus an-

fallenden Oberflächenwässer werden auf der tiefsten Sohle in diesem zentralen Pumpensumpf 

erfasst und je nach Bedarf mit Pumpen gehoben, über eine Rohrleitung in Brauchwasserbecken 

geleitet und dann dem Betriebshof zur Deckung des Brauchwasserbedarfs im Betriebsablauf zu-

geführt. Nicht verbrauchtes Wasser wird als Überschussabgabe aus den Brauchwasserbecken in 

den Görsdorfer Bach geleitet. Der Pumpensumpf kann ggf. mit fortschreitendem Abbau nach Nor-

den verlegt werden. Derzeit weist er eine Aufnahmekapazität von ca.  650 m³ auf.  

Neben dem Pumpensumpf umfassen die wasserwirtschaftlichen Anlagen die folgenden Punkte. 

Eine Übersicht über diese Anlagen gibt ebenfalls die Anlage G.3.1. Die vorhandenen Erfassungs- 

und Reinigungssysteme sind anforderungsgerecht und gewährleisten, dass die in den Görsdorfer 

Dorfbach und schließlich in die Flöha eingeleiteten Wässer den erforderlichen Reinigungsgrad auf-

weisen. Durch eine regelmäßige Wartung der Einrichtungen wird die Funktionstüchtigkeit und Wirk-

samkeit garantiert [02].  

• Mobile Tankstelle (1.000 l) 

• 2 Stahlabsetzbehälter zur Nachklärung des anfallenden Wassers der Tagebau- und 
Hofentwässerung von mitgeführten Schwebstoffen und zur Brauchwasserentnahme 

• Kleinkläranlage mit biologischer Reinigungsstufe zur Vorklärung von Abwasser aus 
dem Sozialgebäude  
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Für das Entwässerungssystem liegen die erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigungen befris-

tet bis zum 31.12.2030 vor [07], [08]. Die vorliegende wasserrechtliche Erlaubnis nach § 7 WHG 

vom 30.06.2000, schließt folgende Benutzungstatbestände ein: 

• Einleiten von Abwasser in den Görsdorfer Bach; 

• Ablauf Tagbauwässer über Brauchwasserbehälter und aus Bereich ehemalige Tank-

stelle/Waschplatz: 8,3 l/s (max. 123 l/s bei Bemessungsregen), (Tankstelle mit 

Waschplatz wurde am 12.02.2013 gemäß Anzeige [23] zurückgebaut; 

• Ablauf befestigte Betriebsfläche: max. 40 l/s bei Bemessungsregen; 

• Ablauf aus Bereich Werkszufahrt: ca. 2,96 m³/d bei Regelableitung, ca. 41 l/s bei 

Starkregen; 

• Aufstauen und Entnehmen von Wasser aus dem Görsdorfer Bach im Bereich der Ent-

nahmestelle B1 (östlich der Werkszufahrt), Entnahmemenge: ø 1,5 m³/d, max. 5 m³/d; 

• Entnehmen von Wasser aus den Brauchwasserbehältern, Entnahmemenge bis 23 m³ 

je Arbeitstag; 

• Zutageleiten und Entnehmen von Wasser aus dem Pumpensumpf, Entnahmemenge: 

8,3 l/s bzw. 30 m³/h. 

Mit Beantragung der Planfeststellung für die Erweiterung und Fortführung des Tagebaus Görsdorf 

wird die Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis bis zum 31.12.2062 beantragt. Die Einleit- 

und Entnahmemengen bleiben dabei unverändert, da das mehr anfallende Wasser aus der Tage-

bauentwässerung zwischengespeichert werden kann. Dafür muss die Größe des vorhandenen 

Pumpensumpfs ggf. angepasst werden (siehe Kapitel 2.6). 

Wasserhaltungsmaßnahmen beschränken sich auf die Erfassung und Ableitung von Nieder-

schlags- und Oberflächenwasserzuflüssen aus dem Tagebau-/Hofbereich sowie dem sonstigen er-

fassten Betriebsgelände (siehe Anlage G.2). Durch diese betriebene Wasserhaltung und -ableitung 

erfährt der Gewinnungs- und Förderprozess keine Beeinträchtigung.  

Nördlich der Erweiterungsfläche, im Bereich des von Ost nach West abfallenden Tälchens, fließt 

ein kleinerer Bach, welcher vom Vorhaben baulich unberührt bleibt (siehe Anlage G.3.2). Der Bach-

lauf wird durch den laufenden und geplanten Abbau nicht beeinflusst, ein Eingriff in die Bachstruk-

tur durch eventuelle Bauwerke ist nicht vorgesehen. Im östlichen Bereich davon befindet sich ein 

altes Pumpenhaus (Brunnenhaus). Das damit aus dem Bach entnommene Wasser wurde ehemals 

für den Betrieb einer Stallanlage genutzt. Die Nutzung wurde aufgegeben. Der kleinere Bach wird 

im Tal mittels Durchlass unter die Bahnlinie geführt und in die Flöha bzw. den Kanal vom Wasser-

kraftwerk Görsdorf geleitet. Der Durchlass weist einen Durchmesser DN 1000 mit dem Gefälle i = 

0,6 % auf. Auf den nordöstlich des Untersuchungsraums gelegenen, landwirtschaftlich genutzten 

Flächen (Vernässungsflächen, s. Kapitel 1.4.1) sind mehrere Sammelschächte der im Wiesenbe-

reich zur Entwässerung verlegten Drainagen vorhanden. Es ist davon auszugehen, dass diese Sam-

melschächte die ehemalige Entnahmestelle des Brunnenhauses gespeist haben.  
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Im Nordwesten des Tagebaus, knapp oberhalb der Bahnlinie, verläuft ein Bestandsweg mit weg-

begleitender Entwässerung, welche in das Bachtal einmündet. Der Weg wird vom geplanten Vor-

haben baulich und entwässerungstechnisch nicht tangiert. 

 

1.4 Hydrogeologie / Hydrologie 

1.4.1 Hydrogeologische Situation 

Den Porenraum des Gneises ausfüllendes Grundwasser ist standortbedingt nicht vorhanden. Die 

Grundwasserführung ist lediglich im Bereich der angrenzenden Tallage mit holozänen und pleisto-

zänen Böden vorzufinden [06]. Im Gneis beschränkt sich die Wasserführung auf Bankungs- und 

Querklüfte sowie sonstige wasserwegsame tektonische Elemente. Von Nordosten strömt nach-

weislich kein Wasser in Richtung Tagebau. Das Wasser läuft nach Nordwesten über den namlosen 

Bach in Richtung Flöha. Auch in der Tiefe sind die Gesteine bzgl. ihrer Wasserführung als unergie-

big einzuschätzen. Eine Grundwasserentnahme mittels Einzelbrunnen würde meist < 2 l/s ergeben 

[12]. Das Gneisgebirge gilt als Grundwassergeringleiter und die Durchlässigkeiten sind als 

schwach durchlässig bis sehr schwach durchlässig einzustufen (< 1,0 x 10-7 m/s bei schwach klüf-

tigem bis kompakten Gneis, 1,0 x 10-6 …1,0 x 10 - 7 m/s bei starkklüftigem bis klüftigem Gneis). 

Insgesamt ist der Festgesteinskörper als hydrodynamische Homogenstruktur aufzufassen [02].  

An natürlichen Hanglagen treten die einsickernden Wässer oft als lokale an die Niederschlagsin-

tensität gekoppelte Zuflüsse hervor. Nach langjährigen Aufschlussbeobachtungen sind über Spal-

ten, Klüfte etc. jedoch keine kontinuierlichen Wasserzutritte zu verzeichnen. Lediglich bei der 

Schneeschmelze im Frühjahr oder nach anhaltenden Niederschlägen weisen einzelne wasserweg-

same Klüfte zeitweilige Wasseraustritte auf. Die Menge des anfallenden Wassers ist daher im We-

sentlichen von der Niederschlagsintensität und der Aufschlussgröße abhängig. Der Tagebau wirkt 

als Oberflächenwasserfalle. Sämtlicher Wasserzulauf, der sich aus Niederschlägen und Hangsi-

cker- bzw. Kluftwässern ergibt und welcher nicht verdunstet oder versickert, fließt zum Tagebau-

tiefsten Punkt. Dort wird es in einem zentralen Pumpensumpf erfasst (siehe Kapitel 1.3.2). 

Sickerwasserstellen wurden im Juni 2009 lediglich auf der Arbeitsebene des Abraumschnittes im 

Nordosten des Tagebaus beobachtet. Auch bei der Begehung im Juni 2020 wurden keine Sicker-

wasseraustritte im Tagebau festgestellt. Ca. 50 m entfernt von den im Jahr 2009 beobachteten 

Sickerstellen in östlicher Richtung entlastet bei ca. +497…+498 m NHN Wasser an der Gelände-

oberfläche und bildet Stauvernässungen im Grünland [10]. Dies ist auf das Störungssystem im NE 

der Lagerstätte zurückzuführen, welches 1995 und 2016 durch geophysikalische Erkundungen 

(Geoelektrik) lokalisiert wurde [20], [21]. Das Feuchtgebiet mit o.g. Stauvernässungen ist entspre-

chend auf dieses Störungssystem zurückzuführen, insbesondere das nordöstlich gelegene, grund-

wassergesättigte „Störungssystem D“ (siehe Anlage G.3.2). Im Zuge der Tagebauerweiterung ist 

kein Eingriff in dieses Störungssystem vorgesehen und das Feuchtgebiet wird davon nicht tangiert. 

Einen Überblick über die im Vorhabengebiet 1995 und 2016 kartierten Störungen bzw. Störungs-

systeme (Störungen A – D) gibt die Anlage G.3.2. 
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Abbildung 1:  Ergebnis der geophysikalischen Widerstandskartierung aus dem Jahr 1995 mit Lage der 

Störzone D (rot markiert), welche im Bereich der Feuchtflächen liegt [21] 

 

Die Flöha, welche den natürlichen Vorfluter bildet, passiert den Gneisbruch in einer Mindestentfer-

nung von > 50 m westlich des Tagebaus [02] im Flusshöhenniveau von ca. +385…+390 m NHN. 
Die geplante tiefste Abbausohle bei ca. +350 m NHN liegt etwa 35…40 m unter dem Flöhaniveau. 
Eine hydraulische Verbindung zwischen Tagebau und Vorfluter kann aufgrund der Gebirgsverhält-

nisse (schwach durchlässiges bis sehr schwach durchlässiges Gebirge) ausgeschlossen werden.  

Die Ortslage Görsdorf folgt einem von NE nach SW abfallenden schmalen Taleinschnitt. Der rü-

ckenartige Böschungspfeiler, welcher vom Tagebau zur Ortslage Görsdorf verbleibt, bildet eine Ab-

grenzung zum in der Talsenke Görsdorf aus einem höher gelegenen Einzugsgebiet entlasteten 

Wasser. Diese Wasserscheide findet nordöstlich des Tagebaus ihre Fortsetzung in einer nordwärts 

gerichteten Verlängerung des Rückens bis zur namenlosen Anhöhe (+542,2 m NHN). Unter ande-

rem von der Anhöhe gesammeltes Wasser fließt als kleinerer Bach durch das nördlich des Tage-

baus, von Ost nach West abfallende Gelände. Der namenlose Bach führt ganzjährig Wasser und 

mündet schließlich in die Flöha (Trockenfallen des Bachs in Trockenzeiten ggf. möglich). Nach dem 

in Kapitel 1.1 beschriebenem Geländerelief und der Tagebaugeometrie ergibt sich ein abgegrenz-

tes Oberflächenwassereinzugsgebiet und ein grundwasserneubildungsrelevantes Tagebauein-

zugsgebiet, welche jeweils in der Anlage 1 dargestellt sind. Daraus ist ersichtlich, dass der Tagebau 

nur sich selbst als oberirdisches Wassereinzugsgebiet hat, da die Randverwallungen im Nordosten 

einen direkten Zufluss von Oberflächenwasser aus dem Teileinzugsgebiet der namenlosen Anhöhe 

abschirmen [10]. 

Trotz Flussnähe ist für das Betriebsgelände und den Gneisbruch eine Hochwassergefährdung auf-

grund der vorhandenen Morphologie ausgeschlossen [13].  
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1.4.2 Hydrometeorologie 

Das Vorhaben befindet sich nach [13] in dem oberirdischen Teileinzugsgebiet „Flöha“ (GKZ 
54268719). Die Online-Ergebnisdarstellungen aus dem Wasserhaushaltsportal Sachsen (Recher-

chesystem A) beinhalten das langjährige Mittel (1951 – 2005) der jeweiligen regionalisierten Was-

serhaushaltskomponente [14]. Die Regionalisierung basiert auf korrigierten gemessenen Stations-

werten, da nicht für alle Flusseinzugsgebiete entsprechend langjährige Beobachtungsreihen 

vorliegen. Die Komponenten Gesamtabfluss und Schnelle Abflusskomponente sind in dem Recher-

chesystem A nicht verfügbar. Es wird daher das langjährige Mittel (1961 – 2010), basierend auf 

dem Recherchesystem B, herangezogen. Angenommene Komponenten aus Bestandsgutachten 

sind gesondert gekennzeichnet. Die Informationen zur Grundwasserneubildung wurden aus dem 

BGR-Geoviewer [12] und dem Umweltportal Sachsen [13] entnommen, da im Wasserhaushaltspor-

tal keine Werte für das Untersuchungsgebiet vorliegen. 

 

Tabelle 1:  Regionalisierte Wasserhaushaltskomponenten für das Einzugsgebiet der Flöha nach [14]  

1) entnommen aus Unterlage [10] 

2) entnommen aus Unterlagen [12] und [13] 

Pkorr Gebietsmittel des korrigierten Niederschlags 1.003 mm/a 

RG1+RG2 Zufluss zum schnellen und langsamen Grundwasserspeicher 

(Grundwasserneubildung) 

373,4 mm/a 

RD Zufluss zum Direktabflussspeicher 95,4 mm/a 

ETR Mittlere jährliche reale Verdunstung, verdunstungswirksamer Anteil 

(=P-RD-RG1-RG2) 

534,2 mm/a 

ETP Potentielle Verdunstung [10] 524,1 mm/a 

GWN 1) Grundwasserneubildung  

iDA (2021 – 2050) 

BGR Geoviewer 

 

-5,3 mm/a 

100 mm/a 

RS Schnelle Abflusskomponente  62,5 mm/a 

R Gesamtabfluss, Zeitraum 1961 – 2010 376,6 mm/a 

ETGew 2) Gewässerverdunstung 600 mm/a 
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2 Hydrogeologische Berechnungen 

Für die Betrachtung der Wasserbilanz werden gemäß dem derzeitigen Ist-Zustand- und dem ge-

planten Endzustand des Tagebaus Pockau-Görsdorf folgende Flächen für das Einzugsgebiet ange-

setzt. Die Flächengrößen des Tagebaus werden nach morphologischen Kriterien abgegrenzt. 

 

Tabelle 2: Flächengrößen Tagebau 

 Ist-Zustand 

[ha] 

Endzustand 

[ha] 

Flächengröße Tagebau AE 

(Einzugsgebiet)  
16,6  20,7 

 

 

2.1 Reale Verdunstung, Gesamtabfluss, KWB 

Da die reale Evapotranspiration (ETR, tatsächliche Verdunstung) für wasserhaushaltliche Betrach-

tungen entscheidend ist, wird sie nach dem BAGROV-Verfahren genauer bestimmt. Es lässt sich 

der Zusammenhang zwischen dem langjährigen Mittel der realen Verdunstung sowie des Nieder-

schlags, der potenziellen Verdunstung und der Verdunstungseffektivität des Standorts durch die 

BAGROV-Beziehung beschreiben. Der Parameter „n“ steht dabei für den sogenannten BAGROV-

Parameter, welcher die Effektivität des Standortes im Verdunstungsprozess charakterisiert. : 𝑑𝐸𝑇ܴ𝑑ܲ = ͳ − (𝐸𝑇ܴ𝐸𝑇ܲ)
 

 

In der nachfolgenden Tabelle ist der Algorithmus zur Berechnung der realen Verdunstung darge-

stellt. 
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Tabelle 3: Algorithmus zur Berechnung der realen Verdunstung ETR und des Gesamtabflusses R für 

zwei verschiedene Landnutzungsarten ohne Grundwassereinfluss (flurfernes Grundwas-

ser) 

1. korr. Niederschlag P 1.003 mm/a 

2. Potentielle Verduns-

tung ETP 
524,1 mm/a 

3. Landnutzung Waldflächen Landwirtschaftliche Nutzung 

4. Bodenart uL, schluffiger Lehm, nFK 20 Vol.-% 

5. Effektivitätspara- 

meter n 
7,0 (Baumalter: 40<BA<60 a) 2,5 

6. Kapillarer Aufstieg KR - - 

7. X = (P + KR) / ETP ͳ.ͲͲ͵ ݉݉/𝑎ͷʹͶ,ͳ ݉݉/𝑎 = ͳ,ͻͳ 
ͳ.ͲͲ͵ ݉݉/𝑎ͷʹͶ,ͳ ݉݉/𝑎 = ͳ,ͻͳ 

8. Y = ETR / ETP 1,0 0,97 

9. ETR = 2. x 8. 524,1 mm/a x 1,0 =  

524,1 mm/a 

524,1 mm/a x 0,97 =  

508,4 mm/a 

10. R = P - ETR 1.003 mm/a – 524,1 mm/a = 

478,9 mm/a 

1.003 mm/a – 508,4 mm/a = 

494,6 mm/a 

 

Die mittlere Klimatische Wasserbilanz (KWB) ist die Differenz aus der korrigierten Niederschlags-

höhe (Pkorrigiert) und der realen Verdunstung (ETR) und beläuft sich somit auf das Ergebnis der unter 

Punkt 10 durchgeführten Berechnungen. Die Klimatische Wasserbilanz beläuft sich für die Wald-

flächen auf 478,9 mm/a und für die landwirtschaftlich genutzten Flächen auf ca. 494,6 mm/a.  

Für den Tagebau wird eine allgemeine Klimatische Wasserbilanz basierend auf den Angaben aus 

dem Wasserhaushaltsportal angenommen. Es ergibt sich ein Wert von 468,8 mm/a. 

Die Klimatische Wasserbilanz umfasst den ober- und unterirdischen Abfluss und ist nicht mit der 

Grundwasserneubildung gleichzusetzen, sie ergibt vielmehr den Gesamtabfluss R.  
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2.2 Grundwasserneubildung 

Es ergibt sich in Abhängigkeit von der Reliefenergie der Geländeoberfläche der Anteil des direkt an 

der Oberfläche abfließenden Wassers und des unterirdischen Abflusses Ru. Bei dem vorherrschen-

den Relief ist nach DÖRHOFER & JOSOPAIT mit einem Quotienten von R/Ru von 2,4 auszugehen. Es 

ergibt sich für die Waldflächen ein langjährig gemittelter unterirdischer Abfluss RuW (Grundwasser-

neubildungshöhe) von 199,5 mm/a und für die Landwirtschaftsflächen von 206,1 mm/a. Die 

Grundwasserneubildungsspenden betragen: 

𝐺𝑊𝑁𝑊 = ,͵ʹ ݈𝑠 × ݇݉; 

𝐺𝑊𝑁𝐿 = ,ͷ͵ ݈𝑠 × ݇݉2 

 

Oben stehende Wasserspenden sind als Infiltrate in der Lockergesteinsbedeckung über dem Fest-

gesteinsmassiv aufzufassen. Diese Grundwasserneubildungsspenden bilden den unterirdischen 

Abfluss in der grusig ausgebildeten Zersatzzone des Gneismassivs.  

 

2.3 Wasserhaushalt 

Gestützt auf die klimatische Wasserbilanz nach Abschnitt 2.1 ergibt sich auf der Grundlage vieljäh-

rig gemittelter Niederschlags- und Verdunstungsmengen eine klimatische Wasserbilanz für die Ta-

gebaufläche von 468,8 mm/a. Der Anteil des oberflächlich abfließenden Wassers von der auftre-

tenden Regenwassermenge wird durch den Abflussbeiwert Ψ ausgedrückt. Der Abflusswert wird in 

Anlehnung an [06] für den Tagebau auf Ψ = 0,35 festgelegt (unbefestigte Fläche). 

Für das 166.000 m² große Einzugsgebiet im Ist-Zustand berechnet sich die Gesamtabflussspende 

Q wie folgt: ܳ = × 𝐸ܣ 𝐾𝑊ܤ  
ܳ = ͳ.ͲͲͲ ݉2 × Ͷͺ,ͺ ݉𝑎  

ܳ = .ͺʹͲ,ͺ ݉Ϳ𝑎  

ܳ = ʹ,Ͷͺ �݈� 

ܳ = ʹͳ͵,ʹ ݉Ϳ𝑑  
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Für den Endzustand und das dann 208.000 m² große Einzugsgebiet ergibt sich die folgende Ge-

samtabflussspende Q: 

ܳ = ʹͲͺ.ͲͲͲ ݉2 × Ͷͺ,ͺ ݉𝑎  

ܳ = ͻ.ͷͳͲ,Ͷ ݉Ϳ𝑎  

ܳ = ͵,Ͳͻʹ �݈� 

ܳ = ʹ,ͳ ݉Ϳ𝑑  

Ein Teil der Gesamtabflussspende ist der Wasserabfluss an der Oberfläche. Der Oberflächendirek-

tabfluss Ro beträgt nach den Ausweisungen im Kapitel 1.4.2 im vieljährigen Mittel 95,4 mm/a. 

Bezogen auf das 16,6 ha große Einzugsgebiet berechnet sich die Abflussspende Qo für den Ist-

Zustand wie folgt: ܳ = × 𝐸ܣ ܴ  
ܳ = ͳ.ͲͲͲ ݉2 × ͻͷ,Ͷ ݉𝑎  

ܳ = ͳͷ.ͺ͵ ݉Ϳ𝑎  

ܳ = Ͳ,ͷͲʹ �݈� 

 

Für den Endzustand ergibt sich der folgende Oberflächendirektabfluss. 

ܳ = ʹͲͺ.ͲͲͲ ݉2 × ͻͷ,Ͷ ݉𝑎  

ܳ = ͳͻ.ͺͶ͵ ݉Ϳ𝑎  

ܳ = Ͳ,ʹͻ �݈� 
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2.4 Oberflächenwasserzufluss bei Starkniederschlägen 

Für die Berechnung der im Vorhabenbereich anfallenden Regenwassermengen werden Starkrege-

nereignisse mit der Regendauer von t = 15 min und der Häufigkeit n = 1 (einmalige Überschreitung 

im Jahr) und n = 5 (einmalige Überschreitung in 5 Jahren) angenommen. Die Niederschlagsspen-

den werden aus dem KOSTRA-Kartenwerk für das Rasterfeld Spalte 61, Zeile 45 (index_rc 45061) 

in der Zeitspanne Januar – Dezember für eine Wiederkehrerwartung von 1 und 5 Jahren ermittelt 

(siehe Tabelle 4).  

Es ergeben sich Starkniederschläge mit definierter Häufigkeit und mit den folgenden Abflussmen-

gen. 

 

Tabelle 4: Niederschlagshöhen und -spenden für das Rasterfeld Spalte:61 Zeile 45 für eine Wieder-

kehrerwartung von 1 und 5 Jahren [15]  

Niederschlagsdauer D 

 

 

[min] 

Wiederkehrszeit T 

 

 

[a] 

Niederschlagshöhe hN 

 

 

[mm] 

Niederschlags-

spende rN 

 

[l/s*ha] 

15 1 9,7 107,8 

15 5 15,7 174,4 

 

Der Bemessungsregen fließt nicht in seiner vollen Höhe ab (Verdunstung, Versickerung, Boden-

speicherung). Der Anteil des oberflächlich abfließenden Wassers von der auftretenden Regenwas-

sermenge wird durch den Abflussbeiwert Ψ ausgedrückt. Der Abflusswert wird für den Tagebau auf 

Ψ = 0,35 festgelegt.  

 

Tabelle 5: Abflussmenge im Bereich des Tagebaus und der entsprechenden Teilflächen des Vorha-

bengebiets bei Starkniederschlägen  

Wiederkehrzeit 1 a 

Teilfläche Einzugsgebiet 

 

[ha] 

Niederschlags-

spende rN 

[l/s*ha] 

Abflussbeiwert Ψ 

 

[-] 

Abflussmenge Q 

 

[l/s] 

Tagebau,  

Ist-Zustand 

16,6 107,8 0,35 626,3 

Tagebau,  

Endzustand 

20,8 107,8 0,35 784,8 



G│U│B DIE INGENIEURE  21  

Hydrogeologischen Gutachten Pockau-Görsdorf DDG_180031_HyG.docx 

Wiederkehrzeit 5 a 

Teilfläche Einzugsgebiet 

 

[ha] 

Niederschlags-

spende rN 

[l/s*ha] 

Abflussbeiwert Ψ 

 

[-] 

Abflussmenge Q 

 

[l/s] 

Tagebau,  

Ist-Zustand 

16,6 174,4 0,35 1.013,3 

Tagebau,  

Endzustand 

20,8 174,4 0,35 1.269,6 

 

Für die Bestandsflächen (Teilflächen A I – Hof-/Anlagenbereich, A II – Areal östlich des Werkshofes 

und A III – Werkszufahrt / südlich Hof) ergeben sich keine Änderungen und die entsprechenden 

Nachweise liegen bereits vor.  

 

2.5 Dimensionierung Pumpensumpf 

In Kapitel 2.4 wird für ein 15-minütiges, 1-mal in 5 Jahren auftretenden Starkregenereignis für den 

Tagebau mit der Erweiterung eine Abflussmenge Q = 784,8 l/s ermittelt. Für die Tagebaufläche im 

Ist-Zustand ergibt sich unter diesen Starkniederschlagsbedingungen eine Abflussmenge Q = 

626,3 l/s. Für die Aufnahme eines 15-minütigen Starkregenereignisses wäre je nach Tagebaufort-

schritt entsprechend ein Pumpensumpf mit einem Aufnahmevermögen von 560…670 m³ erforder-

lich. Die derzeitige Aufnahmekapazität des Pumpensumpfes beträgt ca. 650 m³ und ist für die 

jetzige Tagebaugröße ausreichend.  

 

2.6 Verbleib Restgewässer bei Standortaufgabe 

Bei einer Standortaufgabe kommt es perspektivisch zum Verbleib eines Restgewässers. Unter Be-

rücksichtigung der Gewässerverdunstung ETGew des entstehenden Restsees von 600 mm/a (siehe 

Kapitel 1.4.2) ergibt sich ein Wasserüberschuss des Sees. Dieser ergibt sich aus der Differenz von 

Niederschlag und Verdunstung.  

 ܴ𝐺𝑒𝑤 = ܲ − 𝐸𝑇𝐺𝑒𝑤   ܴ𝐺𝑒𝑤 = ͳ.ͲͲ͵ 𝑎 − ͲͲ 𝑎  =  

ܴ𝐺𝑒𝑤 =  ͶͲ͵ 𝑎   
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Es ist somit erwiesen, dass das Restgewässer infolge Eigenflutung aufgeht. Der Wasserspiegelan-

stieg setzt sich entsprechend solange fort, bis sich Zulauf und Ablauf bilanziell ausgleichen. Der 

Wasserspiegel wird sich aufgrund der bergbaulichen Geometrien voraussichtlich auf einer Höhe 

von ca. +408 m NHN einstellen. Der Restloch-Endwasserspiegel sollte dann über künstliche Ent-

lastungselemente kalkulierbar eingestellt werden, weil ohne geregelte Restlochanbindung an die 

Vorflut der Restseewasserspiegel bis über das Höhenniveau der Zersatzzone des Gneises anstei-

gen würde. Dies ist aus standsicherheitlicher Sicht (Erosion) nur bedingt geeignet [10].  

Perspektivisch kann der Bereich im Nordwesten dazu ertüchtigt werden die überschüssigen Wäs-

ser dann ähnlich der jetzt bestehenden Ableitung der Wegwässer (siehe Kapitel 1.3.2) in den Bach 

zu führen und die Bahnstrecke mittels Durchlass (siehe Kapitel 2.6.2) zu durchqueren. Das verfüg-

bare Abbauprofil würde bereits derzeit schon ausreichen. Eine Plausibilität in der technischen Re-

alisierung der Maßnahme ist gegeben. Für den Standort wird jedoch keine Planfeststellung des 

Gewässers beantragt. Deshalb erfolgt diesbezüglich keine weitergehende und vertiefende Darle-

gung.  

Die in Kapitel 2.4, Tabelle 5 ausgewiesenen Ergebnisse belegen, dass bei einem Starknieder-

schlagsereignis der Häufigkeit von 1-mal in einem Jahr und 1-mal in 5 Jahren die Seewasserstände 

maximal um 2 cm ansteigen können. Dieser Wert ergibt sich unter der Annahme einer gesamtheit-

lichen Wasserfläche des Restsees von ca. 7,81 ha für den Endwasserstand. Die Flächengröße der 

Wasserfläche wird für das Wiedernutzbarmachungskonzept (Anlage F.1 des RBP´s) anhand von 

fixen Höhen festgelegt (siehe Anlage G.1). 

Die voraussichtliche Stauhöhe des sich ggf. bildenden Restgewässers liegt bei ca. 408 m NHN und 

somit tiefer als die derzeitige Planung. Der Kippenfuß liegt auf einer Höhe von ca. 404,3 – 

406,2 m NHN. Unterhalb des nach Flutung des Restlochs zu erwartenden Endwasserspiegels wird 

entsprechend des Sonderbetriebsplans „Innenkippe“ [24] nur Material eingebaut, das die laut 

Sonderbetriebsplan angegebenen parameterbezogenen Zuordnungswerte, entsprechend Zuord-

nungswert Z 0 nach LAGA, nicht überschreitet. Höher belastete mineralische Abfälle, welche die 

angegebenen parameterbezogenen Zuordnungswerte [24] einhalten (entsprechend Zuordnungs-

wert bis Z 0* nach LAGA), werden mit einem Sicherheitszuschlag nur oberhalb des prognostizierten 

zukünftigen Endwasserstandes eingebaut. Negative Auswirkungen hinsichtlich Lösungsvorgängen 

innerhalb von Kippenerdstoffen können demzufolge ausgeschlossen werden.  

 

2.6.1 Spitzenabfluss des künftigen Restlochgewässers 

Wird das Restgewässer für die Pufferung und als Zwischenspeicher des Abflusses genutzt, sollte 

für kurz aufeinander folgende Starkregenereignisse eine Entleerungszeit von 24 Stunden nicht 

überschritten werden. Damit soll eine länger andauernde Infiltration in die Zersatzzone unterbun-

den werden. Es sollte ausgeschlossen werden, dass extreme Starkniederschlagsereignisse, die auf 

einen hohen Seewasserspiegel treffen, nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt haben. 

Der Bemessungsabfluss setzt sich zusammen aus dem Abfluss über der Restseewasserfläche 

(78.100 m²) und dem angeschlossenen landseitigen Oberflächenwassereinzugsgebiet 

(167.400 m² mit Erweiterung des Tagebaus). 
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Der Abflussbeiwert über der Restseewasserfläche ΨW beträgt 1, der Abflussbeiwert des landseiti-

gen Einzugsgebiets ΨL wird mit 0,4 angenommen.  

Bei Regenrückhaltebecken wird in der Regel eine Bemessungshäufigkeit mit n ≤ 0,1/a (entspre-
chend Tn ≥ 10 Jahre) zugrunde gelegt.  

Der Bemessungsniederschlag beträgt nach [15] für Tn ≥ 10 Jahre und D = 15 min:  

rN = 204,4 l/s*ha.  

Für Planungsaufgaben sollte bei derartigen Wiederkehrzeiten mit einem Zuschlag von 15 % ope-

riert werden. Dementsprechend ergibt sich 

rNkorr = 235,1 l/s*ha. 

Es ergeben sich für das landseitige Einzugsgebiet und für die Wasserfläche jeweils die folgenden 

Spitzenabflüsse. 

 Spitzenabfluss  

[m³/s] 

Spitzenabfluss bei D=15 min 

[m³] 

Landseitiges Einzugsgebiet 1,57 1413 

Wasserfläche 1,83 1647 

 3.060 

 

Der Spitzenabfluss gesamt beträgt somit für eine Dauer von 15 min QBem = 3.060 m³. Ohne Was-

serableitung würde es infolge des angenommenen Starkregenereignisses zu einem Wasserspie-

gelanstieg im Restlochgewässer von ca. 4 cm kommen. Ohne technische Entlastungsmöglichkeit 

(Überlauf) würde der Wasserspiegel das in [10] festgelegte Maß von +408 m NHN überschreiten, 

da die Verdunstungsrate über der Wasserfläche vergleichsweise geringer ist als der Zufluss.  

Das zukünftige Restlochgewässer weist schätzungsweise ein Volumen von ca. 3.25 Mio. m³ auf. 

Wie in Kapitel 2.3 beschrieben beträgt die Gesamtabflussspende für den Tagebau im Endzustand 

ca. 97.510,4 m³/a. Es ist von einer ungefähren Fülldauer von ca. 33 Jahren auszugehen. Eine 

Verkürzung der Fülldauer mittels gezielten Zulaufs bzw. Bachwasserumleitung ist unter bestimm-

ten Voraussetzungen ggf. möglich. Dies ist jedoch nicht Planungsgegenstand.  

 

2.6.2 Dimensionierung Bahn-Durchlass 

Um zusätzliche Abflussmengen abzuleiten, kann, wie oben beschrieben, der vorhandene Bahn-

Durchlass im Nordwesten des Vorhabengebietes genutzt werden. Dieser weist einen inneren 

Durchmesser von DN 1000 und ein Gefälle von i = 0,6  % auf. Unter der Annahme einer Rauigkeit 

von 1,0 mm und einer Fließtiefe von 0,733 ergibt sich ein verfügbarer Abfluss von ca. Q = 
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1,687 m³/s bzw. 1687 l/s. Innerhalb eines angenommenen Entleerungszeitraums von 24 h wird 

demzufolge eine Wassermenge von ca. 145.757 m³ abgeführt.  

Abfluss Bach 

Zur Abschätzung der Abflussmenge des Baches, welcher durch den Bahn-Durchlass geleitet wird, 

wurde das Teileinzugsgebiet des Flusses mit ca. 304.000 m² abgeschätzt. Es wird ein Abflussbei-

wert von Ψ = 0,4 angenommen. Es ergibt sich ein Abfluss von ca. Q = 121.965 m³/a bzw. ca. 

3,867 l/s bzw. 334 m³/d.  

Abfluss Tagebau 

Der Spitzenabfluss für ein 15-minütiges, 1-mal in 10 Jahren auftretendes Starkregenereignis, be-

trägt Q = 3.060 m³.  

Die oben betrachteten Abflüsse des Bachs und des Tagebaus ergeben insgesamt ca. 3.400 m³/d 

und liegen somit deutlich unterhalb der Wassermenge, welche mit Hilfe des Bahn-Durchlasses in-

nerhalb von 24 h abgeführt werden könnte. Somit ist die ausreichende Bemessung des vorhande-

nen Bahn-Durchlasses nachgewiesen. Schädigungen des Durchlasses oder der Bahnstrecke in-

folge der über von dem zukünftigen Restsee im Falle eines Starkregenereignisses zusätzlich 

durchzuleitenden Wassermengen sind auszuschließen. Im Rahmen des aktuellen Planungshori-

zontes ist eine Nutzung der Entwässerungsstrecke nicht vorgesehen.  
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3 Auswertung der Ergebnisse der hydrogeologischen 

Berechnungen 

Im vorliegenden Gutachten wurden die aktuellen und zukünftig zu erwartenden hydrogeologischen 

Verhältnisse im Bereich des Gneistagebaus Pockau-Görsdorf untersucht.  

Das Grundwasserneubildungsrelevante Teileinzugsgebiet des Tagebaus (Stand 01/2020) bildet 

lediglich einen Anteil am dem gesamten oberirdischen Teileinzugsgebiet der Flöha von 2,8 %. Mit 

der Erweiterung beläuft sich der Anteil auf 3,1 %. Der Zufluss zum Tagebau erhöht sich also nur 

um ca. 25 %. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Feuchtflächen im Nordosten des Gebietes 

trockenfallen. Die Feuchtflächen werden durch die im NE des Tagebaus verlaufende Störungszone 

hervorgerufen (Störung D, siehe Kapitel 1.4.1). Diese Störungszone wurde im Zuge der 1995 

durchgeführten geophysikalischer Untersuchungen (Geoelektrik) festgestellt und kartiert. Die Lage 

dieser Zone ist der Anlage G.3.2 zu entnehmen. Ein Eingriff in diese Zone ist im Zuge der Tagebau-

erweiterung nicht vorgesehen. Dieser Bereich wird durch den Tagebau baulich nicht tangiert und 

aufgrund der schwach durchlässigen anstehenden Gesteine ist eine hydrogeologische, negative 

Beeinflussung der Feuchtflächen nicht zu erwarten. Von negativen Auswirkungen auf Flora / Fauna 

oder auf die Ortschaft Görsdorf ist mit der Erweiterung des Tagebaus nicht auszugehen.  

Auswirkungen hinsichtlich gemeinschädlicher Einwirkungen (z.B. Wasserversorgungsanlagen, ge-

schützte Teile von Natur und Landschaft, forstwirtschaftliche Nutzflächen, Altlastenproblematik) 

sind für das Planungsgebiet nicht relevant und werden nicht weiter betrachtet.  

Aufgrund der Pufferwirkung des Pumpensumpfes und der Brauchwasserbecken, können die be-

reits genehmigten wasserwirtschaftlichen Anlagen zur Entwässerung und Wasserableitung der 

Oberflächen- und Grundwässer (siehe Kapitel 1.3.2) auch im Zuge der Tagebauerweiterung genutzt 

werden. Die bereits genehmigten Einleit- und Entnahmemengen [07] müssen nicht angepasst wer-

den, da die größeren Abflussmengen und der Mehranfall des Wassers durch die geplante Flächen-

vergrößerung in den in der Größe variablen Pumpensümpfen zwischengespeichert werden können.  

Der vorhandene Pumpensumpf beträgt derzeit ein Fassungsvermögen von ca. 650 m³ und ist für 

die jetzige Größe des Tagebaus ausreichend. Mit der geplanten Erweiterung wird der Pumpen-

sumpf voraussichtlich unter Berücksichtigung eines möglichen Starkniederschlagsereignisses zu 

klein dimensioniert sein und muss ggf. vergrößert werden. Für die Aufnahme eines 15-minütigen 

Starkregenereignisses wäre, wie in Kapitel 2.6.2 dargestellt, ein Pumpensumpf mit einem Fas-

sungsvermögen von 560…670 m³ erforderlich (je nach Tagebaufortschritt). Aufgrund des größeren 

Einzugsgebiets, welches für die geplante Tagebauerweiterung heranzuziehen ist, ergibt sich eine 

ca. 25 % größere Gesamtabflussspende für den Tagebau. Der zu vergrößernde Pumpensumpf 

sollte entsprechend ein Fassungsvermögen von ca. 800 m³ aufweisen.  

Durch die Einstellung des bergbaulichen Betriebes und der Wasserhaltungsmaßnahmen kommt 

es perspektivisch zur Flutung des Restlochs und zur Bildung eines Restsees. Der Wasserspiegel 

wird sich aufgrund der bergbaulichen Geometrien voraussichtlich auf einer Höhe von ca. 

+408 m NHN einstellen. Zur Entlastung des Steinbruchsees kann im Nordwesten ein Überlauf an-

gelegt werden, welcher das Wasser über den namlosen Bach und unter der Bahnstrecke hindurch 

in die Flöha leitet. Für den Standort wird jedoch keine Planfeststellung des Gewässers nach 

§ 68 WHG beantragt, auf weitergehende und vertiefende Darlegungen wird daher verzichtet.  
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4 Schlussfolgerungen 

4.1 Grundwasserabsenkung 

Aufgrund der vorherrschenden hydrogeologischen Bedingungen innerhalb des Vorhabengebietes 

ist eine Grundwasserabsenkung und/oder -abriegelung für einen geregelten Tagebaubetrieb nicht 

erforderlich.  

 

4.2 Grundwasserzufluss 

Sämtliche im Tagebau anfallenden Wässer fließen aufgrund der vorhandenen Kesselstruktur zu 

einem zentralen Pumpensumpf auf der tiefsten Sohle und werden dort erfasst. Ein Grundwasser-

zufluss von Osten erfolgt aufgrund der geologischen Gegebenheiten allenfalls durch Klüfte und 

Bankungen und konnte nur punktuell und vereinzelt festgestellt werden. Nennenswerte Grundwas-

serzuflüsse waren nicht zu verzeichnen und sind nicht zu erwarten.  

Die Stauvernässungen / Feuchtstellen, welche auf das im NE gelegene Störungssystem zurückzu-

führen sind (siehe Kapitel 1.4.1), werden demzufolge nicht von der geplanten Tagebauerweiterung 

beeinflusst. Ein Trockenfallen dieser Bereiche ist nicht zu erwarten. 

 

4.3 Oberflächenentwässerung, Vorflutregelung 

Das Bestands – Entwässerungssystem zur Oberflächenentwässerung hat während des Tagebau-

betriebs gezeigt, dass die ständige Funktionsfähigkeit gegeben ist. Für die geplante Erweiterung 

kann das vorhandene, bewiesene System demzufolge weiter angewendet werden. Die Einleitmen-

gen, wie sie in [07] angegeben werden, können beibehalten werden (siehe auch Kapitel 1.3.2). 

Durch die Pufferwirkung des Pumpensumpfs und der Brauchwasserbehälter kann die Einleitmenge 

jeweils entsprechend so angepasst werden, dass die genehmigten Mengen nicht überschritten 

werden.  

Die bestehende Entwässerung des Hof-/Anlagenbereichs (Teilfläche A I, Anlage G.2) erfolgt über 

eine Rinnenentwässerung mit diversen Einläufen, die in die aus Richtung Tagebau kommende 

zentrale Hauptleitung entwässern. In Abstimmung mit dem sonstigen Wasseranfall wird über die-

ses Leitungssystem der gesamte Tagebau entwässert. Dieser Entwässerungsstrang mündet 

schließlich in die Einleitstelle 1 in den Görsdorfer Dorfbach. Eingebunden in ihn sind auch die Ent-

wässerung des Sieb- und Klassiergebäudes und der Abfluss der sonstigen gereinigten Wässer.  

In dem Areal östlich des Werkhofs (Teilfläche A II, Anlage G.2) beträgt die Dachfläche ca. 1.000 m². 

Die Dachwässer werden über die umgebende Hoffläche abgeleitet. Die abfließenden Wässer wer-

den einem Einleitschrot auf der zentralen Betriebshoffläche zugeführt und über die Einleitstelle 2 

in den Dorfbach geführt. Die Dachwässer des Sozialgebäudes und der Ablauf der Kleinkläranlage 

mündet ebenfalls in diesem Leitungsstrang [06]. 
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Die Wässer des südlichen Hofbereichs, der Werkszufahrt und der Anbindung des Betriebes an die 

B 101 (Teilfläche A III, Anlage G.2) fließen aufgrund der vorhandenen Geländeverhältnisse direkt 

in die Talsenke des Görsdorfer Dorfbaches und zur Einleitstelle 3 (offenes Rinne) [06]. 

Das zuvor beschriebene Bestands-Entwässerungssystem ist über die vorliegende Wasserrechtli-

che Erlaubnis geregelt, welche entsprechende weiter genutzt wird. Die anforderungsgerechte Funk-

tionsweise bedarf keiner Veränderungen.  

Das Grundwasserneubildungsrelevante Teileinzugsgebiet des Tagebaus (Stand 01/2020) bildet 

lediglich einen Anteil am dem oberirdischen Teileinzugsgebiet des Fließgewässers Flöha (unterhalb 

Mündung Lößnitzbach und oberhalb Mündung Saidenbach) von 2,8 %. Mit der Erweiterung beläuft 

sich der Anteil auf 3,1 %.  

Für den Flussabschnitt der Flöha im Vorhabengebiet (im Bereich der Einleitstelle) kann eine Durch-

flussmenge MQ = 7,9 m³/s angenommen werden [19]. Es ergibt sich eine Durchflussmenge MQ = 

682.560 m³/d. Die in der wasserrechtlichen Erlaubnis angegebenen Regeleinleitmengen, welche 

sich aus dem Ablauf der Tagebauwässer und aus dem Brauchwasserbehälter zusammensetzen, 

belaufen sich auf 8,3 l/s bzw. 717 m³/d. Auswirkungen durch die Entstehung des Restsees auf 

die Vorfluter Görsdorfer Bach und Flöha sind demzufolge nicht zu erwarten. Die Einleitmenge von 

max. 717 m³/d beträgt lediglich ca. 1 % der Durchflussmenge der Flöha. Der ökologische Zustand 

des Fließgewässers ist damit nicht negativ beeinträchtigt. 

 

4.4 Grubenwasserhebung und -ableitung 

Eine Grundwasserhebung im eigentlichen Sinne ist nicht erforderlich. Die Wasserhaltungen belau-

fen sich auf die Erfassung aller innerhalb des Tagebaus anfallenden Wässer in einem zentralen 

Pumpensumpf. Je nach Bedarf wird es, gesteuert über das zentrale Entwässerungssystem des Ho-

fes und gesammelt in den Brauchwasserbecken, abgeleitet [06]. Aufgrund der praktischen Erfah-

rungen aus der Betriebsführung und anhand der Betrachtungen, welche die aktuellen Tagebaugrö-

ßen beinhalten, ist der Pumpensumpf für den jetzigen Betrieb ausreichend. Im Zuge der 

Tagebauerweiterung ist voraussichtlich auch eine Vergrößerung des Pumpensumpf bis auf ca. 

800 m³ erforderlich. Die Ableitung aus dem Tagebau ist auf max. 30 m³/h begrenzt. 

 

4.5 Brauchwasserbereitstellung 

Die Betriebsabläufe zur Herstellung von Mineralgemischen und zur Bekämpfung von Staubimmis-

sionen sind mit dem Einsatz von Brauchwasser aus dem Wasserhaushalt des Steinbruchs, des 

Betriebshofs und des Görsdorfer Dorfbachs verbunden [06]. Je nach Bedarf wird das Wasser aus 

dem Pumpensumpf mit Pumpen gehoben, über eine Rohrleitung in Brauchwasserbecken und dann 

dem Betriebshof zur Deckung des Brauchwasserbedarfs im Betriebsablauf zugeleitet.  

In dem Pumpensumpf sind zwei Pumpen im Einsatz, um den diskontinuierlichen Wasserzulauf je-

derzeit aufrecht erhalten zu können. Durch eine variable Wahl der Eintauchtiefe ist gewährleistet, 
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dass stärkere Verschmutzungen durch eingetragene Feinanteile im Sumpfloch verbleiben. Die Rei-

nigung der Wässer ist durch die praktizierte Wasserhaltung ausreichend gewährleistet.  

Die Zuschaltung der Pumpen erfolgt über einen Schwimmschalter. Abgestimmt auf die Wetterlage 

kann die Zuführung von Tagebauwasser zum Ableitungssystem des Hofes dosiert werden. Gemäß 

der vorhandenen Pumpleistung ist die Zuspeisung aus dem Tagebau auf max. 30 m³/h begrenzt. 

 

4.6 Wasserbeschaffenheit, Schadstoffmigration 

Der im Folgenden dargestellte, bestehende Prozess zur Überwachung der Wasserbeschaffenheit 

und Vorreinigung der einzuleitenden Wässer hat seine Wirksamkeit in dem bisherigen Tagebaube-

trieb gezeigt. In dem vorhandenen Ablauf sind demzufolge keine Anpassungen, die ggf. neu geneh-

migt werden müssten, erforderlich.  

Das in Kapitel 4.3 beschriebene Leitungssystem tritt westlich des Waschplatzes aufgrund des ab-

fallenden Geländes zutage und fließt zwei 40 m³ fassenden Brauchwasserbehältern zu. Diese in-

nerhalb der oberirdischen Fließstrecke integrierten Reservoirs werden i.d.R. permanent in Rich-

tung Einleitstelle 1 durchflossen. Die Sammelbehälter haben eine mechanische Klärfunktion zur 

weiteren Ausscheidung von Feinsedimenten (Nachreinigungsstufe).  

Zur erfolgreichen Reinigung der Wässer tragen außerdem die ständige Sauberhaltung und auch 

die Vorreinigung der Tagebauwässer im Pumpensumpf des Tagebaus bei. Der Pumpensumpf ist 

bei Bedarf zu entleeren und zu reinigen, um die volle Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. 

Die Wasserbeschaffenheit der einzuleitenden Wässer ist anhand der laufenden Überprüfungen 

und Untersuchungen als zulassungskonform einzuschätzen [06]. Mit dem Brauchwasser gelangen 

demzufolge keine Schadstoffe in die Gewässer. Es ist keine negative chemische Beeinflussung des 

Grund- und Oberflächenwassers zu erwarten.  

Die Reinigung und Wartung der Schlammfänge werden in regelmäßigen Abständen durchgeführt. 

Weiterhin sind die asphaltierten Flächen sauber zu halten, damit ein Einleiten von Feinbestandtei-

len in den Görsdorfer Bach reduziert werden kann.  

 

4.7 Grundwasserstandsverhältnisse nach Beendigung der 

bergbaulichen Tätigkeit 

Nach Einstellen der bergbaulichen Aktivität und der Wasserhaltung wird es perspektivisch zur Ei-

genflutung des Restlochs kommen. Aufgrund der klimatischen Standortbedingungen erzeugt das 

Restlochgewässer einen Überschuss und es kommt zur Bildung eines Restsees. Dies geschieht 

überwiegend über Niederschlagsablauf. Der voraussichtliche Wasserstand des Restgewässers 

liegt bei +408 m NHN. Unter der Annahme eines zukünftigen Gewässervolumens von ca. 

3.25 Mio. m³, wird der Wasserstand von +408 m NHN voraussichtlich in rd. 33 Jahren erreicht. 

Infolge eines Starkregenereignisses würde es zu einem Wasserspiegelanstieg des Restgewässers 

von max. 4 cm kommen. Aus Gründen der Standsicherheit und des Boden- und 
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Grundwasserschutzes ist die Regulierung des Wasserspiegels und Ableitung des Wassers über ei-

nen geordneten Überlauf erforderlich. Als Ableitungselement wird eine Rohrleitung empfohlen. Die 

Dimensionierung ist so zu wählen, dass der Abfluss einen Starkniederschlagsereignisses innerhalb 

von 24 Stunden schadlos in Richtung des namenlosen Baches am Nordrand des Tagebaus und 

weiter zur Flöha abgeleitet werden kann. Dafür sind gesonderte hydraulische Berechnungen durch-

zuführen.  
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4.8 Hydrogeologisches Monitoring 

Zur Überwachung der Gewässerentstehung und der damit verbundenen Umweltwirkungen, sowie 

im Weiteren nicht zuletzt zur Absicherung gegenüber schadenhaftungsrechtlichen Ansprüchen ist 

ein entsprechendes Monitoring zu empfehlen.  

Die Komponenten des Gewässermonitorings sollten bis zur Feststellung der Beendigung der Berg-

aufsicht Folgendes umfassen: 

- Überwachung der Grundwasserstandsentwicklung im Nordosten des Tagebaus im Be-

reich der Vernässungszone an zu errichtender Grundwassermessstelle, 

- Überwachung des Wasserspiegelanstiegs im Restloch (nicht Planungsgegenstand), 

- Kontrolle der Wasserbeschaffenheit im Restloch auf charakteristische, die Gewässer-

entwicklung repräsentative Parameter, zweijährlich; bei Auffälligkeiten, die eine schäd-

liche Verunreinigung des Oberflächenwasserkörpers vermuten lassen, sofort zum Zeit-

punkt der Feststellung (nicht Planungsgegenstand). 















G│U│B DIE INGENIEURE  3  

Fachbeitrag nach EU-WRRL Gneistagebau Pockau-Görsdorf DDG_180031_WRRL.docx 

Inhaltsverzeichnis 

 Seite 

Titelblatt 

Inhaltsverzeichnis 

Tabellenverzeichnis 

Anlagenverzeichnis 

1 Veranlassung und Aufgabenstellung 6 

2 Arbeitsunterlagen 7 

3 Rechtliche Grundlagen 10 

4 Methodik 11 

4.1 Teilschutzgebiet Grundwasser 11 

4.2 Teilschutzgebiet Oberflächenwasser 13 

5 Identifizierung prüfrelevanter Grundwasserkörper 16 

5.1 Zustand des identifizierten Grundwasserkörpers 16 

5.2 Bewirtschaftungsziele und Maßnahmenprogramm für prüfrelevante 
Grundwasserkörper 16 

6 Identifizierung prüfrelevanter Oberflächenwasserkörper 17 

6.1 Zustand des identifizierten Oberflächenwasserkörpers 17 

6.2 Bewirtschaftungsziele und Maßnahmenprogramm für den prüfrelevanten 
Oberflächenwasserkörper 17 

7 Beschreibung der gewässerrelevanten Wirkungen des Vorhabens 18 

7.1 Beschreibung des Vorhabens 18 

7.2 Ermittlung potenzieller Wirkfaktoren 19 

8 Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf prüfrelevante Gewässerkörper
 21 

8.1 Oberflächenwasserkörper 21 

9 Fazit 24 

  



G│U│B DIE INGENIEURE  4  

Fachbeitrag nach EU-WRRL Gneistagebau Pockau-Görsdorf DDG_180031_WRRL.docx 

Tabellenverzeichnis 

 

Tabelle 7.2-1: Wirkfaktoren auf den OWK in der ökologischen Betrachtung. 19 

Tabelle 7.2-2: Wirkfaktoren auf den OWK in der chemischen Betrachtung. 20 

Tabelle 8.2-1: Bewertung der Wirkfaktoren auf den OWK in der ökologischen 

Betrachtung mit Bezug auf Tabelle 7.2- 3 21 

Tabelle 8.1-2: Bewertung der Wirkfaktoren auf den OWK in der chemischen  

Betrachtung mit Bezug auf Tabelle 7.2- 4 22 

  



G│U│B DIE INGENIEURE  5  

Fachbeitrag nach EU-WRRL Gneistagebau Pockau-Görsdorf DDG_180031_WRRL.docx 

Anlagenverzeichnis 

 

Anlage 1 Wasserkörpersteckbrief mit Kartenausschnitt zu dem nach EU-WRRL im Vorhaben-

gebiet ausgewiesenen Grundwasserkörper „Untere Flöha“ mit der Kennung 
DE_GB_DESN_FM 3-1 

Anlage 2 Steckbrief Oberflächenwasserkörper für das Fließgewässer „Flöha-2“ mit der Ken-
nung DE_RW_DESN_54268-4  

 



G│U│B DIE INGENIEURE  6  

Fachbeitrag nach EU-WRRL Gneistagebau Pockau-Görsdorf DDG_180031_WRRL.docx 

1 Veranlassung und Aufgabenstellung 

 

Unweit der Stadt Pockau-Lengefeld im Erzgebirgskreis betreibt die Mineral Baustoff GmbH den 

Gneistagebau Pockau-Görsdorf. Innerhalb des bestehenden Bergrechts sind die Rohstoffvorräte in 

wenigen Jahren erschöpft. Neue Erkundungsergebnisse zeigen, dass sich die Lagerstätte in nörd-

liche Richtung fortsetzt. Es wird daher eine Erweiterung der Abbaugrenzen hinaus nach Norden um 

ca. 3,41 ha durch das Unternehmen angestrebt. Unter Einbeziehung dieser zusätzlichen Lagerstät-

tenbereiche und der dann möglichen Vertiefung des Steinbruchs würde sich die Rohstoffreserve 

um ca. 10 Mio. t erhöhen. Dies entspräche einer zusätzlichen Laufzeit von rund 33 Jahren bei einer 

Jahresförderung von 300.000 t.  

Genehmigungsgrundlage für den gegenwärtigen Gewinnungs- und Verarbeitungsbetrieb ist der am 

04.06.1997 durch das Bergamt Chemnitz zugelassene fakultative Rahmenbetriebsplan [02] ein-

schließlich seiner 1. und 2. Ergänzung [03] [04], sowie die mit Bescheid des Sächsischen Ober-

bergamtes vom 31.08.2006 zugelassene Änderung [06] des fakultativen Rahmenbetriebsplanes 

vom 01.10.2005 [05]. Die Zulassung ist bis zum 31. 12.2030 befristet.  

Aufgrund der Lage innerhalb eines Natura 2000-Gebietes bedarf das Vorhaben der bergrechtli-

chen Planfeststellung mit Umweltverträglichkeitsprüfung durch das Sächsische Oberbergamt 

(SOBA). Für das bergrechtliche Planfeststellungsverfahren ist die Erstellung eines obligatorischen 

Rahmenbetriebsplans einschließlich zugehöriger Fachgutachten erforderlich. 

In diesem Zusammenhang ist auch die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Bewirtschaftungszie-

len der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in Form eines WRRL-Fachbeitrages zu bewerten.  

Der im Untersuchungsgebiet befindliche Grundwasserleiter zählt zum nach EU-WRRL berichts-

pflichtigen Grundwasserkörper (GWK) „Untere Flöha“. Das Gebiet entwässert zum nach EU-WRRL 

berichtspflichtigen Fließgewässer „Flöha-2“.  

Mit dem WRRL-Fachbeitrag sind gegebenenfalls mögliche vorhabenbedingte Betroffenheiten in 

Bezug auf die Bewirtschaftungsziele des GWK sowie des OWK, bzw. die Vereinbarkeit des Vorha-

bens mit den Maßgaben der WRRL für diese Gewässerkörper zu bewerten. 

Hierfür kann sich auf die online verfügbaren Kartendarstellungen und Informationen des Geopor-

tals der Bundesanstalt für Gewässerkunde [07] zur Bestandsaufnahme derselben, sowie die zu-

gehörigen Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme mit Darstellung der Lage und Gren-

zen der Grundwasserkörper und der Oberflächenwasserkörper im Freistaat Sachsen innerhalb der 

WRRL-Raumeinheiten gestützt werden. 
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http://www.umwelt.sachsen.de/
http://www.sachsen.de/
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Verzeichnis häufig verwendeter Formelzeichen und Abkürzungen 

EU-WRRL Europäische Wasserrahmenrichtlinie 

GW  Grundwasser 

GWK  Grundwasserkörper 

GWL  Grundwasserleiter 

GWN  Grundwasserneubildung 

LAWA  Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 

LfULG  Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Sachsen 

OWK  Oberflächenwasserkörper  

NHN  Normalhöhennull 

WHG  Wasserhaushaltsgesetz 
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3 Rechtliche Grundlagen 

 

Die Europäische Union hat mit der seit Dezember 2000 gültigen Wasserrahmenrichtlinie [08] ein-

heitlich geltende Umweltziele für den Schutz des Grundwassers und der Oberflächengewässer auf-

gestellt und eine rechtliche Basis dafür geschaffen, wie das Wasser auf hohem Niveau zu schützen 

ist.  

Die wichtigsten Elemente der zielgerichteten und koordinierten Planung für den Schutz der Gewäs-

ser sind die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme für Flussgebiete bzw. Teilberei-

che der Flussgebiete. Die Umsetzung der WRRL in nationales Recht erfolgte durch die Neufassung 

des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in seiner aktuell gültigen Fassung und durch die einschlägi-

gen Ländergesetze, hier das Sächsische Wassergesetz (SächsWG) [09]. Die Richtlinie über Um-

weltqualitätsnormen in der Wasserpolitik und die Grundwassertochterrichtlinie wurden durch Bun-

desverordnungen in nationales Recht umgesetzt.  

Nach § 47 (1) WHG [10] ist das Grundwasser so zu bewirtschaften, dass 

− eine Verschlechterung seines mengenmäßigen und chemischen Zustandes vermieden 

wird (Verschlechterungsverbot), 

− alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen 

aufgrund der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten umgekehrt werden (Trendum-

kehrgebot), 

− ein guter mengenmäßiger und chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden (Ver-

besserungsgebot / Zielerreichungsgebot). 

 

Oberirdische Gewässer dagegen (nicht als künstlich oder erheblich verändert eingestuft) sind nach 

§ 27 WHG so zu bewirtschaften, dass 

- eine Verschlechterung ihres ökologischen und ihres chemischen Zustands vermieden 

wird und  

- ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht wer-

den. 

 

Künstliche oder erheblich veränderte, oberirdische Gewässer sind nach § 28 WHG so zu bewirt-

schaften, dass eine Verschlechterung ihres ökologischen Potentials und ihres chemischen Zu-

stands vermieden und ein gutes ökologisches Potential und ein guter chemischer Zustand erhalten 

oder erreicht werden. 

Der vorliegende Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie dient der Prüfung der Vereinbarkeit der Fort-

führung und Erweiterung des Gneisabbaus im Tagebau Pockau-Görsdorf, einschließlich der neu 

entstehenden Gewässer, mit den rechtlichen Anforderungen der WRRL und des WHG für das Teil-

schutzgut Grundwasser sowie für das Teilschutzgut Oberflächenwasser. 
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4 Methodik 

Zur Prüfung vorhabenbedingter Auswirkungen auf den Grundwasserkörper wird grundsätzlich der 

Zustand des Wasserkörpers, wie er in dem zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden Bewirtschaftungs-

plan dokumentiert ist, herangezogen. Neuere validierte Daten/Erkenntnisse eines fortgeschriebe-

nen bzw. im Entwurf vorliegenden Bewirtschaftungsplanes werden ergänzend herangezogen. Der 

Bezug wird als „maßgeblicher Ausgangszustand“ bezeichnet.  

 

4.1 Teilschutzgebiet Grundwasser  

Bestimmung und Beschreibung, Lage und Abgrenzung der GWK leiten sich gesetzlich aus der 

Grundwasserverordnung (§ 2 GrwV) ab [12]. Die in Verbindung mit der EU-WRRL verwendete No-

menklatur ist umfänglich in [13] aufgeführt.  

Ein Grundwasserkörper ist nach Art. 2 Ziffer 12 EU-WRRL ein einheitliches und bedeutendes, ab-

gegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer Grundwasserleiter.  

Unterschieden wird beim Grundwasser zwischen dem chemischen und dem mengenmäßigen Zu-

stand. Der mengenmäßige Zustand wird nach der Beeinträchtigung durch direkte oder indirekte 

Entnahmen beurteilt. Hier soll ein nachhaltiges Gleichgewicht zur Grundwasserneubildung sicher-

gestellt werden. Der chemische Zustand eines Grundwasserkörpers ist durch Schadstoffe aus dif-

fusen und punktuellen Quellen gefährdet. 

Maßgaben zur Bewertung einer Verschlechterung des chemischen Zustands eines GWK sind mit 

den §§ 5 bis 7 GrwV formuliert.  

Bei der Prüfung einer Verschlechterung des chemischen Zustands eines GWK ist die Auswirkung 

des Vorhabens auf jeden einzelnen, für den jeweiligen GWK relevanten Schadstoff nach § 7 Abs. 2, 

§ 5 Abs. 1 oder 2 in Verbindung mit Anlage 2 GrwV zu prüfen. Eine Verschlechterung des chemi-

schen Zustands eines GWK liegt vor, wenn aufgrund des Vorhabens mindestens ein Schadstoff 

den für den jeweiligen GWK maßgeblichen Schwellenwert nach § 7 Abs. 2, § 5 Abs. 1 oder 2 in 

Verbindung mit Anlage 2 GrwV überschreitet, es sei denn die Bedingungen nach § 7 Abs. 3 GrwV 

werden erfüllt. 

Für Grundwasser, dessen Schadstoffgehalt die maßgebenden Schwellenwerte bereits überschrei-

tet und das die Bedingungen nach § 7 Abs. 3 GrwV nicht erfüllt, sich somit in einem schlechten 

Zustand befindet, stellt jede weitere, an mindestens einer repräsentativen Messstelle messbare 

bzw. prognostizierte Erhöhung der Konzentration eine Verschlechterung dar. Bewertungserheblich 

heranzuziehen ist der „maßgebliche Ausgangszustand“, veröffentlicht im Bewirtschaftungsplan.  

Zunächst ist für die prognostizierten vorhabenbezogenen Auswirkungen zu prüfen, inwieweit sie 

unter Berücksichtigung kumulativer Auswirkungen zu einer Zustandsverschlechterung führen 

könnten. Da entsprechende Informationen über anderweitige Belastungen nur fachamtlich bzw. 

fachbehördlich vorliegen, obliegt die Prüfung des vorhabenbezogenen Verschlechterungskriteri-

ums im Kontext mit Summationseffekten in der Regel den in das Zulassungsverfahren einbezoge-

nen Stellen. Sie haben mögliche Summationseffekte, die sich aus der Kumulation mit anderen 
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gleichzeitig beantragten Vorhaben ergeben können, im Rahmen des Bewirtschaftungsermessens 

zu berücksichtigen.  

Der Trend nach § 10 Abs. 1, § 11 GrwV ist keine bewertungsrelevante Komponente zur Bewertung 

des (chemischen) Zustands eines Grundwasserkörpers und ist daher nicht im Rahmen des Ver-

schlechterungsverbots nach § 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG zu prüfen. Das Trendumkehrgebot nach § 47 

Abs. 1 Nr. 2 WHG ist ein weiteres, eigenständiges Bewirtschaftungsziel, dessen Einhaltung neben 

dem Verschlechterungsverbot und dem Zielerreichungsgebot (§ 47 Abs. 1 Nr. 3) zu prüfen ist [14]. 

Zur Bewertung des chemischen Zustands sind die Schadstoffkonzentrationen und die Leitfähigkeit 

im Grundwasserkörper zu beurteilen. Unter diffusen Quellen versteht man Stoffemissionen, die 

nicht unmittelbar einem Verursacher zugeordnet werden können und breit gestreut sind, also nicht 

von einer erkennbaren Punktquelle ausgehen.  

Eine Verschlechterung des mengenmäßigen Zustands eines GWK liegt vor, sobald mindestens ein 

Kriterium nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Buchst. a) bis d) GrwV nicht mehr erfüllt wird. Bei Kriterien, 

die bereits vor der Maßnahme (Vorhaben) nicht erfüllt werden, stellt jede weitere negative Verän-

derung eine Verschlechterung dar.  

Gemäß Art. 4 Abs. 1b) WRRL liegt der „gute mengenmäßige Zustand“ des Grundwassers dann vor, 
wenn keine Übernutzung des Grundwassers stattfindet, d.h., es ist ein Gleichgewicht zwischen 

Grundwasserentnahme (direkte und indirekte) und Grundwasserneubildung anzustreben. Um das 

Risiko einer Übernutzung des jeweiligen GWK abzuschätzen, werden Grundwasserneubildung und 

die bekannten Entnahmen verglichen. Da Informationen zur flächenhaften Nutzung des GWK 

durch Entnahmen dem Vorhabenträger in der Regel nicht zur Verfügung stehen, obliegt diese Prü-

fung allein dem Fachamt bzw. der Fachbehörde. 

In der erstmaligen Beschreibung und Zustandserfassung von Grundwasserkörpern in Sachsen [15] 

wurde vorläufig davon ausgegangen, dass bei GWK, deren Entnahmen > 50 % der Grundwasser-

neubildungen ausmachen, die Ziele der WRRL wahrscheinlich nicht erreicht werden. Zur Überprü-

fung wurden Grundwasserstandsganglinien herangezogen und danach bewertet, inwieweit sie an-

haltend fallende Trends aufweisen, die auf nachteilige Speicherinhaltsänderungen hindeuten. Das 

aktuell im Bewirtschaftungsplan Elbe angewendete Bewertungsverfahren für den mengenmäßigen 

Zustand richtet sich nach LAWA 2011 [16] und hat sich gegenüber dem ersten Bewirtschaftungs-

plan nicht verändert [17]. 

Maßgebend für die Einstufung und Bewertung des mengenmäßigen Zustandes sind der Grund-

wasserspiegel und die ihm zugrunde liegende Kompartimente der Wasserbilanz, mit dem GWK in 

hydraulischer Verbindung stehende Oberflächengewässer, grundwasserabhängige Landökosys-

teme, sowie Intrusionen (durch menschliche Tätigkeiten bedingte Änderungen des Grundwasser-

standes).  

Vorhabenbezogen heranzuziehen ist der mengenmäßige Zustand im ausgewiesenen aktuellen Be-

zugs- und Auswertezeitraum, veröffentlicht im Bewirtschaftungsplan Elbe [17]; siehe auch 0. Der 

Bezug wird als „maßgeblicher Ausgangszustand“ bezeichnet.  

Bis spätestens 2021 bzw. 2027 sollen alle Umweltziele der EU-WRRL erreicht sein. Es gelten das 

Verschlechterungsverbot sowie das Gebot zur Verbesserung und Trendumkehr. 
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Die Ermittlung und Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf das Grundwasser unter 

Vorgabe der EU-WRRL erfolgt wasserkörperbezogen und umfasst die nachfolgenden Prüfschritte: 

− Identifizierung der durch das Vorhaben potenziell betroffenen GWK (Kapitel 5), 

− Beschreibung der identifizierten GWK hinsichtlich ihres mengenmäßigen und chemi-

schen Zustands (Kapitel 5.1) sowie Darstellung ihrer Bewirtschaftungsziele (Kapitel 

5.2), 

− Beschreibung der gewässerrelevanten Auswirkungen des Vorhabens auf die identifi-

zierten GWK (Kapitel 7), 

− Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen hinsichtlich einer möglichen Ver-

schlechterung des chemischen und mengenmäßigen Zustands und hinsichtlich der 

Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen nach § 47 WHG (Kapitel 8). 

 

4.2 Teilschutzgebiet Oberflächenwasser 

Ein Oberflächenwasserkörper ist nach Art. 2 Ziffer 10 EU-WRRL ein einheitlicher und bedeutender 

Abschnitt eines Oberflächengewässers. 

Als Hauptziel für das Teilschutzgebiet Oberflächenwasser wird angestrebt, dass Flüsse bis spätes-

tens 2027 den guten Zustand erreichen. Ein bereits erreichter (sehr) guter Zustand ist zu erhalten. 

Als Referenz gilt die natürliche Vielfalt an Pflanzen und Tieren in den Gewässern, ihre unverfälschte 

Gestalt und Wasserführung und die natürliche Qualität des Oberflächen- und Grundwassers. 

Für erheblich veränderte oder künstliche Gewässer gilt anstelle des guten ökologischen Zustands 

das Umweltziel des guten ökologischen Potentials.  

Grundsätzlich gelten hinsichtlich des Zustands eines Gewässers sowohl ein Verbesserungsgebot 

als auch ein Verschlechterungsverbot. 

Als Vergleichsmaßstab und Ausgangspunkt von Maßnahmen zur Zielerreichung wird eine soge-

nannte Bestandsaufnahme herangezogen. Sie umfasst gemäß Artikel 5 WRRL bzw. §§ 3 und 4 

Oberflächengewässerverordnung die Analyse der Merkmale eines Flussgebiets, insbesondere die 

Beschreibung und Gliederung der Gewässer, die Überprüfung der Auswirkungen menschlicher Tä-

tigkeiten auf den Zustand der Gewässer sowie die wirtschaftliche Analyse der Wassernutzung. Die 

Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme wurden im Jahr 2009 erstmals erstellt. Sie 

wurden 2015 und werden danach alle sechs Jahre überprüft und nötigenfalls aktualisiert. Dabei 

werden folgende Hauptschritte durchgeführt: 

• Festlegung von Lage und Grenzen der Wasserkörper, 

• Unterscheidung der Oberflächengewässer nach Typen und Bestimmung der typspezifi-

schen Referenzbedingungen, 

• Einstufung von Oberflächenwasserkörpern als künstlich oder erheblich verändert, 

• Ermittlung von umweltrelevanten Aktivitäten und Belastungen, insbesondere der Was-

ser- und Landnutzung, der demographischen Entwicklung und der Industrie, 

• Ermittlung signifikanter Belastungen bei Oberflächengewässern bzw. potenzieller Be-

lastungen beim Grundwasser, 
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• Beurteilung der Auswirkungen, die aus den Belastungen resultieren, 

• Wirtschaftliche Analyse der Wassernutzungen, 

• Beurteilung des Risikos, inwieweit Wasserkörper die Umweltziele bis Ende der gelten-

den Bewirtschaftungsperiode verfehlen könnten. 

 

Die Aktualisierung der Bestandsaufnahme erfolgte auf Basis 

• der LAWA-Arbeitshilfe „Überprüfung und Aktualisierung der Bestandsaufnahme nach 

Wasserrahmenrichtlinie bis Ende 2013“, für die Oberflächengewässer (Stand 
30.01.2013) und 

• der LAWA-Arbeitshilfe zur Umsetzung der EG-WRRL, Teil 3, Kap. II.1.2, Grundwasser, 

für das Grundwasser (überarbeitete Fassung vom 24.09.2013) sowie 

• der LAWA-Handlungsempfehlung für die Aktualisierung der wirtschaftlichen Analyse 

(Stand 27.07.2012). 

 

Die Ergebnisse aus der Überprüfung und Aktualisierung der Bestandsaufnahme werden in den 

Bewirtschaftungsplänen für die jeweils nachfolgende Bewirtschaftungsperiode zusammengefasst 

dargestellt. 

Als maßgeblich für die Prüfung, ob infolge vorhabenbedingter Auswirkungen auf den Oberflächen-

wasserkörper eine Verschlechterung zu erwarten ist, wird grundsätzlich der Zustand des Wasser-

körpers, wie er in dem zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden Bewirtschaftungsplan dokumentiert 

ist, herangezogen. Das schließt nicht aus, dass neuere validierte Daten/ Erkenntnisse eines fort-

geschriebenen bzw. im Entwurf vorliegenden Bewirtschaftungsplanes ergänzend heranzuziehen 

sind. Der Bezug wird als „maßgeblicher Ausgangszustand“ bezeichnet. 

Die Bewertung der Qualität von Struktur und Funktionsfähigkeit von Oberflächenwasserkörpern 

(OWK) erfolgt gemäß der Einstufung nach Anhang V EU-WRRL. Die Bewertung erfolgt anhand von 

Bewertungsmethoden, die auf der Untersuchung von biologischen, chemischen sowie hydromor-

phologischen Qualitätskomponenten beruhen (ökologischer Zustand, chemischer Zustand). 

Die Bewertungsskala des Ökologischen Zustands ist fünfstufig: sehr gut – gut – mäßig – unbefrie-

digend – schlecht. Bei den ökologischen Zustandsklassen bedeutet die Einstufung „sehr gut“, dass 
die Biozönose den natürlichen Bedingungen entspricht, „gut“, dass nur geringe Abweichungen von 
der zu erwartenden Artenausstattung des Fließgewässers bestehen. „mäßig“ steht für mäßige Ab-
weichungen von Referenzzustand, „unbefriedigend“ und „schlecht“ zeigen Artengemeinschaften, 
denen anspruchsvolle Arten fehlen, bis hin zur völligen Verödung der Gewässer. 

Die Bewertung eines erheblich veränderten oder künstlichen Oberflächenwasserkörpers wird als 

Ökologisches Potential bezeichnet und in einer vierstufigen Bewertungsskala angegeben: gut und 

besser – mäßig – unbefriedigend – schlecht. 

Die schlechteste Bewertung einer Einzelkomponente bestimmt die Gesamtbewertung. Darüber 

hinaus können bestimmte chemische Stoffe, die eine schädliche Wirkung auf die aquatische Um-

welt haben, zu einer Abwertung führen. 
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Zur Bestimmung des chemischen Zustandes von Wasserkörpern werden die Stoffe der Richtlinie 

über Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik untersucht. Dazu gehören die prioritä-

ren Stoffe sowie die Stoffe nach Anhang IX WRRL. Für diese Stoffe müssen Umweltqualitätsnormen 

(UQN) eingehalten werden, um den „guten chemischen Zustand“ zu erreichen. Einige dieser Stoffe 

z.B. Quecksilber, die in geringen Konzentrationen global verteilt sind, werden als ubiquitär bezeich-

net. Aufgrund der flächendeckenden Überschreitung der UQN u. a. für den ubiquitären Stoff Queck-

silber wurde vereinbart, alle OWK in Deutschland in den nicht guten chemischen Zustand einzu-

stufen.  

Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme, Bewertung und die Zielstellungen im Rahmen von Bewirt-

schaftungsplänen sind online in 0 einsehbar. 
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5 Identifizierung prüfrelevanter Grundwasserkörper 

Das Vorhaben befindet sich im nach EU-WRRL ausgewiesenen Grundwasserkörper „Untere Flöha“ 

mit der Kennung DE_GB_DESN_FM 3-1. Zur Lage des GWK – siehe Anlage 1. Der GWK umfasst 

eine Gesamtfläche von 281,7 km² und verläuft zwischen den Landschaften des Ost- und Westerz-

gebirges.  

Der Zustand des GWK wird durch 2 Überblicksmessstellen und 3 quantitative Messstellen reprä-

sentiert.  

 

5.1 Zustand des identifizierten Grundwasserkörpers 

Chemischer Zustand: 

Der chemische Zustand des GWK „Untere Flöha“ ist aktuell mit gut eingestuft. Hier hat sich mit 

Zustandsbewertung Stand 10/2015 gegenüber dem Stand 2009 keine Veränderung ergeben. Es 

werden keine Belastungskomponenten des GWK angeführt. Für den GWK sind auch keine Belas-

tungen und Risikoangaben für eine Verschlechterung des chemischen Zustands angegeben. 

Mengenmäßiger Zustand: 

Der mengenmäßige Zustand des GWK ist aktuell mit gut eingestuft. Hier hat sich mit Zustandsbe-

wertung Stand 10/2015 gegenüber dem Stand 2009 ebenfalls keine Veränderung ergeben. Für 

den GWK sind keine Belastungen und Risikoangaben für eine Verschlechterung des mengenmäßi-

gen Zustands angegeben. 

 

5.2 Bewirtschaftungsziele und Maßnahmenprogramm für 

prüfrelevante Grundwasserkörper 

Das Bewirtschaftungsziel zur Erreichung jeweils eines guten chemischen und mengenmäßigen Zu-

stands wurde bereits erreicht.  

Geplante Maßnahmen zur Beibehaltung des Zustands beschränken sich auf: 

− Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der 

Landwirtschaft. 
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6 Identifizierung prüfrelevanter Oberflächenwasserkörper 

Das Vorhaben befindet sich im Einzugsgebiet des nach EU-WRRL berichtspflichtigen Fließgewäs-

sers „Flöha-2“ (Kennung: DE_RW_DESN_54268-4) gemäß Online-Veröffentlichungen des LfULG - 

Datensatz der elektronischen Berichterstattung 2016 zum 2. Bewirtschaftungsplan WRRL [18]. 

Der Görsdorfer Bach sowie das „Bachlaufsystem nördlich Görsdorf mit naturnahmen namenlosen 
Berglandbach“ zählen zu keinem nach EU-WRRL berichtspflichtigen Oberflächenwasserkörper. Ein 

direkter Eingriff durch das geplante Vorhaben in die beiden Gewässer ist nicht vorgesehen.  

 

6.1 Zustand des identifizierten Oberflächenwasserkörpers 

Details der Bestandserfassung und Bewertung des Flusswasserkörpers „Flöha-2“ mit der Kennung 
DE_RW_DESN_54268-4 gehen aus dem als Anlage 2 beigefügten Steckbrief hervor. 

Danach handelt es sich um den LAWA-Gewässertyp „Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche Mit-

telgebirgsflüsse“ (Typ 9 der Kategorisierung – Typen von Oberflächengewässern nach Anlage 1 

OGewV [19]). Der natürliche Flusswasserkörper weist eine Länge von 46,5 km und eine Größe des 

Einzugsgebiets von 140,79 km² auf. 

Der ökologische Zustand dieses Flusswasserkörpers wird 2015 insgesamt als mäßig eingestuft, 

was hauptsächlich an den Qualitätskomponenten Makrophyten/Phytobenthos und Morphologie 

liegt.  

Der chemische Zustand wird insgesamt als nicht gut eingestuft: 

− Überschreitung der UQN prioritäre Stoffe nach Anlage 7 OGewV 2011 für Quecksilber 

und Quecksilberverbindungen sowie PAK als ubiquitäre Stoffe, Überschreitung von  

Fluoranthen als nicht ubiquitärer Stoff als. 

 

6.2 Bewirtschaftungsziele und Maßnahmenprogramm für den 

prüfrelevanten Oberflächenwasserkörper 

Beim ökologischen Zustand wird im Bewirtschaftungsplan nach Fristverlängerung ein guter ökolo-

gischer Zustand bis 2027 angestrebt. 

Beim chemischen Zustand wird die Erreichung eines guten Zustandes nach Fristverlängerung 

ebenfalls bis 2027 vorgegeben. Um das zu ermöglich, werden als entscheidende Maßnahmen ge-

mäß LAWA-Maßnahmenkatalog der Neubau und die Sanierung von Kleinkläranlagen zur Reduzie-

rung der Phosphoreinträge angestrebt. Weiterhin sind die Forderung des natürlichen Rückhalts 

(einschließlich Rückverlegung von Deichen und Dämmen), Maßnahmen zur Herstellung der linea-

ren Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen, Maßnahmen zur Reduzierung der 

auswaschbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft, die Habitatverbesserung im Gewäs-

ser durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung, sowie konzeptionelle Maßnahmen, vertie-

fende Untersuchungen und Kontrollen im LAWA-Maßnahmenkatalog formuliert.  
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7 Beschreibung der gewässerrelevanten Wirkungen des 

Vorhabens 

7.1 Beschreibung des Vorhabens 

Das Vorhaben umfasst die nachfolgend aufgeführten, bergrechtlich genehmigungsrelevanten Än-

derungen: 

• Erweiterung der Abbaugrenzen nach Norden und Nordwesten um ca. 3,41 ha; 

• Vertiefung des Tagebaus um weitere 3 Sohlen vom bisher genehmigtem tiefstem Ni-

veau bei +390 m NHN auf dann + 350 m NHN; 

• Abraum wird in einen den Tagebaurand umgebenden Schutzwall sowie in die beste-

hende Innenkippe eingebaut, der am Ostrand bereits vorhandene Schutzwall wird über 

dem Umring der Erweiterungsfläche verlängert; 

• Neben bergbaueigenen Abfällen werden auf die Innenkippe auch unbelastete bergbau-

fremde mineralische Abfälle verbracht (Z 0*-Material darf nur oberhalb des nach Flu-

tung des Restloch zu erwartenden Kippenwasserspiegels eingebaut werden); 

• Nach Einstellung der bergbaulichen Wasserhaltung wird voraussichtlich auf den unte-

ren Sohlen ein Restsee entstehen; zur Regulierung des Wasserstandes kann ein Über-

lauf in Richtung Flöha hergestellt.  

 

Der Rohstoff wird mittels Bohrlochsprengungen gewonnen. Das Haufwerk wird mittels Hydraulik-

bagger von der Wand genommen und dann per SLKW von der Gewinnungsstätte zum im Bruch 

fest installierten Vorbrecher transportiert. Von dort erfolgt der Weitertransport zur Aufbereitungs-

einrichtung über eine Bandanlage. 

Durch das Vorhaben verlängert sich lediglich die Laufzeit der Anlage um ca. 33 Jahre, nicht aber 

ihre Durchsatzmengen pro Zeiteinheit. Damit sind auch keine zusätzlichen Immissionsbelastungen 

der Umwelt gegenüber dem bisherigen Betrieb zu erwarten. 
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7.2 Ermittlung potenzieller Wirkfaktoren 

Durch das Vorhaben können folgende mögliche Wirkfaktoren auf die identifizierten prüfrelevanten 

Wasserkörper in Betracht gezogen werden: 

Grundwasserkörper 

Der Grundwasserkörper „Untere Flöha“ ist von keinen relevanten Wirkfaktoren betroffen, da den 

Porenraum des Gneises ausfüllendes Grundwasser nicht vorhanden ist.  

Der GWK verfügt zudem über einen guten chemischen und mengenmäßigen Zustand, welcher 

durch das Wirkpotential des Vorhabens nicht in Frage gestellt werden.  

 

Oberflächenwasserkörper 

Vorangestellter Hinweis: Alle Wirkfaktoren im Vergleich zum vorbergbaulichen Zustand. 

Tabelle 7.2-1: Wirkfaktoren auf den OWK in der ökologischen Betrachtung. 

 Abbaubetrieb / 

Tgb.-Erweiterung 

Stilllegungsbetrieb /  

Restlochflutung 
Nachbergbaulicher Verbleib 

a) Veränderung der Durchfluss-

menge im Einleitgewässer 

(Einleitung über Görsdorfer Bach) 

Veränderung der Durchfluss-

menge im Einleitgewässer 

(Einleitung über Görsdorfer Bach) 

keine bergbaulich  

verursachten Wirkungen 

b) Trübungen im Einleitgewässer 

durch partikuläre Schwebstoffe im 

eingeleiteten Wasser bei ungenü-

gender Absetzzeit vor der  

Einleitung 

(Einleitung über Görsdorfer Bach) 

keine bergbaulich  

verursachten Wirkungen 

keine bergbaulich  

verursachten Wirkungen 

c) 

- - 

Im Falle der Anlegung eines  

Überlaufs zur Entlastung des  

Restgewässers: 

Trübungen im Einleitgewässer 

durch partikuläre Schwebstoffe im 

abgeleiteten Wasser bei ungenü-

gender Absetzzeit vor der  

Einleitung (Materialeinträge) 

(Einleitung über „Bachlaufsystem 
nördlich Görsdorf mit naturnah-

men namenlosem Berglandbach“ 

in Flöha) 
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Tabelle 7.2-2: Wirkfaktoren auf den OWK in der chemischen Betrachtung. 

 Abbaubetrieb / 

Tgb.-Erweiterung 

Stilllegungsbetrieb /  

Restlochflutung 
Nachbergbaulicher Verbleib 

d) Schadstoffeinträge (wassergefähr-

dende Stoffe) bei Havarien 

(Einleitung über Görsdorfer Bach) 

keine bergbaulich  

verursachten Wirkungen 

keine bergbaulich  

verursachten Wirkungen 

e) Aufkonzentrierung von Wasserin-

haltsstoffen im Einleitgewässer 

durch Einleitwasser 

(Einleitung über Görsdorfer Bach) 

keine bergbaulich  

verursachten Wirkungen 

keine bergbaulich  

verursachten Wirkungen 
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8 Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf 

prüfrelevante Gewässerkörper 

8.1 Oberflächenwasserkörper 

Ökologische Zustandsbewertung: 

Der insgesamt als gut eingestufte ökologische Zustand des Einleitgewässers „Flöha-2“ ist in Bezug 

auf das vorhandene Verschlechterungsverbot aufrecht zu erhalten. 

 

Tabelle 8.1-1: Bewertung der Auswirkungen der Wirkfaktoren auf den OWK in der ökologischen Betrachtung mit Be-

zug auf Tabelle 7.2- 1 

 Abbaubetrieb / 

Tgb.-Erweiterung 

Stilllegungsbetrieb /  

Restlochflutung 
Nachbergbaulicher Verbleib 

a) Durchflussmenge im Einleitgewäs-

ser bleibt erhalten bei Vergleich-

mäßigung bzw. leichter Verzöge-

rung des Abflusses durch 

Pumpensumpf und  

Absetzbehälter 

Durchflussmenge im Einleit- 

gewässer geringfügig gemindert  

tagebauseitiger Anteil der Abfluss-

spende verbleibt im Restloch 

(Flutung) 

betriebshofseitiger Anteil der Ab-

flussspende gelangt über den 

Görsdorfer Bach weiter in das Ein-

leitgewässer  

Durchflussmenge im Einleitgewäs-

ser bleibt erhalten bei Vergleich-

mäßigung bzw. leichter Verzöge-

rung des Abflusses durch 

zukünftigen Restsee im Tagebau  

Teilung der Abflussspende in  

Abfluss aus Restsee und Abfluss 

vom Betriebshof  

Kein Risikofaktor für den OWK 

„Flöha-2“ 
Kein Risikofaktor für den OWK 

„Flöha-2“ 
Kein Risikofaktor für den OWK 

„Flöha-2“ 

b) Trübungen im Einleitgewässer 

durch partikuläre Schwebstoffe im 

eingeleiteten Wasser mit nachteil. 

Einfluss auf Makrophyten/Phyto-

benthos sind durch Absetzbecken- 

und -behälter des Tagebaus sowie 

das Überwachungsregime ausge-

schlossen 

Trübungen im Einleitgewässer 

ausgeschlossen, da Einleitung von 

Tagebauwässern eingestellt 

Einleitungen vom Betriebshof ent-

halten keine Trübungen 

Trübungen im Einleitgewässer 

ausgeschlossen 

 

Einleitungen vom Betriebshof ent-

halten keine Trübungen 

Kein Risikofaktor für den OWK 

„Flöha-2“ 
Kein Risikofaktor für den OWK 

„Flöha-2“ 
Kein Risikofaktor für den OWK 

„Flöha-2“ 

c) - - Einleitungen aus Restgewässer 

enthalten keine Trübungen 

Kein Risikofaktor für den OWK 

„Flöha-2 

Kein Risikofaktor für den OWK 

„Flöha-2 

Kein Risikofaktor für den OWK 

„Flöha-2 
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Bezogen auf die Gesamtgröße des Einzugsgebietes des berichtspflichten Flusswasserkörpers 

„Flöha- 2“ von 140,8 km² macht das oberirdische Wassereinzugsgebiet des Steinbruchgeländes 

lediglich 0,2 % aus. Hiervon ca. 2/3 auf den offenen Tagebauraum und 1/3 auf den Betriebshof. 

Während der Restlochflutung vermindert sich das Einzugsgebiet OWK „Flöha- 2“ um den Anteil des 

offenen Tagebauraumes. 

Für den Flussabschnitt der Flöha im Vorhabengebiet (im Bereich der Einleitstelle) kann eine Durch-

flussmenge MQ = 7,9 m³/s bzw. 682.560 m³/d angenommen werden [20]. Die in der wasserrecht-

lichen Erlaubnis angegebenen Regeleinleitmengen, welche sich aus dem Ablauf der Tagebauwäs-

ser und aus dem Brauchwasserbehälter zusammensetzen, belaufen sich auf 8,3 l/s bzw. 

717 m³/d. Hiervon stehen der Flöha in der Phase der Restlochflutung rund 480 m³/d nicht mehr 

zur Verfügung. Das entspricht weniger als 0,1 der Durchflussmenge der Flöha. 

Auswirkungen durch die Entstehung des Restsees auf die Vorfluter Görsdorfer Bach und Flöha sind 

demzufolge nicht zu erwarten. Der ökologische Zustand des Fließgewässers wird dadurch nicht 

erheblich beeinträchtigt. Menge und Dynamik der Strömung und die sich daraus ergebenden Le-

bensraumstrukturen entsprechen mit der Durchführung des Vorhabens nahezu vollständig den 

Referenzbedingungen für den derzeitigen Zustand.  

Ein direkter Eingriff in das geschützte Biotop „Bachlaufsystem nördlich Görsdorf mit naturnahem 

namenlosem Berglandbach“ ist bei der geplanten Tagebauerweiterung nicht vorgesehen. Auch der 
nach EU-WRRL ausgewiesene OWK, wird durch die Einleitung in den namenlosen Bach nicht be-

einflusst, da keine Stoffeinträge erfolgen.  

 

Chemische Zustandsbewertung:  

Tabelle 8.1-2: Bewertung der Wirkfaktoren auf den OWK in der chemischen Betrachtung mit Bezug auf Tabelle 7.2- 2 

 Abbaubetrieb / 

Tgb.-Erweiterung 

Stilllegungsbetrieb /  

Restlochflutung 
Nachbergbaulicher Verbleib 

d) Schadstoffeinträge (wassergefähr-

dende Stoffe) durch Havarien  

können nahezu ausgeschlossen 

werden 

Einleitung von Tagebauwässern 

eingestellt 

mögliche Schadstoffeinträge vom 

Betriebshof sind nicht bergbaulich 

verursacht 

Wassereinleitungen aus Restsee 

enthalten keine Schadstoffe 

mögliche Schadstoffeinträge vom 

Betriebshof sind nicht bergbaulich 

verursacht 

Kein Risikofaktor für den OWK 

„Flöha-2“ 
Kein Risikofaktor für den OWK 

„Flöha-2“ 
Kein Risikofaktor für den OWK 

„Flöha-2“ 
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 Abbaubetrieb / 

Tgb.-Erweiterung 

Stilllegungsbetrieb /  

Restlochflutung 
Nachbergbaulicher Verbleib 

e) Aufkonzentrierung von Wasserin-

haltsstoffen im Einleitgewässer 

unwahrscheinlich, hoher Nieder-

schlagswasseranteil an der Einlei-

tung, keine Versauerungsgefahr 

Einleitung von Tagebauwässern 

eingestellt 

 

 

Aufkonzentrierung von Wasserin-

haltsstoffen im Einleitgewässer 

durch Einleitungen vom Betriebs-

hof sind nicht bergbaulich,  

sondern durch die Folgenutzung 

verursacht 

Wassereinleitungen aus Restsee 

verursachen keine Aufkonzentrie-

rung von Wasserinhaltsstoffen im 

Einleitgewässer 

Aufkonzentrierung von Wasserin-

haltsstoffen im Einleitgewässer 

durch Einleitungen vom Betriebs-

hof sind nicht bergbaulich,  

sondern durch die Folgenutzung 

verursacht 

Kein Risikofaktor für den OWK 

„Flöha-2“ 
Kein Risikofaktor für den OWK 

„Flöha-2“ 
Kein Risikofaktor für den OWK 

„Flöha-2“ 

 

Der chemische Zustand des OWK „Flöha-2“ wird insgesamt als nicht gut und der ökologische Zu-
stand als mäßig eingestuft. Um einen guten chemischen und ökologischen Zustand zu erreichen, 

wird als entscheidende Maßnahmen gemäß LAWA-Maßnahmenkatalog der Neubau und die Sanie-

rung von Kleinkläranlagen vorgegeben. Durch die vorhandenen entwässerungstechnischen Anla-

gen des Tagebaubetriebes mit Wasserrückhaltung und Schwebstoffsenkung werden die gesetzlich 

vorgeschriebenen Grenzwerte (AbwV) eingehalten. 

Das beantrage Vorhaben bewirkt hinsichtlich des Eintrags von Nähstoffen keine Verschlechterung, 

weil es sich bei den einzuleitenden Tagebauwässern im Wesentlichen nur um gering mineralisier-

tes Niederschlagswasser handelt, das in Berührung mit dem Abbaugestein keine Aufkonzentrie-

rung von Risikostoffen erfährt. Auch die einzubauenden Verfüllerdstoffe der Kippe sind aufgrund 

der an sie gestellten beschaffenheitlichen Anforderungen (WHG, BBodSchV) nicht geeignet, das 

Einleitwasser des Tagebaugeländes nachteilig zu beeinflussen. Die zur Herstellung der Innenkippe 

miteingebauten bergbaufremden mineralischen Abfälle werden ausschließlich oberhalb des spä-

teren Restseewasserspiegels eingebaut und zusätzlich mit kulturfreundlichen Bodenmaterialien in 

mindestens 2 m Mächtigkeit abgedeckt (durchwurzelbare Bodenschicht).  

Die Einleitung des Tagebauwassers ist sowohl während des weiteren Abbaubetriebes als auch 

nach Beendigung der Restlochflutung für den chemischen Zustand des OWK „Flöha-2“ unbedenk-

lich. Während der Restlochflutung werden der Flöha keine Tagebauwässer zugeleitet.  

Die Beschaffenheit des der Flöha während der Restlochflutung und danach vom Betriebshof über 

den Görsdorfer Bach eigeleiteten Abflusses ergibt sich aus der Folgenutzung dieses Geländes.  
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9 Fazit 

Im Rahmen des vorliegenden Fachbeitrags zur EU-Wasserrahmenrichtlinie wurde die Vereinbarkeit 

des geplanten Vorhabens „Gneistagebau Pockau-Görsdorf“ mit den Bewirtschaftungszielen des für 

die Planung prüfrelevanten Oberflächenwasserkörpers „Flöha- 2“ untersucht.  

Der vorhandene Grundwasserkörpers „Untere Flöha“ ist von dem geplanten Vorhaben nicht direkt 

betroffen und wird daher bei der Ermittlung und Bewertung potenzieller Wirkfaktoren nicht berück-

sichtigt.  

Im Ergebnis ist zu konstatieren, dass das beantragte Vorhaben aufgrund seiner Konzeptionierung 

sowie der im Bereich des Tagebaus bestehenden hydrogeologischen Standortgegebenheiten 

− nicht zu einer Verschlechterung des insgesamt als mäßig eingestuften ökologischen 

Zustandes des OWK „Flöha-2“ führt (Verschlechterungsverbot), 
− nicht zu einer Verschlechterung des insgesamt als nicht gut eingestuften chemischen 

Zustandes des OWK „Flöha-2“ führt (Verschlechterungsverbot), 
− der Erreichung eines im Bewirtschaftungsplan für den OWK „Flöha-2“ vorgesehenen 

guten Zustandes bis 2027 nicht entgegensteht (Verbesserungsgebot), 

− der Erreichung eines im Bewirtschaftungsplan für den OWK „Flöha-2“ vorgesehenen 
guten chemischen Zustandes bis 2027 nicht entgegensteht (Verbesserungsgebot). 

 

Die Prüfung von Ausnahmeregelungen nach § 31 WHG und daraus resultierender Maßnahmen ist 

nicht erforderlich. 
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Flöha-2 (DESN_54268-4)  
 

 
 

1. Allgemeine Angaben zum Oberflächenwasserkörper (OWK) 

Gewässerart Fließgewässer 

     Foto: Flöha-2, Strukturkartierung 2008, LfULG  

OWK-ID DESN_54268-4 

OWK-Name Flöha-2 

Verlauf ab Mündung Natzschung 

Verlauf bis Mündung Zschopau 

Länge 46,46 km 

Eigeneinzugsgebiet 140,79 km² 

Gewässername Flöha 

Gewässerordnung 1 

Wasserkörpereinstufung natürlich (NWB) 

Ausweisungsgründe 

(erheblich verändert) 
- 

Vorranggewässer nein 

Zielerreichungsgewässer nein 

Steckbrief Oberflächenwasserkörper Bewertungszeitraum 2009-2015 
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OWK-Oberlieger Flöha-1 (DESN_54268-3) 

Seitl. einmündend. OWK 

Načetínský potok / Natzschung od pramene po Flájský potok (Natzschung) (CZXX_OHL_1360_ 

SN), Rungstockbach (DESN_5426852), Bielabach (DESN_5426854), Schwarze Pockau-2 

(DESN_542686-2), Saidenbach (DESN_5426872-2), Lautenbach (DESN_5426874), 

Röthenbach (DESN_54268752), Große Lößnitz (DESN_542688), Hetzbach (DESN_5426894) 

OWK-Unterlieger Zschopau-3 (DESN_5426-3) 

Grundwasserkörper 
Untere Flöha (DESN_FM 3-1), Obere Flöha (DESN_FM 3-2), Mittlere Zschopau (DESN_FM 4-

2), Striegis (DESN_FM 2-2), Untere Zschopau (DESN_FM 4-1) 

Gewässertyp nach LAWA  Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflüsse (9) 

Fischgemeinschaftstyp Salmonidengeprägte Gewässer des Metarhithrals, Cyprinidengeprägte Gewässer des Rhithrals 

Bergbaulich beeinflusstes 

Gewässer 
nein 

Abwasserbedingtes 

Defizitgewässer 
nein 

Lage in prioritärem   

Gebiet der Landwirtschaft 
nein 

 
 

2. Landnutzung bezogen auf das Eigeneinzugsgebiet (nur sachsenweit) 

 

 
 
 

3. Räumliche Zuordnung  

Flussgebietseinheit Elbe 

Bearbeitungsgebiet/ 

Koordinierungsraum 
Mulde-Elbe-Schwarze Elster 

Teilbearbeitungsgebiet Freiberger Mulde 

Federführendes Land Freistaat Sachsen 

13%

23%

20%

10%

33%

1% Siedlung

Ackerland

Grünland

Obstbau

Weinbau

Laubwald

Nadelwald

Gewässer

Sonstige Nutzung
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Beteiligtes Land - 

Landkreise Erzgebirgskreis, Mittelsachsen 

Regionale AG Mulden 

 
 

4. WRRL-relevante Schutzgebiete im Einzugsgebiet des OWK und Gebiete mit potenziell signifikantem 
Hochwasserrisiko (bezogen auf Berichtsstand 2015) 

Trinkwassernutzung gem. 

§ 7 OGewV 2011 
nein 

Trinkwasserschutzgebiet 

Grundwasserfassungen 

QF Langer Grund, Borstendorf; TB Marbach; QG Lauterbach, Pockau; Rohwasserstollen 

Talsperre Neunzehnhain – Talsperre Einsiedel 

Trinkwasserschutzgebiet 

Oberflächenwasser
1
 

Talsperre Saidenbach 

Heilquellenschutzgebiet nein 

Gebiet nach EU-

Vogelschutzrichtlinie 
Flöhatal, Wälder bei Olbernhau 

Gebiet nach EU-Flora-

Fauna-Habitatrichtlinie 

Flöhatal, Buchenwälder und Moorwald bei Neuhausen und Olbernhau, Serpentingebiet Zöblitz-

Ansprung, Zschopautal 

Gebiet mit potenziell 

signifikantem 

Hochwasserrisiko 

ja: DESN_RG_542_1 

1 Aufgrund der flurstücksgenauen Digitalisierung sind an den Einzugsgebietsgrenzen Abweichungen möglich. 
 
 

5. Bewertung Ökologischer Zustand / Ökologisches Potenzial 2015 

 

Ökologischer Zustand mäßig 

 
 
Biologische Qualitätskomponenten: 
 

 Messstellen-Nr. Koordinaten Bewertung

Phytoplankton - 
OW: - 

NW: - 
nicht bewertet 

Makrophyten/ 

Phytobenthos 
OBF37301 

OW: 364154 

NW: 5636167 
mäßig 

Benthische wirbellose 

Fauna 
OBF37301 

OW: 364154 

NW: 5636167 
gut 

Fischfauna 

Befischungsstrecken-Nr. Bewertung

542680000_2012/07/11_001, 

542680000_2012/07/10_001, 
gut 

Bewertungsskala 
Ökologie: 

sehr gut 
gut / gut und besser 

mäßig 

unbefriedigend 

schlecht 
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542680000_2012/06/04_001, 

542680000_2011/09/09_001, 

542680000_2009/09/01_001, 

542680000_2008/06/18_001, 

542680000_2007/06/26_001 

 
 
Flussspezifische Schadstoffe: 
 

Messstellen-Nr. Koordinaten Überschrittene UQN Flussspezifischer Schadstoffe nach Anlage 5 
OGewV 2011 

OBF37300 
OW: 363793 

NW: 5635896 
keine 

Berücksichtigung Hintergrundkonzentration ja 

 
 
Unterstützende Qualitätskomponenten: 
 

 Bewertung 

Morphologie
2
 sehr stark verändert 

2 Ergebnis der Gewässerstrukturkartierung 2005-2008 
 
 

Messstellen-Nr. Koordinaten Nicht eingehaltene Orientierungswerte allgemeiner physikalisch-
chemischer Parameter (ACP)3 

OBF37300 
OW: 363793 

NW: 5635896 
keine 

3 nach RaKon B Arbeitspapier II 
 
 

6. Bewertung Chemischer Zustand 2015 

unter Berücksichtigung der überarbeiteten Umweltqualitätsnormen nach Richtlinie 2013/39/EU (ausgenommen für Blei und Nickel) 

 

 Messstellen-Nr. Koordinaten Bewertung 

Chemischer Zustand OBF37300 
OW: 363793 

NW: 5635896 
nicht gut 

Berücksichtigung Hintergrundkonzentration ja 

 

Überschrittene UQN prioritärer Stoffe nach Anlage 7 OGewV 2011 

Ubiquitäre Stoffe Quecksilber u. Quecksilberverbindungen, Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 

Nicht ubiquitäre Stoffe Fluoranthen 

 
 

Bewertungsskala 
Morphologie: 

unverändert 
gering verändert 

mäßig verändert 

deutlich verändert 

stark verändert 

sehr stark verändert 

vollständig verändert 

Bewertungsskala 
Chemie: 

gut 
nicht gut 
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7. Bewirtschaftungsziele 

Ziel  Ausnahmeregelung Zielerreichung bis 

Guter ökologischer Zustand  ja: Fristverlängerung 2027 

Guter chemischer Zustand  ja: Fristverlängerung 2027 

 
 

Signifikante Belastungen, die die Ausnahme verursacht haben (entsprechend Berichtssystematik) 

Diffuse Quellen: Kontaminierte Gebiete oder aufgegebene Industriegelände, Atmosphärische Deposition 

Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste: Hochwasserschutz 

Dämme, Querbauwerke und Schleusen: Unbekannt oder obsolet 

 

Auswirkungen der Belastungen (entsprechend Berichtssystematik)

Verschmutzung durch Chemikalien, Veränderte Habitate auf Grund morphologischer Änderungen (umfasst Durchgängigkeit) 

 
Die Konsistenz zwischen Belastungen, den Maßnahmen der regionalen Arbeitsgruppen und dem identifizierten weiteren Maßnahmenbedarf ist 
wegen Änderung der Belastungszuordnung zwischen Aktualisierung Bewirtschaftungspläne und Berichterstattung, den unterschiedlichen 
zeitlichen Bezügen der Maßnahmentabellen sowie methodischer Differenzen zwischen Angebots- und Bedarfsplanung nicht immer gegeben. 
 

8. Maßnahmen am Oberflächenwasserkörper 

 

Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 04/2017)

LAWA-
Nr. 

Maßnahmencode LAWA-Bezeichnung Status 

7 Mulden_ERZ_0185 Neubau und Sanierung von Kleinkläranlagen 
Studie/Grundlagen-
ermittlung 

7 Mulden_ERZ_0192 Neubau und Sanierung von Kleinkläranlagen 
Studie/Grundlagen-
ermittlung 

7 Mulden_FG_0228 Neubau und Sanierung von Kleinkläranlagen in Realisierung 

7 Mulden_FG_0229 Neubau und Sanierung von Kleinkläranlagen in Realisierung 

7 Mulden_FG_0230 Neubau und Sanierung von Kleinkläranlagen in Realisierung 

7 Mulden_FG_0232 Neubau und Sanierung von Kleinkläranlagen in Realisierung 

7 Mulden_FG_0233 Neubau und Sanierung von Kleinkläranlagen in Realisierung 

7 Mulden_FG_0234 Neubau und Sanierung von Kleinkläranlagen in Realisierung 

7 Mulden_FG_0235 Neubau und Sanierung von Kleinkläranlagen in Realisierung 

65 Mulden_LD C_0089 
Förderung des natürlichen Rückhalts (einschließlich Rückverlegung 
von Deichen und Dämmen) 

in Realisierung 
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65 Mulden_LD C_0130 
Förderung des natürlichen Rückhalts (einschließlich Rückverlegung 
von Deichen und Dämmen) 

in Realisierung 

65 Mulden_LD C_0139 
Förderung des natürlichen Rückhalts (einschließlich Rückverlegung 
von Deichen und Dämmen) 

in Realisierung 

69 Mulden_FG_0201 
Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an 
sonstigen wasserbaulichen Anlagen 

Studie/Grundlagen-
ermittlung 

69 Mulden_FG_0202 
Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an 
sonstigen wasserbaulichen Anlagen 

Studie/Grundlagen-
ermittlung 

69 Mulden_FG_0203 
Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an 
sonstigen wasserbaulichen Anlagen 

in Planung 

69 Mulden_LTV_406 
Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an 
sonstigen wasserbaulichen Anlagen 

Erstidentifizierung 
erfolgt 

69 Mulden_LTV_99 
Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an 
sonstigen wasserbaulichen Anlagen 

in Planung 

72 Mulden_LTV_466 
Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder 
Sohlgestaltung 

in Planung 

508 Mulden_LD C_0201 
Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und 
Kontrollen 

Studie/Grundlagen-
ermittlung 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAWA-
Nr. 

Identifizierter weiterer Maßnahmenbedarf (Berichtsstand: 12/2015) 

3 Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge 

36 Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus anderen diffusen Quellen (OW) 

63 Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässertypischen Abflussverhaltens 

70 Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen 

74 Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung 

75 Anschluss von Seitengewässern, Altarmen (Quervernetzung) 

501 Konzeptionelle Maßnahme; Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten 

508 Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen 
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Bauliche Maßnahmen der Landestalsperrenverwaltung Sachsen gem. Hochwasserrisikomanagementrichtlinie 
(HWRM-RL) (Berichtsstand 12/2015) 

LAWA-
Nr. 

Nr. in 
Karte 

Maßnahmenbezeichnung Status 

314 4 
Flöha, Flöha, Neubau HW-Schutzmauer und Beseitigung HW-Schutzdeich, 
rechtsseitig, Flusskilometer 1+214 bis 1+863 

in Planung 

317 2 Flöha, Flöha, Sanierung und Erhöhung Deich Pomselwiese abgeschlossen 

317 3 
Flöha, Flöha, Neubau Hochwasserschutzmauer und Sanierung Deiche 
Kirchbrücke 

abgeschlossen 

317 5 
Flöha, Flöha/Falkenau, Neubau Rückstaudeich, Umverlegung Altdeich, 
Flusskilometer 3+250 bis 5+000 

in Planung 

317 6 
Flöha, Flöha, Deichneubau/ Deicherhöhungen/ Erhöhung Ufermauern/ weitere 
Deichbaumaßnahmen, beidseitig, Flusskilometer 0+000 bis 2+750 

in Planung 

317 7 
Schwarze Pockau, Pockau, Neubau von Hochwasserschutzmauern, Erhöhung 
von Hochwasserschutzmauern beidseitig , Fluss-km 0+026 bis 2+118 

in Planung 

317 8 
Flöha, Pockau, Neubau Hochwasserschutzmauer, Deich, Fluss-km 30+248,0 bis 
32+905,2 

im Bau 

317 9 
Flöha, Olbernhau, Bereich Obermühlenbrücke bis ehemaliges Blechwalzwerk, 
Neubau von Ufermauern 

im Bau 

317 10 
Flöha, Olbernhau, Bereich Marktbrücke bis Obermühlenbrücke, Neubau von 
Ufermauern 

im Bau 

317 11 
Flöha, Olbernhau, Bereich Brücke Wiesenstraße bis Marktbrücke, Neubau von 
Ufermauern 

im Bau 

317 12 
Bobritzsch, Nieder- und Oberbobritzsch FM5422 M137-M211 und M172, 
Geländekonturierung, Bau von Ufermauern und Deichen, Fluss-km: von 23+300 
bis 33+019 

abgeschlossen 

318 1 Flöha, Olbernhau, Deiche Blumenau A17 bis A22... in Planung 

318 13 Flöha, Leubsdorf, Deiche A15, Fluss km 9+500 bis 11+000... unbekannt 
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1 Aufgabenstellung 

Die Mineral Baustoff GmbH betreibt unweit der Stadt Pockau-Lengefeld im Erzgebirgskreis den 
Gneistagebau Pockau-Görsdorf. Genehmigungsgrundlage für den gegenwärtigen Gewinnungs- 
und Verarbeitungsbetrieb ist der am 04.06.1997 durch das Bergamt Chemnitz zugelassene 
fakultative Rahmenbetriebsplan [1] [2] einschließlich seiner 1. und 2. Ergänzung sowie die mit 
Bescheid des Sächsischen Oberbergamtes vom 31.08.2006 [3] zugelassene Änderung des 
fakultativen Rahmenbetriebsplanes vom 01.10.2005 [4]. Die Zulassung ist bis zum 31.12.2030 
befristet.

Innerhalb des bestehenden Bergrechts sind die Rohstoffvorräte in wenigen Jahren erschöpft. 
Neuere, mittels Geoelektrik erzielte Erkundungsergebnisse ergaben, dass sich die Lagerstätte in 
nördliche Richtung fortsetzt. Das Unternehmen strebt daher eine Erweiterung der Abbaugrenzen 
um ca. 3,2 ha über die genehmigten Abbaugrenzen hinaus nach Norden an. Unter Einbeziehung 
dieser zusätzlichen Lagerstättenbereiche und der dann möglichen weiteren Vertiefung des 
Steinbruchs würde sich die Rohstoffreserve um ca. 10 Mio. t erhöhen. Bei einer Jahresförderung 
von 300.000 t entspräche dies einer zusätzlichen Laufzeit des Steinbruchs von rund 33 Jahren.

Zur Vorbereitung eines Scopingtermins wurde eine Beratungsvorlage (Tischvorlage) [5] erstellt. 
Darin wird das Vorhaben vorgestellt und die geplanten Untersuchungen zum Nachweis ihrer 
Umweltverträglichkeit nach Art und Umfang benannt.

Umfang und Inhalt der zur Erlangung der erforderlichen Genehmigungen beizubringenden 
Unterlagen und Fachgutachten wurden anlässlich eines Scopingtermins am 04.04.2019 mit dem 
Sächsischen Oberbergamt als Planfeststellungsbehörde, der Landesdirektion Sachsen sowie 
den zu beteiligenden Fachbehörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange abgestimmt. 

Für das Vorhaben ist eine Geräuschimmissionsprognose nach TA Lärm [6] zu erstellen.

Die Ingenieurbüro Ulbricht GmbH wurde daraufhin beauftragt, die anlagenbezogenen 
Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft zu berechnen und nach dem Regelwerk der TA Lärm 
zu beurteilen. 
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2 Standortbeschreibung 

2.1 Anlagenstandort 

- Bundesland: Freistaat Sachsen

- Landkreis: Erzgebirgskreis

- Gemeinde: Stadt Pockau-Lengefeld, Gemarkung Görsdorf  

Der Standort wird durch folgende Koordinaten beschrieben.

Tabelle 1 Koordinaten Anlagenstandort  

ETRS89 UTM Zone 33N Rechtswert
in m

Hochwert
in m

Höhe 
in m NHN

Aufbereitungsanlage (Kamin Entstaubung) 374955 5619550 411

ca. Mittelpunkt Erweiterungsfläche 375100 5620200 440

Das Vorhabengebiet befindet sich im Erzgebirgskreis, im südlichen Teil von Sachsen, unmittelbar 
westlich der Ortslage von Görsdorf, einem Ortsteil der Stadt Pockau-Lengefeld. Pockau selbst 
liegt etwa 500 m südwestlich des Steinbruches. Durch die Stadt verläuft die Bundesstraße B 101. 
Die Stadt Lengefeld hat einen Abstand von 1,9 km südwestlich zur Erweiterungsfläche. Die 
Gemeinden Rautenstein und Forchheim befinden sich ca. 1,8 km nordwestlich bzw. ca. 2,3 km 
östlich.

2.2 Entfernung zu Gebieten mit Lärmschutzanforderungen

Die nächste schutzwürdige Bebauung befindet sich in der Gemeinde Görsdorf südwestlich bis 
südöstlich um den Steinbruch herum. 

Tabelle 2 nächste Bebauung

Bezeichnung Abstand 

Görsdorf, An der Leite 1 ca. 550 m südlich der Erweiterungsfläche  
ca. 120 m östlich der Aufbereitungsanlage

Görsdorf, Siedlung 1 - 12 ca. 700 m südlich der Erweiterungsfläche 
ca. 200 m südwestlich der Aufbereitungsanlage

Görsdorf, Dorfstraße 57 ca. 500 m südöstlich der Erweiterungsfläche

Görsdorf, Zur Talsperre 4 ca. 400 m südöstlich der Erweiterungsfläche

Görsdorf, Ullmanns Weg 5 ca. 450 m südöstlich der Erweiterungsfläche

Einen Auszug aus der topografischen Karte [7] enthält die Anlage 1.
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2.3 Vorbelastung durch gewerbliche Anlagen 

Am 27.04.2020 wurde eine Vorortbesichtigung durchgeführt, um zu prüfen, ob externe 
Vorbelastungen durch gewerbliche Anlagen vorliegen. 

In unmittelbarer Umgebung des Tagebaus und der maßgebenden Immissionsorte wurden keine 
weiteren Betriebe festgestellt. 

Von der Gewerbefläche südlich der B 101 Freiberger Straße gehen keine signifikanten 
Geräuschemissionen aus, die an den Immissionsorten zu relevanten Geräuschimmissionen 
führen würden.

Die Berücksichtigung einer gewerblichen Geräuschvorbelastung ist somit nicht erforderlich.

2.4 Verkehr im öffentlichen Verkehrsraum

Die Zufahrt zum Steinbruch erfolgt weiterhin über die B 101 Freiberger Straße. Dem Tagebau 
Pockau-Görsdorf können im Regelbetrieb während der Tageszeit täglich ca. 60 LKW-Frachten
zugeordnet werden. Der Verkehrsmengenkarte von 2015 [8] können für die B 101 im Bereich 
Görsdorf ein DTV-Wert von 4535 Kfz/24h und ein Schwerverkehrsanteil von 8 % entnommen 
werden. Durch die flächenmäßige Erweiterung erfolgt keine Durchsatzsteigerung. Die dem 
Tagebau zuzuordnenden LKW sind somit in den Verkehrszählungen der letzten Jahre bereits 
enthalten. 

Es ist somit eine Vermischung der LKW mit dem übrigen Verkehrsstrom festzustellen. 
Organisatorische Maßnahmen des Betreibers zu Verringerung der Verkehrsgeräusche sind nicht 
erforderlich.
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3 Vorhabensbeschreibung  

Das geplante Vorhaben besteht in der Erweiterung des Steinbruchs Pockau-Görsdorf um ca. 
3,2 ha in nördliche und nordwestliche Richtung sowie der danach möglichen Vertiefung des 
Steinbruchs um weitere 3 Sohlen von bisher genehmigten +390 m NHN auf dann +350 m NHN 
(40 m).

Derzeit verfügt der Steinbruch noch über Rohstoffvorräte von ca. 1 Mio. t. Durch die Erweiterung 
und Vertiefung würde sich die Rohstoffreserve des Steinbruchs um ca. 10 Mio. t auf dann              
11 Mio. t erhöhen. Bei der derzeitigen Jahresförderung von 300.000 t entspricht dies einer 
weiteren Laufzeit des Steinbruchs Pockau-Görsdorf ausgehend von heute von rund 37 Jahren, 
d. h. bis zum Jahr 2055. Es dient damit der vollständigen Ausnutzung einer bereits 
aufgeschlossenen und abbauwürdigen Lagerstätte und entspricht dem Raubbauverbot des 
Bundesberggesetzes. Die vollständige Ausnutzung der Lagerstätte liegt im überwiegenden 
öffentlichen Interesse an der Sicherung der Rohstoffversorgung. Sie dient in diesem 
Zusammenhang auch dem Erhalt von Arbeitsplätzen im Bergbau und dem Bestand der 
Wirtschaftsstruktur in der Region sowie einem sinnvollen und planmäßigen Abbau einer 
Lagerstätte.

Der Vorhabenträger plant die Fortführung der Rohstoffgewinnung am Standort mit der bereits 
etablierten, modernen und ökologisch bewährten Gewinnungs-, Transport (Bandanlage)- und 
Aufbereitungstechnik. Der geplante Erhalt der bestehenden Einrichtungen des Vorbrecher-
standortes im Tagebau und die Bandfördertrasse zur Stationäraufbereitungsanlage ermöglicht 
derzeit die befristete Weiterführung der Gewinnung über einen Zeitraum von ca. 3 Jahren. 
Spätestens in 3 Jahren ist die vorhandene Rohstoffreserve erschöpft und der Steinbruch müsste 
ohne zugelassene Erweiterung im Rahmen der derzeit genehmigten Abbaukontur und unter 
Rückbau der technischen Einrichtungen (Vorbrecher und Bandanlage) restausgesteint werden. 
Diese Tätigkeiten wären dann in den nächsten 6/7 Jahren abzuwickeln. [5]
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4 Betriebsbeschreibung 

4.1 Allgemeines

Der Steinbruch Görsdorf gewinnt derzeit über insgesamt 6 erschlossene Abbausohlen (470m-,
455m-, 445m-, 435m-,420m- und 410m-Sohle) den anstehenden Gneis. Der Abbau vollzieht sich 
bis zum Niveau der 455m-Sohle als Hanganschnitt. Darunterliegend wird der Abbau als 
Kesselbruch geführt. [9]

Mit der geplanten Erweiterung des Tagebaues in Richtung Norden / Nordwesten öffnet sich der 
Hanganschnitt bis zum Höhenniveau der 410m-Sohle und erst die darunter liegenden Sohlen 
sind als Kesselbruch angelegt (395m-, 380m-, 365m-, 350m-Sohle). 

Die Erschließung der Tagebauerweiterungsfläche erfolgt unter Weiterführung der etablierten 
Sohlen auf der Basis des bereits eingerichteten Abbauregimes.

4.2 Betriebsregime 

Die Regelarbeitszeit für den Tagebau- und Anlagenbetrieb orientiert sich an der entsprechenden 
Genehmigung nach BImSchG, welche bergbauliche Tätigkeiten in der Zeit von Montag bis Freitag 
jeweils 06:00 - 22.00 Uhr gestattet. In dieser Zeitspanne wird je nach Bedarf ein- oder 
zweischichtig gearbeitet.

An Sonnabenden von 06:00 bis 14:00 Uhr erfolgen ausschließlich Arbeiten ohne Einbeziehung 
von Anlagen, deren Betrieb der immissionsrechtlichen Genehmigung unterliegt (hauptsächlich 
Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie der Verkauf von den Freilagern).

Um eine effektive Ausnutzung der Arbeitszeiten zu gewährleisten, finden Arbeiten zur 
Produktionsvor- und Nachbereitung zusätzlich in der Zeit von Montag bis Samstag jeweils 5.30 
bis 06.00 Uhr und Montag bis Freitag von 22.00 bis 23.00 Uhr statt. In diesen vor- bzw. 
nachgeschalteten Zeiträumen werden nichtlärmende Tätigkeiten, wie Anlagenkontrollen, 
Wartungsarbeiten, Kleinreparaturen, Reinigungsarbeiten verrichtet.

Die Stammbelegschaft des Werkes Pockau-Görsdorf umfasst im Regelbetrieb 9 Personen.

Die Produktpalette des Standortes Görsdorf umfasst unzertifizierte und zertifizierte 
Bauzuschlagkörnungen und -körnungsgemische - im Wesentlichen Wasserbausteine, Schotter, 
Splitte, Splittgemische, Edelsplitte, Brechsande, Edelbrechsande und verschiedene 
Mineralgemische. Ebenso kommen unaufbereitete Produkte wie Rohhaufwerk und aus der 
Kulturboden- und Abraumfreilegung stammende Materialien zum Absatz. Eine weitere 
Veredelung der Brechprodukte findet am Standort nicht statt.
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4.3 Anlagenkapazität

Das Betriebsregime des Werkes orientiert sich an der Produktnachfrage des Marktes von derzeit 
etwa 300.000 t/a.

Die Kapazität der Gesamtanlage erreicht ca. 300 t/h bzw. max. 3.000 t arbeitstäglich. Davon 
entfallen etwa 200 t/h auf die Edelsplitt- und 100 t/h auf die Einfachsplittanlage.

Die durchschnittliche Verkaufsmenge beträgt 1 500 t/d bei ca. 200 Arbeitstagen. Bei einer 
maximalen Verkaufsmenge von 3 000 t/d  und einer LKW-Zuladung von 27 t ergeben sich ca. 
111 LKW-Ladungen pro Tag bzw. dann 7 LKW/h. 

Die durchschnittliche Haldenfläche beträgt 4 360 m² mit Höhen von 3 m bis 5 m. Es lagern ca. 
18 000 t Gesteinsprodukte auf den Halden. 

Für die Gewinnung und den Abtransport werden die folgenden Mengen angegeben [10] [11] [12]:

Tabelle 3 Mengen

Material, Fraktionen t/a t/d Fhz/h

Gewinnung im Tagebau, gesamt 300 000 2 400 5 

Stationäre Aufbereitung 
(Edelsplittanlage, Einfachsplittanlage) 213 000

Verkauf Brechprodukte (Sand, Splitt, Schotter, MG) 213 000 3 000 7 

Verkauf aus Siloanlage: 75 % 160 000 2 250 5 

Verkauf von Halden: 25 % 53 000
750 2Direktverkauf aus dem Tagebau vor Aufbereitung

(Bruchsteine, Vorsiebmaterial, Gabionensteine) 70 000

4.4 Tagebauentwicklung

Die Erschließung der Planungsfläche vollzieht sich sukzessiv durch das Einschwenken der 
bereits derzeit aktiven Sohlen in die Erweiterungsfläche.

In einem ersten Schritt erfolgt die Ausweitung der 470m und 455m Sohle gefolgt von der 445m
Sohle. Die Sohlen werden im Wesentlichen als Gewinnungskomplex bis in ihren projektierten 
Endzustand gefahren. Die 470m Sohle erschließt den durch den oberflächennahen 
Verwitterungseinfluss geprägten Rohstoff, die 455m Sohle und 445m Sohle gewährleisten die 
Bereitstellung von guten bis sehr guten Rohstoffpartien.

Aufgrund dieser abbaugeometrischen und qualitativen Situation erfolgt die Freilegung der 
Planungsfläche oberhalb des Standortes der Vorbrecheranlage, oberhalb des derzeit in Richtung 
Norden verlaufenden Waldweges (Höhenlinie bei ca. 450 m üb. NHN), komplex in einer 
Kampagne mit Genehmigungserteilung auf insgesamt 1,6 ha.
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Im Zuge dieses Einschnittes wird die Kulturbodenschicht abgetragen und die Umwallung des 
Standortes im oberen Hangbereich endkonturiert. Mit der Maßnahme wird gleichzeitig die 
umgebende Infrastruktur des Wegenetzes neu eingebunden. Die Gestaltungen im oberen 
Hangbereich sind innerhalb einer geschlossenen Herstellungsetappe abgeschlossen (½ Jahr).

Mit Maßnahmebeginn wird neben der intensiven Nutzungsvorbereitung des oberen 
Hangbereiches auch für das noch nicht durch die Gewinnung belegte hangabwärts liegende 
Planungsareal eine Baufeldfreimachung realisiert. Die in dem Bereich verlaufenden Wege / Elt.-
Erdkabel werden aus dem Planungsraum an die Peripherie des Lagerstättenaufschlusses 
verlegt.

Die sich über einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren erstreckenden Arbeiten auf den Hangendsohlen 
470m-, 455m-, 445m-Sohle finden hinter der geschützten Kulisse der mit Vorhabenbeginn 
errichteten Schutzumwallung statt.

Mit dem Ausfahren der hangenden Sohlen ergibt sich die Möglichkeit die bereits jetzt über 
Fahrtrassen aufgeschlossenen Sohlen bei 435m und 420m sukzessiv weiter zu entwickeln.

Die weitere Erschließung des Planungsraumes hangabwärts der Höhenlinie bei ca. 450 m üb. 
NHN (Waldweg) erfolgt in einer weiteren, konzentrierten Maßnahme in etwa 5 Jahren nach 
Projektbeginn (Inanspruchnahme der Restfläche von 2,6 ha). 

Aufgrund der Baufeldfreimachung mit Maßnahmebeginn steht die Fläche für eine sukzessiv 
bergbauliche Erschließung zur Verfügung.

In einer abgeschlossenen Kampagne werden die geplanten Außenkonturen des Tagebaues in 
ihrer Endkontur hergestellt (½ Jahr). Die innere Erschließung der Fläche mit der Anlage von 
neuen Zufahrtsrampen und der selektiven Gewinnung der minderwertigeren Rohstoffe des 
Lagerstättenhangenden wird neben dem parallel weiter laufenden Abbau im Kernbereich des 
Tagebaues vorangetrieben. 

In einem Zeitraum von ca. 7-10 Jahren nach Vorhabenbeginn ist die Erweiterungsfläche von der 
bergbaulichen Belegungsfläche vollständig bis zum Niveau der 420m-Sohle in die bestehende 
Prozesslandschaft einbezogen. 

Mit dem Aufschluss der 410m-Sohle geht die Tagebaukontur von einem Hanganschnitt in einen 
Kesselbruch über. In Verbindung mit der weiteren Erschließung der Tiefsohlen bei 410m, 395m, 
380m, 365m und 350m behindert der Standort des Vorbrechers zunehmend die 
Tagebauerschließung. Nach ca. 15 Produktionsjahren ist der Vorbrecherstandort aus dem 
Planungsbereich des Tagebaus zwingend zu verlegen.

Die Neustationierung des Vorbrechers erfolgt außerhalb der Planungsfläche des Tagebau-
Aufschlusses, unmittelbar an dessen Peripherie. Durch die Entwicklung des 
Gewinnungsschwerpunktes in den Bereich von 410m - 350m über NHN wird die Platzierung des 
Vorbrechers hangabwärts in den Bereich der neu geplanten Tagebauzufahrt verlegt. Über eine 
Bandzuführung wird in das bestehende, aber gekürzte Landband zur Stationären 
Aufbereitungsanlage eingebunden.
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Diese anlagentechnischen Anpassungen werden im Zuge der bestehenden 
immissionsrechtlichen Genehmigung für den mobilen Vorbrecherbetrieb im Tagebau zu einem 
späteren Zeitpunkt angezeigt und auf ihre Vorhabenswirkung bewertet.

Die bereits immissionsrechtlich genehmigte Bewegungsfreiheit der Vorbrechereinheit ist nicht 
Gegenstand des anhängigen Planfestststellungsverfahrens.

Die Verlegung des Vorbrechers auf ein tieferes Aufgabeniveau ist mit dem Wandern des 
Gewinnungsschwerpunktes in den Bereich von 410m - 350m über NHN wirtschaftlich und 
umweltfachlich sinnvoll, da der SKW-Fahrverkehr dadurch deutlich eingegrenzt wird 
(tieferliegender Immissionspunkt des Brechers; verlängerte Landbandstrecke).

Über die nach ca. 15 Betriebsjahren bestehende Infrastruktur- und Ausrüstungsausstattung ist 
der Gewinnungsbetrieb in Steinbruch bis zu seiner Endausbeutung realisierbar.

4.5 Steinbruchbetrieb

Abraumberäumung und Gewinnung

Die der Gewinnung voranschreitende Abraumbeseitigung wird i.d.R. in Kampagnen bei 
ansonsten ruhendem Betrieb realisiert. 

Die am Standort verfügbare Technik wird für diese Sonderarbeiten eingesetzt bzw. 
entsprechende Fremddienstleister werden gebunden. Die Abraumkampagnen enden mit der 
Herstellung einer funktionsgerechten Zutrittswallkomplettierung um den neu erschlossenen 
Tagebaubereich. 

Die Lösung des für die Zuschlagstoffherstellung benötigten Haufwerks aus dem festen 
Felsverband erfolgt im Regelbetrieb durch sprengtechnische Verfahren (Einzelabschlagsgrößen 
von 20.000 - 30.000 t). Ein Einsatz von Sprengbohrgeräten ist lediglich sporadisch im Zuge der 
unmittelbaren Sprengvorbereitung zu verzeichnen. Eine Sprengserie wird in ca. drei Tagen 
abgebohrt. Die entsprechende Technik wird einsatzbezogen am Standort bereitgestellt.

Die Entnahme des gesprengten Haufwerkes von der Abbauwand erfolgt über ein entsprechend 
dimensioniertes Ladegerät (derzeit im Einsatz Hydraulikbagger Caterpillar 365 C). Das Haufwerk 
läuft dem Gewinnungsgerät aus dem Bereich des geworfenen Sprengabschlages frei zu. Bei 
einem Einsatz von schwerer Baggertechnik zum Aufreißen des klüftigen Festgesteins bestimmt 
sich die Schnitthöhe aus der Reichweite des Gewinnungsgerätes in der Höhe (+1m). Übergröße 
Steine im Haufwerk werden im Regelfall mittels Fallkugel zerkleinert. 

Aus dem Sprenghaufwerk werden bedarfsweise über Schwerlastsiebe / Abscheideroste oder 
gegebenenfalls nur durch Ausklassierung mittels Ladegerät Wasserbausteine verschiedenster 
Größenklassen im Bereich des Tagebaues hergestellt.

Das Haufwerk wird auf SKW verladen (derzeit im Einsatz Komatsu HD 405/6) und im 
Regelprozess der im Steinbruch semimobil positionierten Vorbrechereinheit zugeführt. 
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Aufbereitungsanlagen

Die Aufbereitungsanlage wird auf der Grundlage des Genehmigungsbescheides nach BImSchG
vom 10.06.1992 [13] und der immissionsschutzrechtlichen Änderungsgenehmigungen vom 
18.07.1997 und 05.07.2001 [14] sowie der bergrechtlichen Zulassung des Sonderbetriebsplanes 
Aufbereitung betrieben [15] [16]. Der etablierte Anlagenbestand wird genehmigungskonform 
erhalten und weitergeführt. Die aktuelle Ergänzung/Erweiterung des Rahmenbetriebsplanes 
berührt nicht den Zulassungs- und Genehmigungsumfang der Aufbereitungsanlagen.

Vorbrecher

Der Vorbrecher vom Typ Kleemann Mobicat 1250 ist im Bereich des Tagebaues semimobil vor 
einem fest installierten Aufgabebauwerk stationiert. Der für die Förderung des Haufwerks einge-
setzte SKW fährt das Aufgabebauwerk an und entleert die Kipperwanne 10 m oberhalb der 
Aufstandsfläche des Brechers in einen fest installierten Schütttrichter. Unterhalb des Trichters ist 
der mobile Vorbrecher freistehend positioniert, der das Brechgut kontinuierlich über Vibrations-
bewegungen aus dem Bevorratungstrichter abzieht und dem Kegelbrecher zuführt. Die vor dem 
Brecher angeordneten Stangenroste bieten die Möglichkeit der Ausklassierung eines Vorsieb-
materials (0/40) aus dem Produktstrom. Das Brechprodukt 0/250 wird über ein Schwenkband 
dem Landband beaufschlagt und zur stationären Aufbereitungsanlage abgefördert. Das 
anfallende Vorsiebmaterial 0/40 wird über eine Auslagerungsband in den Tagebau verstürzt und 
ist über die 410m Sohle des Tagebaues für die Versandlogistik erreichbar.

Edelsplittanlage

Das mittels semimobilem Vorbrecher (Kleemann Mobicat 1250) vorgebrochene Rohhaufwerk 
0/250 wird über eine 430 m lange Bandstrecke einem Zwischenfreilager (aktives Abzugsvolumen 
1.500 t) im Bereich des Betriebshofes aufgeschlagen. Das Freilager ist untertunnelt und verfügt 
über drei Abzüge (Vibrationsaufgaberinnen) zur Entnahme von Material vom Zwischenlager. 

Das Abzugsband des Freilagers beschickt den ersten Kegelbrecher (B 1250 H), der das Roh-
gestein nachbricht. Das sich an den Brecher anschließende Band führt zur ersten Siebmaschine, 
die über Siebschnitte bei 45 und 25 mm verfügt. Das Unterkorn < 45 mm wird über drei 
Gurtbandförderer als Körnungsgruppe 0/45 zum Freilager ausgetragen. Die Grobfraktionen 
gelangen in einem weiteren Kegelbrecher (C 1000 N) und werden abermals gebrochen. Alternativ 
kann ein Teil des Brecheraustrages auf die Einfachsplittproduktionslinie aufgeschlagen werden.

Weitere Gurtbandförderer führen den gebrochenen Materialstrom des zweiten Kegelbrechers 
anschließend ins Siebhaus zur 2. Siebmaschine, die Trennungen bei 22 und 16 mm vornimmt. 
Die Fraktionen 22/x und 16/22 gelangen direkt in die unter der Siebstation angeordneten Pro-
duktsilos. Über ein Förderband erfolgt die Zuführung des verbleibenden Siebrückstandes zur 3. 
Siebmaschine. Nach dieser Siebung liegen die Edelsplitte 11/16 und 8/11 vor, die ebenfalls in 
Silos vorgehalten werden. Das nach der dritten Siebung verbleibende Unterkorn <8 mm wird über 
einen Bandförderer auf die 4. Siebmaschine der Edelsplittanlage aufgegeben. Siebschnitte bei 5 
und 2 mm klassieren die Fraktionen 5/8, 2/5 und den Edelbrechsand 0/2 aus. Drei weitere Silos 
nehmen diese Edelsplitt- und Brechsandprodukte auf.
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Der Produktabzug aus den Lagersilos ist über elektrisch steuerbare Flachschieber möglich. Über 
nachgeordneten Bandförderer wird das Verladeband beschickt. Das heb- und senkbare 
Verladeband ist durch die Kunden- oder Betriebsfahrzeuge direkt unterfahrbar.

Ein Nachbrechen des Kornbandes 5-22/x ist durch nochmalige Aufgabe des entsprechenden 
Silogutes auf den Kegelbrecher C 1000 EF möglich (sogenannte Rückversplittung). 

In einer weiteren Option kann das Produkt 2/5 über entsprechende Bandförderer der Ein-
fachsplittanlage für die Herstellung zertifizierter Mineralstoffgemische zugeführt werden.

Einfachsplittanlage

Das über den ersten Kegelbrecher (B 1250 H) gebrochene und in der 1. Siebmaschine aus-
klassierte Körnungsband 0/45(56) kann bedarfsweise der Edelsplittlinie entzogen und der Ein-
fachsplittproduktion aufgeschlagen werden.

Im Bereich der Einfachsplittanlage wird das Körnungsband 0/45(56) über eine erste Siebma-
schine bei 32 mm getrennt. Die Fraktion 32/45(56) wird dem entsprechenden Lagersilo zugeführt. 
Von hieraus besteht die Möglichkeit des Abzuges des Materials auf das Verladeband oder auch 
der nochmaligen Rückführung auf den Kegelbrecher C 1000 EF zur Nachversplittung.

Das ausklassierte Körnungsband <32 mm gelangt über Bandförderer auf eine 2. Siebmaschine. 

Der 2. Siebschnitt verfügt über Trennungen bei 16 und 8 mm, woraus die Einfachsplitte 16/32, 
8/16 und der Brechsand 0/8 resultieren. Diese Endprodukte gelangen über diverse Gurtband-
förderer in drei Sechskanthochsilos. 

Aus der Silolagerung erfolgt über ein zentrales Abzugsband der Materialabzug zur Verladesta-
tion. Die Körnung 16/32 kann wie die Körnung 32/45(56) alternativ auch nochmalig auf den 
Kegelbrecher C 1000 EF zur Nachversplittung aufgegeben werden.

Das unter den Siloabzügen verlaufende zentrale Abzugsband ermöglicht die sortenpräzise Ent-
leerung der Einzelsilos oder auch die Herstellung von werksgemischten Mineralstoffgemischen 
aus den jeweiligen Einzelkörungen.

Bei der Herstellung von Mineralstoffgemischen sorgt ein nachgeschalteter Tellermischer für eine 
optimale Durchmischung des Materials. Am Verladeterminal wird gleichzeitig der in 
Mineralgemischen geforderte Wasseranteil zugeführt.

Lagerung und Abtransport

Über die Verladeanlage werden die Kunden-LKW direkt beschickt. Ein Teil der Produkte wird auf 
dem Betriebshof in einer Boxenanlage und auf der 410 m Sohle zwischengelagert. Die Verladung 
der Produkte erfolgt per Radlader.

Der Abtransport der Gesteinsprodukte erfolgt per LKW über die ca. 150 m lange asphaltierte und 
mit einem Bedüsungssystem ausgerüstete Zufahrt.
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Die am Standort stationierten Radlader sind zusätzlich im Zusammenhang mit der geordneten 
Innenverkippung von Erdstoffen im Einsatz. Sporadisch kann eine Planierraupe zur Konturierung 
der Verkippungen zu Einsatz kommen. 

Die im Tagebau eingesetzte Gerätetechnik wird in den jeweiligen Hauptbetriebsplänen spezifi-
ziert. [17] [18] [19] [20] [21]  
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5 Grundsätzliche Anforderungen zum Immissionsschutz 

5.1 Einwirkungsbereich und Immissionsorte nach TA Lärm

Die Beurteilung der Geräuschimmissionen erfolgt im Einwirkungsbereich einer Anlage nach den 
Vorgaben der TA Lärm [6]. 

Der Einwirkungsbereich einer Anlage sind die Flächen, in denen die von der Anlage ausgehenden 
Geräusche einen Beurteilungspegel verursachen, der weniger als 10 dB(A) unter dem für diese 
Fläche maßgebenden Immissionsrichtwert nach Nummer 6.1 TA Lärm liegt, oder 
Geräuschspitzen verursachen, die den für deren Beurteilung maßgebenden Immissionsrichtwert 
erreichen.

Bei der Festlegung der Immissionsorte im Einwirkungsbereich einer Anlage ist jeweils vom 
„maßgeblichen Immissionsort“ auszugehen, also von dem Immissionsort, der am stärksten durch 
Anlagenlärm beeinflusst ist bzw. an dem eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte am 
ehesten zu erwarten ist. 

Zur Festlegung der Schutzwürdigkeit der Immissionsorte sind die Vorschriften der 
Baunutzungsverordnung heranzuziehen bzw. ergibt sich die Art der Schutzwürdigkeit aus den 
Festlegungen in Bebauungsplänen oder auch aus Flächennutzungsplänen. Liegen für relevante 
schutzwürdige Bereiche keine Planungsunterlagen der zuständigen Gemeinde vor, so ist die 
Schutzwürdigkeit nach der Art der tatsächlichen Nutzung festzulegen. 

5.2 Regelfallprüfung nach 3.2.1 TA Lärm

Die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen setzt in der Regel eine Prognose der 
Geräuschimmissionen der zu beurteilenden Anlagen nach Nummer A.2 und - sofern im 
Einwirkungsbereich der Anlage andere Anlagengeräusche auftreten - die Bestimmung der 
Vorbelastung nach Nummer A.3 sowie der Gesamtbelastung nach Nummer A.1.2. des Anhangs 
der TA Lärm voraus. 

Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche ist im Regelfall sichergestellt, 
wenn die Gesamtbelastung, gebildet aus Vor- und Zusatzbelastung, am maßgeblichen 
Immissionsort die Immissionsrichtwerte nach Nummer 6.1 der TA Lärm nicht überschreitet.

Die Vorbelastung gemäß TA Lärm ist die Belastung eines Ortes mit Geräuschimmissionen von 
allen Anlagen, für die die TA Lärm gilt, ohne den Immissionsbeitrag des zusätzlich zu 
betrachtenden Betriebes. Die Bestimmung der Vorbelastung kann nach 3.2.1 Abs. 6 TA Lärm
entfallen, wenn die Geräuschimmissionen der Anlage die Immissionsrichtwerte nach Nummer 6.1 
TA Lärm um mindestens 6 dB(A) unterschreiten.

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte nach Nummer 6.1 TA 
Lärm am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) überschreiten.
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6 Immissionsorte und Immissionsrichtwerte 

Der Genehmigungsbescheid zur Errichtung und zum Betrieb einer Brech- und Klassieranlage im 
Werk Görsdorf des Sächsischen Oberbergamtes von 1992 [13] führt zum Schallimmissionsschutz 
folgendes auf:

„35. Die von dieser Anlage einschließlich aller Nebeneinrichtungen und dem der 
Anlage zuzurechnenden Fahrzeugverkehr verursachten Geräusche dürfen im 
gesamten Einwirkungsbereich der Anlage bei keinem Betriebszustand zu einer 
Überschreitung der gebietsbezogen zu betrachtenden Immissionsrichtwerte … 
beitragen

Insbesondere darf der Beurteilungspegel

- an dem östlich gelegenen Wohnhaus … tagsüber 60 dB(A)

- an den Häusern der südwestlich parallel zur 
Zufahrtsstraße gelegenen Ortslage  tagsüber 60 dB(A)

gemessen jeweils 0,5 m vor geöffnetem Fenster … nicht überschreiten. …“

Die später erteilten Verlängerungen [20] des 2012 genehmigten Hauptbetriebsplanes [17]
nehmen auf diesen Bescheid Bezug und führen gleichlautende Bestimmungen auf.

Bei dem „östlich gelegenen Wohnhaus“ handelt es sich um das Gebäude An der Leite 1 und das 
Wohnhaus Siedlung Nr. 2 befindet sich als nächstes „parallel zur Zufahrtsstraße“. 

Unter Berücksichtigung der Erweiterung werden zudem weitere Gebäude in Görsdorf, die sich 
um die Tagebaukontur parallel zur Dorfstraße anordnen, betrachtet.  

In Ermangelung eines gültigen Flächennutzungsplanes bzw. eines Bebauungsplanes erfolgt die 
Einstufung der Schutzwürdigkeit nach der vorgefundenen tatsächlichen Nutzung. 

Die Bewertung der Geräuschimmissionen wird an den folgenden Immissionsorten durchgeführt.

Tabelle 4 Immissionsorte (IO) und Immissionsrichtwerte (IRW)

Immissionsorte Nutzung Immissionsrichtwert 
tagsüber in dB(A)

IO 1 An der Leite 1
Dorf-/Mischgebiet

(MD, MI) 
60IO 2 Siedlung Nr. 2

IO 3 Ullmanns Weg 5

IO 4 Zur Talsperre 4

Nach TA Lärm gilt der Immissionsrichtwert auch dann als überschritten, wenn einzelne 
Pegelspitzen den Immissionsrichtwert für die Tageszeit um mehr als 30 dB überschreiten.
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7 Berechnungen 

7.1 Berechnung der Geräuschemissionen

Die Stärke der Schallemission der standortdefinierten Einzelemittenten wird bei 

- punktförmigen Lärmquellen durch den Schallleistungspegel LWA in dB(A), 

- Linienquellen durch den längenbezogenen Schallleistungspegel LWA‘ in dB(A)/m und bei

- Flächenquellen durch den flächenbezogenen Schallleistungspegel LWA‘‘ in dB(A)/m2

definiert.

Schallabstrahlung von Industriegebäuden

Der Halleninnenpegel in den Aufbereitungsgebäuden (Brecher, Sieb) wurde messtechnisch 
ermittelt (Anlage 2). Zur Bestimmung der von den Fassaden abgestrahlten Schallleistung wird 
das Bauschalldämm-Maß auf Grundlage der vorgefundenen Wandelemente bestimmt. Es wird 
von Mindestwerten ausgegangen. 

Die aus einer Halle in das Freie abgegebenen Geräusche werden über den mittleren 
Schalldruckpegel Lp/Li und die Schalldämmungen der Außenbauteile wie folgt berechnet:

= + + 10 ( )
LWA Schallleistungspegel des Außenbauteils in dB(A)

Li Halleninnenpegel/Schalldruckpegel in dB(A)

R‘W bewertetes Schalldämmmaß des Außenbauteils in dB, 

Cd Diffusitätsterm für das Innenschallfeld am Segment in dB [22]

mit Cd = -3 dB (Industriegebäude, wenige dominierende und gerichtet 
abstrahlende Schallquellen vor reflektierender Oberfläche)

S Fläche des Bauteils in m²; S0 = 1 m² Bezugsfläche

Werden die Berechnungen von LWA‘‘ spektral durchgeführt, so ergeben sich Abweichungen zur 
Berechnungen mit Einzahlwerten.

Berechnung der Schallleistungspegel aus Messungen 

Aus den Messergebnissen wird über die vereinfachte Gleichung der Schallleistungspegel LWA

berechnet. = + 20 + 11 ( )
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LAeq Messpegel in dB(A)

d Messabstand in m

d0 Bezugsabstand 1 m

K0 Raumwinkelmaß in dB 

= 0, freie Punktquelle,

= 3; Quelle über dem Boden,

= 6; Quelle vor einer Wand

Fahrgeräusche

Für die Fahrgeräusche der LKW/SKW auf dem Betriebsgelände wurde nach [23] ein einheitlicher 
Emissionsansatz für die Wegelemente der Fahrstrecke pro Fahrzeug benutzt. 

, = + 10 3600 10 101 ( )
LWA Schallleistungspegel in dB(A)

t Fahrzeit je 10 m Wegelement in s.

Der auf eine Stunde und einen Meter bezogene Schallleistungspegel LWAr eines 
Streckenabschnittes wurde errechnet nach:

nlg10LL h1,WAr,WA

LWA,1h zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für 1 Fhz. / (h · m) 

LKW:  63 dB(A)/(Fhz. m)  

SKW: 70 dB(A)/(Fhz. m)

n Anzahl der LKW/SKW pro Stunde

Für die gesamte Wegstrecke ergibt sich dann:= , + 10 ( )
LWAr  auf eine Stunde und einen Meter bezogener Schallleistungspegel 

l Fahrweg in m.

Die Kipper und Mobilgeräte setzen einen Multifrequenz-Rückfahrwarner (Rauscher, Schnarre)
ein, so dass beim Rangieren kein Tonzuschlag vergeben wird. Für die LKW und SKW beim 
Befahren des Tagebaugeländes wird aufgrund der geländebedingten Lastwechsel ein 
Impulszuschlag KI = 3 dB.
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Wiegevorgänge der LKW

Für die Wiegevorgänge der LKW ergibt sich gemäß der Parkplatzlärmstudien [24] der folgende 
Emissionsansatz. 

Tabelle 5 Schallemissionen an der Waage Zufahrtsbereich

Einzelereignis
Schallleistungsbeurteilungspegel

LWA,1h in dB(A)

Druckluftgeräusch, Bremse 73,2 

Standgeräusch (45 sec) 75,0

Tür schließen 2 x 63,2

Anlassen 68,6

Abfahrt 71,2

Gesamt: 78,7

Impulszuschlag: KI = 4 dB

Maximalschallleistungspegel: LWA,Max = 104 dB(A)

7.2 Ausbreitungsrechnung nach TA Lärm

Die Ausbreitungsrechnung wird nach DIN ISO 9613-2 [25] durchgeführt. 

Aus den mittleren Schallleistungspegeln wird nach Ziffer A.2.3 der TA Lärm „Detaillierte 
Prognose“ der Mittelungspegel und der Beurteilungspegel an den Immissionsorten berechnet.

In die Ausbreitungsberechnung gehen die Geometrie des Schallfeldes, der Schallweg, die
Dämpfung durch Hindernisse (Abschirmung, Beugung, Absorption), Luftabsorption, Boden und 
Meteorologie sowie Reflexion ein.

7.3 Berechnung des Beurteilungspegels

Getrennt für die Tageszeit (06:00 - 22:00 Uhr) und die Nachtzeit (22:00 - 06:00 Uhr) werden 
Beurteilungspegel (Lr) gebildet, die die Einwirkungsdauer sowie besondere Geräuschmerkmale 
(Töne, Impulse) zu den A-bewerteten Schallpegeln berücksichtigen. Das Einwirken des 
Geräusches auf den Menschen wird dem Einwirken eines konstanten Geräusches dieses Pegels 
Lr während des gesamten Bezugszeitraumes gleichgesetzt.

Der Beurteilungspegel Lr wird nach TA Lärm in Verbindung mit der DIN 45645-1 aus den 
äquivalenten Dauerschalldruckpegeln LAeq,j den zugehörigen Teilzeiten Tj und weiteren 
verschiedenen Zuschlägen gebildet.

n

1j

0,1

j
r

10T
T

KKKCL1lg10 jR,jI,jT,metjAeq,
rL
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mit 
n

1j
jr TT   16 Stunden tagsüber

  
Tj Teilzeit j
N Zahl der gewählten Teilzeiten
LAeq,j Mittelungspegel während der Teilzeit Tj

Cmet Meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2
KT,j Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit in der Teilzeit Tj 

KI,j Zuschlag für Impulshaltigkeit der Teilzeit Tj

KR,j Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit

Für mindestens einen Einzelton, der sich aus dem Anlagengeräusch heraushebt, können je nach 
Auffälligkeit Zuschläge für Ton- und Informationshaltigkeit des Geräusches von KT = 3 bzw. 
6 dB(A) vergeben werden.

Der Zuschlag für Impulshaltigkeit wird beim Auftreten von Impulsen im zu beurteilenden 
Geräusch wie folgt ermittelt:  

KI,j =  LAFTeq,j - LAeq,j  > 2 dB.

In Wohn- und Kurgebieten wird für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 

- an Werktagen   06:00 - 07:00 Uhr,
   20:00 - 22:00 Uhr 

ein Ruhezeitenzuschlag von KR = 6 dB vergeben, um die erhöhte Störwirkung während dieser 
Zeiten zu berücksichtigen. In Industrie-, Gewerbe, Dorf-, Kern- und Mischgebieten entfällt der 
Ruhezeitenzuschlag. 

Die meteorologische Korrektur Cmet gibt die Auswirkungen der Witterungsbedingungen auf die 
Schallausbreitung an. Cmet wird in Abhängigkeit des Abstandes Schallquelle - Immissionsort und 
der Höhen von Schallquelle und Immissionsort berechnet. Ohne Berücksichtigung der 
meteorologischen Korrektur wird der Beurteilungspegel für ungünstige Witterungsbedingungen 
(d. h. Mitwindbedingungen) ermittelt.

Der Beurteilungspegel Lr ist diejenige Größe, auf die sich die Immissionsrichtwerte nach Ziffer 
6.1 TA Lärm beziehen. 

7.4 Berechnung kurzzeitiger Geräuschspitzen

Kurzzeitige Geräuschspitzen im Sinne der Ziffer 2.8 der TA Lärm sind durch Einzelereignisse 
hervorgerufene Maximalwerte des Schalldruckpegels, die im bestimmungsgemäßen Betriebs-
ablauf auftreten. Für eine Bewertung der kurzzeitigen Geräuschspitzen ist die Berechnung nach 
Ziffer A.2.3.4 der TA Lärm „Ausbreitungsrechnung“ statt mit den mittleren Schallleistungspegeln 
mit den maximalen Schallleistungspegeln der Schallquellen zu wiederholen. 
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7.5 Berechnungsparameter der Ausbreitungsrechnung

Die Ausbreitungsrechnung wurde nach DIN ISO 9613-2 mithilfe des Programms SoundPLAN in 
der Version 8.2 durchgeführt. 

Die dem Berechnungsprogramm zugrunde liegenden Ausbreitungsparameter der DIN ISO 9613-
2 sind den „Rechenlaufprotokollen“ entnehmbar. 

Die Gebäude der Umgebung wurden anhand von Daten- und Kartenmaterial [7] [26] [27] in ein 
Model eingegeben. Die Geländehöhe der Umgebung wurde über ein digitales Geländemodell 
[28] bestimmt. 

Die Berechnungen werden mit der Reflexionsordnung „5“ durchgeführt, sodass Mehrfach-
reflexionen berücksichtigt werden. 

Die meteorologische Korrektur Cmet wird für die Ausbreitungsberechnung in Mitwind-Situation 
nicht berücksichtigt. 

Im Bereich des Geländes mit reflektierender Oberfläche wird der Bodenfaktor mit G = 0 definiert. 
Im Bereich von Flächen mit Vegetation beträgt der Bodenfaktor G = 1. Für Mischflächen wird der 
Faktor interpoliert. 

Für die Immissionsorte wurde eine mittlere Stockwerkshöhe von 2,8 bis 3,0 m angenommen. Die 
Bewertung der Immissionen erfolgte für die Immissionsorte für schutzwürdige Räume in den 
maßgebenden (i.d.R. oberen) Geschossen. 

Die Ergebnisse für die Beurteilungspegel und die Pegel kurzzeitiger Geräuschspitzen an den 
Immissionsorten sowie die geografischen Koordinaten und die Immissionshöhe sind den Anlagen 
„Ergebnistabelle Immissionen in der Nachbarschaft“ zu entnehmen. Die für die Quellen 
relevanten Zuschläge für Impulse, Einzeltöne oder Informationshaltigkeit wurden, soweit 
erforderlich, vergeben und können mit den übrigen Angaben den Anlagen „Kenndaten der 
Schallquellen“ entnommen werden. Die berechneten Mittelungspegel an den Immissionsorten, 
die Dämpfungsterme sowie Zuschläge und Korrekturfaktoren sind den Tabellen „Mittlere 
Ausbreitung“ zu entnehmen.

7.6 Qualität der Prognose 

Für den Betrieb des Gneistagebaus Pockau-Görsdorf wird eine Prüfung im Regelfall nach Ziffer 
3.2.1 TA Lärm durchgeführt. Die durchgeführte Untersuchung wird nach Anhang 2.3 der TA Lärm 
als detaillierte Prognose erstellt. 

Die durch Ausbreitungsrechnung ermittelten Immissionspegel unterliegen aufgrund der vielen 
Einflussfaktoren (Eingangsdaten, Abschirmwirkungen, Ausbreitungsbedingungen) einer 
gewissen Unsicherheit. Nach der DIN ISO 9613-2 [29] kann die Genauigkeit einer 
Ausbreitungsrechnung mit ± 3 dB angegeben werden.
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Um mögliche Immissionskonflikte auszuschließen, wird für Emissionskenndaten und 
Ausbreitungsbedingungen ein Ansatz „auf der sicheren Seite“ gewählt.

Für die Berechnung der emissionsverursachenden Vorgänge werden die vom Betreiber 
genannten Daten verwendet. Für die Bestimmung der Geräuschemissionen werden Messungen 
durchgeführt oder es werden Literaturangaben herangezogen. Zusätzlich werden die 
notwendigen Zuschläge für Impulse oder Töne, soweit erforderlich, vergeben. Die Emissionen 
der Anlagen werden über die genannte Betriebszeit angesetzt. Im Bereich des Geländes mit 
reflektierender Oberfläche wird der Bodenfaktor mit G = 0 definiert. Die meteorologische Korrektur 
Cmet wird nicht angewendet, sodass alle Berechnungen mit „Mitwind-Situation“ durchgeführt 
werden.

Die Berechnungen zur Bestimmung der Immissionen werden mit den bestimmten 
Emissionsparametern und den festgelegten Ausbreitungsbedingungen durchgeführt. Die 
berechneten Beurteilungspegel ergeben sich beim beschriebenen Betrieb der genannten 
Anlagen, es erfolgt keine Berücksichtigung von Pausen-, Wartungs- oder sonstigen 
Leerlaufzeiten. 
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8 Anlagenemissionen 

8.1 Messung von Geräuschemissionen

Zur Berücksichtigung der Schallemissionen der Quellen wurden diese direkt vor Ort gemessen. 
Die Messung fand am 27.04.2020 zwischen 10:45 Uhr und 13:05 Uhr statt. Die Protokolle der 
einzelnen Messungen sind der Anlage 2 zu entnehmen. Über die Entfernung und die relevant 
abstrahlenden Anlagenteile wurden die Emissionen wie in Anlage 2 dargestellt, berechnet. Die 
Ergebnisse wurden als Eingangsdaten der entsprechenden Lärmquellen für diese Prognose 
verwendet.  

Folgende Schallleistungspegel bzw. Innenpegel wurden ermittelt:

Einfachsplittanlage (Brecher, Siebe): LWA = 110,7 dB(A) Anlage 2.2

Vorbrecher: LWA = 112,1 dB(A) Anlage 2.3

Bagger belädt Kipper: LWA = 104,3 dB(A) Anlage 2.4

Bohrgerät: LWA = 114,1 dB(A) Anlage 2.5

Landbandanlage: LWA‘ = 60,9 dB(A)/m Anlage 2.6

Abwurf 0/250: LWA = 104,5 dB(A) Anlage 2.7

Siebgebäude: Li = 92,8 dB(A) Anlage 2.8

Brechergebäude: Li = 97,8 dB(A) Anlage 2.10

8.2 Emissionsverursachende Vorgänge 

Zur Ermittlung der Schallleistungspegel wurde auf die bekannten öffentlichen Berichte [23] [24]
[30] [31] zurückgegriffen. Zur Berechnung der Emissionen wurden die genannten 
Berechnungsformeln herangezogen.

Eine zusammenfassende Darstellung der Emissionsquellen und deren Kenndaten (Schall-
leistungspegel, Koordinaten, Emissionshöhe, Einwirkzeiten und Zuschläge) enthalten die 
Tabellen „Kenndaten der Schallquellen“ der Anlage 3.

Im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung wurde die Position der Emissionsquellen des 
Gewinnungsbetriebes so gewählt, dass diese sich in kurzer Entfernung zum nächsten 
Immissionsort befinden. Dies ist im südöstlichen Bereich der Vorhabensfläche direkt im 
Anschluss an den bestehenden Tagebau der Fall.  

Ausgehend von der Betriebsbeschreibung und den Einsatzzeiten, Häufigkeiten und Schallschutz-
maßnahmen sind die folgenden Schallquellen relevant. 
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Gewinnung

Der Einsatz des Bohrgerätes im Südosten der Erweiterungsfläche erfolgt nach Abtrag des 
Abraumes hier bei ca. 482 m. Diese exponierte Lage führt an den Immissionsorten in Görsdorf 
zu den höchsten Geräuschimmissionen. Im weiteren Abbaufortschritt verlagert sich der Standort 
in tieferes Gelände. Für die Berechnung der Geräuschimmissionen wird von einer durchgängigen 
Betriebszeit von 06:00 bis 22:00 Uhr ausgegangen. Im Regelbetrieb erfolgt der Einsatz des 
Bohrgerätes einschichtig.

Der Bagger und der Kipper (SKW) zum Gesteinsabbau werden auf den darunterliegenden 
Sohlen, zuerst bei 470 m, eingesetzt. Der Kipper transportiert das Material zum Vorbrecher. Bei 
einer maximalen Gewinnung von 2 400 t/d und einer Zuladung von ca. 30 t bis 35 t ergeben sich 
ca. 5 SKW-Fahrten pro Stunde.

Aufbereitung

Die Kipper geben das Material in den Aufgabebunker der Vorbrecheranlage auf, von der dann 
der Vorbrecher beschickt wird. Der Vorbrecher ist im Tagebau bei 441 m positioniert. Vom 
Vorbrecher gelangt das Material über die Landbandanlage zur Zwischenhalde 0/250. Über 
Unterflurabzüge wird das Material einem Kegelbrecher aufgegeben und über weitere 
Bandanlagen in der Einfachsplitt- oder der Edelsplittanlage weiterverarbeitet. Die Lagerung 
erfolgt in Silos, aus denen über Auslassbänder die Verladeanlage bedient wird.

Die Edelsplittanlage (Siebgebäude, Brechergebäude) wurden mit einfachen Stahltrapezprofilen 
eingehaust. Nach dem Datenkatalog der SoundPLAN-Software wird dafür ein R’W = 25 dB 
angenommen. 

Für die Berechnung der Geräuschimmissionen wird von einer durchgängigen Betriebszeit von
06:00 bis 22:00 Uhr ausgegangen.

Lagerung und Abtransport

Über die Verladeanlage werden die Kunden-LKW und interne Kipper zum Aushalden beschickt. 
Für das Aushalden werden 2 SKW/h berücksichtigt. Diese SKW kippen die Produkte dann im 
Boxen- oder Haldenbereich ab.

Es wird von einer Verkaufsmenge von 3 000 t pro Tag ausgegangen. Es werden ca. 75 % der 
Brechprodukte direkt auf Kunden-LKW verladen, die restlichen 25 % werden mit einem Radlader 
von Halde verladen.

Zum Abtransport wird von 7 LKW/h (5 LKW zur Siloverladung, 2 LKW zu den Halden) 
ausgegangen. Ein Teil der Halden befindet sich im Tagebau auf der 405m-Sohle.

Für die Berechnung der Geräuschimmissionen wird von einer durchgängigen Betriebszeit von 
06:00 bis 22:00 Uhr ausgegangen.



- 25 - 
701.10020/20

8.3 Emissionsquellen 

Die einzelnen Quellen wurden in die folgenden Gruppen unterteilt

- Gewinnung 

- Aufbereitung 

- Lager, Abtransport

Die Zuordnung der Quellen zu den Gruppen ist in der Anlage „Kenndaten der Schallquellen“ 
erkennbar.  

Aus den gemessenen Innenpegeln und den abgeschätzten Bauschalldämm-Maßen berechnet 
sich die Schallabstrahlung der Fassaden wie folgt:

      = + ( )  

mit Cd = -3 dB (Industriegebäude, wenige dominierende und gerichtet abstrahlende 
Schallquellen vor reflektierender Oberfläche)

Tabelle 6 Berechnung im Terzspektrum 125 Hz bis 4 kHz

Fassaden- 
elemente

Frequenz 
in Hz 125 250 500 1k 2k 4k

Brecher-
gebäude

LI

dB(A) 81,9 88,8 82,4 93,9 89,2 78,9 97,8

R'W
dB 14 16 20 25 29 23 25

LWA‘‘
dB(A)/m² 64,9 69,8 69,4 65,9 57,2 52,9 74,1

Sieb-
gebäude

LI

dB(A) 79,5 86,3 86,1 87,6 87,2 79,0 92,8

R'W
dB 14 16 20 25 29 23 25

LWA‘‘
dB(A)/m² 62,5 64,3 63,1 59,6 55,2 53,0 69

Die nachfolgende Tabelle stellt die Emissionsquellen zusammengefasst dar.
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Tabelle 7 Quellen: Emissionen, Häufigkeiten und Einwirkzeiten

Schallquelle Kommentar
LWA´       LWA KI KT LWAmax

in dB(A)/m,
dB(A) in dB in 

dB(A)

Gruppe: Gewinnung 

01 Bohrgerät 06-22 Uhr 114,1 2,2 128

02 Sprengung 1 x/d 128,7 7,8 144

03 Bagger beladen Kipper 06-22 Uhr 104,3 9 124

04 Kipper 06-22 Uhr; 5 SKW/h 70,0 3 114

Gruppe: Aufbereitung 

05 Vorbrecher 06-22 Uhr 112,1 3,9 131

06 Bandanlage 06-22 Uhr 60,9 2,4 78

07 Abwurf 0/250 06-22 Uhr 104,7 2,3 110

08 Einfachsplittanlage 
(Brecher, Siebe) 06-22 Uhr 110,7 2,5 115

09 Brechergebäude 06-22 Uhr 74,1

10 Siebgebäude  06-22 Uhr 69,0

Gruppe: Lager, Abtransport

11 Verladeanlage 06-22 Uhr 102,5 4 117

12.01 Radlader Boxen 06-22 Uhr, 30 min/h 105,4 5,5 116

12.02 Radlader Halden Tagebau 06-22 Uhr, 30 min/h 105,4 5,5 116

13.01 Kipper aushalden 06-22 Uhr, 2 Fhz/h 70,0 110

13.02 Kipper abkippen 06-22 Uhr, 2 min/h 100,9 2,2 107

14 Verwiegung 06-22 Uhr, 7 Fhz/h 78,7 4 104

15.01 LKW-gesamt 06-22 Uhr, 7 Fhz/h 63,0 104

15.02 LKW-Silo 06-22 Uhr, 5 Fhz/h 63,0 104

15.03 LKW-Halden 06-22 Uhr, 0,5 Fhz/h 63,0 104

15.04 LKW-Tagebau 06-22 Uhr, 1,5 Fhz/h 63,0 3 104

Die Zusammenfassung aller Daten enthält die Anlage 3.
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9 Berechnungsergebnisse 

9.1 Erweiterung

Für die in Punkt 8 genannten Vorgänge ergeben sich für den stationären Anlagenbetrieb und die 
Gewinnung in der Erweiterungsfläche die folgenden Beurteilungspegel und Pegel für die
kurzzeitigen Geräuschspitzen.

Tabelle 8 Ergebnisse - Pegel in dB(A) - Erweiterung (Anlage 3.2)

Immissionsort IRWT Lr,T IRWT,Max LT,Max

IO 1 An der Leite 1

60

58,7

90

62

IO 2 Siedlung 2 53,9 60

IO 3 Ullmanns Weg 5 43,7 62

IO 4 Zur Talsperre 4 46,0 65

Am IO 1 An der Leite 1 ist nach Ziffer 3.2.1 Abs. 6 TA Lärm die Ermittlung und Bewertung der 
Vorbelastung erforderlich. Wie in Punkt 2.3 dieses Gutachtens bereits dargelegt, ist eine 
gewerbliche Vorbelastung am IO 1 nicht gegeben. Die berechneten Beurteilungspegel werden
direkt mit dem Immissionsrichtwert verglichen. Die Immissionsrichtwerte nach Ziffer 6.1 TA Lärm 
und die Werte für kurzzeitige Geräuschspitzen werden eingehalten.

9.2 Vertiefung

Für die genannten Vorgänge ergeben sich für den stationären Anlagenbetrieb und die Gewinnung 
bei Sohlen unterhalb von 400 m zur Vertiefung der Abbaufläche die folgenden Beurteilungspegel 
und Pegel für die kurzzeitigen Geräuschspitzen.

Tabelle 9 Ergebnisse - Pegel in dB(A) - Vertiefung (Anlage 3.9) 

Immissionsort IRWT Lr,T IRWT,Max LT,Max

IO 1 An der Leite 1

60

58,6

90

62

IO 2 Siedlung 2 53,6 60

IO 3 Ullmanns Weg 5 40,9 55

IO 4 Zur Talsperre 4 43,6 58 

Am IO 1 An der Leite 1 ist nach Ziffer 3.2.1 Abs. 6 TA Lärm die Ermittlung und Bewertung der 
Vorbelastung erforderlich. Wie in Punkt 2.3 dieses Gutachtens bereits dargelegt, ist eine 
gewerbliche Vorbelastung am IO 1 nicht gegeben. Die berechneten Beurteilungspegel werden
direkt mit dem Immissionsrichtwert verglichen. Die Immissionsrichtwerte nach Ziffer 6.1 TA Lärm 
und die Werte für kurzzeitige Geräuschspitzen werden eingehalten.
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10 Gutachterliche Einschätzung 

10.1 Unsicherheit der Prognose

Um mögliche Immissionskonflikte auszuschließen, wurde für Emissionskenndaten und 
Ausbreitungsbedingungen ein Ansatz „auf der sicheren Seite“ gewählt.

Für die Berechnung der emissionsverursachenden Vorgänge wurden maximale Annahmen 
getroffen. So wurde mit einer höheren Gewinnungsmenge und der doppelten Abtransportmenge, 
als im Jahresdurchschnitt zu erwarten ist, gerechnet. Im Regelbetrieb sind geringere 
Durchsatzmengen und Maschinenlaufzeiten gegeben. 

Für die Bestimmung der Geräuschemissionen wurden Messungen durchgeführt und es wurde 
von hohen Ausgangswerten ausgegangen und die notwendigen Zuschläge für Impulse oder 
Tonhaltigkeit wurden, soweit erforderlich, vergeben.  

Die Emissionen der Anlagen wurden über die beantragte Betriebszeit angesetzt. Es wurde ein 
durchgängiger Betrieb der genannten Anlagen betrachtet, es erfolgte keine Berücksichtigung von 
Pausen-, Wartungs- oder sonstigen Leerlaufzeiten. 

Im Bereich des Steinbruchs wurde das Gelände als reflektierend definiert (Bodenfaktor mit G = 0). 
Die meteorologische Korrektur Cmet wurde nicht berücksichtigt, so dass die Berechnungen als 
Mitwindsituation durchgeführt wurden. Die abschirmende Wirkung von Halden blieb 
unberücksichtigt. 

Es wird aus vorgenannten Gründen fachgutachterlich abgeschätzt, dass die berechneten 
Beurteilungspegel den oberen Bereich der zu erwartenden Werte darstellen.

10.2 Bewertung der Ergebnisse

Mit der durchgeführten Ausbreitungsrechnung mit dem unter Punkt 8 des Gutachtens 
beschriebenen Anlagenbetrieb wurde festgestellt, dass die Immissionsrichtwerte an den 
maßgebenden Immissionsorten zur Tageszeit weiterhin eingehalten werden.

Wie den Berechnungsergebnissen entnommen werden kann, werden an den Immissionsorten 
keine kurzzeitigen Geräuschspitzen erreicht, die die zulässigen Immissionsrichtwerte tags um 
mehr als 30 dB überschreiten.

Während der Regelfallprüfung wurden keine besonderen Umstände festgestellt, die eine 
Sonderfallprüfung nach 3.2.2 TA Lärm erforderlich machen würden.



- 29 - 
701.10020/20

10.3 Berücksichtigung besonderer Regelungen

Beurteilung tieffrequenter Geräusche nach 7.3 TA Lärm

Die zur Verfügung gestellten Unterlagen und die durchgeführten Messungen geben keinen 
Anhaltswert, dass im Anlagenbereich tieffrequente Geräusche auftreten, die zu nachteiligen 
Immissionen führen können. Es kann somit ausgeschlossen werden, dass durch die Anlagen in 
schutzbedürftigen Räumen der Immissionsorte tieffrequente Immissionen verursacht werden.

Berücksichtigung von Straßenverkehrsgeräuschen nach 7.4 TA Lärm

Wie in Punkt 2.4 bereits dargestellt, vermischen sich die Abholer-LKW mit dem übrigen 
Verkehrsstrom auf der B 101 und durch die flächenmäßige Erweiterung erhöhen sich die LKW-
Zahlen nicht, so dass eine weitere Betrachtung des Verkehrs im öffentlichen Verkehrsraum 
entfallen kann.
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11 Zusammenfassung 

Die Mineral Baustoff GmbH betreibt unweit der Stadt Pockau-Lengefeld im Erzgebirgskreis den 
Gneistagebau Pockau-Görsdorf. Innerhalb des bestehenden Bergrechts sind die Rohstoffvorräte 
in wenigen Jahren erschöpft. Neuere, mittels Geoelektrik erzielte Erkundungsergebnisse 
ergaben, dass sich die Lagerstätte in nördliche Richtung fortsetzt. Das Unternehmen strebt daher 
eine Erweiterung der Abbaugrenzen um ca. 3,2 ha über die genehmigten Abbaugrenzen hinaus 
nach Norden an. 

Zur Vorbereitung eines Scopingtermins wurde eine Beratungsvorlage erstellt. Umfang und Inhalt 
der zur Erlangung der erforderlichen Genehmigungen beizubringenden Unterlagen und 
Fachgutachten wurden anlässlich eines Scopingtermins am 04.04.2019 mit dem Sächsischen 
Oberbergamt als Planfeststellungsbehörde, der Landesdirektion Sachsen sowie den zu 
beteiligenden Fachbehörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange abgestimmt. Für das 
Vorhaben ist eine Geräuschimmissionsprognose nach TA Lärm zu erstellen.

Die Ingenieurbüro Ulbricht GmbH wurde daraufhin beauftragt, die anlagenbezogenen 
Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft zu berechnen und nach dem Regelwerk der TA Lärm 
zu beurteilen. 

Wie im Punkt 10.1 dieses Gutachtend dargestellt, wurden die Berechnungen „auf der sicheren 
Seite“ durchgeführt. Die Berechnungsergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Tabelle 10 Ergebnisse - Pegel in dB(A)

Immissionsort IRWT Lr,T IRWT,Max LT,Max

IO 1 An der Leite 1

60

59

90

62

IO 2 Siedlung 2 54 60

IO 3 Ullmanns Weg 5 44 62

IO 4 Zur Talsperre 4 46 65

Am IO 1 An der Leite 1 ist nach Ziffer 3.2.1 Abs. 6 TA Lärm die Ermittlung und Bewertung der 
Vorbelastung erforderlich. Wie in Punkt 2.3 dieses Gutachtens bereits dargelegt, ist eine 
gewerbliche Vorbelastung am IO 1 nicht gegeben. Die berechneten Beurteilungspegel werden
direkt mit dem Immissionsrichtwert verglichen. 

Die Immissionsrichtwerte nach Ziffer 6.1 TA Lärm und die Werte für kurzzeitige Geräuschspitzen 
werden an allen Immissionsorten eingehalten.

Aus fachgutachterlicher Sicht bestehen gegen den Gewinnungsbetrieb in der Erweiterungsfläche 
des Gneistagebaus Pockau-Görsdorf keine Bedenken.
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Geräuschemissionsmessung 

Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Regina Haubold Messung: 10:51:38 - 10:54:41

Messpunkt: 1,2,3
Messabstand: 15,0 File:

LAeq 82,1 LAFTeq 84,7 LAIeq 83,7 LAFmax 86 LAFmin 79 (dB(A))

Frequenz
   31,5Hz 82,8
     63Hz 86,4
    125Hz 94,6
    250Hz 101,7
    500Hz 106,3
   1,0kHz 106,3
   2,0kHz 100,8
   4,0kHz 89,4
   8,0kHz 69,6

LWA = 110,7
KI (dB)= 2,5
LWAmax = 115

m, gemittelt 200427 002

Ingenieurbüro Ulbricht GmbH     Albert-Schweitzer-Straße 22     09648 Mittweida

LWAOktav 

in dB(A)

701.10020/20 Mineral Baustoff GmbH

Messgerät: 

27.04.20

Anlage: 2.2Erweiterung Gneistagebau Pockau-Görsdorf

B&K 2270Einfachsplittanlage

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120

25
 H

z
31

,5
 H

z
40

 H
z

50
 H

z
63

 H
z

80
 H

z
10

0 
H

z
12

5 
H

z
16

0 
H

z
20

0 
H

z
25

0 
H

z
31

5 
H

z
40

0 
H

z
50

0 
H

z
63

0 
H

z
80

0 
H

z
1 

kH
z

1,
25

 k
H

z
1,

6 
kH

z
2 

kH
z

2,
5 

kH
z

3,
15

 k
H

z
4 

kH
z

5 
kH

z
6,

3 
kH

z
8 

kH
z

10
 k

H
z

12
,5

 k
H

z
16

 k
H

z
20

 k
H

z A

Sc
ha

lll
ei

st
un

gs
pe

ge
lL

W
A 

in
 d

B
(A

)

Frequenz in Hz     LWATerz

50

60

70

80

90

100

0 30 60 90 12
0

15
0

Sc
ha

lld
ru

ck
pe

ge
l L

AF
(t)

 in
 d

B
(A

)

Zeit t in sLAeq



Projekt:

Geräuschemissionsmessung 
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1 Aufgabenstellung 

Die Mineral Baustoff GmbH betreibt unweit der Stadt Pockau-Lengefeld im Erzgebirgskreis den 
Gneistagebau Pockau-Görsdorf. Genehmigungsgrundlage für den gegenwärtigen Gewinnungs- 
und Verarbeitungsbetrieb ist der am 04.06.1997 durch das Bergamt Chemnitz zugelassene 
fakultative Rahmenbetriebsplan [1] [2] einschließlich seiner 1. und 2. Ergänzung sowie die mit 
Bescheid des Sächsischen Oberbergamtes vom 31.08.2006 [3] zugelassene Änderung des 
fakultativen Rahmenbetriebsplanes vom 01.10.2005 [4]. Die Zulassung ist bis zum 31.12.2030 
befristet.

Innerhalb des bestehenden Bergrechts sind die Rohstoffvorräte in wenigen Jahren erschöpft. 
Neuere, mittels Geoelektrik erzielte Erkundungsergebnisse ergaben, dass sich die Lagerstätte 
in nördliche Richtung fortsetzt. Das Unternehmen strebt daher eine Erweiterung der 
Abbaugrenzen um ca. 3,2 ha über die genehmigten Abbaugrenzen hinaus nach Norden an. 
Unter Einbeziehung dieser zusätzlichen Lagerstättenbereiche und der dann möglichen weiteren 
Vertiefung des Steinbruchs würde sich die Rohstoffreserve um ca. 10 Mio. t erhöhen. Bei einer 
Jahresförderung von 300.000 t entspräche dies einer zusätzlichen Laufzeit des Steinbruchs von 
rund 33 Jahren. [5]

Zur Vorbereitung eines Scopingtermins wurde eine Beratungsvorlage (Tischvorlage) [5] erstellt. 
Darin wird das Vorhaben vorgestellt und die geplanten Untersuchungen zum Nachweis ihrer 
Umweltverträglichkeit nach Art und Umfang benannt.

Umfang und Inhalt der zur Erlangung der erforderlichen Genehmigungen beizubringenden 
Unterlagen und Fachgutachten wurden anlässlich eines Scopingtermins am 04.04.2019 mit 
dem Sächsischen Oberbergamt als Planfeststellungsbehörde, der Landesdirektion Sachsen 
sowie den zu beteiligenden Fachbehörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
abgestimmt. 

Es wurde festgelegt, dass für das Vorhaben eine gutachterliche Stellungnahme zu den 
staubförmigen Emissionen und Immissionen zu erstellen ist, die einen Vergleich zwischen den 
gegenwärtigen und den zu erwartenden Emissionen führt und ausführlich auf die eingesetzten 
Minderungsmaßnahmen eingeht.

Die Ingenieurbüro Ulbricht GmbH wurde daraufhin mit der Erstellung eines solchen Gutachtens 
beauftragt. 
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2 Standortbeschreibung 

2.1 Anlagenstandort 

- Bundesland: Freistaat Sachsen

- Landkreis: Erzgebirgskreis

- Gemeinde: Stadt Pockau-Lengefeld, Gemarkung Görsdorf  

Der Standort wird durch folgende Koordinaten beschrieben.

Tabelle 1 Koordinaten Anlagenstandort  

ETRS89 UTM Zone 33N Rechtswert
in m

Hochwert
in m

Höhe 
in m NHN

Aufbereitungsanlage (Kamin Entstaubung) 374955 5619550 411

ca. Mittelpunkt Erweiterungsfläche 375100 5620200 440

Das Vorhabengebiet befindet sich im Erzgebirgskreis, im südlichen Teil von Sachsen, 
unmittelbar westlich der Ortslage von Görsdorf, einem Ortsteil der Stadt Pockau-Lengefeld. 
Pockau selbst liegt etwa 500 m südwestlich des Steinbruches. Durch die Stadt verläuft die 
Bundesstraße B 101. Die Stadt Lengefeld hat einen Abstand von 1,9 km südwestlich zur 
Erweiterungsfläche. Die Gemeinden Rautenstein und Forchheim befinden sich ca. 1,8 km 
nordwestlich bzw. ca. 2,3 km östlich.

2.2 Schutzwürdige Bebauung

Die nächste schutzwürdige Bebauung befindet sich in der Gemeinde Görsdorf südwestlich bis 
südöstlich um den Steinbruch herum. Bei den zu beurteilenden Aufpunkten in der Umgebung 
des Steinbruchs handelt es sich um Wohngebäude im kleinstädtischen und dörflich-ländlichen 
Bereich. 

Tabelle 2 nächste Bebauung

Bezeichnung Abstand 

Görsdorf, An der Leite 1 ca. 550 m südlich der Erweiterungsfläche  
ca. 120 m östlich der Aufbereitungsanlage

Görsdorf, Siedlung 1 - 12 ca. 700 m südlich der Erweiterungsfläche 
ca. 200 m südwestlich der Aufbereitungsanlage

Görsdorf, Dorfstraße 57 ca. 500 m südöstlich der Erweiterungsfläche

Görsdorf, Zur Talsperre 4 ca. 400 m südöstlich der Erweiterungsfläche

Görsdorf, Ullmanns Weg 5 ca. 450 m südöstlich der Erweiterungsfläche
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2.3 Landschaft und Schutzgebiete

Das Vorhabengebiet befindet sich an der Nordabdachung des Erzgebirges. Naturräumlich wird 
es den Unteren Lagen des Mittelerzgebirges zugeordnet. Diese Naturraumeinheit gehört zur 
Großlandschaft der Deutschen Mittelgebirgsschwelle. Der Charakter dieses Landschaftsraumes 
kann als gehölz- bzw. waldreiche Kulturlandschaft beschrieben werden. Ihr wird insgesamt eine 
geringere naturschutzfachliche Bedeutung beigemessen. Westlich des Vorhabengebietes fließt 
die Flöha in einem engen Kerbtal in nordöstlicher, später nordwestlicher Richtung. Östlich des 
Vorhabengebietes befinden sich ausgedehnte landwirtschaftlich genutzte Flächen. Die 
Erweiterungsfläche an sich befindet sich in einer nach Westen zur Flöha hin steil abfallenden 
Hanglage. [5] [6]

Eine unmittelbare Betroffenheit durch die geplante Steinbrucherweiterung besteht nur für das 
SPA-Gebiet „Flöhatal“ und das LSG „Saidenbachtalsperre“. In unmittelbarer Nachbarschaft der 
Erweiterungsfläche möglicherweise von indirekten Vorhabenwirkungen betroffen ist das      
FFH-Gebiet „Flöhatal“. [5] [7]
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3 Immissionswerte nach TA Luft 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) [8] fordert von Betreibern genehmigungs-
bedürftiger Anlagen, dass durch den Betrieb von Anlagen „schädliche Umwelteinwirkungen und 
sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit 
und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden können“.

Schädliche Umwelteinwirkungen nach BImSchG „sind Immissionen, die ... geeignet sind, 
Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen ... herbeizuführen“.

Immissionen im Sinne des BImSchG und der TA Luft [9] „sind ... einwirkende Luftverunrei-
nigungen ...“.

Luftverunreinigungen im Sinne des BImSchG „sind Veränderungen der natürlichen Zusammen-
setzung der Luft, insbesondere durch Rauch, Ruß, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe oder 
Geruchsstoffe“.

Die TA Luft bestimmt Immissionswerte für Stoffe, bei deren Unterschreitung der Schutz vor 
Gefahren für die menschliche Gesundheit (Ziffer 4.2.1) und der Schutz vor erheblichen Belästi-
gungen oder erheblichen Nachteilen durch Staubniederschlag (Ziffer 4.3.1) am Immissionsort 
gewährleistet ist. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die in der TA Luft festgelegten Immissionswerte.

Tabelle 3 Immissionswerte nach TA Luft 

Stoff/ 
Stoffgruppe

Immissions-
wert

Mittelungs-
zeitraum

Zulässige
Überschreitungs-
häufigkeit im Jahr

Immissionswerte nach Nummer 4.2 TA Luft 
Schutz der menschlichen Gesundheit 

Schwebstaub (PM10) 40 µg/m³
50 µg/m³

Jahr
24 Stunden

- 
35

Immissionswerte nach Nummer 4.3 TA Luft 
Schutz vor erheblichen Belästigungen oder erheblichen Nachteilen durch Staubniederschlag 

Staubniederschlag 
(nicht gefährdender Staub) 0,35 g/(m² d) Jahr - 

Die Immissionswerte gelten für alle auf einen Aufpunkt einwirkenden staubförmigen 
Immissionen.
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4 Vorbelastung - Hintergrund 

Zur Bewertung der Vorbelastungssituation für Schwebstaub PM10 und Staubniederschlag 
werden die Messergebnisse des Luftmessnetzes des Freistaates Sachsen [10] herangezogen.  

Grafik 1 Standorte der Luftmessstationen in Sachsen 2018 [10]

Aus den Messergebnissen der einzelnen Messtationen wurden durch das Landesamt für 
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie gebietsbezogene Werte berechnet. Für die zurück-
liegenden fünf Jahre wurden für den Jahresmittelwert von Feinstaub PM10 für städtische Hinter-
grundgebiete Werte zwischen 15 und 19 µg/m³ berechnet. Der Immissionswert von 40 µg/m³ 
wird damit zwischen 40 % und 50 % erreicht.

Weiterhin wurde die Feinstaubkonzentration (PM10) flächendeckend modelliert. Die 
nachfolgende Grafik stellt die räumliche Verteilung der PM10-Konzentrationen im Jahr 2018 
dar. Es ergibt sich um den Standort ein Wert von 16 µg/m³ als Jahresmittelwert [10] [11]. 

Grafik 2 Modellierte Jahresmittelwerte der PM10-Konzentration 2018 [10]

Für Staubniederschlag liegen die Jahresmittelwerte seit mehr als 10 Jahren auf niedrigem 
Niveau und erreichen in städtischen Hintergrundgebieten Werte zwischen 0,04 und 
0,06 g/(m²·d) und lasten damit den Immissionswert von 0,35 g/(m²·d) nur zu ca. 1/6 aus.

Es liegt somit keine Vorbelastung vor, die die menschliche Gesundheit gefährdet. 

Quelle Geobasisdaten: GeoSN
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5 Vorhabensbeschreibung  

5.1 Vorhaben 

Das geplante Vorhaben besteht in der Erweiterung des Steinbruch Pockau-Görsdorf um         
ca. 3,2 ha in nördliche und nordwestliche Richtung sowie der danach möglichen Vertiefung des 
Steinbruchs um weitere 3 Sohlen von bisher genehmigten +390 m NHN auf dann +350 m NHN 
(40 m).

Derzeit verfügt der Steinbruch noch über Rohstoffvorräte von ca. 1 Mio. t. Durch die 
Erweiterung und Vertiefung würde sich die Rohstoffreserve des Steinbruchs um ca. 10 Mio. t 
auf dann 11 Mio. t erhöhen. Bei der derzeitigen Jahresförderung von 300.000 t entspricht dies 
einer weiteren Laufzeit des Steinbruchs Pockau-Görsdorf ausgehend von heute von rund 37 
Jahren, d. h. bis zum Jahr 2055. Es dient damit der vollständigen Ausnutzung einer bereits 
aufgeschlossenen und abbauwürdigen Lagerstätte und entspricht dem Raubbauverbot des 
Bundesberggesetzes. Die vollständige Ausnutzung der Lagerstätte liegt im überwiegenden 
öffentlichen Interesse an der Sicherung der Rohstoffversorgung. Sie dient in diesem 
Zusammenhang auch dem Erhalt von Arbeitsplätzen im Bergbau und dem Bestand der 
Wirtschaftsstruktur in der Region sowie einem sinnvollen und planmäßigen Abbau einer 
Lagerstätte.

Der Vorhabenträger plant die Fortführung der Rohstoffgewinnung am Standort mit der bereits 
etablierten, modernen und ökologisch bewährten Gewinnungs-, Transport (Bandanlage)- und 
Aufbereitungstechnik. Der geplante Erhalt der bestehenden Einrichtungen des Vorbrecher-
standortes im Tagebau und die Bandfördertrasse zur Stationäraufbereitungsanlage ermöglicht 
derzeit die befristete Weiterführung der Gewinnung über einen Zeitraum von ca. 3 Jahren. 
Spätestens in 3 Jahren ist die vorhandene Rohstoffreserve erschöpft und der Steinbruch 
müsste ohne zugelassene Erweiterung im Rahmen der derzeit genehmigten Abbaukontur und 
unter Rückbau der technischen Einrichtungen (Vorbrecher und Bandanlage) restausgesteint 
werden. Diese Tätigkeiten wären dann in den nächsten 6/7 Jahren abzuwickeln. [5]
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6 Betriebsbeschreibung 

6.1 Allgemeines

Der Steinbruch Görsdorf gewinnt derzeit über insgesamt 6 erschlossene Abbausohlen (470m-,
455m-, 445m-, 435m-,420m- und 410m-Sohle) den anstehenden Gneis. Der Abbau vollzieht 
sich bis zum Niveau der 455m-Sohle als Hanganschnitt. Darunterliegend wird der Abbau als 
Kesselbruch geführt. [12]

Mit der geplanten Erweiterung des Tagebaues in Richtung Norden / Nordwesten öffnet sich der 
Hanganschnitt bis zum Höhenniveau der 410m-Sohle und erst die darunter liegenden Sohlen 
sind als Kesselbruch angelegt (395m-, 380m-, 365m-, 350m-Sohle). 

Die Erschließung der Tagebauerweiterungsfläche erfolgt unter Weiterführung der etablierten 
Sohlen auf der Basis des bereits eingerichteten Abbauregimes.

6.2 Betriebsregime 

Die Regelarbeitszeit für den Tagebau- und Anlagenbetrieb orientiert sich an der 
entsprechenden Genehmigung nach BImSchG, welche bergbauliche Tätigkeiten in der Zeit von 
Montag bis Freitag jeweils 06:00 - 22.00 Uhr gestattet. In dieser Zeitspanne wird je nach Bedarf 
ein- oder zweischichtig gearbeitet.

An Sonnabenden von 06:00 bis 14:00 Uhr erfolgen ausschließlich Arbeiten ohne Einbeziehung 
von Anlagen, deren Betrieb der immissionsrechtlichen Genehmigung unterliegt (hauptsächlich 
Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie der Verkauf von den Freilagern).

Um eine effektive Ausnutzung der Arbeitszeiten zu gewährleisten, finden Arbeiten zur 
Produktionsvor- und Nachbereitung zusätzlich in der Zeit von Montag bis Samstag jeweils 5.30 
bis 6.00 Uhr und Montag bis Freitag von 22.00 bis 23.00 Uhr statt. In diesen vor- bzw. 
nachgeschalteten Zeiträumen werden nichtlärmende Tätigkeiten, wie Anlagenkontrollen, 
Wartungsarbeiten, Kleinreparaturen, Reinigungsarbeiten verrichtet.

Die Stammbelegschaft des Werkes Pockau-Görsdorf umfasst im Regelbetrieb 9 Personen.

Die Produktpalette des Standortes Görsdorf umfasst unzertifizierte und zertifizierte 
Bauzuschlagkörnungen und -körnungsgemische - im Wesentlichen Wasserbausteine, Schotter, 
Splitte, Splittgemische, Edelsplitte, Brechsande, Edelbrechsande und verschiedene 
Mineralgemische. Ebenso kommen unaufbereitete Produkte wie Rohhaufwerk und aus der 
Kulturboden- und Abraumfreilegung stammende Materialien zum Absatz. Eine weitere 
Veredelung der Brechprodukte findet am Standort nicht statt.
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6.3 Anlagenkapazität

Das Betriebsregime des Werkes orientiert sich an der Produktnachfrage des Marktes von 
derzeit etwa 300.000 t/a. 

Die Kapazität der Gesamtanlage erreicht ca. 300 t/h bzw. max. 3.000 t arbeitstäglich. Davon 
entfallen etwa 200 t/h auf die Edelsplitt- und 100 t/h auf die Einfachsplittanlage.

Die durchschnittliche Verkaufsmenge beträgt 1 500 t/d bei ca. 200 Arbeitstagen. Die maximal 
erreichbare Verkaufsmenge beträgt 3 000 t/d.

Die durchschnittliche Haldenfläche beträgt 4 360 m² mit Höhen von 3 m bis 5 m. Es lagern    
ca. 18 000 t Gesteinsprodukte auf den Halden.  

Für die Gewinnung und den Abtransport werden die folgenden Mengen angegeben [13] [14]
[15]:

Tabelle 4 Mengen

Material, Fraktionen
im Tagebau Verkauf

t/a

Gewinnung im Tagebau 300 000

Bruchsteine direkt aus dem Tagebau 1 000

Vorabsiebung nach dem Vorbrecher 57 000

Vorsieb zum Verbleib im Tagebau 17 000

Verkauf von Vorsiebmaterial 40 000

Fraktion 0/250 über Bandstraße zur Zwischenhalde 242 000

Gabionensteine von der Zwischenhalde 29 000

Stationäre Aufbereitung 
(Edelsplittanlage, Einfachsplittanlage) 213 000

Direktverkauf aus Siloanlage: 75 %; Verkauf von Halden: 25 %

Schotter 3 000

Splitt 69 000

Sand 18 000

Mineralgemische 123 000
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6.4 Tagebauentwicklung

Die Erschließung der Planungsfläche vollzieht sich sukzessiv durch das Einschwenken der 
bereits derzeit aktiven Sohlen in die Erweiterungsfläche.

In einem ersten Schritt erfolgt die Ausweitung der 470m und 455m-Sohle gefolgt von der 445m- 
Sohle. Die Sohlen werden im Wesentlichen als Gewinnungskomplex bis in ihren projektierten 
Endzustand gefahren. Die 470m-Sohle erschließt den durch den oberflächen-nahen 
Verwitterungseinfluss geprägten Rohstoff, die 455m-Sohle und 445m-Sohle gewährleisten die 
Bereitstellung von guten bis sehr guten Rohstoffpartien.

Aufgrund dieser abbaugeometrischen und qualitativen Situation erfolgt die Freilegung der 
Planungsfläche oberhalb des Standortes der Vorbrecheranlage, oberhalb des derzeit in 
Richtung Norden verlaufenden Waldweges (Höhenlinie bei ca. 450 m üb. NHN), komplex in 
einer Kampagne mit Genehmigungserteilung auf insgesamt 1,6 ha.

Im Zuge dieses Einschnittes wird die Kulturbodenschicht abgetragen und die Umwallung des 
Standortes im oberen Hangbereich endkonturiert. Mit der Maßnahme wird gleichzeitig die 
umgebende Infrastruktur des Wegenetzes neu eingebunden. Die Gestaltungen im oberen 
Hangbereich sind innerhalb einer geschlossenen Herstellungsetappe abgeschlossen (½ Jahr).

Mit Maßnahmebeginn wird neben der intensiven Nutzungsvorbereitung des oberen 
Hangbereiches auch für das noch nicht durch die Gewinnung belegte hangabwärts liegende 
Planungsareal eine Baufeldfreimachung realisiert. Die in dem Bereich verlaufenden Wege / Elt.-
Erdkabel werden aus dem Planungsraum an die Peripherie des Lagerstättenaufschlusses 
verlegt.

Die sich über einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren erstreckenden Arbeiten auf den 
Hangendsohlen 470m-, 455m-, 445m-Sohle finden hinter der geschützten Kulisse der mit 
Vorhabenbeginn errichteten Schutzumwallung statt.

Mit dem Ausfahren der hangenden Sohlen ergibt sich die Möglichkeit die bereits jetzt über 
Fahrtrassen aufgeschlossenen Sohlen bei 435m und 420m sukzessiv weiter zu entwickeln.

Die weitere Erschließung des Planungsraumes hangabwärts der Höhenlinie bei ca. 450 m üb. 
NHN (Waldweg) erfolgt in einer weiteren, konzentrierten Maßnahme in etwa 5 Jahren nach 
Projektbeginn (Inanspruchnahme der Restfläche von 2,6 ha). 

Aufgrund der Baufeldfreimachung mit Maßnahmebeginn steht die Fläche für eine sukzessiv 
bergbauliche Erschließung zur Verfügung.

In einer abgeschlossenen Kampagne werden die geplanten Außenkonturen des Tagebaues in 
ihrer Endkontur hergestellt (½ Jahr). Die innere Erschließung der Fläche mit der Anlage von 
neuen Zufahrtsrampen und der selektiven Gewinnung der minderwertigeren Rohstoffe des 
Lagerstättenhangenden wird neben dem parallel weiter laufenden Abbau im Kernbereich des 
Tagebaues vorangetrieben. 
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In einem Zeitraum von ca. 7-10 Jahren nach Vorhabenbeginn ist die Erweiterungsfläche von 
der bergbaulichen Belegungsfläche vollständig bis zum Niveau der 420m-Sohle in die 
bestehende Prozesslandschaft einbezogen. 

Mit dem Aufschluss der 410m-Sohle geht die Tagebaukontur von einem Hanganschnitt in einen 
Kesselbruch über. In Verbindung mit der weiteren Erschließung der Tiefsohlen bei 410m, 395m, 
380m, 365m und 350m behindert der Standort des Vorbrechers zunehmend die 
Tagebauerschließung. Nach ca. 15 Produktionsjahren ist der Vorbrecherstandort aus dem 
Planungsbereich des Tagebaus zwingend zu verlegen.

Die Neustationierung des Vorbrechers erfolgt außerhalb der Planungsfläche des Tagebau-
Aufschlusses, unmittelbar an dessen Peripherie. Durch die Entwicklung des 
Gewinnungsschwerpunktes in den Bereich von 410m - 350m über NHN wird die Platzierung 
des Vorbrechers hangabwärts in den Bereich der neu geplanten Tagebauzufahrt verlegt. Über 
eine Bandzuführung wird in das bestehende, aber gekürzte Landband zur Stationären 
Aufbereitungsanlage eingebunden.

Diese anlagentechnischen Anpassungen werden im Zuge der bestehenden 
immissionsrechtlichen Genehmigung für den mobilen Vorbrecherbetrieb im Tagebau zu einem 
späteren Zeitpunkt angezeigt und auf ihre Vorhabenswirkung bewertet.  

Die bereits immissionsrechtlich genehmigte Bewegungsfreiheit der Vorbrechereinheit ist nicht 
Gegenstand des anhängigen Planfestststellungsverfahrens.

Die Verlegung des Vorbrechers auf ein tieferes Aufgabeniveau ist mit dem Wandern des 
Gewinnungsschwerpunktes in den Bereich von 410m - 350m über NHN wirtschaftlich und 
umweltfachlich sinnvoll, da der SKW-Fahrverkehr dadurch deutlich eingegrenzt wird 
(tieferliegender Immissionspunkt des Brechers; verlängerte Landbandstrecke).

Über die nach ca. 15 Betriebsjahren bestehende Infrastruktur- und Ausrüstungsausstattung ist 
der Gewinnungsbetrieb in Steinbruch bis zu seiner Endausbeutung realisierbar.

6.5 Steinbruchbetrieb

Abraumberäumung und Gewinnung

Die der Gewinnung voranschreitende Abraumbeseitigung wird i.d.R. in Kampagnen bei 
ansonsten ruhendem Betrieb realisiert. 

Die am Standort verfügbare Technik wird für diese Sonderarbeiten eingesetzt bzw. 
entsprechende Fremddienstleister werden gebunden. Die Abraumkampagnen enden mit der 
Herstellung einer funktionsgerechten Zutrittswallkomplettierung um den neu erschlossenen 
Tagebaubereich. 

Die Lösung des für die Zuschlagstoffherstellung benötigten Haufwerks aus dem festen 
Felsverband erfolgt im Regelbetrieb durch sprengtechnische Verfahren (Einzelabschlagsgrößen 
von 20.000 – 30.000 t). Ein Einsatz von Sprengbohrgeräten ist lediglich sporadisch im Zuge der 
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unmittelbaren Sprengvorbereitung zu verzeichnen. Eine Sprengserie wird in ca. drei Tagen 
abgebohrt. Die entsprechende Technik wird einsatzbezogen am Standort bereitgestellt.

Die Entnahme des gesprengten Haufwerkes von der Abbauwand erfolgt über ein entsprechend 
dimensioniertes Ladegerät (derzeit im Einsatz Hydraulikbagger Caterpillar 365 C). Das 
Haufwerk läuft dem Gewinnungsgerät aus dem Bereich des geworfenen Sprengabschlages frei 
zu. Bei einem Einsatz von schwerer Baggertechnik zum Aufreißen des klüftigen Festgesteins 
bestimmt sich die Schnitthöhe aus der Reichweite des Gewinnungsgerätes in der Höhe (+1m). 
Übergröße Steine im Haufwerk werden im Regelfall mittels Fallkugel zerkleinert. 

Aus dem Sprenghaufwerk werden bedarfsweise über Schwerlastsiebe / Abscheideroste oder 
gegebenenfalls nur durch Ausklassierung mittels Ladegerät Wasserbausteine verschiedenster 
Größenklassen im Bereich des Tagebaues hergestellt.

Das Haufwerk wird auf SKW verladen (derzeit im Einsatz Komatsu HD 405/6) und im 
Regelprozess der im Steinbruch semimobil positionierten Vorbrechereinheit zugeführt. 

Aufbereitungsanlagen 

Die Aufbereitungsanlage wird auf der Grundlage des Genehmigungsbescheides nach BImSchG 
vom 10.06.1992 [16] und der immissionsschutzrechtlichen Änderungsgenehmigungen vom 
18.07.1997 und 05.07.2001 [17] sowie der bergrechtlichen Zulassung des Sonderbetriebs-
planes Aufbereitung betrieben [18] [19]. Der etablierte Anlagenbestand wird genehmigungs-
konform erhalten und weitergeführt. Die aktuelle Ergänzung/Erweiterung des Rahmenbetriebs-
planes berührt nicht den Zulassungs- und Genehmigungsumfang der Aufbereitungsanlagen.

Vorbrecher

Der Vorbrecher vom Typ Kleemann Mobicat 1250 ist im Bereich des Tagebaues semimobil vor 
einem fest installierten Aufgabebauwerk stationiert. Der für die Förderung des Haufwerks einge-
setzte SKW fährt das Aufgabebauwerk an und entleert die Kipperwanne 10 m oberhalb der 
Aufstandsfläche des Brechers in einen fest installierten Schütttrichter. Unterhalb des Trichters 
ist der mobile Vorbrecher freistehend positioniert, der das Brechgut kontinuierlich über 
Vibrationsbewegungen aus dem Bevorratungstrichter abzieht und dem Kegelbrecher zuführt. 
Die vor dem Brecher angeordneten Stangenroste bieten die Möglichkeit der Ausklassierung 
eines Vorsiebmaterials (0/40) aus dem Produktstrom. Das Brechprodukt 0/250 wird über ein 
Schwenkband dem Landband beaufschlagt und zur stationären Aufbereitungsanlage abgeför-
dert. Das anfallende Vorsiebmaterial 0/40 wird über eine Auslagerungsband in den Tagebau 
verstürzt und ist über die 410m Sohle des Tagebaues für die Versandlogistik erreichbar.

Edelsplittanlage

Das mittels semimobilem Vorbrecher (Kleemann Mobicat 1250) vorgebrochene Rohhaufwerk 
0/250 wird über eine 430 m lange Bandstrecke einem Zwischenfreilager (aktives Abzugsvo-
lumen 1.500 t) im Bereich des Betriebshofes aufgeschlagen. Das Freilager ist untertunnelt und 
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verfügt über drei Abzüge (Vibrationsaufgaberinnen) zur Entnahme von Material vom Zwischen-
lager. 

Das Abzugsband des Freilagers beschickt den ersten Kegelbrecher (B 1250 H), der das Roh-
gestein nachbricht. Das sich an den Brecher anschließende Band führt zur ersten Siebma-
schine, die über Siebschnitte bei 45 und 25 mm verfügt. Das Unterkorn < 45 mm wird über drei 
Gurtbandförderer als Körnungsgruppe 0/45 zum Freilager ausgetragen. Die Grobfraktionen 
gelangen in einem weiteren Kegelbrecher (C 1000 N) und werden abermals gebrochen. Alter-
nativ kann ein Teil des Brecheraustrages auf die Einfachsplittproduktionslinie aufgeschlagen 
werden.

Weitere Gurtbandförderer führen den gebrochenen Materialstrom des zweiten Kegelbrechers 
anschließend ins Siebhaus zur 2. Siebmaschine, die Trennungen bei 22 und 16 mm vornimmt. 
Die Fraktionen 22/x und 16/22 gelangen direkt in die unter der Siebstation angeordneten Pro-
duktsilos. Über ein Förderband erfolgt die Zuführung des verbleibenden Siebrückstandes zur 3.
Siebmaschine. Nach dieser Siebung liegen die Edelsplitte 11/16 und 8/11 vor, die ebenfalls in 
Silos vorgehalten werden. Das nach der dritten Siebung verbleibende Unterkorn <8 mm wird 
über einen Bandförderer auf die 4. Siebmaschine der Edelsplittanlage aufgegeben. Siebschnitte 
bei 5 und 2 mm klassieren die Fraktionen 5/8, 2/5 und den Edelbrechsand 0/2 aus. Drei weitere 
Silos nehmen diese Edelsplitt- und Brechsandprodukte auf.

Der Produktabzug aus den Lagersilos ist über elektrisch steuerbare Flachschieber möglich. 
Über nachgeordneten Bandförderer wird das Verladeband beschickt. Das heb- und senkbare 
Verladeband ist durch die Kunden- oder Betriebsfahrzeuge direkt unterfahrbar.

Ein Nachbrechen des Kornbandes 5-22/x ist durch nochmalige Aufgabe des entsprechenden 
Silogutes auf den Kegelbrecher C 1000 EF möglich (sogenannte Rückversplittung). 

In einer weiteren Option kann das Produkt 2/5 über entsprechende Bandförderer der Ein-
fachsplittanlage für die Herstellung zertifizierter Mineralstoffgemische zugeführt werden.

Einfachsplittanlage

Das über den ersten Kegelbrecher (B 1250 H) gebrochene und in der 1. Siebmaschine aus-
klassierte Körnungsband 0/45(56) kann bedarfsweise der Edelsplittlinie entzogen und der Ein-
fachsplittproduktion aufgeschlagen werden.

Im Bereich der Einfachsplittanlage wird das Körnungsband 0/45(56) über eine erste Siebma-
schine bei 32 mm getrennt. Die Fraktion 32/45(56) wird dem entsprechenden Lagersilo zuge-
führt. Von hieraus besteht die Möglichkeit des Abzuges des Materials auf das Verladeband oder 
auch der nochmaligen Rückführung auf den Kegelbrecher C 1000 EF zur Nachversplittung.

Das ausklassierte Körnungsband <32 mm gelangt über Bandförderer auf eine 2. Siebmaschine. 

Der 2. Siebschnitt verfügt über Trennungen bei 16 und 8 mm, woraus die Einfachsplitte 16/32, 
8/16 und der Brechsand 0/8 resultieren. Diese Endprodukte gelangen über diverse Gurtband-
förderer in drei Sechskanthochsilos. 
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Aus der Silolagerung erfolgt über ein zentrales Abzugsband der Materialabzug zur Verladesta-
tion. Die Körnung 16/32 kann wie die Körnung 32/45(56) alternativ auch nochmalig auf den 
Kegelbrecher C 1000 EF zur Nachversplittung aufgegeben werden.

Das unter den Siloabzügen verlaufende zentrale Abzugsband ermöglicht die sortenpräzise Ent-
leerung der Einzelsilos oder auch die Herstellung von werksgemischten Mineralstoffgemischen 
aus den jeweiligen Einzelkörungen.

Bei der Herstellung von Mineralstoffgemischen sorgt ein nachgeschalteter Tellermischer für 
eine optimale Durchmischung des Materials. Am Verladeterminal wird gleichzeitig der in 
Mineralgemischen geforderte Wasseranteil zugeführt.

Lagerung und Abtransport

Über die Verladeanlage werden die Kunden-LKW direkt beschickt. Ein Teil der Produkte wird 
auf dem Betriebshof in einer Boxenanlage und auf der 410 m Sohle zwischengelagert. Die 
Verladung der Produkte erfolgt per Radlader.

Der Abtransport der Gesteinsprodukte erfolgt per LKW über die ca. 150 m lange asphaltierte 
und mit einem Bedüsungssystem ausgerüstete Zufahrt.

Die am Standort stationierten Radlader sind zusätzlich im Zusammenhang mit der geordneten 
Innenverkippung von Erdstoffen im Einsatz. Sporadisch kann eine Planierraupe zur Konturie-
rung der Verkippungen zu Einsatz kommen. 

Die im Tagebau eingesetzte Gerätetechnik wird in den jeweiligen Hauptbetriebsplänen spezifi-
ziert. [20] [21] [22] [23]
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7 Staubförmige Emissionen - Einflussfaktoren 

Durch das Umschlagen, den Transport und die Lagerung von Stoffen werden Staubemissionen 
freigesetzt.

Die Staubentwicklung wird hauptsächlich von folgenden Parametern bestimmt:

- Materialeigenschaften 

- meteorologische Bedingungen 

- Anlageneinflüsse - emissionsverursachende Vorgänge

- Minderungsmaßnahmen

7.1 Materialeigenschaften

Die im Material enthaltenen feinsten Bestandteile werden beim Umschlagen aufgewirbelt und 
mit dem Wind weggetragen, wenn keine Maßnahmen zur Emissionsminderung ergriffen 
werden. Entscheidend sind dabei insbesondere Korngröße, Schüttdichte, Materialfeuchte und 
Staubneigung. 

In der verfügbaren Literatur zu diffusen Staubemissionen aus Steinbrüchen- und Aufberei-
tungsanlagen [24], [25], [26], auf die hier zurückgegriffen wird, werden prinzipielle Aussagen 
über die Art der Staubemissionen getroffen. Für die emittierten Stäube aus diffusen boden-
nahen Quellen (Umschlag, Lagerung) der hier zu betrachtenden Art liegen keine eindeutigen 
Angaben zur Korngrößenverteilung vor. Bei vergleichbaren Projekten wurde der PM-10-Anteil 
am Gesamtstaub zu 25 % abgeschätzt. Der Staub aus einer Entstaubungsanlage mit 
Gewebefilter besteht zu ca. 85 % aus Feinstaub PM10 [27].

7.2 Meteorologische Bedingungen

Das Gelände ist unmittelbar den natürlichen meteorologischen Einflüssen ausgesetzt. Starke 
Sonneneinstrahlung und geringe Luftfeuchtigkeit haben einen Feuchtigkeitsverlust im Material 
zur Folge und fördern somit die Staubentwicklung. Andererseits ereignet sich eine natürliche 
Materialanfeuchtung durch Niederschläge. Die Staubemissionen aus offenen Flächen sind 
damit, in Abhängigkeit von den jeweiligen Witterungsverhältnissen, starken Schwankungen 
unterworfen. 

Zu Staubausträgen durch Winderosion im Bereich des Steinbuches kommt es hauptsächlich an 
Flächen, die nicht verfestigt oder bewachsen sind. Die Höhe des Staubaustrages ist dabei 
abhängig von der Windgeschwindigkeit, der Korngröße, der Zusammensetzung und der 
Feuchte des abwehfähigen Materials. Unterhalb einer Windgeschwindigkeit von 4 - 5 m/s 
(gemessen in 10 m Höhe) kommt es dabei praktisch zu keinen Abwehungen. Eine nennens-
werte Erosion tritt erst bei deutlich höheren Geschwindigkeiten auf. Da andererseits erhöhte 
Windgeschwindigkeiten oft mit Niederschlägen verbunden sind, wird der erosionsrelevante 
Anteil des Staubes wieder vermindert. 
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7.3 Anlageneinflüsse - Emissionsverursachende Vorgänge

Zur Emission von Staubpartikeln von Oberflächen ist i.d.R. ein auslösender Prozess (emissions-
verursachender Vorgang) notwendig. So kommen Winderosion oder mechanische Eingriffe wie 
der Umschlag von Bodenmaterial oder Fahrzeugbewegungen in Betracht.

Die Höhe der staubförmigen Emissionen bei Lagerung, Umschlag und Transport ist abhängig 
von verschiedenen Einflussgrößen. So sind bei der Lagerung die Haldenform (Böschungs-
winkel, Abmessung, Lagerdauer) und die Oberflächenbeschaffenheit zu beachten. Für den 
Umschlag spielen die Umschlagart und die Abwurfhöhe eine entscheidende Rolle. Für den 
Transport mit Fahrzeugen hängen die Emissionen stark von der Beschaffenheit der Verkehrs-
wege und der Fahrzeuggeschwindigkeit ab. 

7.4 Emissionsminderungsmaßnahmen

Staubemissionen bei Umschlag, Aufbereitung und Transport sind auf die wesentlichen Ein-
flussgrößen Guteigenschaften, Handhabung der Güter und Umgebungsbedingungen zurück-
zuführen. Zwischen diesen Größen bestehen vielfache Wechselwirkungen. Generelle Aussagen 
zu Möglichkeiten und Umfang der Verminderung dieser Emissionen sind deshalb nur in grober 
Näherung möglich. Die TA Luft enthält deshalb ein Raster, welches die Erfassung, Bewertung 
und Minderung derartiger Emissionen im Einzelfall ermöglichen soll.

Unter Punkt 9 der VDI 3790 Blatt 3 werden allgemeine Möglichkeiten zur Emissionsminderung 
bei Lagerung und Umschlag genannt. In Ziffer 5.2.3 der TA Luft werden konkrete Anforde-
rungen zur Minderung staubförmiger Emissionen bei Umschlag, Transport, Lagerung oder 
Bearbeitung festgelegt. 

Bei der Festlegung dieser Anforderungen sind unter Beachtung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit insbesondere

- die Art und Eigenschaften der festen Stoffe und ihrer Inhaltsstoffe,

- das Umschlaggerät oder das Umschlagverfahren,

- der Massenstrom und die Zeitdauer der Emissionen,

- die meteorologischen Bedingungen,

- die Lage des Umschlagortes (z.B. Abstand zur Wohnbebauung)

zu berücksichtigen.
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Be- oder Entladung

Bei der Festlegung von Anforderungen an die Be- oder Entladung kommen folgende 
Maßnahmen in Betracht:

- regelmäßige Wartung der Geräte 

- Minimierung der Fallstrecke beim Abwerfen 

- selbsttätige Anpassung der Abwurfhöhe bei wechselnder Höhe der Schüttungen

- Automatisierung des Umschlagbetriebes

- Absaugung von Trichtern, Übergabestellen, Schüttgossen, Beladerohren  

- Verbesserung der Wirkung von Absaugungen (z.B. durch Leitbleche),

- Anwendung einer Wasservernebelung vor Austrittsöffnungen und Aufgabetrichtern

- Windschutz bei Be- und Entladevorgängen im Freien

- Umschlagbeschränkungen bei hohen Windgeschwindigkeiten

- Planung der Lage des Umschlagortes auf dem Betriebsgelände

Förderung oder Transport

Bei der Festlegung von Anforderungen an Förderung oder Transport kommen folgende 
Maßnahmen in Betracht:

- Einsatz geschlossener Behältnisse beim Transport mit Fahrzeugen (Silofahrzeug, 
Abdeckplane)

- Abdeckung von z.B. Förderbändern 

- Befeuchtung von offenen Übergabestellen

- Kapselung von Übergabestellen; zuführend der staubhaltige Luft zu einer 
Entstaubungseinrichtung 

- Befestigung von Fahrwegen mit einer Decke aus Asphaltbeton, aus Beton oder 
gleichwertigem Material; in ordnungsgemäßem Zustand halten und entsprechend dem 
Verschmutzungsgrad säubern. 

- Vermeiden und Beseitigen von Verschmutzungen der Fahrwege durch Fahrzeuge nach 
Verlassen des Anlagenbereichs (Reifenwaschanlagen, Kehrmaschinen, Überfahrroste)

Bearbeitung oder Aufbereitung

Bei der Festlegung von Anforderungen an die Bearbeitung oder Aufbereitung kommen folgende 
Maßnahmen in Betracht:

- Kapselung von Aufgabestellen und Abwurfstellen
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- Kapselung von Maschinen, Geräte oder sonstige Einrichtungen zur Bearbeitung von 
festen Stoffen

- Einsatz einer Entstaubungseinrichtung 

- alternativ Befeuchtung von Aufgabestellen und Abwurfstellen

Lagerung

Bei der Festlegung von Anforderungen an die Lagerung kommen folgende Maßnahmen in 
Betracht:

- bevorzugen einer geschlossene Bauweise (z.B. Silo) mit Entstaubungseinrichtungen  

- ausreichende Befeuchtung der Halden und der Übergabe- und Abwurfstellen

- Schüttung oder Abbau hinter Wällen und Begrenzung der Höhe von Halden

- höhenverstellbare Förderbänder

- Windschutzbepflanzungen

- Ausrichtung der Haldenlängsachse in Hauptwindrichtung

- weitgehender Verzicht auf Errichtungs- oder Abbauarbeiten bei Wetterlagen, die 
Emissionen besonders begünstigen 
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8 Anlagenemissionen 

8.1 Emissionsverursachende Vorgänge 

Folgende Vorgänge sind bei der Bestimmung der Emissionsquellen im zu berücksichtigen:

Be- oder Entladung (Umschlag) 

Staubemissionen durch den Umschlag (Materialaufnehmen, Materialabwerfen) können bei 
Ladetätigkeiten mit Baggern, Radladern oder der Beladeanlage auf LKW/SKW, beim Beschi-
cken der Aufbereitungsanlagen oder beim Materialabwerfen von Bändern auf Halden auftreten. 
Beim Herabfallen des Gesteins nach erfolgter Sprengung sind ebenfalls Staubemissionen zu 
erwarten.

Förderung oder Transport

Die durch Fahrbewegungen verursachten Staubemissionen der asphaltierten Zufahrt sind eher 
als gering anzusehen. Staubförmige Emissionen können durch Fahrbewegungen der 
LKW/SKW und der Umschlaggeräte (Radlader) auf unbefestigten Straßen entstehen. Von 
offenen Bandanlagen kann es zu Verwehungen kommen. 

Bearbeitung oder Aufbereitung

Beim Brechen oder Klassieren von Gesteinsmaterial ist mit staubförmigen Emissionen zu 
rechnen.

Lagerung

Flächenhafte Emissionsquellen stellen Materialhalden dar. Durch Verwehungen kleinster 
trockener Kornbestandteile können hier staubförmige Emissionen hervorgerufen werden.

8.2 Staubbekämpfungsmaßnahmen 

Mit der Weiterentwicklung des Gewinnungsschwerpunktes in Richtung Norden vergrößerte sich 
die zu überbrückende Förderdistanz zur stationären Aufbereitungsanlage. Dies veranlasste die 
Bergbautreibende im Jahr 2008 zur Installation eines 430m Landbandes, um die 
Rohstoffförderung über 2 ständig verkehrende SKW abzulösen. Mit der Landbandanbindung 
des Tagebaues ist der eingesetzte Vorbrecher von einem Diesel- auf einem Elektrobetrieb 
umgestellt worden. 

Diese betriebswirtschaftlich sinnvolle Technologieumstellung wirkt dauerhaft signifikant positiv 
auf die Lärm- und Staubsituation.

Generell ist die Ausrüstung des Tagebaues mit der vorhandenen Mobiltechnik nach 
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten an der zu gewinnenden und zu fördernden 
Rohstoffmenge ausgerichtet worden (u.a. Leistung des Baggers und Leistung der zur 
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Förderung eingesetzten SKW). Aufgrund dieser Situation ist bereits eine Optimierung des 
Fahrzeugeinsatzes in Steinbruch gegeben. 

Flächenfreilegung / Abraumberäumung / Bohren / Sprengen

Die Kulturbodenbeseitigung, Abraumberäumung Tagebauaußensicherung/-konturierung 
vollzieht sich in der Regel in geschlossenen Bauabschnitten. Immissionsmindernde 
Maßnahmen werden analog sonstiger Erdbauprojekte vorhabenbezogen und witterungs-
abhängig realisiert (gegebenenfalls Fahrtrassenbenetzung, Aufschotterung von Hauptfahr-
trassen, witterungsabhängige Bauzeitenplanung). Durch die Herstellung der Tagebau-
umwallungen unmittelbar mit Baubeginn reduzieren sich die Außenwirkungen des Vorhabens 
zum Teil erheblich. 

Mit der Beräumung des Abraumes finden die Nachfolgetätigkeiten nicht mehr im ehemaligen 
Geländeniveau statt, sondern vollziehen sich i.d.R. 3 m unter dem Ursprungsniveau. Die 
geschlossene Umwallung wirkt zusätzlich abschirmend. Die in Kampagnen organisierte 
Bohrtätigkeit (ca. 10-15 Bohreinsätze mit jeweils bis zu 2/3 Bohrtagen im Jahr) findet hinter der 
abgesenkten Kulisse statt. Die Bohrgeräte repräsentieren einen modernen Entwicklungsstand 
und verfügen über u.a. über einen Feinstaubabsaugung an der Bohrlafette.

Laden / Fördern im Steinbruch

Infolge der Bergfeuchte neigt das frisch gesprengte Haufwerk nicht zum Stauben. 
Dementsprechend sind beim Ladevorgang des Haufwerks keine zusätzlichen Einrichtungen 
installiert. Die Geräteführer des Baggers und des SKW sind angehalten, den Prozess durch 
Optimierung der Fahrzeugpositionen und der Materialschütthöhen effektiv im Sinne der 
Staubminimierung zu gestalten. 

Witterungsabhängig kommt zur Benetzung der Wegtrassen zum Vorbrecher ein mobiler 
Wasserwagen mit Sprüh- bzw. Auslaufbalken zum Einsatz. Um Luftverunreinigungen infolge 
der Fahrtätigkeit zu minimieren, ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 20 km/h 
(innerbetrieblich) begrenzt worden.

Ein aktiv betriebenes Bedüsungssystem ist im Bereich der Übergabestellen der Vorbrechers 
installiert. Die Verfügbarkeit von Brauchwasser ist über die betrieblichen Pumpensümpfe 
hinreichend gegeben.

Die Verbrennungsmotoren der eingesetzten Mobilgeräte verursachen Abgasemissionen. 
Verbrennungsaggregate, die nicht unter den Genehmigungsumfang der immissionsrechtlichen 
Zulassung fallen, werden gemäß der Betriebsanleitung des Herstellers gewartet. Damit wird in 
Abhängigkeit vom Alter der technischen Einrichtung bzw. dessen technischer Ausstattung ein 
optimaler Schadstoffausstoß erreicht. Vorhandene Altgeräte werden, sofern es die Rechtslage 
verlangt, in dem geforderten Maße modernisiert.
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Aufbereitungsanlage

Die mobile Vorbrecheranlage Kleemann Mobicat 1250 ist als Kompaktanlage vom Hersteller 
bezogenen worden und wird gemäß der Herstellerangaben betrieben. Die Anlage ist 
standardmäßig gekapselt.

Zur Verminderung der Staubemissionen ist am Vorbrecher das herstellereigene
Benetzungssystem als ausrüstungstechnische Zusatzoption installiert. 

Einen weiteren Schwerpunkt in Bezug auf die Entwicklung von Staubemissionen stellt der 
Abwurf des Landbandes auf das Zwischenlager 0/250 im Betriebshofbereich dar. An dem 
Abwurfbereich ist ebenfalls eine Produktbenetzung fest installiert.

Die Endlagerung von Fertigprodukten in geschlossenen Silos wirkt dem Stauben entgegen. Die 
Abzugs- und Verladeinrichtungen nach den stationären Lagerhaltungen verfügen über 
staubmindernde Ausrüstungen (Absaugungen, Wasserbedüsung, verfahrbares Band zur 
Reduzierung der Fallhöhe).

Im Bereich der Stationären Aufbereitung sind staubintensive Anfallsstellen gekapselt und 
punktuell mit Absaugeinrichtungen bestückt. Die installierte Entstaubungsanlage hat mit einem 
Volumenstrom von 72.000 m³/h eine ausreichende Leistungskapazität.

Die installierte Entstaubungsanlage erfasst folgende Betriebspunkte:

- Einfachsplittanlage:   - Siebmaschinenein- und -ausläute

- Bandübergabestellen

- Edelsplittanlage:   - Brecherein- und -ausläute

- Siebmaschinenein- und -ausläute

- Siloein-/-ausläufe

- Bandübergabestellen

- Edelsplittverladung

Zusätzlich wird der Stoffstrom an folgenden Anlagenpunkten mit Brauchwasser bedüst:

- Einfachsplittanlage:   - Gurtbandförderer/Siloausläufe

- Tellermischer der Verladung

- Edelplittanlage:   - Verladeband 

Das Verladeband für Edelsplitte und Edelbrechsand ist zusätzlich 
stufenlos absenkbar.
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Auslagerung / Versand

Der überwiegende Anteil der über die Aufbereitungsanlage produzierten Fertigprodukte wird 
direkt über die fest installierten Verladeeinrichtungen auf die Versandfahrzeuge umgeschlagen. 
Bei diesen fest installierten Verladungen kommen Bedüsungen, Entstaubungen und 
Abwurfhöhenregulierungen zum Einsatz.

Infolge des diskontinuierlichen Absatzes der Fertigprodukte ist eine zusätzliche 
Zwischenlagerung der verschiedensten Materialien auf Freihalden notwendig. Für die Lagerung 
von hochwertigen Edelsplitten, Splitten und Edelbrechsanden sind auf der befestigten Fläche 
des Betriebshofs in unmittelbarer Nähe der stationären Aufbereitungsanlage Lagerboxen 
vorhanden. Durch den asphaltierten Unterbau und die umschlossene Bauweise der Lagerboxen 
wird dem Stauben des Materials entgegengewirkt. 

Mineralgemische, Sande und Produktbevorratungen für spezielle Großprojekte werden auf der 
410 m Sohle des Tagebaues zwischengelagert. Die Tagebaukontur wirkt immissionstechnisch 
abschirmend. Die aus der Anlage bezogenen Produkte können bedarfsweise benetzt werden, 
sodass die Umschlagvorgänge staubminimiert vonstattengehen.

Infolge der erhöhten Staubentwicklung beim Prozess Freilagerbewirtschaftung / der 
Kundentransportlogistik hat die Bergbautreibende im Jahr 2004 die Betriebshoflagerfläche mit 
einer Immissionsschutzwand in Richtung Görsdorf (Tallage) versehen. Ferner ist im Bereich des 
Betriebshofes seit 2005 ein stationäres Bedüsungssystem zur bedarfsweisen Benetzung der 
hochfrequentierten, asphaltierten Verkehrsflächen installiert. Dieses System ergänzt die bereits 
2002 installierte Straßenbenetzung im Zufahrtsbereich.

Insgesamt ist eine Betriebshoffläche von ca. 8 000 m² im Stationäranlagenbereich asphaltiert. 
Eine Säuberung mittels Straßenkehrmaschinen ist damit bei ungünstigen Witterungsverläufen 
effektiv möglich. Der Bewegungsbereich des Betriebshofes Görsdorf ist 2020 umfassend saniert 
worden.

8.3 Bewertung der Emissionsminderungsmaßnahmen

An Anlagen in denen feste Stoffe be- oder entladen, gefördert, transportiert, bearbeitet, 
aufbereitet oder gelagert werden, sollen geeignete Anforderungen zur Emissionsminderung 
gestellt werden, wenn diese Stoffe zu staubförmigen Emissionen führen können. Die im 
laufenden Betrieb eingesetzten oder vorgesehenen Maßnahmen zur Minderung oder 
Vermeidung staubförmiger Emissionen werden in Bezug auf die Anforderungen der Ziffern 
5.2.3.2, 5.2.3.3, 5.2.3.4 und 5.2.3.5.2 der TA Luft wie folgt bewertet:
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Tabelle 5 Maßnahmen bei Be- oder Entladung

Maßnahme nach 5.2.3.2 TA Luft Maßnahme des Betriebes Bewertung
Minimierung der Fallstrecke beim 
Abwerfen Betriebsanweisung an Personal erfüllt

selbsttätige Anpassung der 
Abwurfhöhe 

Abwurfhöhenregulierungen bei 
Verladeanlage erfüllt

Automatisierung des 
Umschlagbetriebes Landbandanlage, Beladeanlage erfüllt

regelmäßige Wartung der Geräte im Betriebstagebuch dokumentiert erfüllt

Absaugung von Übergabestellen Entstaubungsanlage, turnusmäßige 
Messungen erfüllt

Verwendung von Trichtern Aufgabebunker am Vorbrecher;
Trichter/Hauben an den Brechern/Sieben erfüllt

Anwendung einer 
Wasservernebelung 

Bedüsungssysteme: Vorbrecher,
Bandabwurf 0/250, Verladeanlage erfüllt

Windschutz bei Be- und
Entladevorgängen im Freien

Boxenanlage, Wand bei Verladeanlage,
Halden auf tieferen Sohlen erfüllt

Umschlagbeschränkungen bei 
hohen Windgeschwindigkeiten Betriebsanweisung an Personal erfüllt

Planung der Lage des Umschlag-
ortes auf dem Betriebsgelände

bei Gestaltung des Betriebshofes
realisiert erfüllt

Erhöhung der Materialfeuchte  Bedüsung des Materialstroms an
verschiedenen Stellen erfüllt

Vereinheitlichung der Korngröße
Klassierung mit Anschluss an 
Entstaubungsanlage zur Abtrennung des 
Staubanteils

erfüllt

Reduktion der Umschlagvorgänge
kontinuierlicher Materialfluss durch 
Aufbereitungsanlage; überwiegend (ca. 
75 %) Direktverladung auf Kunden-LKW

erfüllt

Damit werden die Anforderungen gemäß Ziffer 5.2.3.2 TA Luft erfüllt.
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Tabelle 6 Maßnahmen bei Förderung oder Transport

Maßnahme nach 5.2.3.3 TA Luft Maßnahme des Betriebes Bewertung

Einsatz geschlossener Behältnisse 
beim Transport mit Fahrzeugen

Transport von groben Körnungen in 
Muldenfahrzeugen, von Füller in 
Silofahrzeugen

erfüllt

Abdeckung von z.B. 
Förderbändern

im Bereich der stationären Aufbereitung 
und der Verladung; Landband zur 
Zwischenhalde konkav ausgeführt

erfüllt

Befeuchtung von offenen 
Übergabestellen

Bedüsungssysteme: Vorbrecher, 
Bandabwurf 0/250; Verladeanlage erfüllt

Kapselung von Übergabestellen; 
zuführend der staubhaltige Luft zu 
einer Entstaubungseinrichtung 

Entstaubungsanlage, turnusmäßige 
Messungen erfüllt

Befestigung von Fahrwegen und 
Säuberung

asphaltierter Betriebshof mit stationärem 
Bedüsungssystem; Kehrmaschine erfüllt

Vermeiden und Beseitigen von 
Verschmutzungen der Fahrwege 
nach Verlassen des Geländes

Straßenbenetzung der Zufahrt;
Begrenzung der Fahrgeschwindigkeit auf 
20 km/h

erfüllt

Damit werden die Anforderungen gemäß Ziffer 5.2.3.3 TA Luft erfüllt.

Tabelle 7 Bearbeitung oder Aufbereitung

Maßnahme nach 5.2.3.4 TA Luft Maßnahme des Betriebes Bewertung

Kapselung von Aufgabestellen und 
Abwurfstellen an Siebmaschinen und Brechern erfüllt

Kapselung von Maschinen, Geräte 
oder sonstige Einrichtungen zur 
Bearbeitung von festen Stoffen

an Siebmaschinen und Brechern; 
Verladung mit Trichter/Balg erfüllt

Einsatz einer 
Entstaubungseinrichtung 

Entstaubungsanlage an der Einfach- und 
Edelsplittanlage; Filteranlage am 
Bohrgerät

erfüllt

alternativ Befeuchtung von 
Aufgabestellen und Abwurfstellen

Bedüsungssysteme: Vorbrecher, 
Bandabwurf 0/250; Verladeanlage

erfüllt

Damit werden die Anforderungen gemäß Ziffer 5.2.3.4 TA Luft erfüllt.
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Die regelmäßig durchgeführten Messungen [28] [29] an der Entstaubungsanlage führten zu 
folgenden Ergebnissen

Tabelle 8 Massenkonzentration und Volumenstrom der Emissionsmessung 

Quellen
Volumenstrom Massen-

konzentration Grenzwert

m³/h in mg/m³ in mg/m³

Siebhaus; Messung 2015 [28] 60 317 29,7 50

Siebhaus; Messung 2018 [29] 60 763 26,2 50

Die Ergebnisse der Emissionsmessungen ergaben eine Einhaltung des Grenzwertes.

Tabelle 9 Lagerung

Maßnahme nach 5.2.3.5TA Luft Maßnahme des Betriebes Bewertung

bevorzugen einer geschlossene 
Bauweise mit Entstaubungs-
einrichtungen 

geschlossene Aufbereitung mit 
Siloanlage mit Entstaubungsanlage erfüllt

ausreichende Befeuchtung der 
Halden und der Übergabe- und 
Abwurfstellen

Bedüsungssysteme: Vorbrecher, 
Bandabwurf 0/250; Verladeanlage erfüllt

Schüttung oder Abbau hinter 
Wällen und Begrenzung der Höhe 
von Halden

Umwallung des Tagebaus, Boxenanlage 
für Freilager; Zwischenlagerung im 
Tagebau

erfüllt

höhenverstellbare Förderbänder an Verladeanlage erfüllt

Windschutzbepflanzungen auf der Umwallung erfüllt

Ausrichtung der Haldenlängsachse 
in Hauptwindrichtung

bei Planung und Haldenaufbau
berücksichtigt erfüllt

weitgehender Verzicht auf 
Errichtungs- oder Abbauarbeiten 
bei Wetterlagen, die Emissionen 
besonders begünstigen 

über Arbeitsanweisungen geregelt erfüllt

Damit werden die Anforderungen gemäß Ziffer 5.2.3.5.2 TA Luft erfüllt.

Im Tagebau Pockau-Görsdorf werden umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um die beim 
Umschlag, bei der Aufbereitung, beim Lagern und beim Transport von Gesteinen entstehenden 
staubförmigen Emissionen zu verhindern oder zu minimieren.

Unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit erfüllen die Maßnahmen die 
Vorgaben der Ziffer 5.2.3 der TA Luft und sind als ausreichend zu betrachten.
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9 Berechnung der Emissionsfaktoren 

Zur Beschreibung der Einflüsse der Behandlung der Schüttgüter werden sogenannte 
Emissionsfaktoren, die die Art der Lagerung, des Umschlags oder des Transportes berück-
sichtigen, berechnet. 

Die Emissionsfaktoren für diffuse Vorgänge werden nach der VDI 3790 Blatt 3 Umwelttech-
nologie - Emissionen von Gasen, Gerüchen und Stäuben aus diffusen Quellen - Lagerung, 
Umschlag und Transport von Schuttgütern, Januar 2010, ermittelt [30]. 

Normierter Emissionsfaktor

Zur Berechnung der Staubemissionen von Umschlagvorgängen werden normierte Emissions-
faktoren bestimmt.

= ,   
, = 0,5 ä   

= + 2 ,    
qnorm normierter Emissionsfaktor in g/tGut ·m³/t

qnorm,korr  korrigierter, normierter Emissionsfaktor in g/tGut ·m³/t

a Gewichtungsfaktor der Stoffe hinsichtlich der Neigung zum Stauben

(siehe Punkt 5.1 dieses Gutachtens)

k Korrekturfaktor, k = 2,7 diskontin., k = 83,3 kontin. Verfahren

M Abwurfmenge in t/Abwurf

kH Auswirkungsfaktor

kGerät Korrekturfaktor für Abwurfverfahren

Hfrei freie Fallhöhe in m

HRohr Höhendifferenz in m, den das Gut im Beladerohr zurücklegt

kReib Faktor zur Berücksichtigung von Neigung und Reibung im Rohr
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Aufnahme

Zur Festlegung eines individuellen Emissionsfaktors qAuf für die Aufnahme von Schüttgütern gilt 
folgender allgemeiner Ansatz:

=  
qAuf individueller Emissionsfaktor in g/tGut

qnorm normierter Emissionsfaktor in g/tGut ·m³/t

S Schüttdichte beim jeweils gehandhabten Stoff in t/m³

kU Umweltfaktor

Für Aufnahmevorgänge verschiedener staubender Güter sind die normierten Emissionsfaktoren 
in der VDI 3790 Bl 3, Tabelle 11 [30] dargestellt.

Abwurf

Zur Festlegung eines individuellen Emissionsfaktors qAb für den Abwurf von Schüttgütern gilt 
folgender allgemeiner Ansatz:

= ,  
qAb individueller Emissionsfaktor in g/tGut

qnorm,korr  korrigierter, normierter Emissionsfaktor in g/tGut ·m³/t

S Schüttdichte beim jeweils gehandhabten Stoff in t/m³

kU Umweltfaktor

Aufbereitung

Für die Aufbereitung von Stoffen (hier Brechen und Klassieren von Gestein) werden in der 
VDI 3790 Blatt 3 keine Berechnungsverfahren angegeben. 

Nach der Berechnungshilfe für die Emissionserklärungserstellung [27] ergibt sich für das 
Brechen von trockenen Materialien ein Faktor von 25 g/t. Für den gekapselten  Vorbrecher und 
der eingesetzten Bedüsung wird eine Minderung von ca. 50 % angenommen.
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Lagerung

Der Staubabtrag von Oberflächen wird über die folgende Gleichung bestimmt:

0,1     
= 5 (   1) ,    
= 5 0,1 1 , 100 

CA Kennzahl zur Bestimmung des Staubabtrages

qL flächenbezogener Staubabtrag in g/(m²h)

Böschungswinkel in °

vW Windgeschwindigkeit in m/s

w Anteile der Windgeschwindigkeit in %

d50 mittlere Korngröße in mm

kf Korrekturfaktor (1 = trocken, 3 = Feuchtigkeit > 3%)

k Korndichte in g/cm³

Bei CA < 1 ist die Haftkraft des Korns größer oder gleich der Windkraft. Es wird kein Feingut 
abgetragen.

Voraussetzung für die Anwendbarkeit dieser Gleichung ist, dass stets abwehfähiges Material an 
der Haldenoberfläche vorhanden ist (Lagerplätze mit Umschlagfrequenzen 10/a) und dass es 
sich nicht um Stoffe handelt, die zur Verkrustung neigen. Für den Abtrag von Material aus der 
offenen Fläche (ohne Umschlagtätigkeiten) ist diese Gleichung nicht anwendbar.

Zur Bestimmung des Staubabtrages werden die Anteile der Windgeschwindigkeitsklassen      
(w, vW) von der als übertragbar bestimmten Windstation herangezogen.

Diese Gleichung wurde für Schüttgüter mit einer Korndichte von 2,6 bis 4,9 g/cm³ und Korn-
durchmesser zwischen 0,15 und 1,00 mm mittels Felduntersuchungen an Erzumschlagplätzen 
verifiziert. Diese Gleichung ist grundsätzlich auch auf andere Schüttgüter anwendbar. Es 
ergeben sich jedoch hohe Abweichungen zwischen der prognostizierten und der real auftre-
tenden Staubimmission.

Der Staubabtrag von den hier zu betrachtenden Schüttgütern mit einer Dichte von ca. 1,2 bis 
1,8 t/m³ wird dabei zu hoch berechnet. Die damit berechnete Emission stellt somit eine Maxi-
malbetrachtung dar.  
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Unbefestigte Fahrwege

Die durch das Fahren von Fahrzeugen auf unbefestigten Straßen verursachten Staube-
missionen können berechnet werden mit:

= 12 2,7 1 365 (1 ) 
quF Emissionsfaktor für Fahrbeweg. auf unbefestigten Fahrwegen (g / (km Fahrzeug)

kKgv Faktor zur Berücksichtigung der Korngrößenverteilung

a Korngrößenabhängiger Exponent

b Korngrößenabhängiger Exponent 

s Feinkornanteil < 75 µm des Straßenmaterials in %

W mittlere Masse der Fahrzeugflotte in t

p Anzahl der Tage pro Jahr mit mindestens 1 mm Regenniederschlag 

kM Kennzahl für Wirksamkeit von Emissionsminderungsmaßnahmen

Für eine regelmäßige Befeuchtung der Fahrwege wird für kM = 0,5 nach 7.1.2 der VDI 3790 
Bl. 4 [31] angenommen.

Befestigte Fahrwege

Nach VDI 3790 Blatt 4 kann die diffuse Staubemission durch Aufwirbelung beim Befahren von 
befestigten Fahrwegen in industriell oder gewerblich genutzten Betriebsgeländen unter Berück-
sichtigung von Niederschlägen im Jahresmittel mit nachfolgender Gleichung berechnet werden:

= ( ) , (1,1 ) , 1 3 365 (1 ) 
qbF Emissionsfaktor für Fahrbeweg. auf befestigten Fahrwegen in g/(km Fahrzeug)

kKgV Faktor zur Berücksichtigung der Korngrößenverteilung 

sL Flächenbeladung des befestigten Fahrwegs in g/m²

W mittlere Masse der Fahrzeugflotte in t

p Anzahl Tage pro Jahr mit mind. 1 mm natürlichem Niederschlag

kM Kennzahl für Wirksamkeit von Emissionsminderungsmaßnahmen
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Sprengabschlag

Da die Staubemissionen beim Sprengen primär beim Aufprall der abgelösten Gesteine entste-
hen, lassen sich diese Vorgänge analog dem Abwurf von Schüttgut modellieren. Im Bericht 
„Beurteilung diffuser Staubemissionen 2013“ [32] wurde dafür eine Formel abgeleitet:

, = 0,75 ,  [ ]
QS,PM Emissionsmassenstrom einer Partikelfraktion in g

kU,PM Anteil der Partikelfraktion am Gesamtstaub (Tabelle 10 [32] PM30 = 1; PM10 = 0,25)

a Gewichtungsfaktor der Staubungsneigung (Tabelle 11 [32]: hier a = 10) 

Hges Höhe der Etage (Bruchwand) in m

Schüttdichte des Hauwerks in t/m³

MS   Gesteinsmasse pro Abschlag in t
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10 Emissionen 

10.1 Eingangsdaten für die Berechnung

Auf der Grundlage eines zur Verfügung gestellten Anlagenfließbildes, der Anlagenbeschrei-
bung, der eingesetzten Emissionsminderungsmaßnahmen und der Vorortbesichtigung am 
27.04.2020 wurde von folgender Betriebssituation hinsichtlich der Emissionen an Staub 
ausgegangen.

Aufbereitung 

Am Vorbrecher ist ein Berieselungssystem installiert. Nach der Berechnungshilfe für die 
Emissionserklärungserstellung [27] ergibt sich für das Brechen von trockenen Materialien ein 
Faktor von 25 g/t. Bei diesen Faktoren ist eine Bedüsung nicht berücksichtigt. Es wird 
fachgutachterlich abgeschätzt, dass durch die Bedüsung die Emission um 50 % gemindert wird.

Im Bereich der stationären Aufbereitung sind staubintensive Anfallsstellen gekapselt und
punktuell mit Absaugeinrichtungen bestückt (u.a. Brecher, Siebmaschinen, Übergabestellen). 
Es erfolgt eine Berücksichtigung der Ergebnisse der Emissionsmessungen. Für einen Ansatz 
auf der sicheren Seite werden die Emissionsgrenzwerte herangezogen.

Umschlagvorgänge

Die Sprengungen finden im Regelbetrieb mind. 10 m unter GOK (ca. 470 m NN und darunter)
statt. Pro Einzelabschlag werden 20.000 – 30.000 t gesprengt. Das Material verfügt über eine 
gewisse Bergfeuchte.

Das gesprengte Gestein wird dann von der nächst tieferen Sohle (ca. 455 m NN und darunter)
mit einem Bagger in SKW verladen Das Gestein wird von den SKW in den Bunker des 
Vorbrechers gekippt. 

Das während des Vorbrechens befeuchtete Vorsiebmaterial wird über Bandanlagen 
ausgetragen. Das Gestein 0/250 wird von der Landbandanlage auf die Zwischenlagerhalden 
abgeworfen. Die Abwurfstelle ist bedüst.

Die Produkte aus den Siloanlagen werden über die Verladeanlage (bedüst, absenkbar) auf 
SKW/LKW abgegeben. Die zum Aushalden bestimmten Produktkörnungen der stationären 
Aufbereitungsanlagen werden dann im Haldenbereich abgekippt. Es wird von befeuchtetem
Material ausgegangen.

Mit einem Radlader wird das auf Halde/in Boxen lagernde Material in Straßen-LKW geladen. Es 
wird von angetrocknetem Material ausgegangen.
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Fahrbewegungen

Der Transport der Materialien (Bruchgestein, Produkte) im Tagebau wird durch SKW oder LKW 
durchgeführt. Die Fahrwege im Bruch werden befeuchtet. Der Betriebshof ist asphaltiert und 
wird regelmäßig feucht gereinigt. Die Zufahrt verfügt über ein automatischen Berieselungs-
system. 

Für die unbefestigten Fahrwege des Radladers und der SKW/LKW im Halden- und Bruchbe-
reich wird der Faktor für den Feinkornanteil mit S = 8,3 % in den Berechnungen berücksichtigt. 
Bei der Berechnung der Emissionen durch Fahrbewegungen wurde der natürliche Niederschlag 
mit p = 130 d/a berücksichtigt. Die „Kennzahl für die Wirksamkeit von Emissionsminderungs-
maßnahmen“ wurde mit dem Wert kM = 0,5 für eine Befeuchtung der Bruchwege bewertet [31]. 

Für LKW-Bewegungen auf der asphaltierten und befeuchteten Zufahrt wird eine Staubbeladung 
sL = 1 g/m² (geringe Verschmutzung) berücksichtigt. Für angetrocknete Bereiche wird die 
Staubbeladung zu sL = 5 g/m² (mäßig verschmutzt) abgeschätzt.

Lagerung

In der Anlage werden mineralische Baustoffe (Sande, Splitte, Schotter) mit unterschiedlichen 
Korndurchmessern (Brechsand 0/2 bis 0/250) gelagert, bei denen nur unter bestimmten 
Umständen mit staubförmigen Abwehungen zu rechnen ist.

Tabelle 10 Korndurchmesser Lagerung

Fraktion mittlere Korngröße in mm

Halde Vorsieb (0/40) - im Bruch 2 

Zwischenhalde (0/250) im Bruch 100

Halden Brechsande (0/2, 2/5, 0/5) - Betriebshof 1 

Halden Splitte (5/8 bis 16/22) - Betriebshof 10

Halden Schotter, (16/32 bis 32/45) - Betriebshof 20

Halden Mineralgemische im Bruch 10 

Im Jahresdurchschnitt ist mit einer Haldenfläche von ca. 4 400 m² und einer Haldenmenge für 
die Produkte von ca. 18 000 t zu rechnen.
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Materialeigenschaften

Die Schüttdichte ( der Materialien und die verwendeten Gewichtungsfaktoren (a) für die 
Staubneigung gehen wie folgt in die Berechnungen ein:

Tabelle 11 Schüttdichte und Staubneigung

Schüttgut Eigenschaft Staubneigung
Gewichtungs-

faktor Schüttdichte

a  

Sprenghaufwerk bergfeucht nicht wahrnehmbar 10,0 1,8

Rohgestein (0/500) bergfeucht nicht wahrnehmbar 10,0 1,8

Gabionen, Bruchstein grobstückig staubarm 1 1,6

Vorsieb
bedüst nicht wahrnehmbar 10,0 1,6

angetrocknet schwach 31,6 1,5

Material 0/250 bedüst nicht wahrnehmbar 10,0 1,5

Brechsand (0/2, 0/5)
bedüst nicht wahrnehmbar 10,0 1,3

angetrocknet schwach 31,6 1,2

Splitte 
(2/5 bis 16/22)

bedüst staubarm 1,0 1,4

angetrocknet nicht wahrnehmbar 10,0 1,3

Schotter
(16/32 bis 32/45)

bedüst staubarm 1,0 1,6

angetrocknet nicht wahrnehmbar 10,0 1,5

Mineralgemische 
bedüst nicht wahrnehmbar 10,0 1,7

angetrocknet schwach 31,6 1,6

Emissionszeiten

Bei einer Jahresproduktion von 300 000 t und einer mittleren Gewinnungs- und 
Aufbereitungsmenge von 1 600 t/d ergeben sich ca. 188 Arbeitstage pro Jahr. Mit durch-
schnittlich 8 Betriebsstunden pro Tag ergibt sich die mittlere Leistung der Aufbereitungsanlagen 
dann zu 200 t/h.  

Der Abtransport der Gesteinsfraktionen erfolgt kontinuierlich über das Jahr. Es wurde insgesamt  
eine Menge von  1 500 t/d an 200 Arbeitstagen berücksichtigt. 
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Tabelle 12 Kapazitäten und Emissionszeiten

Anlagenbereich Kapazität
t/a

Emissionszeit
h/a

Gesteinsgewinnung und Aufbereitung  300 000 1 500

Abtransport aus Tagebau (Bruchsteine, Vorsieb) 41 000

3 200

Abtransport von Zwischenhalde (Gabionensteine) 29 000
Abtransport aus Siloanlage (Schotter, Splitt, Sand, 
Mineralgemische) 159 000

Abtransport aus Boxenanlage (Schotter, Splitt, Sand) 23 000

Abtransport aus Haldenbereich im Tagebau (Mineralgemische) 31 000

10.2 Emissionen aus geführten Quellen 

Tabelle 13 Emission für geführte Quelle

Quellen
Volumenstrom

Grenzwert der 
Massen-

konzentration

Messwert der 
Massen-

konzentration

Massenstrom auf 
Grund des 

Grenzwertes

m³/h in mg/m³ in mg/m³ kg/h kg/a

Siebhaus 60 763 50 26,2 3,04 4 557

10.3 Diffuse Emissionen am Standort

Die ausführlichen Berechnungsansätze und ein Fließbild befinden sich in der Anlage 3.

Tabelle 14 Emissionsfaktoren Gesamtstaub

Vorgang Emission

Sprengabschlag 1,1 g/tGut

Umschlagen mit Bagger (Gestein) 1,6 … 2,2 g/tGut

Umschlagen mit Radlader (Produkte) 0,2 … 13,0 g/tGut

Abkippen von SKW, LKW (Gestein, Produkte) 0,5 … 6,2 g/tGut

Abwurf von Bandanlagen 73,5 … 161,5 g/tGut

Beladen aus Verladeanlage 0,2 … 2,6 g/tGut

Brechen (bedüst) 12,5 g/tGut

Transport mit Radlader 0,99 g/m Fhz.

Transport mit SKW 0,4 … 1,1 g/m Fhz.

Transport mit LKW 0,09 … 0,98 g/m Fhz.

Abwehung Halden 0,45 … 19,4 g/m²h
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10.4 Emissionsquellen

Ausgehend von der Betriebsbeschreibung, den Einsatzzeiten und Häufigkeiten sind die folgen-
den Emissionsquellen und Emissionen relevant. Grundlage für die Werte für die Entstaubungs-
anlage bilden die Emissionsgrenzwerte sowie die übermittelten Volumenströme der 
Emissionsmessungen [28] [29]. 

Tabelle 15 Emissionen

Emissionszeit Gesamtstaub 

Nr. Quelle h/a kg/h kg/a

1 Sprengung 12 26,7 320

2 Bagger Gestein auf SKW verladen  (2.1, 2.2)  1500 0,8 1158

3 SKW zum Vorbrecher 1500 6,0 8975

4 SKW abkippen Gestein in Trichter Vorbrecher 1500 0,7 1086

5 Vorbrecher 1500 2,5 7500

6 Haldenabwurf Vorsieb 1500 6,1 9206

7 Haldenabwurf 0/250 1500 11,9 17783

8 EQ Siebhaus 1500 3,0 4557

9A Beladeanlage für LKW (75 %); bedüst, Verladebalg 3200 0,1 279

9B Beladeanlage für SKW (25 %); bedüst, Verladebalg 400 0,2 93

10 SKW zur Auslagerung 400 2,6 1044

11 Abkippen Produkte vom SKW auf Halde (25 %) 400 0,6 221

12.1 Boxen Sand 0/2, 2/5 2286 1,1 715

12.2 Boxen Splitt 5/8 - 16/22     0 

12.3 Halde Vorsieb 2286 2,3 1564

13A Radlader Boxenverladung 3200 0,2 501

13B Radlader Haldenverladung 3200 0,6 1807

14 LKW 3200 0,8 2484

Gesamt Steinbruch Görsdorf   66,0 59294

Eine zusammenfassende Darstellung der Berechnung der Emissionen kann der Anlage 3 
entnommen werden. Ein Emissionsquellenplan befindet sich in der Anlage 1.2.
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10.5 Bewertung 

Für die Berechnung der Emissionen wurden die zur Verfügung gestellten Anlagendaten 
zugrunde gelegt. Die beschriebenen und vor Ort vorgefundenen umfangreichen  
Emissionsminderungsmaßnahmen (z.B. asphaltierter Betriebshof, stationäre Berieselungs-
anlagen an den Übergabestellen, Entstaubungsanlagen, Wasserwagen, Kehrmaschine, 
Straßenberieselung) wurden berücksichtigt.

Die Fortführung der Gewinnung in die geplante Erweiterungsfläche erfolgt aus dem aktiven 
Tagebau heraus. Für Gewinnung, Transport und Aufbereitung werden die am Standort 
vorhandenen Maschinen und Anlagen eingesetzt. Durch die Gewinnung in der Erweiterungs-
fläche erfolgt lediglich eine örtliche Verlagerung der Abbaustelle.

Für die Berechnungen der Emissionen im jetzigen Zustand wurden für den Transportweg der 
SKW eine Strecke von 550 m von der Abbaustelle zum Vorbrecher berücksichtigt. Je nach 
Gewinnungssohle legt der SKW eine Strecke zwischen 400 m und 550 m zurück.

Bei Abbautätigkeiten in der Erweiterungsfläche werden sich ebenfalls, in Abhängigkeit von 
Gewinnungssohle und Abbaufortschritt, Entfernungen zum derzeitigen Standort des 
Vorbrechers von ca. 100 m bis zu 550 m ergeben. Durch die Erweiterung nach Nordwesten 
erfolgt eine Vergrößerung der Entfernung der Gewinnungsstellen im Tagebau zur Bebauung in 
Görsdorf. Mit fortschreitendem Abbau in der Erweiterungsfläche und dem Abbau der Tiefsohlen 
wird zudem der Vorbrecherstandort weiter in den Tagebau verlagert, was zu einer Verkürzung 
der Fahrstrecken der SKW führt. Diese Maßnahme wird zu einem späteren Zeitpunkt angezeigt 
und bewertet.

Die für den derzeitigen Betriebszustand berechneten Emissionen sind somit auch für die 
Abbautätigkeiten in der Erweiterungsfläche zu erwarten. Durch die Erweiterung des 
Gneistagebaus Pockau-Görsdorf werden sich somit keine höheren Emissionen ergeben. Nach 
fachgutachterlicher Auffassung werden sich auch an der Immissionssituation keine Verschlech-
terungen im Hinblick auf Belästigungen und Gefahren für die Gesundheit feststellen lassen. 

Wie in Punkt 4 des Gutachtens dargestellt liegt am Standort eine allgemeine 
Hintergrundbelastung an Feinstaub PM10 von ca. 16 µg/m³ und für Staubniederschlag von 
0,06 g/(m²·d) als Jahresmittelwert vor. Die dem Tagebau Pockau-Görsdorf zuzurechnende 
Zusatzbelastung wird fachgutachterlich aufgrund der umfangreichen Emissionsminderungs-
maßnahmen als gering angesehen. 

Es ist nicht davon auszugehen, dass durch die resultierende Gesamtbelastung die 
Immissionswerte zum Schutz vor Gefahren für die menschliche Gesundheit (Ziffer 4.2.1 TA 
Luft) und zum Schutz vor erheblichen Belästigungen oder erheblichen Nachteilen durch 
Staubniederschlag (Ziffer 4.3.1 TA Luft) erreicht oder gar überschritten werden.
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11 Zusammenfassung 

Die Mineral Baustoff GmbH betreibt unweit der Stadt Pockau-Lengefeld im Erzgebirgskreis den 
Gneistagebau Pockau-Görsdorf. Innerhalb des bestehenden Bergrechts sind die 
Rohstoffvorräte in wenigen Jahren erschöpft. Neuere, mittels Geoelektrik erzielte 
Erkundungsergebnisse ergaben, dass sich die Lagerstätte in nördliche Richtung fortsetzt. Das 
Unternehmen strebt daher eine Erweiterung der Abbaugrenzen um ca. 3,2 ha über die 
genehmigten Abbaugrenzen hinaus nach Norden an. Unter Einbeziehung dieser zusätzlichen 
Lagerstättenbereiche und der dann möglichen weiteren Vertiefung des Steinbruchs würde sich 
die Rohstoffreserve um ca. 10 Mio. t erhöhen. Bei einer Jahresförderung von 300.000 t 
entspräche dies einer zusätzlichen Laufzeit des Steinbruchs von rund 33 Jahren. [5]

Umfang und Inhalt der zur Erlangung der erforderlichen Genehmigungen beizubringenden 
Unterlagen und Fachgutachten wurden anlässlich eines Scopingtermins am 04.04.2019 mit 
dem Sächsischen Oberbergamt als Planfeststellungsbehörde, der Landesdirektion Sachsen 
sowie den zu beteiligenden Fachbehörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
abgestimmt. Es wurde festgelegt, dass für das Vorhaben eine gutachterliche Stellungnahme zu 
den staubförmigen Emissionen und Immissionen zu erstellen ist, die einen Vergleich zwischen 
den gegenwärtigen und den zu erwartenden Emissionen führt und ausführlich auf die 
eingesetzten Minderungsmaßnahmen eingeht.

Die Ingenieurbüro Ulbricht GmbH wurde daraufhin mit der Erstellung eines solchen Gutachtens 
beauftragt.

Ausgehend von den zur Verfügung gestellten Anlagendaten, der Betriebsbeschreibung, der 
eingesetzten und geplanten Emissionsminderungsmaßnahmen und der während der 
Vorortbesichtigung vorgefundenen Betriebssituation wurden die im Tagebau Pockau-Görsdorf 
zu erwartenden staubförmigen Emissionen berechnet und bewertet.

Im Tagebau Pockau-Görsdorf werden umfangreiche Emissionsminderungsmaßnahmen 
eingesetzt, z.B. punktuelle Bedüsung an Bandübergabestellen, Kapselung von Anlagen, 
Anschluss der Anlagen an eine Entstaubungsanlage, Verladung mit einer bedüsten 
Verladeanlage, asphaltierte Zufahrt und Hoffläche, die feucht gehalten und regelmäßig gereinigt
wird.  

Unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit erfüllen die Maßnahmen die 
Vorgaben der Ziffer 5.2.3 der TA Luft und sind als ausreichend zu betrachten.

Die Fortführung der Gewinnung in die geplante Erweiterungsfläche erfolgt aus dem aktiven 
Tagebau heraus. Für Gewinnung, Transport und Aufbereitung werden die am Standort 
vorhandenen Maschinen und Anlagen eingesetzt. Durch die Gewinnung in der 
Erweiterungsfläche erfolgt lediglich eine örtliche Verlagerung der Abbaustelle. Je nach 
Gewinnungssohle legt der SKW weiterhin zum derzeitigen Standort des Vorbrechers eine 
Strecke von ca. 100 m bis zu 550 m zurück. Durch die Erweiterung nach Nordwesten erfolgt 
eine Vergrößerung der Entfernung der Gewinnungsstellen im Tagebau zur Bebauung in 
Görsdorf. 
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Die für den derzeitigen Betriebszustand berechneten Emissionen sind somit auch für die 
Abbautätigkeiten in der Erweiterungsfläche zu erwarten. Durch die Erweiterung des 
Gneistagebaus Pockau-Görsdorf werden sich somit keine höheren Emissionen ergeben. Nach 
fachgutachterlicher Auffassung werden sich auch an der Immissionssituation keine 
Verschlechterungen im Hinblick auf Belästigungen und Gefahren für die Gesundheit feststellen 
lassen. 

Wie in Punkt 4 des Gutachtens dargestellt liegt am Standort eine allgemeine 
Hintergrundbelastung für Feinstaub PM10 von ca. 16 µg/m³ und für Staubniederschlag von 
0,06 g/(m²·d) als Jahresmittelwert vor. Der Immissionswert für Schwebstaub PM10 von 40 
µg/m³ wird damit zu 40 % und der für Staubniederschlag von 0,35 g/(m²·d) zu 17 % erreicht.

Die dem Tagebau Pockau-Görsdorf zuzurechnende Zusatzbelastung an den nächsten 
Immissionspunkten in Görsdorf wird fachgutachterlich aufgrund der umfangreichen Emissions-
minderungsmaßnahmen als nicht relevant angesehen. 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass nicht davon auszugehen ist, dass durch die 
resultierende Gesamtbelastung die Immissionswerte zum Schutz vor Gefahren für die 
menschliche Gesundheit (Ziffer 4.2.1 TA Luft) und zum Schutz vor erheblichen Belästigungen 
oder erheblichen Nachteilen durch Staubniederschlag (Ziffer 4.3.1 TA Luft) erreicht oder gar 
überschritten werden.
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Ortsbesichtigung am 27.04.2020 
 

 

modernes Bohrgerät mit Filteranlage 

 

 

Beladung eines Kippers mit Bagger, Umwallung und Bepflanzung im Hintergrund 
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Materialaufgabe auf Vorbrecher 

 

 

Bandabwurf des befeuchteten Vorsiebmaterials 
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Landbandanlage für Material 0/250 

 

 

Bedüsung am Bandabwurf 0/250 
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Bandabdeckungen und Trichter an Siebmaschinen und Brechern; eingehauste 
Anlage im Hintergund  
 

 

eingehauste stationäre Aufbereitungsanlage mit Filtersilo der Entstaubungsanlage 
und Silofahrzeug; Wand an der Verladeanlage; Bandabdeckung am 2. Verladeband 
mit Verladebalg; feucht gereinigte Hoffläche 
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Berieselungsanlage an der Zufahrt 

 
 
 



Mineral Baustoff GmbH  
Erweiterung Gneistagebau Pockau-Görsdorf 

(Bericht Nr.: 401.10021/20) 

Ingenieurbüro Ulbricht GmbH 
09648 Mittweida, Telefon 03727/9990610 

Anlage 
3 Berechnung der Emissionen  

 



Pr
oj

ek
t: 

40
1.

10
02

1/
20

M
in

er
al

 B
au

st
of

f G
m

bH
Er

w
ei

te
ru

ng
 G

ne
is

ta
ge

ba
u 

Po
ck

au
-G

ör
sd

or
f

B
er

ec
hn

un
g 

de
r E

m
is

si
on

en
 

An
la

ge
 3

.1
Se

ite
 1

/9

t/h
h/

d
AT

/a
h/

a
Fh

z.
/h

Fh
z.

/d

20
0

8
18

8
1.

50
0

5,
0

40
6,

7
t

Kl
as

se
 2

20
0

8
18

8
1.

50
0

40
t

Kl
as

se
 3

 u
. 4

16
1

8
18

8
1.

50
0

6,
5

t
14

2
8

18
8

1.
50

0
25

t
38

8
18

8
1.

50
0

25
t

13
16

20
0

3.
20

0
0,

5
8

9
16

20
0

3.
20

0
0,

4
6

50
16

20
0

3.
20

0
2,

0
32

7
16

20
0

3.
20

0
0,

3
5

10
16

20
0

3.
20

0
0,

4
6

Si
lo

an
la

ge
75

%
a 

 
Sa

nd
e

6%
4

16
20

0
3.

20
0

0,
2

3
t/m

³
Sp

lit
te

23
%

16
16

20
0

3.
20

0
0,

6
10

10
1,

8
Sc

ho
tte

r
1%

1
16

20
0

3.
20

0
0,

0
0

10
1,

8
M

in
er

al
ge

m
is

ch
41

%
29

16
20

0
3.

20
0

1,
2

18
10

1,
6

50
32

1,
5

10
1,

5
H

al
de

n
25

%
10

1,
3

Sa
nd

e
6%

11
2

20
0

40
0

0,
5

1
32

1,
2

Sp
lit

te
23

%
43

2
20

0
40

0
1,

7
3

1
1,

4
Sc

ho
tte

r
1%

2
2

20
0

40
0

0,
1

0
10

1,
3

M
in

er
al

ge
m

is
ch

41
%

77
2

20
0

40
0

3,
1

6
1

1,
6

13
3

10
1,

5
10

1,
7

32
1,

6
50

16
20

0
3.

20
0

2,
0

32
1

1,
6

17
16

20
0

3.
20

0
0,

7
11

22
16

20
0

3.
20

0
0,

9
14

88
16

20
0

3.
20

0
3,

5
57

70
.0

00

Fo
lg

en
de

 B
er

ec
hn

un
gs

m
et

ho
di

k 
w

ur
de

 b
ei

 d
er

 E
rm

itt
lu

ng
 d

er
 D

ur
ch

sä
tz

e 
un

d 
Em

is
si

on
en

 a
ng

ew
en

de
t:

t/a
 

t/d

G
ew

in
nu

ng
30

0.
00

0
1.

60
0

ni
ch

t w
ah

rn
eh

m
ba

r

Ab
w

ur
f V

or
si

eb
57

.0
00

30
4

Ki
pp

er
 G

es
te

in
R

ad
la

de
r

LK
W

Ki
pp

er
 H

al
de

n

20
5

Vo
rb

re
ch

er
30

0.
00

0
1.

60
0

21
3.

00
0

1.
13

6

22
.5

00

Sc
hü

ttg
ut

St
au

be
nt

w
ic

kl
un

g
15

9.
75

0

La
de

ka
pa

zi
tä

te
n:

Ve
rk

au
f Z

w
is

ch
en

la
ge

r
29

.0
00

14
5

53
.2

50
K

on
tro

lle

15
4

Ab
tra

ns
po

rt 
H

al
de

n
30

.7
50 75

0
4

Ba
gg

er

Vo
rs

ie
b 

Ve
rb

le
ib

17
.0

00

26
6

Vo
rs

ie
b

13
.5

00
68

51
.7

50
25

9
2.

25
0

11
92

.2
50

Ab
w

ur
f 0

/2
50

LK
W

-G
es

am
t

35
0

28
3.

00
0

15
4

Si
lo

ve
rla

du
ng

  7
5%

15
9.

75
0

79
9

Vo
rs

ie
b,

 B
ru

ch
, G

ab
io

ne
1.

41
5

46
1

53
.2
50

K
on

tro
lle

15
9.

75
0

79
9

Ab
tra

ns
po

rt 
au

s 
Bo

xe
n

30
.7

50

Ko
rn

gr
öß

en
ve

rte
ilu

ng
 d

es
 d

iff
us

en
 S

ta
ub

es

an
ge

tro
ck

ne
t

st
au

ba
rm

ni
ch

t w
ah

rn
eh

m
ba

r

an
ge

tro
ck

ne
t

sc
hw

ac
h

gr
ob

st
üc

ki
g

st
au

ba
rm

Sa
nd

, S
pl

itt
, S

ch
ot

te
r (

67
 0

00
 t/

a)
;M

in
er

al
ge

m
is

ch
e 

(9
2 

00
0 

t/a
)

Vo
rs

ie
b 

(4
0 

00
0t

/a
), 

Br
uc

hs
te

in
 (1

 0
00

 t/
a)

G
ab

io
ne

ns
te

in
e 

(2
9 

00
0 

t/a
)

Sa
nd

, S
pl

itt
, S

ch
ot

te
r (

23
 0

00
 t/

a)
M

in
er

al
ge

m
is

ch
e 

(3
1 

00
0 

t/a
) an

ge
tro

ck
ne

t
sc

hw
ac

h
Br

ec
hs

an
d 

(0
/2

, 0
/5

)

Sc
ho

tte
r

Sp
lit

te

ni
ch

t w
ah

rn
eh

m
ba

r

ni
ch

t w
ah

rn
eh

m
ba

r

be
rg

fe
uc

ht
be

rg
fe

uc
ht

be
dü

st

pm
10

25
,0

%
pm

u
75

,0
%

24
2.

00
0

1.
29

1

ni
ch

t w
ah

rn
eh

m
ba

r

Sc
ho

tte
rw

er
k

Ve
rk

au
f a

us
 T

ag
eb

au
 

41
.0

00

17
.2

50
86

st
au

ba
rm

Ab
tra

ns
po

rt 
Si

lo
an

la
ge

15
9.

75
0

ni
ch

t w
ah

rn
eh

m
ba

r
M

in
er

al
ge

m
is

ch
e

Br
uc

hs
te

in
, G

ab
io

ne

79
9

11
3

be
dü

st
an

ge
tro

ck
ne

t

ni
ch

t w
ah

rn
eh

m
ba

r

ni
ch

t w
ah

rn
eh

m
ba

r

sc
hw

ac
h

LK
W

 A
bt

ra
ns

po
rt

H
al

de
nv

er
la

du
ng

 2
5%

53
.2

50
26

6

4.
50

0
23

Ei
ge

ns
ch

af
te

n

Sp
re

ng
ha

uf
w

er
k

R
oh

ge
st

ei
n 

(0
/5

00
)

M
at

er
ia

l 0
/2

50

be
dü

st

be
dü

st
be

dü
st

be
dü

st
an

ge
tro

ck
ne

t

In
ge

ni
eu

rb
ür

o 
U

lb
ric

ht
 G

m
bH

   
  A

lb
er

t-S
ch

w
ei

tz
er

-S
tr

aß
e 

22
   

  0
96

48
 M

itt
w

ei
da



Pr
oj

ek
t: 

40
1.

10
02

1/
20

M
in

er
al

 B
au

st
of

f G
m

bH
Er

w
ei

te
ru

ng
 G

ne
is

ta
ge

ba
u 

Po
ck

au
-G

ör
sd

or
f

B
er

ec
hn

un
g 

de
r E

m
is

si
on

en
 

An
la

ge
 3

.1
Se

ite
 2

/9

Gesamt-
staub 

PM2,5  

PM10  

PMu 

Gesamt-
staub 

kg
/h

kg
/a

26
,6

8
5,

34
21

,3
5

32
0

0,
77

0,
19

0,
58

11
58

5,
98

0,
17

1,
70

5,
98

89
75

0,
72

0,
18

0,
54

10
86

2,
50

0,
63

1,
88

75
00

6,
14

1,
53

4,
60

92
06

11
,8

6
2,

96
8,

89
17

78
3

3,
04

2,
58

0,
46

45
57

0,
09

0,
02

0,
07

27
9

0,
23

0,
06

0,
17

93
2,

61
0,

08
3

0,
69

2,
61

10
44

0,
55

0,
14

0,
41

22
1

1,
07

0,
27

0,
81

71
5 0

2,
28

0,
57

1,
71

15
64

0,
16

0,
00

3
0,

04
0,

14
50

1
0,

56
0,

00
4

0,
15

0,
46

18
07

0,
78

0,
02

9
0,

19
0,

78
24

84
66

,0
0,

3
17

,2
51

,4
59

29
4

6 
H

al
de

na
bw

ur
f V

or
si

eb
38

1.
50

0

88
14

 L
KW

Em
is

si
on

en

N
r. 

Q
ue

lle
D

ur
ch

sa
tz

t/h
25

.0
00

20
0

20
0

20
0

13
3

Em
is

si
on

s-
ze

it

h/
a

12
1.

50
0

1.
50

0

11
  A

bk
ip

pe
n 

Pr
od

uk
te

 v
om

 S
KW

 a
uf

 H
al

de
 (2

5 
%

)

1.
50

0
1.

50
0

1.
50

0
1.

50
0

3.
20

0

40
0

1 
Sp

re
ng

un
g 

5 
Vo

rb
re

ch
er

8 
EQ

 S
ie

bh
au

s

7 10

12
.1

 B
ox

en
 S

an
d 

0/
2,

 2
/5

12
.2

 B
ox

en
 S

pl
itt

 5
/8

 - 
16

/2
2

G
es

am
t S

te
in

br
uc

h 
G

ör
sd

or
f

32
00

3.
20

0
3.

20
0

2.
28

6

2.
28

6

1 
Sp

re
ng

un
g 

13
A 

R
ad

la
de

r B
ox

en
ve

rla
du

ng
 (i

nk
l. 

13
.4

 F
ah

rw
eg

)
13

B 
R

ad
la

de
r H

al
de

nv
er

la
du

ng
 (i

nk
l. 

13
.8

 F
ah

rw
eg

)

2 
Ba

gg
er

 G
es

te
in

 a
uf

 S
KW

 v
er

la
de

n 
 (2

.1
, 2

.2
)  

4 
SK

W
 a

bk
ip

pe
n 

G
es

te
in

 in
 T

ric
ht

er
 V

or
br

ec
he

r

7 
H

al
de

na
bw

ur
f 0

/2
50

9A
 B

el
ad

ea
nl

ag
e 

fü
r L

KW
 (7

5 
%

); 
be

dü
st

, V
er

la
de

ba
lg

13
 R

ad
la

de
r 

H
al

de
nv

er
la

du
ng

7 
H

al
de

na
bw

ur
f 0

/2
50

 L
an

db
an

d

Sc
ho

tte
rw

er
k

9B
 B

el
ad

ea
nl

ag
e 

fü
r S

KW
 (2

5 
%

); 
be

dü
st

, V
er

la
de

ba
lg

13
3

40
0

10
 S

KW
 z

ur
 A

us
la

ge
ru

ng
13

3
40

0

20
0

16
1

3 
SK

W
 z

um
 V

or
br

ec
he

r

50

12
.3

 H
al

de
 V

or
si

eb

11
 A

bw
ur

f a
uf

 H
al

de

14
 L

KW

 1
0 

SK
W

 z
um

 
Au

sh
al

de
n

2 
Ba

gg
er

 v
er

la
de

n 
au

f S
kw

5 
Vo

rb
re

ch
er

 

Fl
us

sd
ia

gr
am

m
 m

it 
Em

is
si

on
sq

ue
lle

n

8 
Ka

m
in

 

3 
Sk

w
 W

eg
 z

um
 

Vo
rb

re
ch

er
4 

Ab
w

ur
f v

om
 S

kw
  i

n 
Vo

rb
re

ch
er

12
 H

al
de

n-
ab

w
eh

un
ge

n

6 
Vo

rs
ie

ba
bw

ur
f 

9 
Ve

rla
du

ng
 

In
ge

ni
eu

rb
ür

o 
U

lb
ric

ht
 G

m
bH

   
  A

lb
er

t-S
ch

w
ei

tz
er

-S
tr

aß
e 

22
   

  0
96

48
 M

itt
w

ei
da



Pr
oj

ek
t: 

40
1.

10
02

1/
20

M
in

er
al

 B
au

st
of

f G
m

bH
Er

w
ei

te
ru

ng
 G

ne
is

ta
ge

ba
u 

Po
ck

au
-G

ör
sd

or
f

B
er

ec
hn

un
g 

de
r E

m
is

si
on

en
 

An
la

ge
 3

.1
Se

ite
 3

/9

U
m

sc
hl

ag

Au
fn

ah
m

e

Ab
w

ur
f

di
sk

on
tin

ui
er

lic
h ko

nt
in

ui
er

lic
h

Menge    

Abwurfhöhe 

Auswirkungs-
faktor 

Korrektur-  
faktor 

Umweltfaktor

Gewichtungs- 
faktor

Schüttdichte

Massenstrom

Betriebszeit 
pro Jahr

Emissionen 
pro Jahr

M  t/Hub          

Hfrei   m

kH 

kGerät

kU                        

a

s  t/m³

qnorm  
(g/tGut)*(m³/t)

qnorm,korr  
(g/tGut)*(m³/t)

qAuf bzw. 
qAb g/tGut

t h/a

Gesamtstaub 
kg/h

PM2,5  kg/h

PM10  kg/h

PMu kg/h

Gesamtstaub 
kg/a

2.
1 

Ba
gg

er
 

au
fn

eh
m

en
 

R
oh

ge
st

ei
n

0,
9

10
,0

1,
8

1,
0

1,
6

20
0

15
00

0,
32

0,
08

0,
24

48
6

2.
2 

Ba
gg

er
 

ab
ge

be
n 

G
es

te
in

 
in

 S
KW

6,
7

0,
5

0,
2

1,
5

0,
9

10
,0

1,
8

10
,4

1,
4

2,
2

20
0

15
00

0,
45

0,
11

0,
34

67
2

20
0

15
00

0,
77

0,
19

0,
58

11
58

4 
SK

W
 a

bk
ip

pe
n 

G
es

te
in

 in
 

Tr
ic

ht
er

 
Vo

rb
re

ch
er

40
1,

5
0,

7
1,

5
0,

9
10

,0
1,

8
4,

3
2,

2
3,

6
20

0
15

00
0,

72
0,

18
0,

54
10

86

6 
H

al
de

na
bw

ur
f 

Vo
rs

ie
b

38
3,

0
1,

7
1,

0
0,

9
10

,0
1,

6
13

5,
1

11
2,

2
16

1,
5

t/a
38

15
00

6,
14

1,
53

4,
60

92
06

7 
H

al
de

na
bw

ur
f 

0/
25

0
16

1
3,

0
1,

7
1,

0
0,

9
10

,0
1,

5
65

,6
54

,4
73

,5
t/a

16
1

15
00

11
,8

6
2,

96
8,

89
17

78
3

24
20

00
,0

19
,0

%
57

00
0,

0

q n
or

m
 n

ac
h 

Ta
be

lle
 1

1 
VD

I3
79

0 
Bl

.3
, 0

1/
20

10

Emissions-
faktoren         

Emissionen 
pro Stunde

Lf
N

r. 
Q

ue
lle

2 
B

ag
ge

r G
es

te
in

 a
uf

 S
K

W
 v

er
la

de
n 

 (2
.1

, 2
.2

)  

In
ge

ni
eu

rb
ür

o 
U

lb
ric

ht
 G

m
bH

   
  A

lb
er

t-S
ch

w
ei

tz
er

-S
tr

aß
e 

22
   

  0
96

48
 M

itt
w

ei
da



Pr
oj

ek
t: 

40
1.

10
02

1/
20

M
in

er
al

 B
au

st
of

f G
m

bH
Er

w
ei

te
ru

ng
 G

ne
is

ta
ge

ba
u 

Po
ck

au
-G

ör
sd

or
f

B
er

ec
hn

un
g 

de
r E

m
is

si
on

en
 

An
la

ge
 3

.1
Se

ite
 4

/9

Menge    

Abwurfhöhe 

Auswirkungs-
faktor 

Korrektur-  
faktor 

Umweltfaktor

Gewichtungs- 
faktor

Schüttdichte

Massenstrom

Betriebszeit 
pro Jahr

Emissionen 
pro Jahr

M  t/Hub          

Hfrei   m

kH 

kGerät

kU                        

a

s  t/m³

qnorm  
(g/tGut)*(m³/t)

qnorm,korr  
(g/tGut)*(m³/t)

qAuf bzw. 
qAb g/tGut

t h/a

Gesamtstaub 
kg/h

PM2,5  kg/h

PM10  kg/h

PMu kg/h

Gesamtstaub 
kg/a

9.
1 

Be
la

de
an

la
-

ge
, S

an
de

25
1,

0
0,

4
1,

5
0,

9
10

,0
1,

3
5,

4
1,

7
2,

0
t/a

4
32

00
0,

00
8

0,
00

2
0,

00
6

27

9.
2 

Be
la

de
-

an
la

ge
, S

pl
itt

e
25

1,
0

0,
4

1,
5

0,
9

1,
0

1,
4

0,
5

0,
2

0,
2

t/a
16

32
00

0,
00

0,
00

0,
00

11

9.
3 

Be
la

de
-

an
la

ge
, S

ch
ot

te
r

25
1,

0
0,

4
1,

5
0,

9
1,

0
1,

6
0,

5
0,

2
0,

2
t/a

1
32

00
0,

00
0,

00
0,

00
1

9.
4 

Be
la

de
an

la
-

ge
, G

em
is

ch
e

25
1,

0
0,

4
1,

5
0,

9
10

,0
1,

7
5,

4
1,

7
2,

6
t/a

29
32

00
0,

08
0,

02
0,

06
24

0

t/a
50

32
00

0,
09

0,
02

0,
07

27
9

9.
1 

Be
la

de
an

la
-

ge
, S

an
de

25
1,

0
0,

4
1,

5
0,

9
10

,0
1,

3
5,

4
1,

7
2,

0
t/a

11
40

0
0,

02
2

0,
00

6
0,

01
7

9

9.
2 

Be
la

de
-

an
la

ge
, S

pl
itt

e
25

1,
0

0,
4

1,
5

0,
9

1,
0

1,
4

0,
5

0,
2

0,
2

t/a
43

40
0

0,
01

0,
00

0,
01

4

9.
3 

Be
la

de
-

an
la

ge
, S

ch
ot

te
r

25
1,

0
0,

4
1,

5
0,

9
1,

0
1,

6
0,

5
0,

2
0,

2
t/a

2
40

0
0,

00
0,

00
0,

00
0

9.
4 

Be
la

de
an

la
-

ge
, G

em
is

ch
e

25
1,

0
0,

4
1,

5
0,

9
10

,0
1,

7
5,

4
1,

7
2,

6
t/a

77
40

0
0,

20
0,

05
0,

15
80

t/a
13

3
40

0
0,

23
0,

06
0,

17
93

11
.1

 S
KW

 
Ab

ki
pp

en
, S

an
de

25
2,

0
1,

0
1,

5
0,

9
10

,0
1,

3
5,

4
4,

1
4,

7
t/a

11
40

0
0,

05
3

0,
01

3
0,

04
0

21

11
.2

 S
KW

 
Ab

ki
pp

en
  S

pl
itt

e
25

2,
0

1,
0

1,
5

0,
9

1,
0

1,
4

0,
5

0,
4

0,
5

t/a
43

40
0

0,
02

0,
00

6
0,

01
7

9

11
.3

 S
KW

 A
bk

ip
-

pe
n 

Sc
ho

tte
r

25
2,

0
1,

0
1,

5
0,

9
1,

0
1,

6
0,

5
0,

4
0,

6
t/a

2
40

0
0,

00
0,

00
0

0,
00

1
0,

4

11
.4

 S
KW

 A
bk

ip
-

pe
n 

G
em

is
ch

25
2,

0
1,

0
1,

5
0,

9
10

,0
1,

7
5,

4
4,

1
6,

2
t/a

77
40

0
0,

48
0,

11
9

0,
35

7
19

1

t/a
13

3
40

0
0,

55
0,

14
0,

41
22

1

6%
45

00
,0

Lf
N

r. 
Q

ue
lle

Emissions-
faktoren         

Emissionen 
pro Stunde

1%
22

50
,0

41
%

92
25

0,
0

9A
 B

el
ad

ea
nl

ag
e 

fü
r L

K
W

 (7
5 

%
); 

be
dü

st
, V

er
la

de
ba

lg
15

9.
75

0

9B
 B

el
ad

ea
nl

ag
e 

fü
r S

K
W

 (2
5 

%
); 

be
dü

st
, V

er
la

de
ba

lg
53

.2
50

23
%

17
25

0,
0

1%
75

0,
0

41
%

30
75

0,
0

75
0,

0

30
75

0,
0

25
%

11
  A

bk
ip

pe
n 

Pr
od

uk
te

 v
om

 S
K

W
 a

uf
 H

al
de

 (2
5 

%
)

53
.2

50

45
00

,0

17
25

0,
0

6% 23
%

51
75

0,
0

13
50

0,
0

In
ge

ni
eu

rb
ür

o 
U

lb
ric

ht
 G

m
bH

   
  A

lb
er

t-S
ch

w
ei

tz
er

-S
tr

aß
e 

22
   

  0
96

48
 M

itt
w

ei
da



Pr
oj

ek
t: 

40
1.

10
02

1/
20

M
in

er
al

 B
au

st
of

f G
m

bH
Er

w
ei

te
ru

ng
 G

ne
is

ta
ge

ba
u 

Po
ck

au
-G

ör
sd

or
f

B
er

ec
hn

un
g 

de
r E

m
is

si
on

en
 

An
la

ge
 3

.1
Se

ite
 5

/9

Menge    

Abwurfhöhe 

Auswirkungs-
faktor 

Korrektur-  
faktor 

Umweltfaktor

Gewichtungs- 
faktor

Schüttdichte

Massenstrom

Betriebszeit 
pro Jahr

Emissionen 
pro Jahr

M  t/Hub          

Hfrei   m

kH 

kGerät

kU                        

a

s  t/m³

qnorm  
(g/tGut)*(m³/t)

qnorm,korr  
(g/tGut)*(m³/t)

qAuf bzw. 
qAb g/tGut

t h/a

Gesamtstaub 
kg/h

PM2,5  kg/h

PM10  kg/h

PMu kg/h

Gesamtstaub 
kg/a

13
.1

.1
 R

L 
au

f -
ne

hm
en

 S
an

d
0,

9
31

,6
1,

2
9,

0
9,

7
1,

4
32

00
0,

01
0,

00
0,

01
44

13
.1

.2
 R

L 
ab

ge
be

n 
Sa

nd
6,

5
0,

5
0,

2
1,

5
0,

9
31

,6
1,

2
33

,5
4,

4
4,

8
1,

4
32

00
0,

01
0,

00
0,

01
22

13
.2

.1
 R

L 
au

f -
ne

hm
en

 S
pl

itt
e

0,
9

10
,0

1,
3

3,
0

3,
5

5
32

00
0,

02
0,

00
0,

01
61

13
.2

.2
 R

L 
ab

ge
be

n 
Sp

lit
te

6,
5

0,
5

0,
2

1,
5

0,
9

10
,0

1,
3

10
,6

1,
4

1,
6

5
32

00
0,

01
0,

00
0,

01
28

13
.3

.1
 R

L 
au

f -
ne

h.
 S

ch
ot

te
r

0,
9

10
,0

1,
5

3,
0

4,
1

0,
2

32
00

0,
00

0,
00

0,
00

3

13
.3

.2
 R

L 
ab

ge
b.

 
Sc

ho
tte

r
6,

5
0,

5
0,

2
1,

5
0,

9
10

,0
1,

5
10

,6
1,

4
1,

9
0,

2
32

00
0,

00
0,

00
0,

00
1

t/a
7

32
00

0,
16

0,
00

3
0,

04
0,

14
50

1

13
.5

.1
 R

L 
au

f -
ne

hm
en

 M
G

0,
9

31
,6

1,
6

9,
0

13
,0

10
32

00
0,

12
0,

03
0,

09
39

9

13
.5

.2
 R

L 
ab

ge
be

n 
M

G
6,

5
0,

5
0,

2
1,

5
0,

9
31

,6
1,

6
33

,5
4,

4
6,

4
10

32
00

0,
06

0,
02

0,
05

19
6

13
.6

.1
 R

L 
au

f -
ne

hm
en

 V
or

si
eb

0,
9

31
,6

1,
5

9,
0

12
,2

13
32

00
0,

15
0,

04
0,

11
48

6

13
.6

.2
 R

L 
ab

ge
b.

 
Vo

rs
ie

b
6,

5
0,

5
0,

2
1,

5
0,

9
31

,6
1,

5
33

,5
4,

4
6,

0
13

32
00

0,
07

0,
02

0,
06

24
0

13
.7

.1
 R

L 
au

f 
G

ab
io

ne
0,

9
1,

0
1,

6
0,

3
0,

4
9

32
00

0,
00

0,
00

0,
00

13

13
.7

.2
 R

L 
ab

gb
en

 G
ab

io
ne

6,
5

0,
5

0,
2

1,
5

0,
9

1,
0

1,
6

1,
1

0,
1

0,
2

9
32

00
0,

00
0,

00
0,

00
6

t/a
10

32
00

0,
56

0,
00

0,
15

0,
46

18
07

45
00

,0

17
25

0,
0

75
0,

0

t/a t/a t/a

40
00

0,
0

30
75

0,
0

30
00

0,
0

22
.5

00

13
B

 R
ad

la
de

r H
al

de
nv

er
la

du
ng

 (i
nk

l. 
13

.8
 F

ah
rw

eg
)

10
0.

75
0

Lf
N

r. 
Q

ue
lle

Emissions-
faktoren         

Emissionen 
pro Stunde
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Sp
re

ng
un

ge
n

Menge    

Abwurfhöhe 

Gewichtungs- 
faktor

Schüttdichte

Betriebszeit pro 
Jahr

Emissionen pro 
Jahr

Ms  t

Hges  m

kU,PM10                        

kU,PM30                        

a

 t/m³

qPm10 g/tGut

qPM30 g/tGut

t h/a

Gesamtstaub 
kg/h

PM2,5  kg/h

PM10  kg/h

PM30 kg/h

Gesamtstaub 
kg/a

1 
Sp

re
ng

un
g 

25
00

0
10

0,
25

1,
0

10
,0

1,
8

0,
2

0,
9

12
26

,7
5,

34
21

,3
5

32
0

Faktor 
trocken

Minderung

Faktor 

Massen-
strom

Betriebszeit 
pro Jahr

Emissionen 
pro Jahr

Aufbereit. g/t

Aufbereit. g/t

t/h

h/a

Gesamtstaub 
kg/h

PM10  kg/h

PMu kg/h

Gesamtstaub  
kg/a

25
50

%
12

,5
20

0
1.

50
0

2,
50

0,
63

1,
88

75
00

Höhe Kamin

Durch-
messer

Austritts-
fläche

Konzen-
tration

Volumen-
strom/ 
Stunde

Betriebszeit 
pro Jahr

Emissionen 
pro Jahr

m

m

m²

c  mg/m³

Q  m³Ntr/h

t h/a

Gesamtstaub 
kg/h

PM2,5  kg/h

PM10  kg/h

PMu kg/h

Gesamtstaub 
kg/a
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faktoren         
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pro Stunde
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Feinkornanteil

Exponent

Regentage pro 
Jahr

Anzahl Tonnen 
pro Stunde

mittl. Ladung 
pro Fahrzeug

Gewicht               
Fahrzeug leer

Anzahl der 
Fahrzeuge / h
Mittleres 
Gewicht d. 
Flotte

Strecke, einfach

Emissions-  
faktor PM 2,5

Emissions-  
faktor PM 10

Emissions-  
faktor PM 30

Betriebszeit pro 
Jahr

Emissionen pro 
Jahr

S %

b

kKgv

a

kKgv

a

kKgv

a

p

M  t/h

m t

m  t

n

W t

LT m

qT  g/m Fhz

qT  g/m Fhz

qT g/m Fhz

t h/a

Gesamtstaub 
kg/h

PM 2,5 kg/h

PM10 kg/h

PM30 kg/h

Gesamtstaub 
kg/a

k M
 =
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5
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W
 z
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Q
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Korngrößen-  
verteilung            
2,5 µm 

Korngrößen-  
verteilung            
< 10 µm 

Korngrößen-  
verteilung               
< 30 µm 

Emissionen pro 
Stunde
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Lf
N

r. 
Q

ue
lle

Staubbeladung

PM <2,5 µm 

PM <10 µm 

PM 30 µm 

Regentage pro 
Jahr, befeuchtet 

Anzahl Tonnen 
pro Stunde

mittl. Ladung pro 
Fahrzeug

Gewicht               
Fahrzeug leer

Anzahl der 
Fahrzeuge / h

Mittleres Gewicht 
d. Flotte

Strecke, einfach

Emissionsfaktor 
PM2,5

Emissionsfaktor 
PM10

Emissionsfaktor 
PM30

Betriebszeit pro 
Jahr

Emissionen pro 
Jahr

sL in g/m²

k  g/km Fhz

k  g/km Fhz

k  g/km Fhz

P  d/a

M  t/h

m t

m  t

n

W t

LT m

E PM2,5 
g/(mFhz)

E PM10 
g/(mFhz)

E PM30 
g/(mFhz)

h/a

Gesamtstaub 
kg/h

PM 2,5   kg/h

PM10  kg/h

PM30  kg/h

Gesamtstaub  
kg/a
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La
ge

ru
ng

mittlere 
Korngröße

Schüttdichte

Faktor für 
Materialfeuchte

Böschungswinke
l

Windgeschwin-
dkigkeit

Anteile der Wind- 
geschwindigkeit

Kennzahl

Häufigk. Windge-
schwindigkeitskl.

Haldenfläche

Emissionen pro 
Jahr

d50  mm

rk  t/m³

kf

a   °

tan

vwi  m/s

wi   %

CA

qL g/(m² h)

qL · wi/100 
g/(m² h)

h/a

AL m²

Gesamtstaub 
kg/h

PM10  kg/h

PMu kg/h

Gesamtstaub 
kg/a
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1 Aktuelle Zulassungssituation -Sprengwesen- / fachliche Grundlagen 
 
Die Mineral Baustoff GmbH realisiert aktuell die Bohr- und Sprengtätigkeiten zur Lösung 
des Rohstoffes aus dem festen, anstehenden Gesteinsverband auf der Basis eines unbe-
fristet gültigen Sonderbetriebsplanes Sprengwesen vom 19.12.2005 (Az.31-4717.4-
03/7239/121); zulassungsrechtlich gebunden an den jeweils gültigen Hauptbetriebsplan 
(aktuell Az.22-4141.4/170/2-2019/3578). 

Die fachtechnische Basis der Bewertung von Erschütterungen bildet die DIN 4150 - 2016-
12 - Erschütterungen im Bauwesen - Teil 3: Einwirkungen auf bauliche Anlagen. 

Die Tabelle 1-1 (Tab 1 aus der DIN 4150-3) fixiert für die Einschätzung von Schwingge-
schwindigkeiten u.a. Anhaltswerte zur Beurteilung deren Wirkung bei kurzzeitigen Er-
schütterungen auf diverse Bauwerke.  

Tab. 1-1: Auszug DIN 4150 - 2016-12 - Erschütterungen im Bauwesen - Teil 3: Einwirkungen auf bauliche   
  Anlagen 

 

Basierend auf dieser Normengrundlage, der modernen Sprengtechnik und der konkreten 
Standortsituation hat die Mineral Baustoff GmbH auch in Anbetracht der Annäherung an 
die Ortslage Görsdorf im Jahr 2015 das externe Geotechnische Sachverständigenbüro 
Dr. Bernd Müller gebunden, um die Sprengdurchführung gutachterlich zu begleiten.  

Mit dem Gutachten (Anlage A 2) entwickelte Dr. Bernd Müller gleichzeitig einen Algorith-
mus auf der Basis der langjährigen örtlichen Erschütterungsmessungen, der eine gesi-
cherte Prognostizierung künftiger Sprengerschütterungsimmissionen gestattet (s. Anlage 
A 2, Seite 35 - Energie-Abstandsbeziehung zur Ermittlung der Sprengerschütterungs-
immissionen). 
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2 Erweiterungsplanung; Flächenneuerschließung 
 

Die Erschließung der Planungsfläche vollzieht sich sukzessiv durch das Einschwenken 
der bereits derzeit aktiven Sohlen in die Erweiterungsfläche. 

In einem ersten Schritt erfolgt die Ausweitung der 470m und 455m Sohle gefolgt von der 
445m Sohle. Die Sohlen werden im Wesentlichen als Gewinnungskomplex bis in ihren 
projektierten Endzustand gefahren.  

Die Freilegung umfasst somit im ersten Entwicklungsabschnitt der Planungsfläche ober-
halb des Standortes der Vorbrecheranlage, oberhalb des derzeit in Richtung Norden ver-
laufenden Waldweges (Höhenlinie bei ca. 450 m üb. NHN). 
Mit dem Ausfahren der hangenden Sohlen ergibt sich die Möglichkeit die bereits jetzt über 
Fahrtrassen aufgeschlossenen Sohlen bei 435m und 420m sukzessiv weiter zu entwi-
ckeln. 

Die weitere Erschließung des Planungsraumes hangabwärts der Höhenlinie bei 450 m üb. 
NHN (Waldweg) erfolgt in einer weiteren, konzentrierten Maßnahme in etwa 5 Jahre nach 
Projektbeginn (Inanspruchnahme der Restfläche).  

Mit dem Aufschluss der 410m-Sohle geht die Tagebaukontur von einem Hanganschnitt in 
einen Kesselbruch über; die weitere Erschließung der Tiefsohlen bei 410m, 395m, 380m, 
365m und 350m vollzieht sich in der sukzessiven Entwicklung. 

Die sprengtechnische Situation wird sich damit in den nächsten Jahren tendenziell so 
darstellen, dass sich der Tagebauaufschluss sukzessiv in Richtung Norden in die 
Erweiterungsfläche hinein entwickelt und der Abstand zur Ortslage Görsdorf sich 
zunehmend vergrößert. Die Abstandsverhältnisse zur im Föhatal verlaufenden 
Bahnstrecke Chemnitz-Pockau/Lengefeld werden in der derzeitigen Ausprägung noch 
über Jahre erhalten bleiben (Konzentration des Abbaues auf das Tagebauzentrum und 
die östlichen Flankenbereiche). Im Zuge dieser Erweiterung sind neben den 
Bergbauflächen im Wesentlichen Landwirtschafts- und Forstwirtschaftsflächen einer 
sprengtechnischen Außenwirkung ausgesetzt.  

Mit der perspektivischen Erschließung der unteren Hangbereiche rückt zusätzlich die 
Bahnstrecke Chemnitz-Pockau/Lengefeld mit in das zu berücksichtigende Wirkungsfeld 
bei Sprengungen. 

Mit dem Übergang des Abbaus in eine geschlossene Kesselstruktur nähern sich die 
Sprengtätigkeiten in Abschnitten wiederum der Ortslage Görsdorf (Minimalabstände 
vergleichbar den derzeitigen Abstandsverhältnissen werden dabei lediglich in der 
Endausformung der südlichen Endschaft des Kesselbruches erreicht – Anlage A 1). 
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3 Erschütterungsimmissionen in Ortslage Görsdorf 
 

Im Rahmen des bereits vorliegenden Zulassungsumfanges des aktuellen Rahmen-, 
Haupt- und Sonderbetriebsplanes erfolgt die Endkonturierung des östlichen Böschungs-
systems bis in eine Abbauteufe von 390 m üb. NHN.  

Die minimalste Annäherung der Gewinnungssprengungen (Anlage A 1) an die tagebau-
flankierende Ortslage von Görsdorf ist im Zuge des derzeitigen Abbaus auf den oberen 
Sohlen bereits vollzogen bzw. für die tieferen Sohlen in der laufenden Realisierung.  
Damit ist das in die neue Erweiterungskontur eingebundene östliche Böschungssystem 
bis in das Abbauniveau von 390 m üb. NHN bereits in seiner Herstellung bergrechtlich 
zugelassen und unterliegt im laufenden Gewinnungsprozess der angezeigten Ausformung 
(Böschungsgeometrie festgelegt in der „Standsicherheitseinschätzung für das östliche 
Endböschungssystem im Tagebau Görsdorf der Mineral Baustoff GmbH (1507)“, Doz. Dr.-
Ing. Habil., Dipl.-Geol. B. Müller; 17.03.2015). 

Der bereits langjährig umgehende Bergbau hat bei Realisierung der bisherigen Rohstof-
ferschließung nachgewiesen, dass die verbindlichen Grenzwerte gemäß DIN 4150-3 (Er-
schütterungen im Bauwesen) sicher eingehalten werden konnten; dies vor dem Hinter-
grund einer tendenziell geringeren Ortsnähe zur Siedlungsstruktur Görsdorf.  

Im Zeitraum von 2005 bis 2020 wurden bisher 212 Erschütterungsmessungen in der Orts-
lage Görsdorf (verschiedene Immissionsstandorte) durchgeführt. Eine Auflistung der Mes-
sergebnisse ist als Anlage A 3 beigefügt.  

Die Mineral Baustoff GmbH lässt zur Sicherstellung der Grenzwerteinhaltung grundsätz-
lich alle Sprengungen messtechnisch begleiten.  
Der Mittelwert der gemessenen Schwinggeschwindigkeiten beträgt hierbei 2,30 mm/s bei 
einer Frequenz von 34 Hz (Abb. 2-1). Die Grenzwertausschöpfung nach DIN 4150-3 (Er-
schütterungen im Bauwesen) für Wohngebäude liegt bei 27 %.  

Speziell für die Anlage der Sprengungen in der ortsnahen Position (oberste Sohlen der 
östlichen Tagebauflanke) hat die Mineral Baustoff GmbH im Jahre 2015 das externe Geo-
technische Sachverständigenbüro Dr. Bernd Müller gebunden, um die Sprengdurchfüh-
rung gutachterlich zu begleiten. Mit dem Gutachten (Anlage A 2) wies der Sachverstän-
dige Dr. Bernd Müller die Schadlosigkeit der Sprengungen auf die Gebäudesubstanz der 
Ortslage Görsdorf nach. 
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Abb.2-1: Graphische Darstellung des Mittelwertes der bisherigen Erschütterungsimmissionen (Messreihe  
  2005-2020) in der Ortslage Görsdorf in Bezug auf die Grenzwerte nach DIN 4150-3 (Erschütterun
  gen im Bauwesen) 
 
 

4 Erschütterungsimmissionen an technischen Bauwerken 
 

Die westlich bis nordwestlich am Planungsgebiet vorbeiführende Eisenbahntrasse der 
Erzgebirgsbahn - Strecke Chemnitz - Pockau / Lengefeld (DB RegioNetz Infrastruktur 
GmbH) mit einem derzeitigen zulassungsrechtlich genehmigten Annäherungsabstand von 
ca. 150 m und einer weiteren planmäßigen Annäherung bis auf minimal 90 m verkörpert 
die nächstgelegene Einrichtung gemäß DIN 4150-3 (gewerblich genutzten Bauten, In-
dustriebauten u. ähnlich genutzten Bauten). 

 
Die weiteren technischen Einrichtungen im Umfeld des Tagebaues u.a. Papierfabrik, Müh-
lengebäude, Wasserwerk unterliegen infolge der größeren Entfernung keiner eingehen-
deren, konkreten Betrachtung, da mit dem Nachweis der Grenzwerteinhaltung in Bezug 
auf die Bahntrasse indirekt auch die Grenzwerteinhaltung für die sonstigen gewerblichen 
Objekte sichergestellt ist. 

Die über 1 km vom Planungsraum gelegene Staumauer der Seidenbachtalsperre unter-
liegt als Sonderbau trotz der erheblichen Entfernung vom Planungsgebiet einer gesonder-
ten Betrachtung. 
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Erschütterungsimmissionen am Bahnkörper  

Die aktuell genehmigten Betriebsplanunterlagen ermöglichen Gewinnungssprengungen 
innerhalb der bestehenden bergrechtlichen Berechtsamsflächen in einer Entfernung von 
150 m vom Bahngleiskörper.  

Für gewerblich genutzte Bauten, Industriebauten, und ähnlich genutzte Bauten legt die 
DIN 4150-3 (Tab. 1-1) bei den gemessenen Frequenzen Grenzwerte von 20 mm/s bis 40 
mm/s fest.  

Die Grenzwerteinhaltung in Bezug auf die Erschütterungsimmissionen am Bahnkörper 
kann auf Grundlage der messtechnischen Nachweise in der Ortslage Görsdorf mit hinrei-
chender Sicherheit abgeleitet werden (Abb. 2-1 und Anlage A 3). 
Nach der Prognoseabschätzung des Geotechnischen Sachverständigenbüro Dr. Bernd 
Müller vom 27.07.2015 (Anlage A 2) wird bei einem minimalen Abstand der Sprenganla-
gen von ca. 150 m zum Bahnkörper und der angewendeten Sprengtechnologie eine 
Schwinggeschwindigkeit von etwa 9 mm/s erwartet. 

 

Erschütterungsimmissionen an der Staumauer der Saidenbachtalsperre 

Die Erschütterungsimmissionen an der Staumauer der ca. 1,45 km entfernten Saiden-
bachtalsperre sind im Zuge des Rahmenbetriebsplanverfahrens für den derzeit umgehen-
den Bergbau durch ein Gutachten vom 23.11.1995 von Dr. Peter Lichte (Sachverständi-
gen- und Ingenieurbüro Beratender Ingenieure) auf der Basis des damaligen Standes der 
Wissenschaft und Technik der Sprengtechnologie mit einer Größe von maximal 1,1 mm/s 
prognostiziert worden. 

Für die Staumauer sind aktuell Erschütterungsimmissionen zu verzeichnen, die weit un-
terhalb der Grenzwerte für technische Einrichtungen angesiedelt sind. Eine Schadlosigkeit 
der Sprengungen ist damit gegeben, was auch durch die Wahrnehmung in Bezug auf die 
aktuelle Sprengdurchführung hinreichend belegt ist. 

 

5 Entwicklung der Sprengtätigkeit in der Erweiterungsfläche 
 
Entwicklung der Erschütterungsimmissionen in Ortslage Görsdorf 

Die Sprengtätigkeit entwickelt sich aus den derzeitigen bergrechtlichen Berechtsamsflä-
chen tendenziell in Richtung Norden und Nordwesten und entfernt sich damit von der 
Ortslage Görsdorf (Anlage A 1).  
Mit der Vergrößerung der Entfernung ist davon auszugehen, dass sich die Erschütte-
rungsimmissionen in der Ortslage Görsdorf vermindern. Die bereits derzeitig durch Mes-
sungen und eine externe Gutachterbegleitung für den Gebäudebestand Görsdorf nach-
gewiesene Sprengerschütterungsgrenzwerteinhaltung gemäß DIN 4150-3 ist somit auch 
für die weiter sprengtechnische Erschließung der nördlichen Erweiterungsfläche sicher-
gestellt. (Anlagen A 2 u. A 3) 
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Die nochmalige Annäherung der Gewinnungskontur auf den Tiefsohlen (410m – 350m 
Sohle) erreicht maximal die derzeit bereits realisierten Abstandszustände, so dass ana-
loge Erschütterungsimmissionen entsprechend Anlage A 3 in Bezug auf die Ortslage 
Görsdorf zu erwarten sind. 
Die Ortsannäherung auf den unteren Sohlen vollzieht sich sukzessiv aus nördlicher bis 
westlicher Richtung, sodass durch die abbaubegleitenden Messungen jederzeit auf die 
Entwicklung der Erschütterungsimmissionen hinreichend technisch reagiert werden kann. 

 

Entwicklung der Erschütterungsimmissionen am Bahnkörper 

Die sprengtechnische Annäherung an den Bahnkörper der Deutschen Bahn endet bei ei-
ner Entfernung von minimal 90 m (Anlage A 1). 
Nach der Prognoseabschätzung des Geotechnischen Sachverständigenbüro Dr. Bernd 
Müller vom 27.07.2015 (Anlage A 2) wird bei einem minimalen Abstand der Sprenganla-
gen von ca. 90 m zum Bahnkörper und der angewendeten Sprengtechnologie eine 
Schwinggeschwindigkeit von etwa 18 mm/s erwartet. 
Der prognostizierte Wert von 18 mm/s entspricht bei den zu erwartenden Frequenzen dem 
unteren Grenzwertbereich für gewerblich genutzte Bauten, Industriebauten, und ähnlich 
genutzte Bauten nach DIN 4150-3 (s. Tab.1-1  …20 mm/s bis 40 mm/s…). Somit sind 
Beeinträchtigungen durch Sprengerschütterungsimmissionen für die Gleisanlage auszu-
schließen.  

Die Annäherung an den Gleiskörper aus dem derzeit bereits zugelassenen Entfernungs-
bereich von 150 m vollzieht sich sukzessiv unter regelmäßiger, messtechnischer Kon-
trolle. Eine Einflussnahme auf die Sprengimmissionen durch den Ladungs- und Zündauf-
bau der Sprengungen ist schwingungsabhängig möglich. 

 

Entwicklung der Erschütterungsimmissionen an der Staumauer der Saidenbachtalsperre 

Die geplanten Sprenganlagen nähern sich der Staumauer vom derzeitigen zugelassenen 
minimalem Annäherungsstand von 1,45 km bis auf perspektivisch minimal 1,35 km.  

Die weitere Annäherung an die Staumauer von zusätzlich max. 100 m ist als schwingungs-
technisch unrelevant einzuschätzen, zumal die durch die Weiterentwicklung der Spreng-
technologie verursachten Erschütterungsemissionen seit der Einschätzung aus dem 
Jahre 1995 einer weiteren Optimierung unterlagen. 

Die speziell durch das geotechnische Sachverständigenbüro Dr. Bernd Müller auf die La-
gerstätte Görsdorf angepasste Prognoseableitung beziffert die Schwinggeschwindigkeit 
für die geplante weitere Annäherung auf maximal 0,5 mm/s. 

Die Prognose liegt damit nochmals deutlich unterhalb der seitens Dr. Peter Lichte (Sach-
verständigen- und Ingenieurbüro Beratender Ingenieure) vom 23.11.1995 prognostizier-
ten Werte. 
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Durch die bereits praktizierte Sprengtätigkeit im Rahmen des umgehenden Bergbaues 
wäre es bedarfsweise möglich, Nachweismessungen an der Staumauer der Saidenbach-
talsperre zu realisieren. Eine Notwendigkeit der Messung besteht aufgrund der derzeitigen 
Erschütterungsimmissionshöhe und der prognostizierten Entwicklung jedoch nicht expli-
zit. 

 

6 Sonstige Rahmenbedingungen der Sprengdurchführung 
 
Mit der Sprengdurchführung einhergehend ist eine kurzzeitige Absperrung des Sprengum-
feldes. Dieser Sicherungsmaßnahme schließt eine Gefährdung von Personen infolge un-
beabsichtigten Steinfluges im näheren Sprengumfeld präventiv aus. 
 
Der abzuriegelnde Sicherheitsbereich wird durch den zuständigen Sprengberechtigten 
gemäß den jeweiligen konkreten örtlichen Verhältnissen ausgewiesen. Die jeweils aktuel-
len Hauptbetriebspläne in Verbindung mit dem Sonderbetriebsplan -Sprengwesen- präzi-
sieren den jeweiligen Absperrbereich. 
 
Die grundsätzlichen Betrachtungen zur Sicherheitsgewährleistung bei Sprengarbeiten 
sind mit den Rahmenbetriebsplanunterlagen und dem damit im Zusammenhang Beteili-
gungsverfahren geführt worden (2. Änderung des Rahmenbetriebsplanes für den Gneis-
bruch Görsdorf, Betriebsnummer 7239, der Fa. BBS Baustoffbetriebe Sachsen GmbH; 
Zulassung vom 31.08.2006). 
 
Die derzeitig realisierten Absperrungen bei Sprengungen werden in Richtung Görsdorf an 
der östlichen Flanke des Tagebaues / Rand der Ortslage vorgenommen. 
 
Aufgrund der aktuellen Lage der Sprengabschläge im Tagebauzentrum und im östlichen 
Tagebaubereich betrifft die Sicherungsabriegelung im sonstigen Umfeld außerhalb der 
Ortslage Görsdorf neben den bergbaulichen Arealen ausschließlich forst- und landwirt-
schaftlich genutzte Flächen, die gemäß Notwendigkeit zur Durchführung der Sprengun-
gen kurzzeitig abgeriegelt werden. 
 
Diese derzeit praktizierte Standortsicherung wird auch mit der geplanten Erweiterung des 
Abbaus in Richtung Norden für die nächsten ca. 10-15 Betriebsjahre fortbestehen.  
Der Absperrbereich wird lediglich in Richtung Norden auf die forst- und landwirtschaftlich 
genutzte Flächen ausgeweitet. 
 
Erst mit der perspektivischen Inanspruchnahme der unteren Hangbereiche (in ca. 10-15 
Betriebsjahren) wird in Annäherung an die Bahnstrecke der Erzgebirgsbahn Chemnitz – 
Pockau / Lengefeld diese speziell zu sichernde Einrichtung wieder im Absperrbereich zum 
Liegen kommen. 
 
Analog der bisherigen Abstimmungen mit dem Betreiber der Bahnstrecke wird dann mit 
dem jeweiligen Hauptbetriebsplan eine Abstimmung möglicher Sprengzeiten und weiterer 
Sicherheitserfordernisse vorgenommen, sodass ein sicherer Bahnbetrieb hinreichend ge-
währleistet bleibt. 
  



Erweiterung Gneistagebau Pockau-Görsdorf - Fachliche Stellungnahme zu Erschütterungs-
immissionen bei Sprengarbeiten; sprengtechnische Aspekte  

 Festgesteinstagebau Görsdorf Seite: 10 von 10 
 
 
 

 
 
Mineral Baustoff GmbH 
 
 

Die Bergbautreibende hat die Möglichkeit mit ihrem Gewinnungsregime und ihrer 
Sprengausführung auch auf Risikobereiche im Tagebauumfeld (Siedlungsbereiche, öf-
fentliche Verkehrsbereich) konkret zu reagieren und somit eine Steinfluggefährdung in 
bestimmten Richtungen nahezu auszuschließen. Die Maßnahmen setzen jedoch die 
Kenntnis der lokalen Lagerstättenverhältnisse voraus, deren Einschätzung erst im Zuge 
des konkreten Hauptbetriebsplanes erfolgen kann. 
 
Über vorgesehene Sprengtermine informiert die Bergbautreibende das Ordnungsamt der 
Stadt Pockau-Lengefeld per E-Mail zwei Tage, spätestens jedoch am Vortag, der jeweili-
gen Sprengdurchführung. 
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1 Einleitung 

1.1 Veranlassung und Aufgabenstellung 

Die Mineral Baustoff GmbH betreibt unweit der Stadt Pockau-Lengefeld im Erzgebirgskreis den 

Gneistagebau Pockau-Görsdorf. Genehmigungsgrundlage für den gegenwärtigen Gewinnungs- 

und Verarbeitungsbetrieb ist der am 04.06.1997 durch das Bergamt Chemnitz zugelassene 

fakultative Rahmenbetriebsplan [U 1] einschließlich seiner 1. und 2. Ergänzung [U 2] [U 3] sowie 

die mit Bescheid des Sächsischen Oberbergamtes vom 31.08.2006 [U 5] zugelassene Änderung 

des fakultativen Rahmenbetriebsplanes vom 01.10.2005 [U 4]. Die Zulassung ist bis zum 

31.12.2030 befristet. 

Innerhalb des bestehenden Bergrechts sind die Rohstoffvorräte in wenigen Jahren erschöpft. 

Neuere, mittels Geoelektrik erzielte Erkundungsergebnisse ergaben, dass sich die Lagerstätte in 

nördliche Richtung fortsetzt. Das Unternehmen strebt daher eine Erweiterung der Abbaugrenzen 

um ca. 3,2 ha über die genehmigten Abbaugrenzen hinaus nach Norden an. Unter Einbeziehung 

dieser zusätzlichen Lagerstättenbereiche und der dann möglichen weiteren Vertiefung des 

Steinbruchs würde sich die Rohstoffreserve um ca. 10 Mio. t erhöhen. Bei einer Jahresförderung 

von 300.000 t entspräche dies einer zusätzlichen Laufzeit des Steinbruchs von rund 33 Jahren. 

In Vorbereitung des Genehmigungsverfahrens wurden in einer Beratung mit unteren Natur-

schutzbehörde des Erzgebirgskreises am 31.01.2018 [U 6] Festlegungen zum Umfang faunisti-

scher Erfassungen festgelegt, welche die Grundlage für einen mit den Antragsunterlagen 

einzureichenden Artenschutzfachbeitrag darstellen sollen. Darauf aufbauend wurden im Frühling 

und Frühsommer 2018 Begehungen im Vorhabengebiet zur Erfassung wertgebender Vogelarten 

durchgeführt. Der Fokus wurde dabei auf die tatsächlich beanspruchten Flächen und das direkte 

Umfeld gelegt. Das Untersuchungsgebiet ist Anlage 1+2 zu entnehmen. 
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2 Methodik 

2.1 Termine 

Das Untersuchungsgebiet wurde an den in Tabelle 1 aufgeführten Terminen begangen und alle 

relevanten Beobachtungen dokumentiert.  

Tabelle 1: Termine der Begehungen 

Datum Begehung Uhrzeit Temperatur 
[°C] 

Wind 
[bft] Bewölkung Niederschlag 

15.03.2018 
T1: 
Horstsuche,  
BV nachts 

14:30 bis 20:30 6 bis 4 4 bis 2 6/8 bis 0/8 kein 

06.04.2018 
T2: 
BV tags 

06:00 bis 13:30 0 bis 7 1 0/8  kein 

20.04.2018 
T3: 
BV tags 

06:00 bis 14:30 7 bis 21 2 1/8 bis 0/8 kein 

30.04.2018 
T4: 
BV tags 

05:30 bis 13:30 13 bis 16 3 bis 4 4/8 bis 0/8 kein 

17.05.2018 
T5: 
BV tags 

06:00 bis 13:30 10 bis 11 2 bis 3 8/8 
vereinzelte 
Nieselregenschauer 

24.05.2018 
T6: 
BV nachts 

20:00 bis 22:30 14 1 bis 3 6/8 bis 8/8 kein 

25.05.2018 
T7: 
BV tags 

07:00 bis 13:00 13 bis 22 1 bis 2 4/8 bis 6/8 kein 

07.06.2018 
T8: 
BV tags/nachts 

17:30 bis 21.15 26 bis 18 0 bis 1 2/8 bis 4/8 kein 

25.06.2018 
T9: 
BV tags 

06:00 bis 09:45 7 bis 9 3 bis 4 4/8 bis 8/8 Nieselregenschauer 

 

 

2.2 Erfassungsmethodik 

Im Rahmen der Erfassung der Vögel wurden sämtliche Arten, die gesichtet oder verhört wurden, 

aufgenommen. Während der Begehung zur Horstsuche wurden im 150-m-Radius systematisch 

die Gehölzstrukturen nach Nest-/Horststrukturen abgesucht und hinsichtlich ihrer potentiellen 

Eignung für Groß- und Greifvogelarten bewertet. Eine Horstsuche darüber hinaus fand nicht statt.  

Bei der Erfassung wurde grundsätzlich auf alle revieranzeigende Merkmale wie Gesang, Nestbau, 

Futtertragen, Verleiten, Eierschalen, besetzte Nester u.ä. geachtet und darauf aufbauend 

entsprechende Brutzeitcodes vergeben. Für verschiedene Arten (Wachtelkönig, Grauspecht, 
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Eulen und Käuze) wurden spezielle Klangattrappen als Hilfsmittel zur Erfassung eingesetzt. Die 

visuelle Nachsuche erfolgte mit einem Fernglas der Marke Kawa 10x50. 

Vogelarten ohne hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung gemäß [U 7] wurden 

halbquantitativ erfasst, das heißt sie wurden in die Gesamtartenliste aufgenommen, aber 

Brutplätze oder Reviere wurden nicht räumlich verortet. Für Arten mit hervorgehobener arten-

schutzrechtlicher Bedeutung wurden Reviere/Brutplätze räumlich abgegrenzt.  

Bei der Auswahl der Erfassungstermine wurde auf Witterungsbedingungen ohne stärkeren Wind 

und möglichst wenig Niederschlag geachtet. Die Begehungen erfolgten jeweils an unterschiedli-

chen Startpunkten im Erfassungsgebiet, um möglichst viele Teilbereiche zu Zeiten der höchsten 

Gesangsaktivität zu begehen. Besonderer Wert wurde auf die tatsächlichen Erweiterungsflächen 

und den 150-m-Radius gelegt sowie auf Flächen, die anhand ihrer Biotopstruktur Rückschlüsse 

auf das Vorkommen von Vogelarten mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung 

zulassen. Dazu zählen das Flöhatal und die angrenzenden Waldbereiche und die weitläufigen 

Offenlandbereiche östlich und nördlich der geplanten Tagebauerweiterung. Diese Flächen 

wurden zu jedem Erfassungstermin vollständig begangen. Die Einordnung als Brutvogel erfolgte 

in Anlehnung an die Methodenstandards der Brutvogelerfassung nach Südbeck et al. [U 8].  
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3 Ergebnisse und Bewertung 

3.1 Lebensraum 

Die geplante Erweiterungsfläche und der 150 m-Radius werden zum größten Teil forstwirtschaft-

lich genutzt (etwa 2,70 ha). Es dominieren Nadelholzbestände mit Gemeiner Fichte als Haupt-

baumart. In einigen Bereichen sind Laubbaumarten untergemischt. Entlang der Böschungen des 

Tagebaus haben sich ruderale Gras- und Staudenfluren mit hohem Verbuschungsgrad herausge-

bildet. Im Laufe fortwährender Sukzession sind im Südwesten vorwaldähnliche Bereiche 

entstanden. Der südliche Teil des 150-m-Radius stellt offenes Steinbruchgelände dar. Der den 

Waldflächen zugewandte Teil am Hang zur Flöha wird extensiv landwirtschaftlich genutzt (ca. 

1,05 ha). Der östliche Bereich stellt eine Grünlandbrache dar. 

Im 1.000-m-Radius ist der östliche und nordöstliche Teil von Grünlandstrukturen geprägt, die von 

Einzelbäumen und Baumreihen entlang von Wegen durchzogen sind. Der westliche 1000-m-

Radius ist fast vollständig durch das Kerbtal der Flöha mit steilen bewaldeten Hängen gekenn-

zeichnet. 

Somit stellt der östliche Teil des Untersuchungsgebietes ein weitgehend offenes Bruthabitat dar, 

während im Westen ein im Wesentlichen geschlossenes, aber relativ unzerschnittenes Habitat 

darstellt. 

 

3.2 Ergebnisse 

In Tabelle 2 sind die Erfassungsergebnisse der Avifauna dargestellt. Dabei wird zwischen 

Brutvögeln (B), potentiellen Brutvögeln Vögeln, bzw. solchen mit Brutverdacht (BV), Nahrungsgäs-

ten (NG) und Überfliegern (ÜF) oder Durchzüglern (D) unterschieden. Zusätzlich sind Vogelarten 

dargestellt, die aus Beobachtungen des Büros Landschaftsökologie Moritz [U 9] während der 

Erfassung anderer Tierarten bekannt sind, mit aufgelistet. Für diese Arten sind keine räumlichen 

Erfassungspunkte bekannt. 

Tabelle 2: Nachgewiesene Vogelarten im Untersuchungsgebiet und ihr Status 

Deutscher Artname Wissenschaftlicher  
Artname 

RL 
SN 

RL 
D 

Bnat 
SchG 

VS-
RL Status Anzahl 

BP/Reviere 
Nachweis/ 
Bemerkung 

Amsel Turdus merula     §   B > 8 
 

Bachstelze Motacilla alba     §   B > 3 
 

Baumpieper Anthus trivialis 3 3 §   BV 1 einmalig verhört, 
anwesend 

Blaumeise Parus caerulus     §   B ubiquitär 
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Braunkehlchen Saxicola rubetra 2 2 §   D - 1 Sichtnachweis 

Buchfink Fringilla coelebs     §   B ubiquitär 
 

Buntspecht Dendrochops major     §   B ubiquitär 
 

Dorngrasmücke Sylvia communis V   §   B > 1 
 

Eichelhäher Garrulus glandarius     §   BV unklar anwesend  

Eisvogel Alcedo atthis 3  §§ I - - anwesend 

Erlenzeisig Carduelis spinus     §   
NG/D/

BV 
unklar  anwesend  

Feldlerche Alauda arvensis V 3 §   B  ≥ 9 

im Offenland 
nordöstlich des 

Tagebaus,  weitere 
sehr wahrscheinlich  

Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra     §   BV 1 1 Paar anwesend  

Fitis Phylloscopus trochilus V   §   B > 3 
 

Flussregenpfeifer Charadrius dubius   §§  - - anwesend 

Gartengrasmücke Sylvia borin V  §  - - anwesend 

Gebirgsstelze Motacilla cinerea     §   B ≥ 2 Flöhatal 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula     §   B ≥ 1 
 

Goldammer Emberiza citrinella V   §   B ubiquitär 
 

Graureiher Ardea cinerea     §   ÜF 1   

Grauspecht Picus canus   2 §§ I BV unklar mehrmals verhört 

Grünfink Carduelis chloris     §   B > 3   

Grünspecht Picus viridis     §§   BV unklar mehrmals verhört, 
mehrere Sichtungen 

Haubenmeise Parus cristatus     §   B ≥ 1   

Hausrotschwanz Phoenicurus ochrurus   §  - - anwesend 

Heckenbraunelle Prunella modularis     §   B > 3   

Hohltaube Columbo oenas     §   B > 1 im Nordosten, nähe 
Saidenbachtalsperre  
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Kernbeißer 
Coccothraustes 
coccothraustes 

    §   BV unklar mehrere Sichtungen 

Klappergrasmücke Sylvia curruca V   §   B 1 bis 2   

Kleiber Sitta euopaea     §   B > 5   

Kolkrabe Corvus corax     §   NG > 2   

Mäusebussard Buteo buteo     §§   NG/BV   

regelmäßig als 
Nahrungsgast im 

Erweiterungsbereich, 
Brut entlang der 
Flöha möglich 

Mehlschwalbe Delichon urbicum 3 3 §§   NG     

Misteldrossel Turdus viscivorus     §   B 1   

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla     §   B ubiquitär   

Nebelkrähe Corvus cornix     §   BV unklar 
viel im Gebiet 

unterwegs 

Neuntöter Lanius collurio     § I B 1-2 östliche  
Böschungskante 

Raben od. Nebelkrähe Corvus corone/ cornix     §   B ubiquitär 
überall in Waldflächen 

 und Gehölzen 

Rauchschwalbe Hirundo rustica 3   §   NG   
Brutplätze in 
 Stallanlagen 

vermutet 

Ringeltaube Columbo palumbus     §   B > 5   

Rotkehlchen Erithacus rubecula     §   B > 5   

Rotmilan Milvus milvus   V §§ I NG   oft auf den 
Grünlandflächen 

Schwarzmilan Milvus mirgrans     §§ I ÜF     

Schwarzspecht Dryocopus martius     §§ I B ≥ 2 Wald westlich Flöha 
und im Nordwesten 

Schwarzstorch Ciconia nigra V   §§ I ÜF/NG     

Singdrossel Turdus philomelos     §   B > 3   

Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus     §   B ubiquitär   

Sperber Accipiter nisus     §§   NG   
Brut in den 

 Wäldern wahrschein-
lich 

Sperlingskauz Glaucidum passeri-
num     §§ I B 1 Flöhaaue nahe 

Mühle 

Star Sturnus vulgaris     §   BV > 10 
viele 

 nahrungssuchende 
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Stieglitz Carduelis carduelis     §   B > 3   

Stockente Anas Platyrhynchos     §   BV unklar   

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris     §   B 1 bis 2   

Tannenmeise Parus ater     §   B > 3   

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca V 3 §   BV unklar 1 x verhört 

Turmfalke Falco tinnunculus     §§   NG   oft auf den 
Grünlandflächen 

Uhu Bubo bubo V  §§ I - - 
Feder- und 

Gewöllenachweis 

Wachtelkönig Crex crex 2 2 §§ I BV 1 bis 2 
östl. Erweiterung 

in Hochstaudenflur 3 
mal verhört 

Waldbaumläufer Certhia familiaris     §   BV unklar 1 Sichtung 

Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix V   §   B > 3   

Waldkauz Strix aluco   §§  - - anwesend 

Wasseramsel Conclus cinclus V   §   B > 1   

Weidenmeise Parus montanus   §  - - anwesend 

Wintergoldhähnchen Regulus regulus V   §   B > 10   

Zaunkönig Troglodytes troglodytes     §   B ubiquitär   

Zilpzalp Phylloscopus collybita     §   B ubiquitär   

 
RL SN - Rote Liste Sachsen: 

§ - besonders geschützt nach BNatSchG   

R – extrem selten §§ - streng geschützt nach BNatSchG   

1 – vom Aussterben bedroht VSRL - Vogelschutzrichtlinie Anhang   

2 – stark gefährdet B  - Brutvogel   

3 - gefährdet BV – Brutverdacht   

V - Vorwarnliste ÜF – Überflieger   

fett: hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung NG – Nahrungsgast   

kursiv: Beobachtungen LÖ Moritz, ohne Verortung D - Durchzügler   

 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes wurden insgesamt 65 Vogelarten nachgewiesen. Davon 

sind 22 von hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung gemäß dem Sächsischen 

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) [U 7]. 

Die Nachweise der Vogelarten mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung werden im 

Folgenden kurz erläutert. Nachweispunkte bzw. ermittelte Reviere oder Brutplätze sind in den 

Anlagen 1+2  kartografisch dargestellt.  
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Horstsuche 

Horste von Groß- und Greifvögeln wurden im näheren Umfeld (150 m) der Erweiterungsfläche 

nicht nachgewiesen. Während der folgenden Begehungen wurden ebenfalls keine Horste 

gefunden. Brutplätze des Mäusebussards und des Sperbers sind an den Hängen des Flöhatales 

recht wahrscheinlich. 

Baumpieper (Anthus trivialis) 

Der Baumpieper wurde einmalig am 17.05. singend am westlichen Hang der Flöha knapp 

außerhalb des 150-m-Radius erfasst. Da zu den weiteren Erfassungsterminen keinerlei Hinweise 

auf ein Brüten der Art im Gebiet hindeuten, wird der Nachweis als Einzelbeobachtung bzw. als 

Brutverdacht gewertet. 

Artenschutzrechtliche Relevanz bzgl. des Vorhabens: gering  

Braunkehlchen (Saxicola rubetra) 

Am 30.04. wurde ein territoriales Männchen des Braunkehlchens im Hochstaudenbereich östlich 

der Erweiterungsfläche erfasst. Das Tier sang ausgiebig innerhalb eines geeigneten Bruthabitats 

für die Art. Da es an den folgenden Begehungen keinerlei weitere Hinweise auf die Anwesenheit 

der Art gab, wird die Einzelbeobachtung als Durchzugsereignis gewertet. 

Artenschutzrechtliche Relevanz bzgl. des Vorhabens: vorerst gering; mittel-hoch, falls in den 

geeigneten Habitaten der Hochstaudenfluren während des Eingriffes Bruten stattfinden  

Eisvogel (Alcedo atthis) 

Der Eisvogel wurde durch das Büro Landschaftsökologie Moritz nachgewiesen. Die Art ist an den 

Flusslauf der Flöha und die dortigen Habitate gebunden und daher für das geplante Vorhaben 

nicht von Relevanz. 

Artenschutzrechtliche Relevanz bzgl. des Vorhabens: keine 

Feldlerche (Alauda avensis) 

Die Feldlerche wurde mit mindestens 9 Brutpaaren im Offenlandbereich östlich und nordöstlich 

des Erweiterungsbereiches nachgewiesen. Im Erweiterungsbereich selbst wurden keine 

Nachweise der Art erbracht. Es wird davon ausgegangen, dass in der Umgebung weitere Reviere 

vorhanden sind, da auch außerhalb der in Anlage 1 dargestellten Brutreviere einzelne singende 

oder im Balzflug befindliche Tiere erfasst wurden, die sich aber nicht eindeutig zu einem Revier 

zuordnen ließen. 

Artenschutzrechtliche Relevanz bzgl. des Vorhabens: gering  

Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) 

Der Flussregenpfeifer wurde vom Büro Landschaftsökologie Moritz im Bereich des Tagebaus 

nachgewiesen. Eine Betroffenheit wäre gegeben, wenn im Rahmen der Tagebauerweiterung 
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Flächen in Anspruch genommen werden müssen, die durch steinig-kiesig-sandige Oberflächen 

geprägt sind. In der Erweiterungsfläche selbst fehlen diese Strukturen. Dort existieren demnach 

keine geeigneten Habitate für die Art. 

Artenschutzrechtliche Relevanz bzgl. des Vorhabens: gering bis mittel 

Grauspecht (Picus canus) 

Der Grauspecht wurde an 3 Terminen rufend erfasst. Die Nachweise wurden alle in den 

Waldhängen am östlichen Flöhaufer erbracht. Ein Exemplar befand sich unmittelbar westlich der 

Erweiterungsfläche. Da die Waldflächen dort hauptsächlich aus mittelalten Fichten bestehen, ist 

ein Brutplatz der Art  relativ unwahrscheinlich. Der Nachweis gelang zudem außerhalb der 

Brutzeit. Vermutlich handelte es sich um ein umherstreifendes, nahrungssuchendes Exemplar. 

Brutplätze des Grauspechtes sind aber in den älteren Laub-Mischwald-Beständen der Umgebung 

zu erwarten. 

Artenschutzrechtliche Relevanz bzgl. des Vorhabens: gering bis mittel 

Grünspecht (Picus viridis) 

Rufende, warnende und nahrungssuchende Individuen des Grünspechtes wurden zu jedem 

Erfassungstermin nachgewiesen, konnten aber nur dreimal relativ exakt lokalisiert werden. Ein 

Nachweis gelang innerhalb der Erweiterungsfläche. Brutplätze der Art sind in diesem Bereich und 

dem 150-m-Radius grundsätzlich nicht auszuschließen, wenngleich aufgrund der Baumartenzu-

sammensetzung relativ unwahrscheinlich. Die Wiesenflächen östlich des Waldrandes sind 

potentielles Nahrungshabitat. Grundsätzlich ist das Vorkommen des Grünspechtes als Brutvogel 

im Vorhabenbereich als wahrscheinlicher einzuschätzen, als das des Grauspechtes.  

Artenschutzrechtliche Relevanz bzgl. des Vorhabens: gering bis mittel 

Hohltaube (Columbo oenas) 

Hohltauben konnten zweimal im nordöstlichen 1.000-m-Radius innerhalb der Waldbestände 

oberhalb der Saidenbachtalsperre verhört werden. Die Art ist eng an ältere, höhlenreiche 

Baumbestände mit vorhandenen Höhlen (insb. des Schwarzspechtes) gebunden. Da Hohltauben 

oft kolonieartig, relativ dicht beieinander siedeln, ist das zweimalige Verhören nur ein Anhalts-

punkt für das Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet. Die Anzahl an Brutpaaren ist nicht 

genau abzuschätzen. Die Erweiterungsfläche des Tagebaus ist aufgrund des Alters und der Art 

der dort stockenden Bäume nahezu ausgeschlossen. 

Artenschutzrechtliche Relevanz bzgl. des Vorhabens: gering  

Mäusebussard (Buteo buteo) 

Mäusebussarde wurden an allen Erfassungsterminen nachgewiesen. Dabei wurden sowohl 

Einzeltiere als auch paarweise kreisende Exemplare erfasst. Oft wurden die Offenlandbereiche 

und Böschungskanten zur Nahrungssuche genutzt. Hinweise auf besetzte Horste konnten trotz 

Nachsuche nicht gefunden werden. Aufgrund der vorhandenen Strukturen und des häfigen 
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Vorkommens als Nahrungsgast ist ein Brutplatz insbesondere an den Waldrandlagen entlang des 

Flöhatales zu erwarten.  

Artenschutzrechtliche Relevanz bzgl. des Vorhabens: gering  

Mehlschwalbe (Delichon urbica) 

Mehlschwalben wurden einmal jagend über der Flöha nachgewiesen. Potentielle Brutplätze für 

den Gebäudebrüter existieren in der Erweiterungsfläche nicht. 

Artenschutzrechtliche Relevanz bzgl. des Vorhabens: keine 

Neuntöter (Lanius collurio) 

Für den Neuntöter wurde ein Brutnachweis an der östlichen Böschungskante unweit der 

Erweiterungsfläche erbracht. Am 22.06.2018 trug ein Männchen Futter ins Nest. Weitere 

Nachweise der Art liegen auf für die Erweiterungsfläche nördlich der aktuellen Tagebaukante vor. 

Ein zweiter Brutplatz bzw. zweites Revier in diesem Bereich ist aufgrund der Biotopstrukturen 

nicht auszuschließen. Der westliche Teil der Erweiterungsfläche ist für den Neuntöter als 

Lebensraum ungeeignet. 

Artenschutzrechtliche Relevanz bzgl. des Vorhabens: gering - mittel 

Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 

Rauchschwalben wurden regelmäßig als Nahrungsgäste über offenen und halboffenen Flächen 

des Untersuchungsgebietes sowie im Flöhatal nachgewiesen. Brutplätze befinden sich möglich-

erweise in den Stallanlagen südöstlich des Steinbruches. In den Erweiterungsflächen sind Bruten 

des reinen Gebäudebrüters ausgeschlossen. 

Artenschutzrechtliche Relevanz bzgl. des Vorhabens: keine 

Rotmilan  (Milvus milvus) 

Rotmilane nutzten regelmäßig das Tagebaugelände und die angrenzenden Offen- und Halboffen-

landbereiche zur Nahrungssuche. Brutplätze in der näheren Umgebung konnten nicht festgestellt 

werden. Sie sind im weiteren Umfeld zu erwarten. Eine Betroffenheit durch das Vorhaben ist sehr 

unwahrscheinlich. 

Artenschutzrechtliche Relevanz bzgl. des Vorhabens: gering  

Schwarzmilan (Milvus migrans) 

Der Schwarzmilan wurde einmal überfliegend über dem Flöhatal beobachtet. Hinweise auf von 

der Art genutzte Horste im Erweiterungsgebiet bestehen nicht und sind aufgrund der Ansprüche 

der Art auch nicht zu erwarten. Die Offen- und Halboffenlandbereiche sind potentielle Nahrungs-

habitate. 

Artenschutzrechtliche Relevanz bzgl. des Vorhabens: gering  
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Schwarzspecht (Dryocopus martius) 

Der Schwarzspecht wurde im gesamten Untersuchungsgebiet angetroffen. Es wurden rufende, 

trommelnde und nahrungssuchende Exemplare nachgewiesen. Ebenso wurden Bettelrufe von 

Jungtieren aufgenommen. 2 Brutplätze gelten als sicher. Sie befanden sich am westlichen 

Flöhaufer und südlich der Saidenbachtalsperre. Weitere sind sehr wahrscheinlich. Da der 

Schwarzspecht sehr anpassungsfähig ist, was seinen Lebensraum betrifft, ist auch ein Brutplatz 

in einzelnen glattrindigen Bäumen innerhalb der Waldbereiche der Erweiterungsfläche nicht 

auszuschließen. 

Artenschutzrechtliche Relevanz bzgl. des Vorhabens: mittel 

Schwarzstorch (Ciconia nigra) 

Während der Erfassungen wurde einmalig ein überfliegender Schwarzstorch nachgewiesen. Als 

Beibeobachtungen des Bürös Landschaftsökologie Moritz wurden mehrere Exemplare nahrungs-

suchend erfasst. Sie hielten sich im Flöhatal und einmalig auf der Frischwiese innerhalb der 

Erweiterungsfläche auf. Brutplätze innerhalb des 150-m-Radius sind ausgeschlossen. Aufgrund 

der Häufigkeit der Beobachtungen wird aber von einem Brutplatz in der weiteren Umgebung 

ausgegangen, insbesondere in den geschlossenen Waldgebieten westlich der Flöha. Der 

Schwarzstorch gilt als ausgesprochener Kulturflüchter. Er lebt zurückgezogen in größeren, 

abwechslungsreichen Waldgebieten und reagiert sehr empfindlich auf Störungen aller Art im 

Umkreis des Brutplatzes, die bis zur Aufgabe der Brut führen können. Da durch das Heranrücken 

des Tagebaus an das Flöhatal und bedingt durch die Hanglagen Schallemissionen sich relativ 

ungehindert nach Westen ausbreiten können, ist im Falle eines Brutplatzes westlich der Flöha, 

aus o.g. Gründen von hoher artenschutzrechtlicher Relevanz auszugehen. 

Artenschutzrechtliche Relevanz bzgl. des Vorhabens: mittel – hoch 

Sperber (Accipiter nisus) 

Einmalig wurde ein jagender Sperber an der Flöha festgestellt. Hinweise auf Bruttätigkeiten im 

Umfeld der Erweiterungsfläche gibt es nicht. 

Artenschutzrechtliche Relevanz bzgl. des Vorhabens: gering 

Sperlingskauz (Glaucidum passerinum) 

Die Brut des Sperlingskauzes gilt als gesichert. Im Bereich der Kohlhaumühle wurde mehrmals 

ein Exemplar mit Mäusen beobachtet, das in eine Baumhöhle einer Birke einflog. Im Erweite-

rungsbereich des Tagebaus wurden keinerlei Hinweise auf die Art gefunden, wenngleich eine 

Brut beispielsweise in einer Buntspechthöhle nicht auszuschließen ist. 

Artenschutzrechtliche Relevanz bzgl. des Vorhabens: gering - mittel 
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Turmfalke (Falco tinnunculus) 

Regelmäßiger Nahrungsgast im gesamten Untersuchungsgebiet. Brutplätze sind nicht bekannt. 

Sie sind am ehesten innerhalb der Siedlung Görsdorf, im Steinbruch oder an Felswänden des 

Flöhatales zu erwarten. Insofern zum Eingriffszeitpunkt kein Brutplatz an den nördlichen Wänden 

des Steinbruchs stattfindet, ist von nur geringer Relevanz bzgl. des Vorhabens auszugehen. 

Artenschutzrechtliche Relevanz bzgl. des Vorhabens: gering - mittel 

Uhu (Bubo bubo) 

Es liegen keine Nachweise für eine Bruttätigkeit im Untersuchungsgebiet vor und sind im Bereich 

der Erweiterungsfläche auch nicht zu erwarten. Der Uhu ist aber im Gebiet anwesend. Das Büro 

Landschaftsökologie Moritz fand Gewölle im nördlichen 150-m-Radius und eine frische Hand-

schwingendeckfeder westlich der Flöha. 

Artenschutzrechtliche Relevanz bzgl. des Vorhabens: gering - mittel 

Wachtelkönig (Crex crex) 

Am 24.05. wurde ein Wachtelkönig-Männchen erfasst, das während der Abendbegehung fast 

durchgängig rief. Das Tier hielt sich im Bereich der Wiesen- und Hochstaudenfluren nördlich des 

Tagebaus in der Erweiterungsfläche auf. Im nord-östlichen 150-m-Radius wurden am späten 

Abend ebenfalls Rufe eines Männchens erfasst. Möglicherweise handelt es sich um dasselbe 

Tier. In den Morgenstunden des 25.05. wurde zur Kontrolle eine Klangattrappe eingesetzt, auf 

die ein Individuum umgehend reagierte. Am 07.06. gelang mittels Klangattrappe ein weiterer 

Nachweis eines Exemplares, wiederum innerhalb der Staudenfluren in der Erweiterungsfläche. 

Das Büro Landschaftsökologie Moritz konnte Ende Juni nochmals ein warnendes Alttier im selben 

Habitat erfassen. Eine Brut der Art auf den grundwassernahen, feuchten, mit Brombeerranken 

und Brennesseln überwachsenen Bergwiesen in diesem Bereich unter Berücksichtigung der 

regelmäßigen Anwesenheitsnachweise über mehr als einen Monat, ist sehr wahrscheinlich. Die 

Biotopstrukturen entsprechen dem Ideallebensraum des Wachtelkönigs in den Mittelgebirgsla-

gen Sachsens. 

Artenschutzrechtliche Relevanz bzgl. des Vorhabens: hoch 

Waldkauz (Strix aluco) 

Brutnachweise wurden nicht erbracht. Brutplätze sind in der Erweiterungsfläche sehr unwahr-

scheinlich. Mehrfacher Einsatz von Klangattrappen in verschiedenen Bereichen des Untersu-

chungsgebietes ergaben keine Hinweise auf die Anwesenheit der Art.  Das Büro Landschaftsöko-

logie Moritz hat den Waldkauz einmalig festgestellt.  

Artenschutzrechtliche Relevanz bzgl. des Vorhabens: gering  
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3.3 Zusammenfassung 

Anhand der Erfassungen und deren methodischer Auswertung wird für 10 der Vogelarten mit 

hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung von einer mittleren und hohen artenschutz-

rechtlichen Relevanz bzgl. des Vorhabens ausgegangen. Für einige Arten, wie Turmfalke und 

Flussregenpfeifer können durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen, Verbotstatbestände des § 

44 BNatSchG von vornherein ausgeschlossen werden. Für die Höhlenbrüter Grauspecht, 

Grünspecht, Schwarzspecht und Sperlingskauz sind vor der Fällung der Bäume Kontrollen auf 

Besatz durch eine Ökologische Baubegleitung durchzuführen. Ggf. sind Ausgleichsmaßnahmen 

für diese Arten erforderlich. Im Rahmen der Schallemissionsprognosen wird empfohlen, 

Immissionsorte im Waldbereich westlich der Flöha einzubeziehen um Veränderungen zum 

aktuellen Tagebaugeschehen zu quantifizieren und mögliche Beeinträchtigungen des Schwarz-

storches, der dort potentiell brütet abzuleiten. Ggf. sind genauere Untersuchungen bzgl. 

Brutplatzsuche notwendig. Mit hoher artenschutzrechtlicher Relevanz ist das Vorkommen des 

Wachtelkönigs innerhalb der Erweiterungsfläche zu werten. Die Art ist in Sachsen und Deutsch-

land als stark gefährdet eingestuft und nach BNatSchG streng geschützt. Für den Verlust der 

dortigen Biotopstrukturen und damit des Lebensraumes für den Wachtelkönig sind in jedem Fall 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in zeitlichem Vorlauf durchzuführen. Durch diese kann auch 

ein potentielles Braunkehlchenhabitat gesichert werden. 
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1. Veranlassung 

Geplant ist die Erweiterung des bestehenden Steinbruchs Pockau. Zur Erarbeitung der 

Genehmigungsunterlagen ist im Vorfeld u.a. die Erfassung aktueller Artvorkommen erforderlich, um 

mögliche Auswirkungen des Vorhabens abschätzen zu können. Mit den Kartierungsleistungen wurde 

das Büro Landschaftsökologie Moritz durch die G.U.B. Ingenieur AG betraut.  

 

2. Untersuchungsumfang 

Durch den Auftraggeber wurde folgender Leistungsumfang vorgegeben: 

Erfassung Artengruppe Fledermäuse 

 Erfassung Artenspektrum und Individuenzahlen (Detektoruntersuchungen) im 1km-Radius 

(ausgenommen der Ortschaft im Süden und der Offenlandflächen im Nordosten) um die 

Erweiterungsfläche an geeigneten Standorten im Rahmen von 6 Begehungen im Zeitraum Mai 

bis Ende August 

 Quartiersuche/Höhlenbäume in einem Radius von 150 m um die Erweiterungsfläche mittels  

3-facher Begehung zur Ermittlung von Sommer- und Balzquartieren sowie Wochenstuben 

 Erfassung Anhang IV Arten 

 Überblickskartierung und Analyse von potentiell vorkommenden Anhang IV Arten in einem 

Radius von 150 m um die Erweiterungsfläche im Rahmen von 3 Begehungen zwischen Mai bis 

Juli 

Bericht/Dokumentation - Text und Karten 

Die erfassten Artdaten werden in Karten dargestellt und die zugehörigen Shape-Dateien sowie in 

tabellarischer Form mit Angabe des aktuellen Schutzstatus als Bericht übergeben.  

 

3. Methodik 

3.1. Erfassung der Artengruppe Fledermäuse 

3.1.1. Akustische Erfassung 

Um Aussagen zur Raumnutzung und zum innerhalb des Untersuchungsgebietes vorkommenden 

Artenspektrums treffen zu können, wurde das Gebiet begangen und Fledermausrufe manuell mittels 

Detektors (Batlogger M der Firma Elekon) aufgenommen. Die Rufsequenzen der Fledermäuse wurden 

in Echtzeit aufgenommen und auf einer SD-Karte gespeichert. So konnte später eine Analyse der 

erhaltenen Fledermausrufe händisch unter Zuhilfenahme spezieller Software (BatExplorer Version 

2.0.5.0) soweit möglich bis auf Artniveau erfolgen. Zur Unterstützung wurde Fachliteratur zur 

Rufanalyse herangezogen (Skiba 2009, Arthur & Lemaire 2009, Pfalzer 2002).  

Die Detektorbegehungen fanden an den in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Terminen statt.  
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Tabelle 1: Begehungstermine der Detektorerfassung  

Datum Temperatur Windstärke Windrichtung Bewölkung Niederschlag 

03.05.2018 16 bis 11 1 NW 100  - 

27.06.2018 20 bis 15 0 bis 1 S 10 bis 100 ab 00:00 Uhr leichter Sprühregen 

25.07.2018 25 bis 16 1 NO bis SO 20 bis 0  - 

26.07.2018 23 bis 17 0 bis 1 O 25 bis 0 - 

07.08.2018 28 bis 19 0 bis 1 S 20 bis 0  - 

20.08.2018 24 bis 23 0 - 95 bis 5 - 

 

Aufgrund der hohen Mobilität der Arten fand an ausgewählten Begehungsterminen, zusätzlich zur 

mobilen Erfassung, eine automatische stationäre Erfassung an ausgewählten Standorten innerhalb des 

Untersuchungsgebietes mittels BatCorder (3.1 der Firma ecoObs) statt. Die Standorte können der 

Karte 1 entnommen werden. Zunächst wurden die mittels BatCorder-System erfassten Rufdaten unter 

Zuhilfenahme speziell dafür entwickelter Analyse- und Verwaltungssoftware (bcAdmin Version 3.6.8, 

batident Version 1.5 der Firma ecoObs) einer automatischen Rufanalyse unterzogen. Dabei wurden 

von der Software im ersten Schritt in den Aufnahmen Fledermausrufe gesucht, anschließend 

vermessen und sofern möglich auf Gattungs- oder gar Artenebene bestimmt. Vereinfacht dargestellt 

wurden die erfassten Rufe einzeln mit hinterlegten Aufnahmen einer umfangreichen 

Referenzdatenbank, die Rufe von 19 Fledermausarten und weiteren Artengruppen enthält, 

abgeglichen und die Übereinstimmungswahrscheinlichkeiten anhand markanter Messwerte 

überprüft. Aus der automatischen Analyse resultierte zunächst eine erste objektive Artenliste und für 

jede Einzelsequenz bzw. jeden Einzelruf eine Angabe zur Art bzw. Artengruppe und deren 

Bestimmungswahrscheinlichkeit. Generell galt je mehr Rufe in einer Aufnahme vorlagen und je besser 

die Aufnahmequalität war, umso häufiger lag eine hohe Bestimmungswahrscheinlichkeit vor, da 

einzelne fehlbestimmte Rufe das Ergebnis weniger verfälschen konnten (ECOOBS GMBH 2010). Im 

Anschluss an die automatische Rufanalyse fand eine manuelle Prüfung ausgewählter Sequenzen bzw. 

Rufe mit bcAnalyze 3 Light (1.1) statt. 

 

3.1.2. Quartiersuche 

Im Rahmen der Kontrollen wurden alle potentiell als Fortpflanzungs- bzw. Ruhestätte geeigneten 

Strukturen, wie beispielsweise Höhlungen, Ausfaulungen, Risse oder abstehende Rinde an Gehölzen 

auf aktuellen oder ehemaligen Besatz durch Fledermäuse kontrolliert. Die Kontrolle fand sowohl vom 

Boden als auch von der Leiter aus statt. Schwer zugängliche Bereiche wurden mittels Taschenlampe 

und unter Zuhilfenahme einer Endoskopkamera kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde insbesondere auf 

Kot-, Urinspuren, Haare, Lautäußerungen, Kratzspuren und die generelle Zugänglichkeit und Eignung 

der vorgefundenen Struktur geachtet. Sofern Quartierstrukturen nicht erreicht werden konnten oder 

nicht einsehbar waren, wurde ein abendliche Aus- bzw. eine morgendliche Einflugbeobachtung an der 

jeweiligen Struktur durchgeführt. 
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Die Quartiererfassung fand an den in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Terminen statt.  

Tabelle 2: Termine zur Erfassung von Fledermausquartieren in Bäumen 

Datum Temperatur Windstärke Windrichtung Bewölkung Niederschlag 

03.05.2018 14 bis 16 2 bis 1 NW 80 bis 100  - 

25.07.2018 30 bis 26 3 bis 1 NO 20  - 

08.08.2018 18 0 - 40  - 

 

3.2. Erfassung Anhang IV-Arten 

Die Erfassungen von möglichen Anhang IV-Arten innerhalb des Untersuchungsgebietes fanden an den 

in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Terminen statt. 

Tabelle 3: Termine zur Erfassung von Anhang IV-Arten 

Datum Temperatur Windstärke Windrichtung Bewölkung Niederschlag 

03.05.2018 14 bis 16 2 bis 1 NW 80 bis 100 - 

05.07.2018 16 bis 28 0 bis 1 - 0 bis 20 - 

08.08.2018 18 0 - 40 - 

 

Die methodische Herangehensweise an diese Aufgabe war sehr vielschichtig, da die Liste von  

Anhang IV Arten der FFH-Richtlinie Vertreter verschiedenster Artengruppen beinhaltet. Die 

betreffenden Artengruppen sind nachfolgend mit ihrer Anzahl an Anhang IV Arten aufgeführt  

(BFN 2018). Im Rahmen der ersten Begehung wurden die Habitateigenschaften innerhalb des 

Untersuchungsgebietes erfasst. Daraufhin konnten mithilfe des Wissens um die Verbreitung und 

Habitatansprüche der relevanten Arten verschiedene Methoden zur Erfassung  möglicher 

Artvorkommen festgelegt werden. In Klammern wird angegeben welche Arten generell, aufgrund der 

bekannten Verbreitung und/oder ihren Habitatansprüchen, im Untersuchungsgebiet vorkommen 

könnten. 

 Amphibien => 13 Arten (Kammmolch, Kleiner Wasserfrosch, Knoblauchkröte, Kreuzkröte, 

Laubfrosch, Moorfrosch, Wechselkröte) 

 Farn- und Blühpflanzen => 28 Arten (Braungrüner Strichfarn, Scheidenblütengras) 

 Fische und Rundmäuler => 4 Arten (Vorkommen kann ausgeschlossen werden) 

 Käfer => 9 Arten (Vorkommen nahezu ausgeschlossen) 

 Libellen => 8 Arten (Asiatische Keiljungfer, Grüne Flussjungfer) 

 Reptilien => 9 Arten (Zauneidechse, Schlingnatter) 

 Säugetiere – Fledermäuse => 25 Arten (wurden gesondert untersucht) 

 Säugetiere – Sonstige => 19 Arten (Fischotter, Biber, Haselmaus) 

 Schmetterlinge => 16 Arten (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Heller Wiesenknopf-

Ameisenbläuling, Nachtkerzenschwärmer, (Spanische Flagge als Anhang II Art)) 
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 Weichtiere => 3 Arten (Vorkommen nahezu ausgeschlossen und für die Planung irrelevant da 

nicht in deren Lebensraum (Gewässerlauf der Flöha) eingegriffen wird)  

Die Untersuchungsmethodik richtete sich an den verbliebenen Arten bzw. Artengruppen aus.  

Die Erfassung der Amphibien fand über: 

 Sichtbeobachtung am Tag zum  

o Aufsuchen von Laich- und Larven im Gewässer bzw. subadulten oder adulten Tieren 

am Gewässer bzw. Landlebensraum  

 Sichtbeobachtung in der Nacht durch Ableuchten der Gewässer (im Zuge der 

Fledermauserfassung) zur 

o Erfassung auftauchender Molche bzw. adulter oder subadulter Lurche 

 Erfassung durch Verhören am Tag und in der Nacht (im Zuge der Fledermauserfassung) 

statt.  

Die Libellenkartierung setzt sich aus der Erfassung der Imagines über Sichtbeobachtung im Bereich der 

Flöha während der gesamten Flugperiode sowie der Suche nach Exuvien zusammen. 

Zur Erfassung von Reptilien wurden insgesamt 10 Reptilienbretter innerhalb des 

Untersuchungsgebietes ausgelegt. Die Lage der Reptilienbretter kann der Karte 1 entnommen werden. 

Bei den Reptilienbrettern handelte es sich um schwarze Bitumenwellplatten mit Maßen von etwa  

1,5 m x 1,5 m. Die schwarze Färbung garantiert eine schnelle Aufheizung und damit ein geeignetes, 

warmes Versteck, welches gezielt kontrolliert werden konnte. Zudem wurde das gesamte 

Untersuchungsgebiet langsam begangen um Reptilien nicht gleich durch Trittschwingungen zu 

vertreiben. Neben der direkten Sichtbeobachtung lebender Tiere wurden zusätzlich tote Tiere und 

Hautreste aufgenommen. Diese Beobachtungen werden als indirekte Vorkommensnachweise geführt. 

Zur Erfassung von Biber und Fischotter wurde entlang der Flöha und angrenzender Gehölzbestände 

nach arttypischen Besiedlungshinweisen wie Biberburgen, Fraßspuren an Gehölzen, Fraßreste, 

Trittsiegel, Losungen, Otterrutschen o.ä. geschaut. Innerhalb des Untersuchungsgebietes wurde auf 

geeignete Habitate für die Haselmaus geachtet. Sofern geeignete Habitate vorhanden waren, fand 

zudem eine Suche nach Fraßspuren statt. Haselmäuse hinterlassen nahezu kreisrunde Öffnungen an 

Nüssen mit Zahnspuren parallel zum Lochrand. Eine Suche nach Freinestern war aufgrund der bereits 

eingetretenen Belaubung nicht zielführend. 

Im Rahmen der Erfassung von Schmetterlingen wurden Bereiche, die als Futter und/oder 

Eiablagehabitate der Zielarten dienen können, aufgesucht. In diesen Bereichen fand eine Erfassung 

adulter Tiere bzw. die Suche nach Eiern oder Raupen statt. In der Abenddämmerung wurde zudem 

parallel zur Fledermauserfassung auf fliegende Individuen von Nachtkerzenschwärmer und Spanische 

Flagge geachtet.  

Im Rahmen der gesamten Untersuchungen wurde auf mögliche Bestände von Anhang IV Pflanzen 

geachtet. Eine gezielte Erfassung geschützter Pflanzen fand nicht statt.  
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4. Ergebnisse 

4.1. Erfassung Fledermäuse 

Im Rahmen der durchgeführten Fledermausuntersuchungen wurden die in der nachfolgenden Tabelle 

aufgeführten Fledermausarten im Gebiet nachgewiesen. 

Tabelle 4: Ergebnisse der Fledermauserfassung 

Deutscher  

Artname 

Wissenschaftlicher  

Artname 
RL SN RL D FFH BNatSchG Nachweis  

Großer Abendsegler Nyctalus noctula V V IV §§ BC, D 

Braunes Langohr Plecotus auritus  V V IV §§ D, Q 

Fransenfledermaus Myotis nattereri V * IV §§ BC 

Großes Mausohr Myotis myotis 3 V II, IV §§ BC, D 

Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros 2 1 II, IV §§ BC 

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 2 2 II, IV §§ BC, D 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus 3 D IV §§ D 

Nordfledermaus Eptesicus nilsonii 2 G IV §§ BC, D, QV 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 3 * IV §§ BC, D 

Wasserfledermaus Myotis daubentoni * * IV §§ D 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus V * IV §§ BC, D 

Artengruppe 

Abendsegler indet. Nyctalus noctula & leisleri   IV §§ D 

Breitflügelfledermäuse Eptesicus serotinus & nilsonii   IV §§ D 

Mausohrfledermäuse Myotis spec.   (II); IV §§ BC, D 

Nyctaloide Vespertilio & Eptesicus & Nyctalus   IV §§ BC, D 

 

Legende 

RL SN - Rote Liste Sachsen 

* Ungefährdet   

0 Ausgestorben o. verschollen 1 Vom Aussterben bedroht 

2 Stark gefährdet 3 Gefährdet 

R Extrem selten V Vorwarnliste 

RL D - Rote Liste Deutschland 

* Ungefährdet   

0 Ausgestorben o. verschollen 1 Vom Aussterben bedroht 

2 Stark gefährdet 3 Gefährdet 

G Gefährdung unbekannten Ausmaßes R Extrem selten 

V Vorwarnliste D Daten unzureichend 

FFH – Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie II Arten des Anhang II IV Arten des Anhang IV 

BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz § besonders geschützt §§ streng geschützt  

Nachweis 
D Detektor/Batlogger Q Quartier 

BC BatCorder QV Quartierverdacht 
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Insgesamt gelang der Nachweis von 11 Fledermausarten und Vertretern aus 4 Artengruppen.  

 

4.1.1. Akustische Erfassung 

Im Rahmen der Detektorbegehungen wurde die hohe Bedeutung der Flöha als Jagd- und 

Transferlebensraum verschiedener Fledermausarten belegt. Zudem dienen Waldwege, Waldränder 

aber auch die Randbereiche des Steinbruchgeländes als Jagd- und Transferlebensraum. Eine 

Abgrenzung der Karte ist aufgrund der unterschiedlichen Jagdstrategien der nachgewiesenen 

Fledermausarten aus fachlicher Sicht nicht sinnvoll. In der Karte 2 werden allerdings alle 

Nachweispunkte von Fledermäusen, die im Rahmen der Detektorbegehungen gemacht wurden, 

dargestellt. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich aufgrund der hohen Nachweisdichte von 

Arten der Gruppe der Mausohrfledermäuse im Gebiet sowohl Quartiere als auch Nahrungshabitate 

und Flugstrecken im Gebiet befinden. Insbesondere Wasser-, Fransen- und Bartfledermäuse sind im 

Gebiet zu erwarten. Neben geeigneten Bäumen (vgl. Kapitel 4.1.2) bietet auch das Wasserhaus an der 

Flöha im Westen des 150 m Radius geeignete Quartierstrukturen. Eine Kontrolle auf möglichen Besatz 

wurde allerdings nicht durchgeführt, da das Geländes umzäunt war. Das Wasserhaus ist durch die 

aktuellen Planungen nicht betroffen.  

Die Zwergfledermaus wurde mit Abstand am häufigsten im Gebiet erfasst. Quartiere dieser Art werden 

in den umliegenden Ortschaften vermutet. Das Gebiet selbst bietet aber für diese Art geeignete 

Transferverbindungen und Nahrungshabitate.  

Nachweise der Rauhautfledermaus liegen ausschließlich vom 03.05.2018 vor. Auf Grundlage dessen 

wird davon ausgegangen, dass das Gebiet lediglich auf dem Zugweg gequert wurde. 

Die Kleine Hufeisennase wurde einmal von einem BatCorder, welcher an der Flöha platziert wurde, 

aufgezeichnet. Die Rufe dieser Art sind nur über sehr kurze Distanzen für Detektoren hörbar, sodass 

auch die Nutzung weiterer Strukturen im Gebiet nicht ausgeschlossen werden kann.  

 

4.1.2. Quartiersuche 

Innerhalb des 150 m Radius um die geplante Erweiterungsfläche wurden insgesamt 7 Bäume erfasst, 

die geeignete Strukturen zur Nutzung als Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätte für Fledermäuse 

bieten. Weitere Angaben zu diesen Bäumen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. 

Die Standorte sind in der Karte 2 dargestellt.  

Tabelle 5: Nachgewiesene potentiell geeignete Habitatbäume innerhalb des 150 m Radius  

(Bez. = Bezeichnung, BHD = Brusthöhendurchmesser) 

Bez.  

[vgl. Karte 2] 
Art BHD [cm] Struktur Bemerkung 

B01 Esche 45 Höhlung ca. 7 m Höhe   

B02 Esche 25 Höhlung ca. 8 m Höhe Totholz 

B03 Birke 30 Höhlungen ca. 8 m Höhe   
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Bez.  

[vgl. Karte 2] 
Art BHD [cm] Struktur Bemerkung 

B04 Buche 45 abstehende Rinde & Höhlungen ab ca. 6 m Höhe Stammrest 

B05 Apfel - Höhlung ca. 1 m Höhe fast abgestorben 

B06 Birne 35 Höhlung ca. 4 m Höhe   

B07 Esche 40 Riss ca. 2 bis 4 m Höhe   

 

Am 25.07.2018 wurde gegen 21:15 Uhr Gezeter am Habitatbaumes B04 vernommen. Die Analyse der 

Detektoraufnahmen ergaben Sozialrufe einer Langohrfledermausart. Da in Sachsen lediglich das 

Braune und das Graue Langohr vorkommen und letztgenannte Art nicht in Bäumen quartiert, musste 

es sich dabei um Braune Langohren gehandelt haben. Eine akustische Unterscheidung dieser beiden 

Arten ist aufgrund der großen Rufähnlichkeiten sonst nicht möglich. Eine entsprechend geeignete 

Höhlung befand sich in ca. 6 m Höhe. Langohrfledermäuse fliegen zum Teil recht spät aus, sodass 

lediglich 2 Tiere beim Ausflug festgestellt wurden. Weitere in der Höhlung befindliche Tiere sind 

möglich, sodass es sich bei dem Quartier sowohl um ein Sommerquartier vereinzelter Männchen als 

auch um ein Wochenstubenquartier der Art gehandelt haben könnte.  

Während der Erfassungen im Gebiet wurden weitere 13 geeignete Habitatbäume als Beibeobachtung 

erfasst, die vollständig außerhalb des 150 m Radius lagen. Die Standorte können ebenfalls der Karte 2 

entnommen werden. Unter diesen 13 Bäumen befand sich ein weiterer Quartierbaum (B20, vgl.  

Karte 2) des Braunes Langohrs. Dieser wurde Ende August im Rahmen der Detektorbegehung 

ausgemacht. Dabei kann es sich bereits um ein Paarungsquartier dieser Art gehandelt haben.  

Zusammenfassend wurden Im Rahmen der Quartiersuche Gehölze innerhalb des 150 m Radius 

vorgefunden, die eine Eignung als Fledermausquartier aufweisen. Dazu zählen neben Totholzbäumen 

auch Bäume mit abstehender Rinde, wie es beispielsweise Mopsfledermäuse bevorzugen aber auch 

Bäume mit natürlichen oder künstlich geschaffenen Baumhöhlen, die beispielsweise von den im Gebiet 

nachgewiesenen Braunen Langohren, Großen Abendseglern, Mücken-, Rauhaut- oder 

Wasserfledermäusen präferiert werden. Für das Braune Langohr konnte eine tatsächliche 

Quartiernutzung festgestellt werden. Da nicht alle potentiellen Quartierstrukturen von der Leiter aus 

erreichbar waren, wurden punktuelle Ausflugbeobachtungen durchgeführt. Allerdings muss darauf 

hingewiesen werden, dass insbesondere gehölzbewohnende Fledermausarten bereits nach wenigen 

Tagen teilweise sogar täglich ihren Quartierstandort wechseln, da der Parasitendruck im Vergleich zu 

großräumigen Gebäudequartieren schneller steigt. Aus diesem Grund stehen gerade bei überwiegend 

gehölzbewohnenden Fledermausarten mehrere Sommerquartiere miteinander im Verbund. Diese 

liegen abhängig vom Quartierangebot und der Fledermausart meist im engen räumlichen 

Zusammenhang. Aus diesem Grund bedeutet eine zum Zeitpunkt der Ausflugbeobachtung ungenutzte 

Baumhöhle oder ein ungenutztes Spaltenquartier unter abstehender Baumrinde nicht zwingend, dass 

es sich dabei nicht um ein Fledermausquartier handeln kann. Fledermäuse nutzen einmal besetzte 

Quartiere bzw. einen Quartierverbund sehr traditionell über viele Jahre hinweg, sodass die Fällung von 

Quartierbäumen auch bei Nichtbesatz vermieden werden sollte.  
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Neben Quartierpotentialen in Gehölzen, stellen auch die felsigen Wände des bestehenden 

Steinbruchgeländes geeignete Quartierstrukturen für ausgewählte Fledermausarten dar. Dazu zählt 

beispielsweise die vergleichsweise häufig im Gebiet erfasste Nordfledermaus. Die Artbestimmung 

konnte trotz großer Ähnlichkeiten der Rufe bspw. mit der Breitflügelfledermaus aufgrund der Vielzahl 

der Aufnahmen und Rufsequenzen verbunden mit Flugbeobachtungen im Feld sicher nachgewiesen 

werden. Insbesondere Ende Juli häuften sich die Aufnahmen im Bereich des nördlichen 

Steinbruchgeländes. Dabei handelte es sich mit Sicherheit nicht nur um ein Individuum, sondern um 

mindestens 3 und mehr Tiere. Am 25.07. und 26.07.2018 wurde im Norden des Steinbruchs ein 

BatCorder aufgestellt. Die Aufnahmen konzentrierten sich insbesondere eine halbe Stunde bis zwei 

Stunden nach Sonnenunter- und etwa anderthalb bis eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang (vgl. 

Abbildung 1 & 2). Am 25.07.2018 ging die Sonne 21:02 Uhr unter am darauffolgenden Tag 1 Minute 

eher. Der Sonnenaufgang war am 26.07.2018 gegen 05:24 Uhr und am darauffolgenden Morgen 2 

Minuten später. In der Literatur wird angegeben, dass im Juli die Hauptaktivität, der sonst im Sommer 

solitär lebenden Männchen, im Bereich von Schwärmquartieren festgestellt werden kann (DIETZ & 

KIEFER 2014). Auf Grundlage der akustischen Erfassungsergebnisse und der Beobachtungen im Feld 

kann eine Nutzung der Felswand im Norden des Steinbruchs als Schwarm- bzw. Winterquartier der 

Nordfledermaus nicht ausgeschlossen werden.  

 

Abbildung 1: Nächtliche Aktivität der Nordfledermaus am Standort BC3 vom 25.07.2018 
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Abbildung 2: Nächtliche Aktivität der Nordfledermaus am Standort BC3 vom 26.07.2018 

 

4.2. Erfassung von Anhang IV Arten 

Im Rahmen der Begehungen wurde neben den bereits aufgeführten Fledermausarten eine weitere 

Anhang IV Art der FFH-Richtlinie im Gebiet erfasst. Dabei handelte es sich um die Zauneidechse. In der 

nachfolgenden Tabelle werden Angaben zum aktuellen Schutzstatus gegeben.  

Tabelle 6: Nachweise von Anhang IV-Arten im Gebiet (ausgenommen Fledermäuse) 

Deutscher  

Artname 

Wissenschaftlicher  

Artname 
Einheit 

RL  

SN 

RL 

D 
FFH 

BNat 

SchG 

Zauneidechse Lacerta agilis Adult, subadult, juvenil 3 V IV §§ 
 

Legende 

RL SN - Rote Liste Sachsen 

* Ungefährdet   

0 Ausgestorben o. verschollen 1 Vom Aussterben bedroht 

2 Stark gefährdet 3 Gefährdet 

R Extrem selten V Vorwarnliste 

RL D - Rote Liste Deutschland 

* Ungefährdet   

0 Ausgestorben o. verschollen 1 Vom Aussterben bedroht 

2 Stark gefährdet 3 Gefährdet 

G Gefährdung unbekannten Ausmaßes R Extrem selten 

V Vorwarnliste D Daten unzureichend 

FFH – Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie II Arten des Anhang II IV Arten des Anhang IV 

BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz § besonders geschützt §§ streng geschützt  

 

Zauneidechsen wurden an mehreren Erfassungstagen innerhalb des gesamten Untersuchungsgebietes 

nachgewiesen. Die Einzelfundpunkte sind mit Angabe zum Erfassungstag in der Karte 3 dargestellt. Bei 

den Artnachweisen handelte es sich sowohl um adulte aber auch subadulte und juvenile Tiere. Aus 

diesem Grund kann in Bezug auf diese Art von einer Reproduktion im Gebiet ausgegangen werden. Auf 
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Grundlage der Beobachtungen stellen neben der Bahntrasse im Westen des Untersuchungsgebietes 

insbesondere die Randbereiche des Steinbruchgeländes sowie die Waldrandsäume in der geplanten 

Erweiterungsfläche geeignete Lebensräume mit Angebot an Nahrung, Sonnen- und Versteckplätzen 

sowie Eiablageplätzen dar.  

  

4.3. Weitere relevante Arten 

In der nachfolgenden Tabelle werden weitere Arten aufgeführt, die im Rahmen der Begehungen 

überwiegend als Beibeobachtungen mit aufgenommen wurden und im Vorfeld des geplanten 

Vorhabens einer weiteren Betrachtung unterzogen werden sollten.  

Tabelle 7: Weitere für die Planung relevante Arten (außer Anhang IV FFH-Richtlinie) 

(1: Eine weitere Betrachtung wird aus gutachterlicher Sicht aufgrund des Rote Liste Status für Sachsen empfohlen, ist auf 

Grundlage des Ablaufschemas zur Prüfung des Artenschutzes (SMUL 2018) jedoch nicht zwingend erforderlich, 2: prioritäre 

Art) 

Artengruppe 
Deutscher  

Artname 

Wissenschaftlicher  

Artname 
RL SN RL D 

FFH/ 

VS RL 
BNatSchG 

Schmetterlinge  Russischer Bär1 Euplagia quadripunctaria 2 V II2   

Vögel Eisvogel Alcedo atthis 3 * I §§ 

Vögel Grauspecht Picus canus * 2 I §§ 

Vögel Neuntöter Lanius collurio * * I § 

Vögel Rotmilan Milvus milvus * V I §§ 

Vögel Schwarzmilan Milvus migrans * * I §§ 

Vögel Schwarzstorch Ciconia nigra V * I §§ 

Vögel Uhu Bubo bubo V * I §§ 

Vögel Wachtelkönig Crex crex 2 2 I §§ 

 

Bei den Vögeln handelt es sich dabei um Arten des Anhang I der Vogelschutzrichtlinie, wobei 

insbesondere der Eisvogel aufgrund seiner Habitat-Bindung an den Verlauf der Flöha bei weiteren 

Betrachtungen ausgeklammert werden könnte. Für ausgewählte Arten werden nachfolgend noch 

ergänzende Hinweise gegeben, die aus fachlicher Sicht als wichtig angesehen werden. Dazu zählen:  

 Uhu 

 Wachtelkönig 

 Schwarzstorch 

Die Fundpunkte der drei Arten können der Karte 3 entnommen werden. Zudem wurde für den 

Wachtelkönig eine Abgrenzung des geeigneten Bruthabitats anhand der vorhandenen Biotopstruktur 

vorgenommen.  

Am 03.05.2018 wurden unterhalb eines Baumes (Fundpunkt im Norden des 150 m Radius) Gewölle, 

Kotspuren und eine Feder vom Uhu vorgefunden. Dabei handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit 

um einen außerbrutzeitlichen Ruheplatz dieser Art. Am 25.07.2018 wurde in einem Buchenwaldstück 
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südwestlich der geplanten Erweiterungsfläche, am anderen Ufer der Flöha eine frisch abgeworfene 

Handschwingendeckfeder eines Uhus vorgefunden.  

 

Foto 1: Gewölle eines Uhus unterhalb eines Baumes im Wald nördlich, knapp außerhalb der geplanten Erweiterungsfläche 

(T. Staudt, 03.05.2018) 

 

Foto 2: Gewölle und Feder eines Uhus (T. Staudt, 03.05.2018) 

 

Am 27.06.2018 wurde ein Wachtelkönigmännchen erfasst, welches auf die Rufe der speziell 

eingesetzten Klangattrappe umgehend reagierte. Das Tier hielt sich im Bereich der Wiese nördlich des 

bestehenden Steinbruchgeländes auf. Am 05.07.2018 gelang ein weiterer Artnachweis innerhalb des 

Wiesen-Habitats. An diesem Termin handelte es sich um ein regelmäßig warnendes Alttier. Das Habitat 

bietet einen geeigneten Brutraum. Dieser wurde fachlich in der Karte 3 abgegrenzt. Der Wachtelkönig 

gilt in Sachsen als stark gefährdete Art, deren Erhaltungszustand als ungünstig angegeben wird.  

An insgesamt 6 Erfassungsterminen wurde der Schwarzstorch im Gebiet nachgewiesen. Neben 

ausschließlich überfliegenden Tieren wurden dabei an zwei Terminen auch Tiere bei der 
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Nahrungssuche festgestellt.  Insbesondere die Flöhe stellt ein geeignetes und auch nachweislich 

genutztes Nahrungshabitat dieser Art dar. Am 05.07.2018 wurden 2 adulte Tiere über den gesamten 

Tag immer wieder im Bereich der Flöha nahrungssuchend festgestellt. Am 08.08.2018 hielt sich ein 

adultes Tier auf der Wiese nördlich des bestehenden Steinbruchgeländes, innerhalb der 

Erweiterungsfläche, bei der Nahrungssuche auf. Ein Brutplatz innerhalb des 150 m Radius kann 

ausgeschlossen werden, aber aufgrund der Häufigkeit der Beobachtungen wird von einem Brutplatz 

westlich des Untersuchungsgebietes ausgegangen.  

Neben den aufgeführten Arten des Europäischen Artenschutzes wird aus fachlicher Sicht auch eine 

Berücksichtigung des Russichen Bär empfohlen. Diese Art unterliegt zwar dem Nationalen Artenschutz, 

ist nicht besonders oder streng geschützt, gilt aber als prioritäre Art des Anhang II der FFH-Richtlinie 

und wird auf der Roten Liste Sachsens als stark gefährdet eingestuft. Die Betrachtung sollte über den 

Schutz geeigneter Habitate (Biotoperhalt bzw. -ausgleich => siehe Eingriffsregelung) erfolgen.  

Ein adulter Falter des Russischen Bär hielt sich am 07.08.2018 und einer am 08.08.2018  

(vgl. nachfolgendes Foto) am Wiesensaum direkt nördlich des bestehenden Steinbruchgeländes auf. 

Es ist davon auszugehen, dass die Wiesen und Waldränder in der geplanten Erweiterungsfläche als 

Nahrungs- und Fortpflanzungshabitat dienen.  

 

Foto 3: Russischer Bär (Spanische Flagge) am Wiesenrand nördlich des Steinbruchs (S. Schmidt, 08.08.2018) 
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4.4. Gesamtartenliste inklusive aller Beibeobachtungen 

In der nachfolgenden Tabelle werden alle Arten, die im Rahmen der Untersuchungen 2017/2018 im 

Untersuchungsgebiet nachgewiesen wurden, dargestellt.  

Tabelle 8: Gesamtartenliste Erfassungen 2018 (inkl. Beibeobachtungen) 

Artengruppe 
Deutscher  

Artname 

Wissenschaftlicher 

Artname 
RL SN RL D 

FFH/ 

VS RL 
BNatSchG 

Amphibien Erdkröte Bufo bufo u u   § 

Amphibien Grasfrosch Rana temporaria u u V § 

Farn- und Samenpflanzen Bach-Nelkenwurz Geum rivale V       

Farn- und Samenpflanzen Schmalblättriges Weidenröschen Epilobium angustifolium *       

Farn- und Samenpflanzen Wiesen-Schlüsselblume Primula veris 3     § 

Hautflügler 

(Hymenoptera) 
Furchenbienen Halictus         

Hautflügler 

(Hymenoptera) 
Hornisse Vespa crabro   *   § 

Käfer (Coleoptera) Feldsandlaufkäfer 
Cicindela (Cicindela) 

campestris 
        

Libellen (Odonata) Blaugrüne Mosaikjungfer Aeshna cyanea   *   § 

Libellen (Odonata) Braune Mosaikjungfer Aeshna grandis   *   § 

Libellen (Odonata) Gebänderte Prachtlibelle Calopteryx splendens   *   § 

Libellen (Odonata) Gemeine Becherjungfer Enallagma cyathigerum   *   § 

Libellen (Odonata) Zweigestreifte Quelljungfer Cordulegaster boltonii 3 *   § 

Reptilien Blindschleiche Anguis fragilis u u   § 

Reptilien Waldeidechse Zootoca vivipara V u   § 

Reptilien Zauneidechse Lacerta agilis 3 V IV §§ 

Säugetiere Abendsegler Nyctalus noctula V V IV §§ 

Säugetiere Abendsegler indet. Nyctalus     IV §§ 

Säugetiere Baummarder Martes martes 3 3 V   

Säugetiere Braunes Langohr Plecotus auritus V V IV §§ 

Säugetiere Breitflügelfledermäuse Eptesicus         

Säugetiere Fledermaus indet. Chiroptera indet.       §§ 

Säugetiere Fransenfledermaus Myotis nattereri V u IV §§ 

Säugetiere Großes Mausohr Myotis myotis 3 V II, IV §§ 

Säugetiere Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros 2 1 II, IV §§ 

Säugetiere Mausohrfledermäuse Myotis       §§ 

Säugetiere Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 2 2 II, IV §§ 

Säugetiere Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus 3 D IV §§ 

Säugetiere Nordfledermaus Eptesicus nilssonii 2 G IV §§ 

Säugetiere Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 3 u IV §§ 

Säugetiere Reh Capreolus capreolus u u     

Säugetiere Waschbär Procyon lotor nb u     

Säugetiere Wasserfledermaus Myotis daubentonii u u IV §§ 

Säugetiere Zwergfledermaus i.e.S Pipistrellus pipistrellus V u IV §§ 

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Admiral Vanessa atalanta u u     

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Aurorafalter Anthocharis cardamines u u     
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Artengruppe 
Deutscher  

Artname 

Wissenschaftlicher 

Artname 
RL SN RL D 

FFH/ 

VS RL 
BNatSchG 

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Blauer Eichen-Zipfelfalter Favonius quercus V u     

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Brauner Feuerfalter Lycaena tityrus V     § 

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 

Braunkolbiger Braun-

Dickkopffalter 
Thymelicus sylvestris u u     

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
C-Falter Polygonia c-album u u     

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Colias Colias         

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Distelfalter Vanessa cardui u u     

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Faulbaum-Bläuling Celastrina argiolus u u     

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Großer Kohl-Weißling Pieris brassicae u u     

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Großer Perlmutterfalter Argynnis aglaja 3 V   § 

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Großer Schillerfalter Apatura iris 2 V   § 

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Großes Ochsenauge Maniola jurtina u u     

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Hauhechel-Bläuling Polyommatus icarus u u   § 

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Hecken-Weißling Pieris napi u u     

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Kaisermantel Argynnis paphia u u   § 

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Kleiner Feuerfalter Lycaena phlaeas u u   § 

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Kleiner Fuchs Aglais urticae u u     

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Kleiner Kohl-Weißling Pieris rapae u u     

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Kleiner Perlmutterfalter Issoria lathonia u u     

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Kleines Wiesenvögelchen Coenonympha pamphilus u u   § 

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Landkärtchenfalter Araschnia levana u u     

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Mauerfuchs Lasiommata megera V u     

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Mittlerer Weinschwärmer Deilephila elpenor         

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Rostfarbiger Dickkopffalter Ochlodes sylvanus u u     

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Russischer Bär Euplagia quadripunctaria 2 V II *   

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Schachbrettfalter Melanargia galathea u u     

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Schornsteinfeger Aphantopus hyperantus u u     

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Schwalbenschwanz Papilio machaon u u   § 

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 

Schwarzbrauner Würfel-

Dickkopffalter 
Pyrgus serratulae 0 2   § 

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Tagpfauenauge Aglais io u u     

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Taubenschwänzchen Macroglossum stellatarum         
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Artengruppe 
Deutscher  

Artname 

Wissenschaftlicher 

Artname 
RL SN RL D 

FFH/ 

VS RL 
BNatSchG 

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Waldbrettspiel Pararge aegeria u u     

Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 
Zitronenfalter Gonepteryx rhamni u u     

Schrecken (Saltatoria) Chorthippus Chorthippus         

Schrecken (Saltatoria) Gemeine Dornschrecke Tetrix undulata * *     

Schrecken (Saltatoria) Gemeiner Grashüpfer Chorthippus parallelus * *     

Schrecken (Saltatoria) Große Goldschrecke Chrysochraon dispar * *     

Schrecken (Saltatoria) Grünes Heupferd Tettigonia viridissima * *     

Schrecken (Saltatoria) Heimchen Acheta domesticus * *     

Schrecken (Saltatoria) Langflügelige Schwertschrecke Conocephalus fuscus * *     

Schrecken (Saltatoria) Nachtigall-Grashüpfer Chorthippus biguttulus * *     

Schrecken (Saltatoria) Punktierte Zartschrecke Leptophyes punctatissima * *     

Schrecken (Saltatoria) Roesels Beißschrecke Metrioptera roeselii * *     

Schrecken (Saltatoria) Wiesengrashüpfer Chorthippus dorsatus * *     

Vögel Amsel Turdus merula * *   § 

Vögel Bachstelze Motacilla alba * *   § 

Vögel Blaumeise Parus caeruleus * *   § 

Vögel Buchfink Fringilla coelebs * *   § 

Vögel Buntspecht Dendrocopos major * *   § 

Vögel Dorngrasmücke Sylvia communis V *   § 

Vögel Eichelhäher Garrulus glandarius * *   § 

Vögel Eisvogel Alcedo atthis 3 * I §§ 

Vögel Erlenzeisig Carduelis spinus * *   § 

Vögel Feldlerche Alauda arvensis V 3   § 

Vögel Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra * *   § 

Vögel Fitis Phylloscopus trochilus V *   § 

Vögel Flussregenpfeifer Charadrius dubius * *   §§ 

Vögel Gartengrasmücke Sylvia borin V *   § 

Vögel Gebirgsstelze Motacilla cinerea * *   § 

Vögel Gimpel Pyrrhula pyrrhula * *   § 

Vögel Goldammer Emberiza citrinella * V   § 

Vögel Graureiher Ardea cinerea * *   § 

Vögel Grauspecht Picus canus * 2 I §§ 

Vögel Haubenmeise Parus cristatus * *   § 

Vögel Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros * *   § 

Vögel Heckenbraunelle Prunella modularis * *   § 

Vögel Kernbeißer 
Coccothraustes 

coccothraustes 
* *   § 

Vögel Kohlmeise Parus major * *   § 

Vögel Kolkrabe Corvus corax * *   § 

Vögel Mäusebussard Buteo buteo * *   §§ 

Vögel Mehlschwalbe Delichon urbicum 3 3   § 

Vögel Misteldrossel Turdus viscivorus * *   § 

Vögel Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla * *   § 
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Artengruppe 
Deutscher  

Artname 

Wissenschaftlicher 

Artname 
RL SN RL D 

FFH/ 

VS RL 
BNatSchG 

Vögel Neuntöter Lanius collurio * * I § 

Vögel Rabenkrähe Corvus corone corone * *   § 

Vögel Rauchschwalbe Hirundo rustica 3 3   § 

Vögel Ringeltaube Columba palumbus * *   § 

Vögel Rotkehlchen Erithacus rubecula * *   § 

Vögel Rotmilan Milvus milvus * V I §§ 

Vögel Schwanzmeise Aegithalos caudatus * *   § 

Vögel Schwarzmilan Milvus migrans * * I §§ 

Vögel Schwarzstorch Ciconia nigra V * I §§ 

Vögel Singdrossel Turdus philomelos * *   § 

Vögel Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus * *   § 

Vögel Star Sturnus vulgaris * 3   § 

Vögel Stieglitz Carduelis carduelis * *   § 

Vögel Stockente Anas platyrhynchos * *   § 

Vögel Tannenmeise Parus ater * *   § 

Vögel Turmfalke Falco tinnunculus * *   §§ 

Vögel Uhu Bubo bubo V * I §§ 

Vögel Wachtelkönig Crex crex 2 2 I §§ 

Vögel Waldkauz Strix aluco * *   §§ 

Vögel Wasseramsel Cinclus cinclus V *   § 

Vögel Weidenmeise Parus montanus * *   § 

Vögel Wintergoldhähnchen Regulus regulus V *   § 

Vögel Zaunkönig Troglodytes troglodytes * *   § 

Vögel Zilpzalp Phylloscopus collybita * *   § 

 

Legende 

RL SN - Rote Liste Sachsen 

u ungefährdet k. A.  keine Angabe 

0 Ausgestorben o. verschollen 1 Vom Aussterben bedroht 

2 Stark gefährdet 3 Gefährdet 

R Extrem selten V Vorwarnliste 

RL D - Rote Liste Deutschland 

u ungefährdet k. A.  keine Angabe 

0 Ausgestorben o. verschollen 1 Vom Aussterben bedroht 

2 Stark gefährdet 3 Gefährdet 

G 
Gefährdung unbekannten 

Ausmaßes 
R Extrem selten 

V Vorwarnliste D Daten unzureichend 

FFH-RL – Flora-Fauna-Habitat Richtlinie II Arten des Anhang II IV Arten des Anhang IV 

VS-RL - Vogelschutzrichtlinie I Arten des Anhang I 

BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz § besonders geschützt §§ streng geschützt  
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6. Anhang 

6.1. Karte 1 – Untersuchungsmethodik  

6.2. Karte 2 – Ergebnisse der Fledermauserfassung 

6.3. Karte 3 – Weitere relevante Ergebnisse 



")

")

")

")

")

")

")

")
")

")

 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the
GIS User Community

Faunistische Kartierungsleistungen

Erweiterung Steinbruch Pockau

Karte 1: Untersuchungsmethodik

Stand: 28.09.2018

±
Auftragnehmer:

Landschaftsökologie Moritz
Büro für Artenschutz und Naturschutz, 

Landschaftsplanung, Datenbanken, 

GIS, Kartierungen und Bioakustik

Brösgen 8, 01731 Kreischa

Tel.: 0162 - 45 97 485

E-Mail: info@landschaftsoekologie-moritz,de

Web.: www.landschaftsoekologie-moritz.de

G.U.B. Ingenieur AG

Niederlassung Dresden

Glacisstraße 2

01099 Dresden

Auftraggeber:

Kartengrundlagen

geplante Erweiterungsfläche

150 m Radius 

1.000 m Radius

0 100 20050
Meter

Erfassungsmethodik Anhang IV-Arten

BatCorder-Standort

") Reptilienbrett 



!(!(!(!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

")

")

B16

B09

B02

B14

B19

B06

B07

B11

B03

B13

B15

B17

B18

B05

B20

B04

B08

B01

B12

B10

 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the
GIS User Community

Faunistische Kartierungsleistungen

Erweiterung Steinbruch Pockau

Karte 2: Ergebnisse der Fledermauserfassung

Stand: 28.09.2018

±
Auftragnehmer:

Landschaftsökologie Moritz
Büro für Artenschutz und Naturschutz, 

Landschaftsplanung, Datenbanken, 

GIS, Kartierungen und Bioakustik

Brösgen 8, 01731 Kreischa

Tel.: 0162 - 45 97 485

E-Mail: info@landschaftsoekologie-moritz,de

Web.: www.landschaftsoekologie-moritz.de

G.U.B. Ingenieur AG

Niederlassung Dresden

Glacisstraße 2

01099 Dresden

Auftraggeber:

Kartengrundlagen

geplante Erweiterungsfläche

150 m Radius 

1.000 m Radius

0 100 20050
Meter

geeignete Habitatbäume [B01 bis B20]

") Quartiernachweis [B04 & B20]

Akustische Fledermausnachweise



#*

#*

")

")

")

")

")

")

")

")

"/

")

")

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(2
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the
GIS User Community

Faunistische Kartierungsleistungen

Erweiterung Steinbruch Pockau

Karte 3: Weitere relevante Nachweise

Stand: 08.10.2018

±
Auftragnehmer:

Landschaftsökologie Moritz
Büro für Artenschutz und Naturschutz, 

Landschaftsplanung, Datenbanken, 

GIS, Kartierungen und Bioakustik

Brösgen 8, 01731 Kreischa

Tel.: 0162 - 45 97 485

E-Mail: info@landschaftsoekologie-moritz,de

Web.: www.landschaftsoekologie-moritz.de

G.U.B. Ingenieur AG

Niederlassung Dresden

Glacisstraße 2

01099 Dresden

Auftraggeber:

Kartengrundlagen

geplante Erweiterungsfläche

150 m Radius 

0 100 20050
Meter

Nachweis Wachtelkönig

Geeignetes Wachtelkönig-Bruthabitat

") Artnachweise

Nachweis Uhu

") Gewöllefund

"/ frische Handschwingendeckfeder

Nachweis Schwarzstorch

") Nahrungssuche ") fliegend

Nachweis Zauneidechse [mit Angabe der Anzahl]

!( 03.05.2018 

!( 05.07.2018 

!( 08.05.2018 

!( 08.08.2018 

!( 20.04.2018 

Nachweis Russischer Bär

#* 07.08.2018 #* 08.08.2018

Sontiges

Ameisenhaufen


	G1 Nachweis vorliegender Abstimmungen
	G.1.1 Bescheid Zielabweichungsverfahren
	G.1.2 Niederschrift Scopingtermin

	G.2.1 Geologische Unterlagen
	G.2.1 Rohstoffgeologische Situation
	G.2.2 Bodenschatzeinstufung

	G.2.3 Standsicherheitseinschätzung
	G.3.1 Hydrogeologisches Gutachten
	Anl 01
	Anl 02
	Anl 3.1
	Anl 3.2

	G.3.2 Fachbeitrag WRRL
	Anl 01
	Anl 02

	G.4 Immissionsprognosen
	G.4.1 Schall
	G.4.2 Staub
	G.4.3 Sprengerschütterungen 

	G.5_Kartierungsberichte.pdf
	G.5.1 Karte der Biotoptypen
	G.5.2 Avifauna
	Anl 01
	Anl 02

	G.5.3 Fledermäuse


